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Da einige Leſer auch an dieſer Dedication

Anſtoß gefunden haben, vielleicht weil dieſes Nas

turrecht und das NaturRecht' meines Lehrers.

febr von einander abweichen , fo halte ich es der

Mühe werth , zu beweiſen , daß auch dieſer

Theil meines Buds, wenigſtens nicht ohne guten

Vorbedacht geſchrieben ſey. Man vergleiche alſo

S. 24 und S. 36. und erlaube mir noch den Ums

ſtand anzuführen , daß ich Seder'n meine Ans

ftellung am Hofe zu Deffau, und dadurch mits

telbarer Weiſe das Meiſte von dem , was das

Glück meines Lebens ausmacht, zu danken habe.
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$ iſt zwar von der Vollendung des

erſten Verſuchs bis zum Anfange

mit dem Abdrucke des zweyten kein vol

les Jaht verfloſſen , und der Verfafir

difen

liche. Urtheile úber ſeine Arbeit zu Ge

Ficht bekommen , unter denen auch wie

ter4



VIII
Vorrede.

der die meiſten durchaus nichts Beleh

rendes für ihn haben konnten , es wa

re denn , daß er die Vorurtheile , ge

gen welche er. anſtoßen , die Mißver

ſtåndniſſe, denen er ſich ausſegen wür

de , nicht alle ſchon zum Voraus ge

kannt håtte. Die PrivatUrtheile , wel

che ihm gemeldet worden ſind, waren

zum Theil freylich ſehr viel aufmuntern

der , auch wenn er es ſagen darf, ſehr

viel reſpectabler, aber an und für ſich

trugen ſie doch zu der Verbeſſerung

des Buches faſt noch weniger bey.

Deſſen ungeachtet wird wohl kein

Gegner und kein Vertheidiger dieſer

Philoſophie des poſitiven Rechts leug

į daß ſie in dem gegenwärtigen

Verſuche fehr gewonnen habe, theils in

der litterariſchen Einleitung ; theils in

der Stellung der Materien und der

Gründe.des Syſtems ſelbſt. Erſteres

nen ,

ver :



Vorrede. IX

verdankt der Verfaffer, auch in Anſe

hung dieſes Buches , hauptſächlich der

hieſigen Bibliothek, von welcher er faſt

nie ohne Gewinn zurückgekehrt iſt ;

Lekteres aber der Gelegenheit und der

Muße , die er gehabt hat, mit jedem

halben Jahre ſein Syſtem von neuem

auszuarbeiten , ſo daß im buchſtäblis

chen Verſtande nicht leicht ein Tag

verfloſſen ſeyn wird , an welchem zur

Verbeſſerung dieſes Theils ſeiner Stu

dien gar nichts gethan worden wäre.

Der Verfaſſer hat faſt alles , was ihm .

in ſeiner Lectüre und'in feinen andern

Beſchafftigungen , nahmentlich auch bey

der Ausarbeitung ſeiner Geſchichte des

Römiſchen Rechts , vorkam , dazu bes

nußt , die hier vorgetragenen Meynun

gen daran zu prüfen oder damit zu er

tåutern. Das , zumahl wenn es allein

ſteht, etwas zweydeutige Lob der Bele

5 ſena



X Vorrede.

fenheit , welches ihm ſchon mehrere Ber

urtheiler bey dem erſten Verſuche ein

geräumt haben , wird er alſ jeßt, dem

Scheine nach , noch viel mehr verdies

nen .

Mit den Werken keines Schrift

ſtellers hat ſich der Verfaffer mit mehr

Nußen und anhaltender beſchafftigt,

als mit denen von Kant. Daher

rührt es denn auch , daß nun weit fel:

tener Einwendungen gegen die Lehren

des Meiſters vorkommen , als das erſte

mahl; nicht als ob der Verfaſſer fich

geſcheut Håtte , anderer Meynung zu

feyn , als dieſer Denker, der hundert

mahl in der Anwendung ſeiner Meta

phyſik geirrt haben könnte , ohne darum

weniger groß zu ſeyn , der aber noch To

viele andere: Kerintniſſe hat , daß. der

Verfaſſer ſich ſchämen würde , wenn

Kant fogar auch ein beſſerer Juriſt

wås

19



Vorrede XI

ware, als er. Der Verfaſſer hat met:

ſtens gefunden , daß Kant , richtig vera

ſtanden , ihm gar nicht im Wege ſtehe,

felbſt da , wo er es ſonſt geglaubt hatte.

1. Gegen die fich widerſprechenden ,

aber darum , doch beyde zugleich zu bea

fürd tenden Vorwürfe, es fey hier zu

viel und es : fer zu wenig. Rückſicht auf

die Kantiſche Philoſophie genommen ,

dient es vielleicht einigermaßen zur

Niechtfertigung des Verfaſſers , daß

ſeine Vorleſungen über dieſe Philoſoa

phie des ppſitiven Rechts , mit andern

über die Encyclopädie der geſamm

ten, reinen und empiriſchen Philo

fophie, für Juriſten , abwechſeln , daß

alſo jene noch durch dieſe ergångt wer:

den , ſo wie umgekehrt in dieſen gerade

das , was in jenen vorkommt, um ſo

kürzer ſeyn . darf. Das Lehrbuch zu

dieſer philoſophiſchen Encyclopädie

in



XII Vorrede.

in manchen Punkten ein fyſtematiſcher

Auszug aus allen Kantiſchen Schrif:

ten wird dieſen Sommer hindurch

abgedruckt. Vielleicht dient es zur Le

gitimation des Verfaſſers, in ſo ferne,

als er es wenigſtens an ſeinem Fleiße

nicht fehlen låßt, auch die Philoſophie

zu ſtudieren ; in Anſehung des poſitiven

'Rechts hofft er ſich ſchon früher ſo le

gitimirt zu haben , wie dieß wohl nicht

bey allen ſeinen Tadlern der Fall ſeyn

dürfte.

Einigen von dieſen fehlt es offenbar

(wie im Buche ſelbſt genug Proben auf

geſtellt ſind) gar zu ſehr an allen hiſto

riſchen Vorkenntniſſen , ſie ſind in der

Jurisprudenz und in der Geſchichte

des NaturRechts gar zu unwiſſend, als

daß weder dasjenige , was vorläufig

im Civiliſtiſchen Magazine B. III .

S. 92. und im Lehrbuche der juri

ſti



Vorrede. XIII

ſtiſchen Encyclopädie, Zwerter Ver

ſuch §. 16. If . §. 115 u. ff. noch auch

was hier ausführlich in der ganzen Ein

leitung , in der juriſtiſchen Anthropolo

gie von §. 98 und von . 127 ani , und

in dem PrivatRechte.$. 142, 173, 208

u. ff. und 267 u. ff. von dem Vera

håltniſſe dieſes NaturRechts zu den

bisherigen geſagt worden iſt , auf ſie

Eindruck machen könnte. Aber den

übrigen Leſern , die das Buch um des

Titels willen verwerfen , iſt wohl noch

ein Vergleich vorzuſchlagen . Der Ver

faſſer hat nåhmlich ſchon ſo oft gehört,

ſein Buch rey kein NaturRecht, wie

man ſeit Gerhard , Gundling, Koh:

ler und Achenwall ihrer ſo viele hat,

daß er davon håtte überzeugt werden

müſſen , wenn er es auch nicht ſchon

von Anfang an geweſen wäre. Er bit

tet alſo ſeine künftigen Beurtheiler, die

fen

:



XIY Vorrede.

fen Punkt für eingeräumt zu halten,

und für's Erſte nur darüber ihre Mey :

nung zu ſagen , 06., dem bisherigen,

der Politik auch im PrivatRechte ganz

entgegen ſtehen follenden MaturReche

te in ſeinem Werthe allenthalben unbes

Tchadet, auch Unterſuchungen des In

halts und der Form , wie die , worauf

die gegenwärtigen Paragraphen gehen ,

für einelt denkenden Juriſten irgend von

beträchtlichem Nugen ſeyn können , und

wohl gar eine Lücke in dem bisherigen

philoſophiſchen und juriſtiſchen Unter

richte ausfüllen ? Wird dieſe Frage mit

Nein beantworteta po hat der Verfas

ſer ſeinen Proceß in dieſer Inſtanz vers :

loren ; Antworten aber alle Beurtheis

ler ja, und iſt wohl gar jeder von ihnen

leicht dahin zu bringen , daß er einraumt,

außer feinem eigenen Plane des Natur

Nedits perdiene freylich keiner so ſehr,

wei:



Vorrede. XV

!

weiter ausgeführt zu werden , als die:

fer , und der Verfaſſer habe nur in ein

zelen Punkten noch gefehlt; ſo iſt dieß

gerade das Urtheil , was ihm am ange

nehmſten und am belehrendſten feyn

wird.

1:
Göttingen im Merz 1799.
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Einleitung.

B

S. I.

ey dem NaturRechte , das erſt in neuern

Zeiten angefangen hat , als eine eigene

Wiffenſchaft angeſehen zu werden , deren Bes

griff noch immer neue Beftimmungen erhält,

iſt eg fehr natürlich eine kurze Ueberſicht der

bisherigen Schickſahle desſelben vorangehen

zu laſſen. Dieſe wird aber viel lehrreicher ,

wenn man ſich dabey nidht auf den in der That

ſo jungen Nahmen NaturRecht einſchränkt,

ſondern alles das initniinmt, was zu der Ges

ſchichte der Sadje ſelbſt gehört , welcher dieſer

Nahme gegeben werden ſoll. Alſo Feit wenn

und wiehat man in der Rechtswiſſenſchaft

philofopbiro ? Dieß iſt die Frage , welche

hier zu beantworten ſeyn wird.

$. 2.

Sobald die Menſchen anfingen , ſtatt des

thieriſchen Inſtincts unter der Herrſchaft der

Civil. Curr. 3. II. DiaturRecht.
Vers



Einleitung.

Vernunft zu ſtehen, beinerkten ſie auch einen

Unterſchied zwiſchen Redt und Unrecht. Aber

erſt ſeitdem es Staaten oder dodh áhnliche Geo

fellſdaften gab , unterſdied man das, was

vor dem Gewiſſen recht ſeyu mochte, von

dem juriſtiſchen (außern ) Rechte. Dieſer

Staaten waren gleich Unfangs viele , : und jes

der von ihnen geſtattete ſeinen Mitgliedern

auch inehr oder weniger Privnt:Rechte , d. b.

folche, worüber die Regierung nur iin Auges

meinen wachte, wovon aber ſonſt jeder Einzele

mady reiner Ueberzeugung Gebrauch machen

konnte. So entſtand alſo eine , freylidy, rehr

roke , Jurisprudenz, wobey ſid) nothwens

dig auch bald Vergleichungen zwiſchen dein,

was hier , und dem , was dort Redstens war,

zwiſchen dem , was bisher als Recht galt,

und dein , was in Zukunft gelten ſollte , von

ſelbſt ergaben.

S. 3 .

Ben dem bewunderudwürdigen Vorke der

Grieden ward and dieſer Theil des menſchlis

chen Denkens , ſo viel wir wiſſen , zuerſt auss

gebildet und kunſtmäßig getrieben, wozu freya

lich die Zerſtůckelung der Nation in ſo gar vies

le kleine Staatchen , die denn doch wieder uns

ter fid, in mancherley Verbindung ſtanden,

ſichtbar beytrug . Es entſtand neben den andern

i

Theis



Einleitung. 3

Thellen der Philoſophie auch politik, mels

che von Pythagoras und ſeinen Schülern in

GroßGriechenland practiſch gemacht , von

den Sopbijten in Athen aber blos als ein

Gegenſtand , woran ſie ihre Künſte zeigen

kónriten, angeſehen ward.

S. 4.

2

1

3

7

1

Sokrates atbeitete dieſen verunglückten

Denkern auch hier entgegen , fo wie in der

Ethik, d. h. in der Lehre von dem , was das

Geniffen befehle und verbiete. Es iſt zwar

nichtunwahrſcheinlid ) , daß Platon's politis .

ſche Ideen diefem feinem Lehrer weit mehr ans

gehörten , als man gewöhnlich glaubt , beſons

ders da auch Ariſtoceles, bey ſeinen Eins

würfen dagegen , immer den Lehrer , der res

dend eingeführt wird , und nie den Schrifts

ſteller , der ihn reden laßt , genannt hat. Ins

deffen iſt es doch ficherer , wenn wir Platon,

ben álteſten Schriftſteller über die Philofophie

des poſitiven Rechts , den wir noch haben,

als den Urheber von allem anſehen , was er

für ſeinen eigentlidiften LieblingsGegenſtand,

aus ſo mancherley Quellen geſchöpft hat , daß

wir dieſe unmöglich mehr zu unterſcheiden im

Stande ſind.

1

2 2 S. s.



4 E inte i tu n g.

S. 5 .

Platon alſo, deſſen Nahme lange Zeit

in der Philoſophie
, des poſitiven Rechts faſt

nur mit Spott genannt ward *) , Placon iſt

ben weitem derjenige Schriftſteller
, deffen

Werke das ernſtlichſte Studium und die tieffte

- Bewunderung verdienen , wenn man ſich von

den Vorurtheilen , die foon in der erſten

Kindheit entſtehen müſſen , los machen wil.

Seine Vernunft Idee eines vollkommenen

Staates geht auf die Wufldſung des ganzen

PrivatRechts in das öffentliche Recht **).

* ) Nicht bey den Römern , denn fr. 2. D. 50 ,

Il . Pagt Calliftratus : ſummae prudentiae at

que auctoritatis apud Graecos Plato cum in

ftitueret, quem ad moduin ciuitas bene beate .

que habitari poflit. Auch ſchrieb (con Leibs

nits ( Op. T.V. p. 369. ) Non ita prideon

didicimus plus Platonem in receflu habere,

quam vulgo apparet .. Ideam ſapientis per

fecti yt optimae reip. proponi , vtile eft, etli

nufpiam detur in terris. Der größte Berthei.

diger platon's iſt Rant Crit. der reis

nen Vern . 6. 372. Ganz anders urtheilt

aber von platon noch Herr GFR. Blein

in ſeiner nat. R. Wiſſenſch. 5. 330 .

**) Nach allem , was Herr 'HR. Tiedemann

( Argumenta dialogoruin Platonis 1785 ) Herr

Prof. Tennemann ( Syſtem der Platonis

idhen Philoſophie 1792 u . ff.) und Herr Prof.

morgenſtern zum beſſern Verſtehen von

platon gethan haben , wåre wohl eine cons

cens



Einleitung.

centrirte Zuſammenſtellung ſeiner politiſchen

Grundfåge noch ein wahres Bedürfniß .

Dieſe můßten nicht ſo wohl aus der dem

Nahmen nach viel bekanntern Republik ,

wo eigentlid die Philoſophie des poſitiver

Redts nur eine erläuternde Epiſode im fünfs

ten Dialoge ausmacht , ſondern am meiſten

aus dem noch großern und ſpåthern Werte

àber die Geresse genommen werden. Von

beyden hat man ſehr gute franzöſiſche Uebers

reßungen , jede in zwey kleinen OctavBåns

den vom p. Grou , Áber die Sprache iſt

nicht die einzige Schwierigkeit , ſondern die

ganze Darſtellungo Art paßt zu wenig für

das heutige Lefe Publicum ,

$. 6 .

Ariſtoteles, Platon's Schüler und Ris

val, gab der Politik ihre eigene wiffenfdafts

lidhe Form. Aber auch ihm fiel nicht ein ,daß

davon noch eine andere Wiſſenſchaft unter dem

Nahmen aturRecht getrennt werden muß:

té. Außer feiner eigentlichen Politik *) ent:

halt auch ſeine Moral und feine Rede Runſt

inanchen erheblichen Beytrag zu der nur wenig

über das Hergebrachte ſich erhebenden Philos

ſophie des poſitiven Rechts.

*) Die neuſte Ueberſeßung iſt die mit lehrreis

chen Anmerkungen von Schloſſer (1797) in

drey Bånden .
2

U 3
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S. 7.

Ben den Römern war das poſitive Pris

vatRecht ungleich ausgebildeter , als bey den

Griechen . Schon die EntſtehungsArt des

Staats qus Einer Stadt, die als Democratie

nach und nach ein iminer großeres Gebiet bes

kam , deſſen Einwohner keinen Antheil an der

• Regterung haben ſollten , führte die Römis

ſchen Rechtsgelehrten ſehr bald auf den , für

fie , ſelbſt practiſchen Unterſchied zwiſchen dem

eigenen Rómniſchen Rechte , das blos unter

Römern gelté ( ius ciuile) , und dem Rechte,

welches aus der Analogie und dem , was ben

allen etwas geſitteten Viikern allgemein rey ,

folge ( ius gentium iin Römiſchen Sinne des

Worts) *) .

*) Lehrbud, der Rechtsgeſchichte . 140 .

und, Civ. mag . B. II. Der Unterſchied

war ſehr practiſd , . B. das Vermögen eis

nes Sclaven , und ſeine Sdulden gegen den

Herrn waren zwar nichts juriſtiſches , aber

dod) ſehr wirkſam . Eben ſo reine Verwandts

fd aften.

S. 8 .

Die Bekanntſdaft mit der Griechiſchen

Litteratur lehrte die Römer den Äusdruck na

turale fur φυσικον, κατα φυσιν 2[ nfangs als

gleichbedeutend mit dem , was ſie ſchon långft

ius gentium genannt hatten , gebrauchen. So

phis
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philofophirt Cicero in ſeiner Moral * ) , nach

griechiſchen Muſtern , auch über Rechtsber:

hältniſſe. Erſt im zweyten Jahrhundert nach

Chriſtus findet ſich aber ben Gellius ** )

und nod; beſtiininter beh Ulpian ***) eine ges

nauere Eintheilung des ganzen PrivatRechts

(nidt des ganzen Rechts überhaupt) in dreyers

ley Wahrheiten ,

in folche, die aus der thieriſchen Natur

des Menſchen folgen ( ius naturale , quod nas

tura omnia (dieß iſt zu viel geſagt) animalia do

cuit ) ,

in folche , die nur bey Menſcher, als vero

nünftigen Weſen , vorkoinmen , die aber ſo

allgemein ſind, daß man glaubte , fie für

nothwendige Folgen der vernünftigen Natur

anſehen zu dürfen ( ius gentium , quod natura

lis ratio apud omnes populos , qui legibus et

moribus reguntur , peraeque conftituit)

und in ſolche, die ſich nur bey irgend eis

nem einzelen Staate, z. B. ben dein eigentlia

dhen Römiſchen , ' nach ſeinen individuellen

Bedürfniſſen, finden (ius ciuile, ius propriums

certae ciuitatis ).

* ) Garven's Ueberſetzung ift allgemein "bes

kannt.

**) N. Art. VII , 3. non iure naturae aut iure

gentium ... fed iure leguin , rei alicuius meden

dac aut temporis cauffa iuffarum

44 ***) fr.
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*** ) fr. 1. 8. 2 unb ff. D. 1 , 1. ( de iuftitia

et iure ), woraus die Stelle in den Inſtitus

tionen Juſtinian's I , 2. de iure naturali

gentium , et civilı) genommen iſt , worüber

iheils Theophilus , theils von Omptea

sa Litt des VolkerR. S.37 bis 43. coms

mentirt hat.

S. 9.

Aus der thieriſchen Natur leiteten die jus

xiftifchen Claſſiker die Verſchiedenheit der Gea

ſchlechter und die Fortpflanzung her *) ; aus

der vernünftigen Natur die Religion (Mos

ralitat) , den Gehorſam gegen eltern und

Staat, die Bertheidigung gegen unrechtmäßis

ge Gewalt , die Sclaveren, das Eigenthum ,

aber freylich nur das natürliche, die Verträge,

aber aud; diefe nur zum Behufe der natürlidhen

Verbindlichkeit., und vom offentlichen Rechte

die feidige Trennung des Menſchengeſchlechts

! in verſchiedene Staaten und die dabey nie ges

wiß zu vermeidenden Kriege **). - Daß das

Siche poſitive Recht irgend eines Staats bald mehr

balb weniger enthalte , als das allgemeine

Recht aller andern Volfer , fchien den Roa

mern eben ſo ausgemacht, als unbedenklich ***).

*) fr. 1 , $ . 3. D. I , I . ; . Hinc deſcenditma

ris atque feminae conjunctio , quam nos ma

trimonium appellamus, hinc liberorum pro

creatio , hinc educatio

**) fr. 2. ib. Veluti erga Deum religio , vt

parentibus et patriae pareamus,
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fr. 3. vt vim atque iniuriam propulfeinus ...

fr. 4. inanumiffiones quoque iuris gentium

ſuot
pofteaquam iure gentium feruitus

inualit...

fr. 5. ... introducta bella , discretae gen.

tes , regna condita , dominia diſtincta , agris

termini pofiti, aedificia collocata , commer .

cium , emitiones venditiones , locationes con

ductiones , obligationes inftitutae , exceptis

quibusdam, quae a iure ciuili introductae ſunt.

*** ) fr. 6. ib. Jus ciuile eft , quod neque in to

tum a iure naturali vel gentium recedit, ne

que per omnia ei ſeruit. Itaque cum aliquid

addimus vel detrahimus iuri commuoi , ius

proprium i , e, ciuile efficimus,

S. 10

Die Ausbreitung der chriſtlichen Religion

und ihre Erhebung zum Cultus des Staats

im Römiſchen Reiche hatte auf die Philoſophie

des Redts faſt gar keinen Einfluß. Die

ewig wahren , aber eben darum blos formas

len Lehren des Stifters dieſer Religion und

ſeiner erſten Schüler : Gebet dem Kaiſer was

des Kaiſers iſt und Gott was Gottes ift,

Man muß Gott mehr gehorchen , als den

Menſdhen , Seyd unterthan aller Obrigs

keit , die Gewalt über euch hat , waren in

ihrer Anwendung gar zu mandher Mißbraus

dhe fåhig. Und ſelbſt die beſtimmtern Erklas

rungen gegen PrivatEigenthum ( Verkaufe

us was
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was du hat und gib’s den Armen) , gegen

Vielmeiberey und Scheidung, gegen den Eid,

gegen Forderungen und Proceffe , liefen noch

den Ausweg übrig , daß das Gegentheil doch

wohl um der HerzensHårtigteit willen poſitis

ves Recht ſeyn könne **). So viel iſt auss

gemacht, in Juſtinian's Compilation kam

nichts , was er als ein blinder Heybe nicht

eben ſo gut hatte aufnehmen laiſen können ,

* ) Gegen die einmahl beſtehende Sclaverey ings

beſondre kommt nirgends etwas vor : man

müßte denn die Ermahnungen an die Eigens

thümer , ihre Sclaven menſdlich und gütig

zu behandeln und der Moralität eingebenk

zu ſeyn , welche durch die ' Sclaverey nicht

wegfalle , für eine Mißbilligung der Scla.

veren überhaupt halten wollen. 5.Herrn D.

Ammon's Chriſtliche Sittenlehre 5.267.

( Zw. Aufl. ).

S. 11 .

Im MittelAlter gab das Juſtinianiſche

Rechtsbud, dem Compilator Gratian und den

Slofſatoren zwar den Nahmen Jus naturale ,

und Ariſtoteles gab den Scholaſtitern man.

nichfaltige Gelegenheit über Jus und Fuſtitia

zu ſpeculiren , zu diſtinguiren und zu disputis

ren . Daß man daben mit unter auf manche

ſcharfſinnige inetaphyfiſde Bemerkung ftieß,

iſt freylidy nicht zu leugnen *) , aber im Sans

zen intereſſiren und dieſe Verſuche ſehr wenig,

wels

}
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welche mehr nur auf die theologiſche Moral

als auf den philoſophiſchen Theil der Rechtss

gelehrſamkeit gingen.

* ) Thomas von Aquino definirt die Gerechs

tigfelt durch Gleidybeit, Verhåltnißmåßigs

keit : Jus eft aliquod opus adaequatum alteri

fecundum aliquein aequalitatis modum , der

entweder in der Sache ſelbſt liege , oder

durch Willkühr gemacht werde , und zwar

entweder durd 2Billabr der Parthenen oder

der Regierung. Ferner ſagt er : “Neceſitas

legis humanae manat ex eo , quod lex natura

lis vel diuina generalis ett, et folum complectie

tur quaedam principia morum per ſe vota, et

ad fummum extenditur ad ea , quae neceſſaria

et euidenti elatione ex illis principiis confe.

quuntur. Praeter illa vero multa alia funt

neceffaria in rep. ad eius rectam gubernatio

nein . ”

S. 12 .

Nach dem Wiederaufleben der alten Sittes

ratur entſtand bald die Gelegenheit , die das

burch geübte Denkkraft auch auf Reditsgegens

ſtånde anzuwenden , jedoch hauptſächlich nur

auf die des öffentlichen Rechts. Um meiſten

trug dazu ohne Frage die unter dem Nahinen

der Reformation bekannte Umkehrung eines

großen Theils der bisherigen Meynungen und

Pflichten , die im 16ten Jahrhundert anfing,

ben. Die ganze kirchliche Verfaſſung ward

dadurch umgeſtürzt, und wo entweder die gans

ze

2

3

j



12 Einleitu
ng

.

je Regierung oder ein Theit derſelben ( der Res

gent ohne- die Stände) ſich dieſen Neuerungen

widerſeßte, weil in den aufgeſtellten Grund:

fågen Kraft genug zu noch viel größern Bes

wegungen lag , da ward oft die Exploſion dan

durch nurum ſo heftiger.

S. 13 .

Der Bauernkrieg und das tauſenbjährige

Reid), der Wiedertäufer
gingen zwar ſchnell

genug vorüber , ſo wie in Deutſchland übers

haupt durch die Bereitwilligkeit
der meiſten

erblichen Regenten , ſich ſelbſt an die Spike

der neuen kirchlichen Parthey zu ſtellen , die

Gefahr dieſer Gahrungen gar fehr gemindert

ward . Hingegen in Schottland war es un:

ter Maria das Intereſſe der Reformatoren
,

und in Frankreich unter Senrich IV. das Ins

tereffe der Catholiken , die Gründe der mos

narchiſuhen Verfaſſung zu erſdjüttern. Der

Streit mit den Monarchomachen
begann *).

* 1579 BRUTUS Vindiciae contra tyrannos

(LANGUET nach Gundling Disc. über

Sie polit. S. 84.) 1580 BUCHANAN de iu .

re regni apud Scotos. Dagegen 1600 BAR

CLAY de regno et regali poteftate,

/

S. 14 .

Die vereinigten
Niederländer

hatten ges

gen ihren König, Philipp II. von Spanien

und
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#

und ſeine Nachfolger gefochten , ohne ſich viel

auf gelehrte Controverſen einzulaſſen. Erſt in

der legten Hälfte dieſes langwierigen Krieges,

da unterdeffen ſchon unter den Revolutionairen

ſelbſt eben ſo heftige Streitigkeiten ausgebros

dhen waren, und da bey Gelegenheit des dreys

Bigjährigen Krieges in Deutſland , faſt die

ganze Europäiſdhe Menſchheit bloß darauf

dadyte , ſich unter einander zu morden und zu

plündern, erſt da trat ein Hollander, ein Res

publicaner , der ſich aber in eine Monardie

geflüchtet hatte , auf , uin die Könige und

Staatsmanner ſeiner Zeit über das , was in

ihren Handlungen Recht und Unrecht ren , zu

belehren , und zwar mit dein erwünſchteſten

Erfolge , wenn ſeine Abſicht nur dahin ging,

recht berühmt zu werden , mit einem weit we.

niger vollfiándigen aber , wenn er das Uns

glúd der Menſchheit unmittelbar mindern

wollte,

S. 15 .

Sugo de Groot, ein Rechtsgelehrter,

der aber auch in den Ulten und in der Theolos

gie Pehr bewandert war , ſchrieb 1625 (alt

42 I.) ein Wert de iure belli et pacis , worin

er mit gar vielen Beyſpielen bewies, wie man

es ſonſt in allen den Angelegenheiten , welche

unter unabhängigen Volfern vorfallen könnten,

ges

1
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gehalten habe , und wie die Handlung eines

jedeu von Dichtern und Proſaikern , von bis

bliſden und ProfanSæriftſtellern angeſehen

worden fer , und insbeſondre nach Gottes

Wort angeſehen werden ſollte.

S. 16.

In deinſelben Jahre beſtieg Carl I. den

Engliſden und Schottiſchen Thron , und bey

den Streitigkeit
en über die Verfaſſung des

Staats und der Kirche in ſeinen benden Kos

nigreichen , ward auf der einen Seite alles ,

was gegen die Monarchien geſagt worden war,

beſonders von John Milton wiederholt,

auf der andern aber bemühte ſich ein tiefſinnis

ger, an mathematiſc
he Schårfe geúbter, Dens

Fer, Thomas Sobbs (der Philoſoph

Malmesbu
ry) ſeinen Landsleuten zu zeigen,

daß ſobald jeder iin Staate nach ſeiner Uebers

zeugung leben wollte, ohne auf die politiſchen

und kirchlichen Gereße zu ſehen , ja ſogar fos

bald nicht unumſchränk
te Gewalt in den Hans

den eines Einzigen rey , ein ewig redhtloſer

Zuſtand entſtehen müſſe *).

bon

or* ) De ciue 1642. (alt 54 3 ) Leviathan ,

concerning common wealth 1651.

S. 17.
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S. 17.

Sobbs lebte noch und war mit ſeiner Freys

geiſterey ſelbſt bey der Königlichen
und Bis

fosflichen Parthie nicht ganz ſicher, als Sam.

Pufendorf
die Meynungen

desſelben in Bús

chern **) und als academiſcher
Lehrer erſt zu Seie

delberg, wo für ihn eine Profeſſur des natürlis

dhen Rechts geftiftet ward , dann zu Lunden

ausbreitete
. Offenbar trug aber auch er keine

Philoſophie
des poſitiven Rechts , ſondern

bloße philoſophiſche
Moral vor, die er der Jus

risprudenz auf der einen, und der theologiſden

Moral auf der andern Seite entgegenfekte.

Dafür verkeßerten
ihn die Theologen , beſons

ders in Leipzig , aber auch Leibnits ſchakte

ihn nicht ſonderlich **).

* ) Elementa iurisprudentiae
vniuerſalis 1660

(alt 28 Jahre). De iure naturae et gentiuın

1672. De officio hominis et ciuis 1673.

***) Op. V. p. 358. Ueberhanpt ſagt er vom

damahligen NaturRechte : inagis ſermoni.

bus celebratur quam negotiis adhibetur.

1

-1

1

1

5

:

8. 18.

Unterbeffen hatte in England.Sir Ros

bere filmer , ein Mann , deſſen Scharfſinn

ſelbſt ſeine Gegner eingeſtehen , und der für

die Heren Proceſſe in ſeinein Vaterlande das

ward , was lange nachher Thomaſius in

Deutſchland, für ſeinen Sak , der einzige

Zus
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1

Zuſtand , worin aller Streit über den Vors

zug einer von zwey unabhängigen Partheyen

vermieden würde, rey die abſolute Monarchie,

einen neuen Beweis in der Bibel gefunden, der

fonderbar ſcheinen muß , wenn man auch noch

fo rebr an die Sitte des Jahrhunderts ges

wohnt iſt , alles and der Bibel zu beweiſen .

Adam war , wie Filmer behauptete, der ers

ſte unumſchränkte Monarch , nach ſeinem Tos

de ſein älteſter Sohn , und jeßt iſt es ein Pos

ftulat, baß jeder König für ſeine Unterthanen

der rechtmäßige Erbe Adam's rey *).

* ) Idh habe von Silmer nodo gar keine weitere

Nachrid )t finden können . Die Saminlung

ſeiner Schriften , die nach dem Tode des

Verfaffers ſein Sohn 1680 'herausgab, iſt

in Octav , und enthält außer dem Patriar .

cha auch Betrachtungen über die Engliſche

Verfaſſung , und Noten zu Ariſtoteles ,

Grotius , bobbs u. a .

}

$ . 19 .

Zur Widerlegung
dieſes Buches erſchie .

nen nad der Vertreibung Jacob's II . zwey

Werke , die man in Deutſchland wenig aus

der erſten Hand zu kennen ſcheint, vielleicht

weil beyde Englifd, geſchrieben ſind , die aber

mittelbar und ſpåtherhin doch ſehr großen

Einfluß auf die deutſchen Syſteme gehabt has

ben.. Der Oberfte Allgernon Stoney ward

uns
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unter andern wegen des Manuſcripts, von fei:

nem Buche gegen Filmer **) hingerichtet (1683

alt 61 Fahre) . Nod elje dieſes nach ſeinein

Zode ( 1698) gedruckt ward , erſchien ein

ähnliches Werk von John Locke, dein Wils

belm's III . Thronbeſteigung den Weg in ſein

Vaterland wieder eröffnet hatte ** ). Beyde

AnciJacobiten gründeten die Rechte eines

Monarchen auf einen freywilligen und auss

drücklichen Vertrag , der , ihrer Meynung

nach , durchaus mit mandem Vorbehalte vers

clauſulirt feyn müſſe.

* ) On civil government ein QuartBand.

Two treatiſes of government, in the former

the falſe principles and foundarion of Sir Row

bert Filmer ... are detected etc. 1690. ( alt

58 Jahre ).

S. 19.b.

In Frankreich und in Solland erregten

die Verfolgungen Ludwig's XIV . bey den

Sugonotten und ihren Glaubensbrüder
n

vies

len Eifer für die Rechte des Volks gegen die

unumſchránkte Gewalt , zumahl da man auch

durch die Theilnahme an den Engliſchen Ans

gelegenheiten gewohnt worden war , unums

ſchránkte Monarchie als ein Symptom und

eine Beförderung der catholiſchen Religion zu

beſtreiten , und im Gegentheil die Rechte des

Civil. Curr. 3. II, natureche. B Pars
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Parlaments und des Volks zugleich mit dem

Proteſtantismus zu vertheidigen. Die Ents

ſtehung der unumſchränkten Monarchie in

zwey proteſtantiſchen Ländern Danemark und

Schweden hatte auf die Litteratur zu wenig

Einfluß, als daß ſie zum Gegenbeweiſe hatte

dieuen ſollen .

S. 20.

Im proteſtantiſchen Deutſchland beſchaff

tigte man ſich unterdeffen mit den Streitigkeiten

über die Exiſtenz eines allgemeinen göttlichen

poſitiven Rechts und andre ſolche Reſte der

Pufendorfiſchen Sdule. Chriſtian Tho:

maſius (geb. 1655) vertheidigte dieſe Mey:

nungen nur ſo lange , alo , man ſie noch für

Keşerey hielt. Nachher gab er durch ſeine

Trennung des iuftum vom decorum und kone

flum die erſte Veranlaſſung , daß ſeine Schůs

ler und die Schüler von dieſen, den Theil der

Moral unter dein Nalmen naturrecht abs

fonderten , der mit den poſitiven Rechte das

gemein habe , daß dabey Zwang eintreten köns

ne. Daran dadite aber niemand, daß zu dies

fem Zwange, wenn er feft ftehen ſollte, durchs

aus auch ſo wie beym poſitiven Rodyte ein jus

• riſtiſcher Zuſtand, nåbmlich der Staat , gehos

re. · Sonſt iſt allerdings Thomaſius vorzugs

lidh merkwürdig , weil er und ſeine Parthen,

Gundling und Seineccius , die ganze Phis

losos
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lofophie neben der Jurisprudenz Bearbeites

te , freylid ohne bey jener genug auf dieſe

Rückſicht zu nehmen *). Daß er die damah

lige Metaphyſit verachtete, wird ihm wohl

niemand ůbel nehmen, der weiß , was die das

mahlige Metaphyſił war.

* ) In Herrn Prof. $ ulleborn's Beptrå.

gen zur Geſc . der Philoſophie fteht im

vierten Stücke S. i bis 115 ein lehrreia

cher Aufiaß über Thomaſius Philoſophie,

mit Auszügen aus ſeiner Logik und Moral.

Man vergleiche damit 6. 6. Anz. von

1798 (13 Oct. ) S. 1627. “ Merkwürdig iſt

,,es , daß der große Fleiß , den ſo viele Jus

„riſten reit Thomaſius Zeiten auf eine übers

„dwengliche MengeMenge von Tractaten und

„Compendien über das NaturRecht allein

verwandt haben , von den Philoſophen fo

„wenig geachtet wird. Vielleicht andern fidy

,,die Zeiten, wenn die Juriſten die geſammte

„ Philoſophie bearbeiten und dadurch die Phis

„loſophen entbårlich machen . - " Idy bea

fürchte frenlich , dieſe Stelle nicht ganz zu

verſtehen , denn die Nennung fann wohl

nicht die renn , weder daß vor Thomas

die Juriſten ſich nicht mit dem Natur Redytë

beſchafftigt båtten , denn de Groot , Pus

fendorf , Cocceji und unzählige andere was

ren ja Juriſten , noch daß die Juriſten, wels

de ſeit Thomas im NaturRechte geſchries

ben haben , 3. B. Schmauß . Achenwall,

böpfner , bufeland , Somalz , Blein,

von den Philoſophen weniger geachtet würs

den , als die Nichtjuriſten im Durdyſchnitte.

Weil

-

B 2
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Weil aber doch einmahl von Thomas und

von Juriſten und Nichtjuriſten (bloßen Phis

loſophen ) die Rede iſt, To mag noch folgende

Stelle aus Thomarens Čautelen ... zu

Erlernung der Rechtegelabrtheit ( 3w.

Ausg. 1729.) S.68 hier ſtehen : " Dannens.

„hero foute billig eine jebe von dieſen vier

„ Facultåten der andern hålfreiche Hand bies

,,ten und ſich nicht nad) Kriegs Manier vers

„ pallifadiren und verſchanzen , noch viel mes

,,niger aber die Lehrer der andern Facultås

„ ten , welche über ihr Gebege, daß fie in ihs

„ ren nårriſchen Gedanken ſich einbilden, nur

,,einen Fuß breit ſchreiten , gleichſam pfån

„ ben , und mit einem großen Lermen ad iu

,,dicium finium regundorum provociren. ”

1 $ . 21 .

Ein Privatdocent in Jena, Ephr. Gers

bard , welcher Beyer's und Bierling's

Hefte benußt zu haben ſelbſt geſteht, ſchrieb

1712 (alt 30 I.) das erſte ſehr kurze Lehra

þuch einer ſolchen juriſtiſden Moral , nach

welcher audh Dic. Sier. Gundling's und

Senr. Köhler's Bücher erſdienen. Es ſolls

te eine Jurisprudenz für das reyn , worüber

es keine Jurisprudenz geben kann . Man uns

terſuchte gar gründlich , in welchen Fällen erft

jeder Menſch den andern überhaupt, dann jes

der Contrahente den andern, ferner der Mann

ſeine Frau , das Kind ſeinen Vater , die Uns

terthanen ihren Regenten und endlich im Gros

Ben



Einleitung. 21

gen ein Voll das andre zwingen , d. h. allens

fals auch todídhlagen *) dürfe , wenn man

von aller Klugheit und Menſchlichkeit abs

* ftrahire, und ſich im einzelen Falle durch

das Nothrecht die Theorie nicht verrücken

laſſe. Niemand fiel es , in der Hike des

Streites über das Erſte Princip, 'auf, daß

man faſt immer auf die Sake unſers heutis

gen gemeinen Rechts herauskam , man mochte

die Unterſuchung angefangen haben , mit wels

chem Privcip man wollte.

* ) Es gibt keine Wiſſenſchaft , die ſo eigents

lich verlangt, daß man ſich auf ihre Såße

müſſe toordhlagen laſſen, wiedieſes natürliche

Zodichlags Recht, vulgo natürliches Zwangs.

Recht, oder NaturRecht genannt , deffen

Controverſen denn freylich dadurch eine ganz

anbre Geſtalt betommen. In allen anges

wandten Wiſſenſchaften werden wohl immer

und ewig verſchiedene Meynungen ſeyn ,

aber man kann es doch eher ertragen , wenn

der Eine z. B. fagt, es iſt beffer die Teftas

mente abzuſchaffen , und der Ändre, es iſt

beffer fie beyzubehalten , alswenn in zwana

zig Compendien fteht , A dürfe den B tob.

Tchlagen , wenn Ċ im Naturſtande ein Teftas

mentzum Beſten von A gemacht habe und

B diefes nicht reſpectire, nach zwanzig ans

dern Compendien aber ſchlägt B gerade in

demſelben Falle den A toot.

Dagegen hat man zwar eingewendet, es

gebe doch auch einen Zwang , ber nicht bis

aufs Lobſchlagen gehe, 3.B. ja audy im poſis

tiven
33
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viel

tiven Rechte. Ben jebem Zwange muß aber,

wenn er durchgefegt werden ſoll , zulegt auch

die Möglichkeit zu tóden geſtattet ſeyn. Die

Unwahrſcheinlichkeit , daß es dazu fomme,

1 Ž . B. daß der , welchen der Richter ins Ges

fångniß ſtecken will, ſich widerſeße , und

dadurch nöthige, auf ihn zu ſchießen , ån.

dert an dem Rechte ſelbſt nichts. Wer ges

zwungen werden fol , den muß man allen :

falls auch tiden dürfen.

S. 22.

Nur wenige hielten es der Mühe werth,

auch darüber. Betrachtungen anzuſtellen , wie

es denn unter Vorausſeßzung eines Staats, aber

abſtrahirt von ſeinem individuellen poſitiven

Rechte , mit den juriſtiſchen Redten feiner

Bürger unter einander ſtehe , um etwa dar:

aus das poſitive Recht zu ergånzen. Gerade

weil hier ein Richter eintrat , hielten andre

dieſes Allgemeine bürgerliche Recht für

Nebenrückſidit bey dem Studium des poſitis

ben Rechts, als das eigentlide naturRechr,

das Augemeine SraarsRecht und das als

gemeine VolkerReche , wo kein Richter und

Pein poſitives Geren helfen konnte , wo alſo

nichts half , als das Compendium .,

$ . 23 .
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S. 23,

So hatte ſich das R. g . NaturRecht unter

den Händen ziemlich unphiloſophifder
Juri: :

ften ausgebildet , als es gegen die Mitte dies

fes Fahrhunderts auch von unjuriſtiſden Phis

lofophen bearbeitet zu werden anfing. Chri:

ftianvon Wolf(geb. 1679) zeigte zuerſt den

Juriſten , was ſich alles mit der Philoſophie

anfangen ließe , und wie man , wenn nur erſt

eine reichhaltige Definition da ftehe , alles aus

dieſer wieder herausnehmen
könne , was nian

hineingelegt habe. In ſeinem Båndereichen

Werte über das NaturRecht kamen auch die

GewiffensPflichten wieder vor , vorzüglich

vergrößerten es aber die vielen Theile des pos

ſitiven Rechts , welche darin methodo mathe

matica abgehandelt waren , wie z . B. das

LehenRecht imd das WedſetRecht. Daries

(1742 alt 28 I.) * ) undVectelbladt (1748

alt 29 I. ) **) freuten fich , daß inan nun

endlich ein für die Jurisprudenz ganz papiens

des NaturRecht , ein ius completum , zur Ers

gånzung aller poſitiven Rechte , befize.

* ) In der zweyten Auflage rühmt er , daß er

tåglid) einige hundert Zuhörer habe.

** ) Civ . mag. B. II, 6.39.

}

!

$

1

S. 24.

B 4

1
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S. 24;

Auf der andern Seite behauptete Schmauß,

es gehöre gar weniges in das NaturRecht,

und was man bisher dafür ausgegeben habe,

ſer größtentheils nur allgemeines poſitives

Redit *) . Die Mittelſtraße ſchien Achen.

wall am beſten getroffen zu haben , beſonders

feitdem er in der dritten Ausgabe (1755 alt

36 Jahre) das von Púcter (1750 alt 25 I.)

dazu ausgearbeitete allgemeine PrivatReche

der zwey erſten Ausgaben **) wegließ. Einis

ge Zeit nachher ward Feder ( 1769 alt 29 J.)

auch in dieſem Theile der Philoſophie ſehr oft

zum Muſter genoınmen , ſo wenig auch ſeine

Mäßigung und Billigkeit gerade zu einer ſol:

dhen TodſchlagsMoral (S.21 * .) paßte ***) .

Er ſelbſt hat nachher ſehr viel dazu beygetras

gen 1) , Sópfner's wegen der Kürze und der

Litteratur zuin Lehrbuche ſo bequemes 11 ) Nas

turRecht eine Zeit lang herrſchend zu maden.

*) Entwurf eines collegii iuris praeparatorii

( 1737) II . I. im Civ. mag. 3.II. 8 383 .

**) Civ. mag. B. III . S. 93. putter's

Selbſtbiographie B. I. S. 230.

*** ) " Ich geſtehe , daß es mir Anfangs einige

Ueberwindung Poſtete , den Nahmen des

Rechte der Natur auf das bloße aufere

ZwangsRecht einzuſchränken. Unterdeffen

hielt ich es zuleft dodh für das Beſte, nicht

nur weil nunmehr die Meiſten an dieſe Bes

dega
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1

deutung gewöhn't find , ſondern . . aud) ..

weil ich glaube, daß der wahre Zwed dies

ſer Wiſſenſchaft ... welcher aus dem Vera

håltniffe dieſes Theils der practiſchen Philos

ſophie zu den übrigen fid ) ergibt , fein ans

derer iſt” ... Vorrede zur erſten Ausga.

be. "in dem erſten Theile des NR. habe

„ich mich noch immer nicht zu der gewShnlis

,, chen Weitläuftigkeit entſchließen können ,

„ weil, wie die Sache insgemein getrieben

wird , daß man nåbmlich die kunſtmåfigen,

„ aber doch willkührlichen , Bedeutungen der

,,Worte angibt , und die ſonnenklaren Fol:

„ gerungen darunter rekt, es mir zu ſehr uns

„ ter der Würde und dem Zwecke der Philo.

„ ophie . . zu ſeyn ( cheint; wie es aber gerches

„ hen könnte, daß man moraliſch polis

qtiſch über die in Anſehung der Angelegens

„ heiten einzeler Menſchen ... zu gebenden

„ Gefeße philoſophirt, nicht nur wider die

„ von den Mehreſten nun angenominenen

„ Grenzen des NR ., ſondern was die Haupto

„ fache , für mich zu ſchwehr ift." Dorr.

zur zweyten Ausgabe. Der kan dieß

leſen , ohne die FortToritte der Philophie

ſeit Seder zu bewundern ! Sår mandens

tianerund byperRantianer iſt nichts zu

robwehr, oder was es gar zu offenbar wäre,

das verachten fie.

+) 68tt. 6. 4. 0. 1781. Zug. 4,

tt) went's böpfner 5. 34.

7

8

S. 25 .

Hauptſächlich durdy Feder
durd, Feder und durch

Garve *) wurden in Deutſchland die Schrifa

ten

21

Bs .



niſſe derjenigen in

26
Einleitung.

ten der Englander , Franzoſen und Jtas

lianer mehr bekannt, welche die Philoſophie

des poſitiven Rechts anders , als in academi:

ſcher Rückſicht, bearbeitet hatten ** ) , ohne

viel Noriz davon zu nehmen , wie man bey

uns das halb juriſtiſche und halb philofophia

ſche Collegium abgez&unthade, damit eg wes

der dem Collegium úber die Moral noch dem

über die Politie , oder über das Europäiſche

poſitive Vorker Recht Abbruch thue , und ohne

überhaupt von dieſem Zweige der deutſchen

Litteratur viel inehr zu kennen , als was . von

Barbeyrac überregt war und etwa hødſtens

noch Wolf.

* ) Von dieſem Philofophen in der ådten Bes

deutung des Worts , wie ihn ſelbſt Rant

characterifirt, find vorzüglich merkwürdig :

Anmerkungen zu Cicero von den Pflich .

ten , beſonders der Anhang, welcher bey

per Auseinanderſetzung des Verbältniſſes

zwiſchen Moral und Politik , die Ges

rechtigkeit ſo ziemlich auf den juriſtiſchen

Zuſtand einſchråntte , zum großen Vergers

abhängigen Difern eben lo gut zwiſchen dem ,

was juriſtiſch , und dein , was ſittlids recht

fen , unterſchieden , wie irgend in einem pos

fitiven Rechte. S. Herrn GIR. Blein's

Schreiben an Garve über den Unters

fchied zwiſchen Zwangs- und Gewiffenss

Pflichten , und die darüber entſtandene Fehbe

im Civ . mag. B. I. S. 232.:

* Wer
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)

**) Wer nur ein wenig die ausländiſche Littes

ratur mit der deutſchen vergleidt, dem mat

es ariffallen , wie bey und faſt alle wiffens'

foaftliche Schriftſtelleres vom Catbeder aus.

geht , und zum Catheder zurücklehrt. In

der ganzen übrigon Chriſtenheit gibt es wohl

nicht ſo viele academiſche Docenten und ſo

viele Compendien , ' als in Deutſchland,

allein .

5

.

;

1

S. 26.

Einer der merkwürdigſten, aber Unfangs

gar wenig bemerktın und auch ſeitdem nicht

genug gekannten auswärtigen Sdhriftſteller,

iſt Dav. Sume , der Vorgånger Rant'6.

Es iſt wohl nicht möglich , über die menſchli:

dhen Pflichten und Rechte , als einen Gegen.

ſtand,der Erfahrung , fcharfſinniger zu philos

fuphiren , als er gethan hat;* ).

*), Zuerſt on human nature der dritte Band

( 1740 alt 29 3. ) und umgearbeitet Inquiry

concerning the principles of morals ( 1752) das

Buď , welches er felbft in feiner Biogra .

phie für ſein beſtes erklärt. ( Anderer Mens

nung iſt Garve Verm . Verí. B. II. S.

.) . Jeht ſteht cß in feinen Ejays and

Treatiſes . B. III . der Basler Ausgabe.

Man muß aber auch viele einzele Auffäße

in den vorhergehenden Bånden damit vers

gleichen , beſonders den 12ten im zweyten

Bande : on the original contract, und den

13ten on paljive obedience. Ins Deutſche iſt,

ſo viel ich weiß , nur das erſte , vom Verf.

felbst

3

9

5
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felbſt für hschft unvollkommen erklärte Werk

überſeht worden ,

S. 29.

Viel belannter iſt unter uns montes,

quieu , der über die verſchiedenen poſitiveni

Redste ſo wißige Bemerkungen machte, wie

man nie geglaubt hatte , daß ſie ſich über eis

nen ſo trocknen Gegenſtand machen ließen.

Sein Budi de l'esprit des loix ( 1749 alt 60

S.) , worin er. fo viele Winte ſeiner lettres

Perfannes ( 1721 ) weiter ausführte , würde

aber freylid » für Philofophen und Rechtsges

lehrte vielbrauchbarer feyn können , wenn es

blos für ſie geſchrieben ware ; nun aber ver:

meidet es die eigentliche Jurisprudenz, das

PrivatRecht , gar zu ſehr , uin fidy in

das öffentliche Recht zu werfen , und das

Solimiſte dabey iſt, daß nun dod ſo viele

Leſer glauben , die philofophiſche Seite der pos

ſitiven Jurisprudenz ren durch ihn villig ers

fchöpft *). Die fyftematiſche Forın iſt abs

ſichtlich vermieden , und ſo geht Montess

quieu nicht das ganze RechtsSyſtem burch,

ſondern bald hebt er eine eingele Lehre desrela

ben , bald einen einzelen Umſtand in der Lage

eines Staats heraus, um Baran den Einfluß

der Umſtände auf die Rechtsſake anſchaulich

zu machen.

* ) Bes
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* ) Beſonders häufig wird dieſer Irrthum von

Nichtjuriſten begangen ; Als eine ehrenvolle

Ausnahme nenne ich Herrn D. Flatt , der

in ſeinen Vermiſchten Verſuchen S. 111.

ſehr richtig bemerkt, die Philoſophie des pos

ſitiven Rechts rey nad) -allem , was mons

„ tesquieu und andere vorgearbeitet haben ,

,, immer noch ſehr ſchwierig."

93

S. 28.

Noch mehr Aufſehen erregte nachher J.

J. Routeau durch ſeine bittere Rúge der

Mißbrauche, die von unſerer auf Eigenthum

gebauten bürgerlichen Verfaſſung unzertrenns

lich ſind . Es iſt merkwürdig, wie viele durch

den Titel derjenigen von ſeinen Sdriften *),

die am häufigſten im NaturRechte genannt

wird, du contract ſocial ( 1762 alt 50 Jahre),

ſich verführen laſſen , ihm gerade die Mens

nung zuzuſdreiben , die er im ganzen Buche

beſtritten hat , náhmlich die Gründung der

RegentenGewalt auf einen init dein Regens

ten eingegangenen Vertrag ** ).

* ) Hierher gehört vorzüglich noch Discours ſur

les fondemens et les progrès de l'inégalité par.

mi les hommes ( 1754) . Uber in allen ſeinen

nicht die Mufit betreffenden Sdriften find

ſehr lehrreiche Winte.

**) . Liv. Ill. Ch. 16. " que l'inſtitution du goue

vernement n'eſt point un contract.” Ohnge.

fåhr eben ro bat Voltaire das Projet de

paix
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paix perpétuelle ganz mißverſtanden ; zu ſeis

ner Entſduldigung dient aber frenlich), daß

Rouſſeau's' Prüfung desſelben nicht ers

dienen iſt.

S. 29 .

Eine ganze Claſſe von Schriftſtellern
inas

dhen die Economiſten oder Phyſiocraten und

ihre Gegner aus . Erſtere ſind hier nicht ſos

wohl wegen ihres impot unique und anderer

Schibolethe dieſer Parthey zu bemerken ,

als vielmehr , weil ſie zuerſt das poſitive Redt

aus lauter Principien a priori zuſammenſeßen ,

und gegen ihre évidence gar keinen Einwurf

aus der Erfahrung hören wollten *) .

* ) Die frene Ausfuhr. des Getraides folgerten

ſie aus dem Begriffe des Eigenthums , und

wenn man ihnen entgegenſerte, daß das

ben Tauſende verhungern würden , antwors

teten fie : Les beſoins ne font pas des droits,

et les droits font avant tout. Gerade ſo wie

jeßt wohl die pſeudoRantianer
fragen :

“ Wann werden die Empirifer unrecht (nefas)

und ſchädlich ( perniciofum ) unterſcheiden

mogen ? ”

$. 30.

Unter den Gegnern der Phyſiocraten
ſind

noch jeßt beſonders merkwürdig
Mably, von

allen neuern Schriftſtellern
über Philoſophie

des poſitiven Rechts derjenige,
welcher ſich

den
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den Alten am meiften nåbert * ) , Ferd. Gas

gliani , der das Muſter eines geiſtreid;en

und dabey dodh gründlichen Dialogs gegeben

hat **) , und Linguet , deffen Sdrift gegen

Montesquieu aud, wieder da abbricht, wo

jie für die Jurisprudenz am lehrreichſten hätte

werden können *** )..

*) Das Buch de la législation enthält aber

hauptrådlich nur den allgemeinen Grundlag

daß der Staat mehr auf Tugend als auf

Reichthum zu ſehen habe.

** ) Dialogues ſur le commerce des blés ( 1770

alt . ) . Eine neue Ausgabe iſt 1795 zu

Berlin erſchienen .

***) Théorie des loix civiles 2. Bånde ( 1770

alt 2. I. ).. Nur Sclaveren , Ehe und als

terliche Gewalt ſind darin abgehandelt , ers

ftere am beſten .

7

1

1

S. 31.

Die Philoſophie des ÉriminalRechts ward

beſonders feit Beccaria * ) und Voltaire **)

ein Lieblingsgegenstand der philoſophiſch juris

ftiſden Unterſuchungen. Ihr widmete Fis

langieri den dritten und vierten Band (der

Seitenzahl nach mehr als ein Drittheil des

Ganzen ) ſeiner Scienza della legislazionone,

wovon in allem 7 Bánde erſchienen ſind (zwis

fden 1781 und 1785 alt I. ) , ohne daß

jedodh gerade die für die Jurisprudenz wichia

tigo
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tigften Lehren , das Eigenthum und das Fas

milien Reiht, abgehandelt waren , weil damit

der Beſchluß gemad )t werden ſollte , und der

Verfaſſer zu früh ſtarb.

*) Déi delitti e delle pene( 17
alt

Deutſch i Das unſterbliche Werk des

march. Beccaria . Nicht fehr vortheil:

haft urtheilt babon Rant Met. 26r. Ser

Rechtol. 5. 202 .

**) 1766 (alt 72 J. ) (orieb er in der Sache

bon de la Barre , Calas und Sirven .

S. den 4iten Band ſeiner Oeuvres complettes .

$ . 32. '

Die Americaniſche Revolution wirkte

nicht ſowohlunmittelbar durch die neuen theils

antiroyaliſtiſden Sdriften von Payne *) ,

Prieſtley , Price und andern , theils die ro.

yaliſtiſden , worunter etwa Tucker t ) und

Delolmé 4-4-) gehören , als vielmehr dadurch,

daß nun ganz Europa einer öffentlichen Diss

putation über dieſe Gegenſtände zuhörte , und

daß nahmentlich einige tauſend Franzoſen nach

* America kamen , wo ſie an Ort und Stelle

manches ganz anders lernten , als man ſie es

bisher zu Hauſe hatte lehren dürfen.
So

was kann freylich mehr Einfluß haben , als eis

ne academiſche Disputation oder ein noch ro

beſuchtes Collegium auf einer deutſchen Uni.

verſitát.

* ) Com .



Einleitung . 33

* ) Common ſenſe (1776) überſetzt in Dobm's

materialien B.I.

+ ). On civil government (1781). Nebenher iſt

dieſes Buch aud) als eine auf Rechnungen

gegründete Widerlegung derjenigen zu ems

:: pfehlen , welche den Einfluß der Strone in

me bland aus einem BeſtechungsSyſteme

herleiten wollen , wie noch Bant (Streit

der Facultåten S. 155. ) gethan hat.

+) Conſtitution of England.

S. 33 .

Die neuen Gefeßgebungen , welche ca.

tharina Il projectirte , Friedrich II und

Friedrich Wilhelm Il bedachtig, Joſef II

aber rafd zu Stande bradite, ſind weniger

wegen ihres Einfluſſes auf die Philoſophie

fes poſitiven Rechts *) , als vielmehr um

deswillen merkwürdig , well zumahl die Preus

Biſche als das Reſultat derſelben , wie ſie

in dieſer Periode war , angeſehen werden

kann **) .

*) Schloſſer's Briefe über die Gereg ,

gebung überhaupt und den Entwurf

des Preußiſchen Geſegbuchs insbeſons

dre 1789. Sünfter Brief ... insbeſon .

dre über deſſen Apologie in den Annas

len der Preußiſchen Geregsgebung 1790.

von Eggers Bemerkungen zur

Verbeſſerung der deutſchen Geſeggebung

Tb. I. 1798., als ein Auszug aus ſeinen

Preißidriften.

** ) Der Geiſt der Preußiſchen Regierung, wie

fie unter Friedrich II war , hat mit der da.

Civil. Curſ. . II . naturXecht. C maha
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mahligen Jurisprudenz, mie fie Viettelblade

und Daries vortrugen, das allgemeine Land,

Recht erzeugt , und es iſt eine lehrreiche Uns

terſuchung , in welchen Stúden das Kind

feinem edlen und Praftvollen Vater , und in

welchen es ſeiner Mutter nachartet. DieAufs

forderung zu einem NaturRechte, 18 dem

Preußiſchen poſitiven Rechte anpaffead ges

madt, wo nicht gar davon abſtrahirt fen,

iſt doon ſehr verſchieden beurtheilt worden

Man vergleiche atwa Civ. mag. B. II . 6.41.

init der oben ( S. 20 * ) angeführten Recen's

fion in den 6. 6. Á .

1

S. 34.

Wenn matt in der Geſdichte einer Wiffens

rdhaft irgend ein einzelesJahr zur Epoche anneha

men dürfte, ſo könnte nian wohl ſagen , das

Jahr 1785 fry eine für die Jurisprudenz übers

haupt und ihren philoſophiſden Theil insbeſona

bre. Noch ohne Rückſicht auf die Kantiſche

Philofophté, wovon Rani's Grundlegung

zurmetapbyſik der Sitten ( S.38 . ) und 5 u :

feland über den Grundlag desnatur:

Rechrs ( S.39 .) in dieſes Jahr gehören, zeidinet

es ſich durd) Reitėme i er's (alt 30 I. ) En:

cpclopädie und Geſchichte der Rechte in

Deutſchland * ), durch Slati's (alt 26 I.)

Ideen zur Reviſion des TaturRechts oder

Prolegomena eines neuen ZwangeRechts

** ), und wenn für die leſer des gegenwärtigen

Budjes eine kleine Schrift einiges Intereſſe hat,

ohne
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ohne welche dieſes felbft wohl nie erſchienen was

re , audh durch die Preißſchrift úber den

Grund der Römiſchen InteſtatErbfol.

ge ***) aus.

* ) S. 277. " Hierben leiſtete die verbeſſerte

Philoſophie gute Dienſte , beſonders das ..

NaturRecht und die .. allgemeine Politit ;

Man ift aber in dieſer Unterſuchung mehr

ben dem Allgemeinen ſtehen geblieben, als

in die beſondern Gründe der in Deutſchland

gültigen Rechte eingebrungen" . Von S.

20 bis 8.31 . ſteht eine Skize eines allges

meinen poſitiven Rechts und im ganzen

Buce gar manches , weswegen ich dasſelbe

dankbar als den Reim des gegenwärtigen er:

kenne.

** ) Vermiſchte Verſuche S. 5. " Ich will

verſuchen , ... durch eine Art von litteraris

ſcher Deduction Sie zu der Idee hinzuleto

ten , daß NaturRecht, im neuern Sinne,

entweder gar nicht oder doch nicht in dein

Umfang und in der Form , die es jetzt hat,

zu der Zahl der Wiſſenſchaften gehöre." -

( Dabeynimmt der Verfaſſer aufdie damahls

ſehr erhebliden Streitigkeiten über men.

deloSobno Jeruſalem mehr Rüdficht,

als er ießt wohl felbft thun würde . ) S. 110 .

ukonnte man alſo nidyt pielleicht das f. g..

NR. in ein ZwangsRecht verwandeln , das

fidh blos auf Staaten und auf ſolche Geſells

ſchaften , die unter dem Schuße und der Auf

fidt des Staats ſtehen , einſchränkte ?

Kdnnteman nicht eine Wiffenſchaft bilden ,

deren Gegenſtand allgemeine Entſcheidung.

der6 2
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der Frage wäre: Welche Pflichten kann der

Gerergeber eines Staats , welche Pflichten

foll er für ZwangsPflichten erliåren ? " .

Civ mag. B. I. 8. Ir . und B.IH. S.100.,

wo auch hofacker erwähnt iſt , deffen Plan

erſt nach ſeinem Tode bekannt ward.

***) De fundamento ſucceſſionis ab inteftato , ex

iure Romano antiquo et nouo , Commentario

praemio ornata Seder war einer

der drey Lehrer des Verfaffers, (Putter und

Spittler find die beyden andern , die von

dieſer Schrift Gelegenheit nahmen, ihm die

Ausſicht zu einer hieſigen Profeffur zu vers

ſchaffen. Seder's Abſicht war , der Ver.

faſſer ſollte das NaturRecht als eine Phis

lofophie des poſitiven Redyts , neben ihm

leſen , welches dieſer nun , ſeitdem Seder

die Univerſitåt verlaſſen hat , wirklich liest.

Gibt es alſo wohl eine gerechtere Dedication ,

als die des gegenwårtigen Lehrbuchs ?

1

$. 35.

Den auffallendſten
Einfluß auf die Schicks

fahle des NaturRechts
hatte aber, und bes

ſonders von demſelben
Jahre an , die durch

Rant bewirkte Revolution in der Philoſophie,

welche zwar bis jeßt ſich meiſt nur aufDeutſch :

land eingeſchränkt
hat, von welcher aberwohl

mit Gewißheit
vorherzuſehen

iſt, daß fie, ihs

ren weſentlichen
Reſultaten

nach , eben ſo aus

gemein angenommen
werden wird , als Lus

clid's Geometrie
allgemein

angenommen
ift *),

wenn náhmlich die Ausländer
nur erſt eins

mahl
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mahl das Gebäude felbft ſehen , wovon bis

jeßt mancher in Deutſchland felbft nur das

Gerüſte und die Trümmer deffen , was einges

riffen werden mußte , ſieht, an dieſem Gerüs

fte und an dein (ármen des Einreiffend ſeine

Freude hat, oder nun gar mit Súlfe von bena

dem gerade eine eben ſo weitläuftige, für Bos

den und Baumaterialien unverhältniſmäßige

Ruine zu bauen hofft, als die , wovon wir

durd Rane befreyt worden ſind.

* ) Mit dieſer hat Rant ſeine Metaphyſit ſchon

oft verglichen, und es wäre zu wünſchen , daß

Rantianer und AntiRantianer die Veri

gleicijung mehr beherzigten. Sene wårbert

alsdann von der Metaphyfit nicht erwarten,

daß ſie auch alles das gebe, worauf ſie ans

gwendet werden ſoll , und dieſe würden die

in der Anwendung nie ganz zu vermeidenden

Irrthümer nicht der Metaphyſit zurLaſt les

gen . Welcher Geometer hat je gehofft , blos

mit Hülfe ſeiner Theoremie ein Feld auszus

meſſen , wovon man ihm gar nicht geſagt

hatte , wo es liege , wo es anfange und aufs

höre ? Und wer bat je aus den falſchen Oper

rationen der Feldmeffer gegen die Untrůg.

lichkeit der Geometrie argumentirt ?

1

S. 36.

Immanuel
Rane , deffen eininente Geis

fteskräfte, deffen mannichfaltige
Kenntniffe

in Mathematit
, Naturs und Menſchenkunde

,

S 3 und

1
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und deffen philoſophiſches Talent allgemein

anerkannt war * ) , ehe er der bisherigen Me:

taphyſik und dem Unglauben an Metaphyſik

den Krieg ankündigte, ward durch David

Sume's Einwürfe, auf welche hie manche

andere ſich mit dem Reſultate beruhigten ,

man müſſe es in ſolchen Dingen ſo genau nicht

nehmen , ſondern über das , was man eher

mahls in der Wolfifchen Schule demonſtrirt

hatte, nur nach Wahrſcheiulichkeiten und duns

keln Gefühlen (den Ueberbleibfeln des Jugends

Unterrichts ) entſcheiden , durch dieſe Einwúrs

fe, deren Trüglichkeit ihm aus der Mathes

matik und aus der Logiť einleuchtete, zu dem

benſpielloſen Entſchluſſe gebracht, den er mit

eben ſo beyſpielloſem Glücke ausführte, in

Sahrelanger Meditation die Kräfte des

menſchlichen Gemüths zu prüfen , und mit

Ubfonderung alles Empiriſchen , alſo Zufalis

gen , das eiuzige ben allem menſdhlichen Dens

ten Nothwendige , alſo ganz Semiffe und a

priori erkennbare , die Form des Denkens

felbft , kennen zu lernen **) .

* ) Rant iſt geb. 1724 Apr. uub ward 1770

Profeffor zu Königsberg , bald nachdem es

im Werte geweſen war , ihn nad Gåttingen

zu berufen , an die Stelle , welche nachher

Seder bod annahm , der fie Anfangs auss

geſchlagen hatte. Seine frühern Sdyriften :

Naturgeſchichte und Zheorie des Hims

mels
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I

mels über die negativen Großen in

der Weltweisheit - die falſche Spißfins

digkeit der vier ſyllog. Figuren - einzig

möglicher Beweisgr. får das Dareyn Gots

tes . - über das Gefühl des Schönen und

Erhabenen - Eråume eines Geiſterfehers ,

- Deutlichkeit der Grundlage der nat. Theos

logie und der Moral, - Sinnen- und Vers

ftandesWelt, - vonden Menfchen Raffen , -

weld )e jest in einer Sammlung ſeiner

fåmmtlichen kleinen Schriften ( 1797. drey

Bånde) nebſt den ſpåthern Aufiåben enthal

ten ſind , hatten einen Ruhm långſt gegrüns

det, noch ehe die Critik erſchien . Beſonders

nabm Seder fehr viele achtungsvolle Rüds

ſicht darauf, und ich erinnere mich eines

Schulgebets , das Schubart , ſchon vor

mehr als 20 Jahren , gemacht haben muß,

worin es hieß :

Der Weisheit populairen Ton

gib mir don Rant und Mendelsſohn .

1

3

3

E

**) Ich weiß nicht, ob eine Stelle in LEIBNIT .

Op. T.V. p. 358. chon aus dem Gerichtes

puntte betrachtet worden iſt, den die critis

fche Philoſophie gibt. Leibni tabelt Loka

te , der alles aus der Erfahrung herleiten

wolle : Si discrimen inter peritates neceſſarias

ſeu deinonftratione perceptas , et eas , quac

nobis ſola inductione , vtcunque innotescunt,

fatis confideraffet , animaduertiffet neceffarias

non pofſe comprobari, nifi ex principiis men

ti inſotis, cum fenfus quidem doceant quid

fiat, ſed non quid neceſſario fiat. Idem non

fatis animaduertit , ideas entis , ſubſtantiae

vnius eiusdem , veri, boni, aliasque multas,

64 mnenti
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menti noftrae ideoinnatas effe, quia ipfa inna

ta eft fibi, et in fe ipfa haec omnia deprehen.

dit. Nempe nihil eft in intellectu , quod non

fuerit in lenſu , nifi ipſe intellectus ( 1710

alt 64 I. in einem Schreiben an Bierling.)

S. 37.

Eine ſolche Metaphyſit
mußte freylich in

Vergleichung
mit den ehemahligen

gar kurz

| ausfallen , aber deſto mehr zeichnete ſich das

Einzige , woran dem vernünftigen Menſchen

gelegen ſeyn kann , aus , nåhmlid die Moras

litát. Ulles, was uns auf feine Weiſe beſſer

machen kann , ward als ein Gegenſtand einer

eitlen Neugierde dahin geſtellt, aber alles,

was zur Erfüllung unſerer Pflichten nöthig ift ,

ward gerade um deswillen , ohne irgend eines

andern Beweifes zu bedürfen , für gewiß ans

genommen . Dabey war denn freylid auf der

einen Seite beſtandig die Uebereinſtimmung

mit dem gemeinſten Menſchen Verſtande zu

zeigen , bey welchem alle dieſe Metaphyſik,

nur unentwickelt , von jeher zum Grunde ge:

legen hatte, und auf der andern Seite mußte

dem Einwurfe entgegengearbeitet werden , daß

man alles dieſes ſchon längſt wiſſe.

S. 38.

Die Tritik der reinen Vernunft (1781

alt s7 I.) warb mit einem Kaltſinne aufges

noms
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1

1

1

$
1

1

nominen , der den elenden Zuſtand der Mes

taphyſit am allerftartſten bewies. Die Pro,:

legomena ( 1783) wirkten etwas mehr, weil

ſie gar viel kürzer waren * ). Die meraphyfis

ſchen 2 Gr.der Naturwiſſenſchaft ( 1786)

waren eigentlid , die Probe von der Fruchtbars

keit deffen , was mancher nur für Grübeleyen

gehalten hatte ; aber das bewundernswürdis

ge kleine Bud regte mehr Vorkenntniſſe vors

aus , als die meiſten leſer mitbrachten . Hins

gegen die Grundlegung zur metaphyſik

der Sireen (1785 ) war eben fo bald durchs

geleſen , und wer etwas vom categoriſchen Fins

perative, der Autonomie der Vernunft u. r. w.

behalten hatte , der konnte nun beweiſen , daß

es bis dahin nicht nur mit aller künſtlichen

Metaphyſik der Moral, (was nicht zu feugs

nen iſt **) ), ſondern ſelbſt auch mit aller menſdhs

lidhen Tugend , wenn er ehrlich ſeyn wollte,

auch reine eigene nidht ausgenominen , gar

(dlecht beſtellt geweſen ren , weil man bey der

beften Handlung immer nur darauf ausging,

ſich und andre vollkommener und glücklicher za

machen.

* ) S. 205 vergleicht Rant die fdiefen Urthei.

le über die Critif , mit folgendem Urtheile

über den Euclid : das Bud) iſt eine ſyſtemas

tilde Anweiſung zum Zeichnen u. f. m .

Der Verf. dieſes Pehrbuchs iſt weit davon

entfernt, fidh mit Bant vergleiden zu wols

len

$

C5
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ren , beffen Metaphyfit nur immer zu wers

ſtehen er ſich ſchon zur großen Ehre rechnen

würde. Er inuß aber geſtehen , daß ihm bey

einigen Urtheilen über dieſes Lehrbuch jene

Stele eingefallen iſt.

**) Das Princip der eigenen Glückſeligkeit

herrſchte faſt unumſchränkt, und man ſagte

es jedem auf den Kopf zu , er handle immer

nur um feines eigenen Vortheils willen.

Civ mag. 3.1 . S. 248. und 3. III . 8. 83.

Selbſt diejenigen , welche fremde Gludſelig .

keit, mit eigener Vollkommenheit berbunden ,

zum Principe machten , und alſo ein ridytis

ges comparatives Princip annahmen ( Crit.

der reinen Vern. S. 356. ) fehlten doch dars

in gar rebr , daß fie das oberſte Princip der

Uebereinſtimmung der Vernunft mit ſich felbft,

faſt nur bepläufig und beynabe erfdlichen ,

initnahmen . Frenlid), ſagte inan , muß erſt

über die Art der Handlung im Allgemeinen

entſchieden ſeyn , ehe nian im einzelen falle,

unterſuchen will , ob ſie Vollfommenheit und

Gludſeligkeit beforbere . bume hatte dies

Ten Fehler ſo gut verſteckt , als es nur mögs

lich war , er ſprach nicht von angenehmen

und nůßlichen Sandlungen , daß inan dies

re billige , ſondern von angenehmen und nuts

lichen Qualitäten . Die Handlung war

vielleicht jenes und man mißbilligte ſie doch ,

weil man ſie aus einer entgegengeſetzten

Qualitåt herleitete,

$ . 39.

Unterbeffen war die allgemeine Uufinert.

Famteft auf die Rantiſche Philoſophie rege

ges
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geworden , welche beſonders Sufeland in der

Abhandlung über den Grundrag des Dias

turRechts ( 1785 alt 25 I.) als das einzige

Mittel , dieſer Wiffenſchaft aufzuhelfen , ans

pries , worin ihm dann einige Jahre nachher

Reinhold theils im deutſchenMercur * ),

theils als Profeſſor" in Jena mit vieler Sals

bung bentrat.

* ) 3. B. Ehrenrettung des poſitiven Rechts

im Mercur 1791 Sept. und nov . Nads

her erſchienen dieſe Auffage zuſammen als

Briefe über die Rantiſche Philoſophie

2 Bånde.

S. 40.

Sonderbar war es freylid) , daß man eis

ne ganz neue und fdyon eben darum fchwelyre

Philoſophie, wovon nur erſt ein Theilund ge:

wiſſermaßen nur die Einleitung von ihrem Urs

heber bekannt gemacht worden war, ſo leicht ers

gånzen und bennahe errathen zu können dachte.

Dieß gelang freylich nidht immer und ſo oft

wieder ein neues Wert von Rant erſchien , ſo

zeigte ſich ein kimmelweiter Unterſchied zwis

fchen dem , was er ſelbſt, und dem , was ein

anderer in feine Seele gebacht hatte. Da

auch die meiſten Rancianer ſich in keiner

Rückſicht und am wenigſten in den geſammels

ten poſitiven Kenntniffen mit Rant vergleichen

lies
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ließen , fo hätte man freylich leicht vorherſehen

können , daß bey ihnen die Metaphyſik nun

alles ausmachen werde, und daß im Nabs

men des Philoſophen , der mehr als irgend eis

ner von denen , die überhaupt eine Metaphy,

fif ftatuirten , darauf drang , die Unmaßuns

gen derſelben einzuſchranken und ihr die bloße

Form zuzutheilen , nun bald aller mögliche

Stoff, unabhängig von der Erfahrung, würde

deducirt werden.

S. 41 .

Insbeſondre geſchah dieß im NaturRech:

te , welches zwar von den meiſten , um die

Selbſtſtändigkeit
der Wiſſenſchaft zu retten,

noch als die vor etwa 80 Jahren entſtandene

TodſchlagsMoral
bearbeitet ward , wobey

man aber durch die ZeitUmſtände auf eine

| Menge Fragen gerieth *) , in deren einzig

möglichen Beantwortung a priori fich: dieſe

PſeudoRantiſche Philoſophie in ihrer gans

zen Wichtigkeit zeigen konnte. Alles kamnur

darauf an , auszumachen , bey welcher Urt zu

handeln die Menſchheit nicht als bloßes Mit:

tel betrachtet werde, und wie leicht ſchien nicht

dieres ? Alles , was der Verfaſſer eines Nas

turRechts für erlaubt hielt , dabey war die

Menſchheit als Zweck betradhtet, was er für

unerlaubt hielt , da war ſie Mittet.
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* ) Einige hundert von dieſen ſind derzeichnet in

Herrn RRath Wedekind's beſonderem Ins

tereſſe des natur : und allgemeinen

StaateRechts durch die Vorfalle der

neuern Zeit. 1793.

§. 420

Der merkwürdigſte
Eaſus, bey deffen ganz

verſchiedener
Beurtheilung

es ſich denn frens

lid unverkennbar
ergab , daß die prophezeiha

te Uebereinſtimmung
aller Selbſtdenker

noch

etwas entfernt fer , war die franzöſiſche
Res

volution , ein lender noch nicht beendigter theus

rer Curſus über das allgemeine
Staats : und

ViikerRedt
. In einem Staate , der durch

viele Jahrhunderte
von Zufällen zu einem uns

geheuern Uinfange, zu 25 Millionen zuin

Theil dußerſt verſchiedener
Menſchen und zu

einem ſehr verwickelten
Privats und Sffentlis

den Redste gekommen war , ' gegen welches

fich begreiflicher
Weiſe in der Theorie und

noch mehr in der Praris gar vieles einwenden

ließ , follte nadi den eben ſo begreiflicher
Wei:

re ſehr mannichfaltig
abgeſtuften

Einſichten

und Tugenden der jeßigen Generation
eine

völlig neue Verfaſſung
bekommen. Die ganze

Begebenheit
nahm einen philoſophiſchen

Chas

racter an, wie ſie gewiß im ſechszehnten
Fahrs

hundert einen religieuſen
angenommen

hatte **).

!

1
1

1

* ) I
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*) Id brauche hier das Wort Character nad

der Analogie des mediciniſchen Sprachges

brauche , wo man bemerkt , daß zu einer

Zeit alle Krankheiten etwas gallichtes , zu eis

ner andern etwas rheumatiſches zeigen. Die

pſychologiſden Krankheiten erſcheinen dem

oberflächlichen Beobachter bald als durch

Religion, bald als durch Philoſophie verurs

ſadht, man macht ſie wohl gar heute jener und

morgen dieſer zum Vorwurfe, wenn ſie gleich

aus ganz andern Urſachen herrühren .

S. 43 .

Obgleich dieſe große Weltbegebenheit in

Deutſchland von ſehr wenigen philoſophiſch

beobachtet worden zu ſeyn ſcheint *), ſo muß:

* te doch ſchon das, was in jeder Zeitung ftand ,

manche Veranlaſſung,geben , über die Gegens

ſtånde des bisherigen NaturRedits entfdledes

ner Parthey zu nehmen , als man wohl ſonſt

gethan hátte. Der etnem jeden Zuſdauer ſo

natürliche Gedanke , ſich ſelbſt in die Lage der

handelnden Perſonen zu berſeßen und ſich vors

zuſtellen , wie man ſich in derſelben benommen

hátte, außerte ſich fürs Erſte in allerley Bů.

dzern , worin die Staaten überhaupt , nach

Art und Weiſe des franzöſiſchen , reformirt

werden ſollten , da es oft mit dem Reformis

ren des beſtimmten Vaterlandes reine eigenen

Schwierigkeiten hatte.

* ) 3d

1
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# ) Ich ſpreche hier nicht von dem Mangel an

geheimen Nachrichten , der dieſen Theil der

Geſchichte noch lange drücken wird , ſondern

nur von der Vergleichung der bekannten Ers

dugniſſe unter fich , und vollends mit der poris

gen Lage der Nation, oder mit wahren phis

Toſophiſchen Idealen . zu jenem fehlte es

mandem Schriftſteller offenbar felbft an der

genauern Kenntniß der franzöſiſchen Spracje.

1

$. 44.

In Frankreich felbſt erſchienen wenigſtens

einige Sdhriften und Reten', die ſich nidt

blos begnügten , das , was von Philoſophie

des poſitiven Rechts Tohon längſt geſagt wors

den war , zum hundertſten
mahle , und nur

etwa mit Rückſicht auf die Begebenheiten
des

Tages zu wiederholen , ſondern auch neue oder

doch rehr ſelteu bemerkte Ideen vortrugen .

Der wichtigſte
philoſophiſche

Schriftſteller
war

wohl Eman. Siepes (geb. 1748) , der im

Sahre 1791 die Monardie
vertbeidigte

, und

im Jahre 1795 wenigſtens ein Jury confti

tutionaire vorſchlug , uin die Streitigkeiten

zwiſchen den verſchiedenen
Zweigen der høch:

ften Gewalt zu entſcheiden *) . In andes

rer Rückſicht ſind diejenigen
merkwürdig

welche die revolutionairen
Grundſåße in iha

rer ganzen Strenge verfolgen wollten , Cloors,

Marat, Robespierre
, Baboeuf u. a. **).

41

#

*) Scis
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* ) Seine Schrift qu'est - ce que le tiers - état ?

( 1789) führte das Motto : SI LE PHILOSO,

PHE N'EST AU BUT , IL NE SAIT OU IL

EST . Si l'adminiſtrateur ne voit le but , il

ne fait où il va.

** ) Briſſot, der in ſeiner Jugend (1780 ) die

Recherches philoſophiques ſur le droit de la

propriété geſchrieben zu haben ſcheint, ' war

im Convente ein Anführer der entgegenges

ſepten Parthey der Girondiſten .

S. 45 .

In dieſer Zeit brachte in Deutſchland jede

Meſſe wenigſtens ein neues Lehrbuch des Na:

turrechts , aud)wohl einen neuen Vorſdag ,

die ganze Wiſſenſdhaft
zu bearbeiten hervor.

Fir eine fummariſde
Ueberſicht muß man die

Suriften und NidtJuriſten unterſcheiden
, und

ben jedem Fahre bie neuen Theile des Kanti.

fchen Syſtems der Critit bemerken , auf wels

che eutweder wirklich Rückſicht genommen

warb , oder dod Rückſicht hätte genommen

werden können.

1789. (Von Juriſten ) Tafinger (in der Ena

cyclopädie).

1790. Critik der Urtheilsfraft ( fehr wenig

benut).

(Von Juriſten) Schmalz (in der Ens

cyclopådie) , bufeland ( erſte Auflage ).

1792. (Von Juriſten ) Schmalz.

( Von NichtJuriſten ) Schaumann .

Abicht.

/

1793
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1793. Ueber das Verhältniß der Theorie

zur Praris . Die Religion innerhalb der

Grenzen der bloßen Vernunft.

( Von Juriſten) Schmals ( Fortfeßung ).

(Von Nichtjuriſten ) bofbauer. ( Sichs

te'ns) Beyträge zur Berichtiguug 2c.

1794. (Von Juriſten ) Tafinger . Schmalz

( Fortſegung).

(Von Nichtfuriſten ) beidenreich. Ano

timachiavell.

1795. Zum ewigen Frieden.

(Von Juriſten ) bufeland zweyte Aus.

gabe . Schmalz neue Ausgabe.

(Bon NichtJuriſten ) Schmid . Jakob.

porſihke.

1796. (Von Juriſten ) Plein (1797) .

(Von Nidtfuriſten ) Sichte Zheil 1 .

mellin.

1797. Metaphyſiſche AnfangsGründe der

Rechtslehre - der Tugendlebre

(Von NichtSuriften ) Sichte Theil II.

përſohke.

Dieſes Verzeichniß ift ſehr unvollſtändig , bes

ſonders fehlen alle einzele Auffäße in jours

nalen , einen von Rant ausgenommen. Dies

ſen foli dadurch ihr Werth nicht abgeſpros

den werden ; ich geſtehe aber , daß ich nicht

einmahl alle hier genannten Schriftſteller

geleſen habe.

Ceitdem ift noch erſchienen

1798. Der Streit der Sacultaten . Die

practiſche Anthropologie.

Civit. Curſ. *. ll. NaturRecht.
$ .

(
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S. 46.

Schmalz machte Einwendungen gegen

die Verbindlichkeit der Vertrage, auf welche

ſonſt das ganze Natur:Redt gebaut wurd.

Sufeland ſuchte das Augemeine búrgerliche

Rechtwieder in Sang, zu bringen , nåhmlich

zu beſtimmen, was der Staat an den Rechten

feiner Glieber andere , 'wag er åndern dürfe,

und andern müſſe. Schmid ging ſo metas

phyſild zu Werke, daß mehr als die Hälfte des

Budes gar nicht auf Menſchen eingeſdrångt

ift. Fichie regte ErfahrungsSabe zum

Gründe, 'die er aber nach ſeiner Wiffendhaftss

lehre a priori deducirte . Klein nahm auf

das Preußiſche Land Recht Rückſidyt.

S. 47

Rant wich ſo ſehr von dem ab , was ſeis

ne angeblichen
Schüler gelehrt hatten , daß

manche von dieſen noch jeħt gar nicht begreifen

können , was ihr Herr und Meiſter lehre,

oder warum er es thue. Sie überſaben oft

gerade ' das Wichtigſte an dem Buche , die

Metaphyſik
, und hielten ſich an die Anmers

kungen , die freylich auf das Empiriſche
gins

gen , und bey denen man leicht ſah , der Ver.

faffer ren kein Juriſt von Profeſſion
" geweſen.

Warum war auch der Text gerade ſo gedruckt wie

die

1
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die Noten ? Vergebens nahm alfo Rant gleich

beym Begriffe der Rechtslehre auf die Mögs

lichkeit des poſitiven Rechts Rückſicht, verges

bens erklärte er alle außeren Rechte ohne Richs

ter für blos proviſoriſch, und alſo den Ridhs

ter und den Staat ber allem definitiven Rechs

te får weſentlich , vergebens theitte er das

PrivatRecht gerade ſo ein , wie die Römer

gethan hatten , vergebens unterſdied er zwis

fchen dem , was an fich , und dem , was nur

ſubjectiv bedingt (das heißt für einen Richter

im Staate) Redt rey ," vergebens erklärte er

die Pflichten des Regenten für teine juriſtiſchen

Pflichten. Selbſt Kane's Nahme konnte

bis jegt die vorgefaßten Meynungen nicht ers

fchüttern , und wer ein Jahr nadher gerade

dasſelbe fagte, der mußte ſich immer noch auf

die Ranciſche Philoſophie verweiſen ! affen.

4

1

D

S. 48.

Aus den bisherigen Sohidrahlen
der Phis

loſophie des poſitiven Richts ergibt ſich alſo,

daß diefelbe nod yar nicht auch nur einigers

maßen vollftandig eriftirt, ſo ſehr man ſich ihr

* auch in verſchiedenen
Zeiten genåbert hat, und ſo

viele Vorarbeiten dazu vorhanden ſind. Die

Philoſophie
des poſitiven Rechre iſt náhne

lich die VernunftErkenntniß
ans Begriffen,

bon dem , was ( juriſtiſ ) Rechtens ſeyn tarin ,

1
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Dazu gehören freylid auch Begriffe und Sage

a priori , Metaphyſik, allein dieſe entſcheiden

nichts, alo cie Forin, welche an und für ſich

durdaus auf alles paßt oder vielmehr völlig

leer iſt ; der Inhalt muß alſo aus Erfahrung

und Geſchidste genommen werden , um etwas

zu haben , worauf die Form anzuwenden rey,

und um an den Folgen zu erkennen , was zu

einem allgemeinen Gefeße mehr oder weniger

tauge. Natürlich kann man nicht blos ben

dem ſtehen bleiben , was zu irgend einer bes

ftimmten Zeit , oder in irgend einem beſtimms

ten lande Rechtens war oder noch iſt, ſondern

ſo bald man philofophirt , ſo wird man auch

auf ſolche Möglichkeiten ftoßen , die vielleicht

nie realiſirt worden ſind, vielleicht auch nie

realiſirt werden, denn man wil ja nur Mógs

lichkeiten kennen lernen , und dieſe in ihrer

Zweckmäßigkeit vergleichen.

S. 49.

?

Was die Methode betrifft , ſo könnte

man, bey dem Vortrage, die Metaphyſit der

Rechtslehre ganz abſondern und als reine Phis

loſophie voraus ſchicken , worauf dann erft die

angewandte folate , und bey dieſer lektern was

re es nid)t unumgänglich nöthig , ein ganzes

Syſtem zum Srunde zu legen. Hein des

Metaphyſiſchen iſt fo außerordentlich wenig,

die

1

1
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ne.

die Eenfiir des poſitiven Rechts nach der praca

tifoben Vernunft gibt ſo gar trin materielles

Reſultat, daß es hier wohl angeht , diejes

ber jeder einzelen Lehre mitzunehmen, zu zeia

gen, wie gar wenig man damit ausrichten köns :

Hingegen ſcheint es rebyr rathram , mit

derjenigen philofophiſchen Lehren , auf welchen

die Erfahrung beym poſitiven Rechte beruht,

mit den Daten, wovon die Zweckin & ßigkeit bis

nes poſitiven Rechtsſages abhängt, der jua

riſtiſchen Anthropologie * ), den Hifang

zu machen , und dieſer ſind nach einer ſchon

den Röinern bekannten Eintheilung folgende

drey :

die Lehre von Menſchen als Thier

(die Grundlage vom ius naturale im eng :

ſten Sinne)

die Lehre vom Xenſchen als vernünf:

rigem Wepen (dte Grundlage vom

jus gentium im engſten Sinne),

die Lehre vom Menſchen als Mits

i glied eines Staats (die Grunda

lage vom ius ciuile),

Ben der Cenſur der einzelen (ehren nach Mos

ral und Politił würde ein an ſyſtematiſche

Ordnunggewohnter Zuhörer es wohl ſehr uns :

gerne ſehen , wenn z. B. alles , was etwa von

der Ehe zu ſagen iſt , unter die verſchiedenen

Mas

.

1

1

D3



54
Einleitung.

: Prof. Sichte, iſt darin mein Vorgånger ges

Materien , die darauf Einfluß haben kons

nen (Grsße des Staats und auswärtige Ans

gelegenheiten , Clima, Cultur , Menſchens

Rafſe , Regierungsform , Sclaverey , Eigens

thum u. f. w . ) vertheilt wäre .

* ) . Ich weiß Peinen paſſendern Nahmen , und

es iſt ein unvermeidliches Mißverſtåndniß,

wenn einige dabey doch noch an eine medis

# 3 : ciniſche Anthropologie denken. Dieſe legs

tere gehört freplich nicht in die Philoſophie

des poſitiven Redte , ich würde darin nie

auch nur ſo viel vom Baue des menſchlichen

Körpers mitnehmen , als z . B. Herr Prof.

Jakob in ſeiner Piychologie getban bat .

Aber ich geſtehe , daß ich , wenn die Mens

[chen keine Saugthiere wåren , ſondern etwa

einen Körper håtten , wie die Bienen , gar

: , fehr in Verlegenheit' reyn würde , die Vors

züge der Monogamie darzuthun .: Herr

weſen bin

tuadas Empiriſche ein , worauf es beruht. Daß

er dieſes a prionisBarthun will, ift ficher wes

nigſtens eine verkehrte Anwendung der Wiss

fenfchaftelehre , denn er thut nun Dinge

a priori dar , wogegen jeder Naturkundige

proteſtiren muß ( Z. B. I S. 61. II . S.35.

S. 161. 20. ), ein Vorwurf, den ich dadurch

zu vermeiden Boffe, daß id ) mich genau ' an

Herrn Hofr. Blumenbad anſchließe. Mir

dúnkt,die ſechs Stunden ,welde ich aufdie phys

fiſche Beſchreibung desMenſden wendenmuß,

find nicht die uninterefianteſten , und dienen

im Gegentheile dem ausführliden Vortrage

über
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über die Naturgeſchichte zur nüblichen Vors

bereitung und Wiederbolung, und felbſt für

den Renner iſt es vielleicht der Mühe werth,

mit Einem Blide zu überſehen , auf welchen

Såben der Naturgeſchichte unſer Recht bez

rubt.

S. 50.

Der Dugen dieſes Studiums beſteht

frenlich nicht darin , daß man das poſitive

Recht in Anſehung feiner Gültigkeit prüfen

lernte , denn das Reſultat aller Metaphyſik

kann kein anderes ſynu , als daß alles das

möglich ift, was die Erfahrung als wirklich

lehrt, mithin muß alles dasjenige poſitives

Redt feyn können , was poſitives Redt ift.

Es růhmen zwar viele der bisherigen Nas

turRedite von fich , daß man ohne ſie nicht

wiſſe, was vom poſitiven Rechte gelten tønne,

aber entireder wollen ſie , daß man das,

mas ſie verwerfen , auch in der Anwendung

nidit beobachte , und dann ſind ſie etu Unfug,

ben eine gute Polizey nur in fo ferne bulten

kann , als ſie auf Inconſequenz
oder allenfalls

aud auf Egoisinus rechnet , wodurch dag pos

ſitive Recht toch wieder unfehlbar die Obers

hand behalten werde *) , oder aber fie fagen

damit nur , es wäre zu wünſchen , daß mans

der Saz des poſitiven Rechts geändert würs of

de , und dann geben ſie es freylich um vieles

nåber.

* Ger
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*) Gegen dieſe Stelle der erſten Ausgabe find

mir fo viele Einwendungen gemacht worden,

daß ich es für Pflicht halte , mich nåher zu

erklären . ' Herr Prof. Reinbold beduldigt

die Juriſten , ſie wußten nicht, was poſitives

Recht ren , denn ſie glaubten , willführliche

Fürſtengemalt, Intoleranz und feibeigens

ichaft fånne auch poſitives Recht reyn. Mit

dieſer Entbedung hat er ſelbſt ben Juriſten

pielen Benfall gefunden . Wenn man nun

aber im NaturRechte dieß lehrt und im pos

ſitiven Rechte das gerade Gegentheil , was

foul da der Zuhörer thun , wenn er einmahl

Rid )ter wird ? Sich über den Saß des pos

ſitiven Redito hinwegreßen, die unumſdrånl:

te Verfaſſung für eingeſchränkt, die Relis

gionsübung perbotener Confeffionen für ers

laubt, den Leibeigenen (wenigſtens den , ſagt

ein bekannter Schriftſteller, der es blos durch

die Geburt ift ) für fren erklären ? Das thut

er nicht , und id) hoffe, er ſoll es auch nicht

thun, ſelbſt nad ) der Moral der Gegner nicht.

Nun wal hilft denn aber jene geråhinte Prů.

fung des poſitiven Redits am NaturRechte,

um zu erkennen , was poſitives Recht reyn

könne ?

1

S , ST .

Aber darin beſteht der Nugen wirklich,

daß der Juriſt als Gelehrter , audy philoſos

phirt , alſo fein Studium uidht wie ein Sanda

» werk lernt, und daß er insbeſondre für die Ge:

ſchichte des Rechto neue Ausſid ten bekommt,

daß der Juriſt, als GeſchafftoMann, das

ber

!

!
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beſtehende Recht weber verdreht, noch mit

GewiffensSerupeln befolgt, und daß er, wenn

eß darauf ankommt, Vorſchläge zur Verbeſſee

rung desſelben zu thun , die Gründe uno Ses

gengründe theils gelernt hat , theils aber

aufzufinden weiß. Ob der NichtJuriſt an dies

fem Theile der Jurisprudenz Intereſſe findet

oder nicht, wiro eher für ihn, als für die

Wiffenſchaft widhtig ſeyn , denn es fomint nur

darauf an, ob er das Vorurtheil ablegen will,

daß dasjenige weſentlich fey , woran wir uns

nun einmal von Kindheit auf gepohnt has

ben , z. B. Ehe , PrivatEigenthum 26. , oder

umgekehrt , daß alles durchaus als unvernünfs

tig verworfen werden müſſe , wovon , ed um ſo

leichter ift , nachtheilige Folgen zu zeigen , je

weniger man darauf ſieht, was für Uebel

dasjenige veranlaßt, was etwa an die Stelle

geregt werden kann , z. B. erbliche Monarchie

oder Geburts Udel,

E

$. 52,

Dieſe Philoſophie des poſitiven Rechto

grenzt an mehrere andere Wiſſenſchaften, von

denen ſie ſid, aber doch auch leicht unterſdeis

den läßt , an die Geſchichte des poſitiven

Rechts , an die Moral und an die Politit.

Die Grenzſdeidung von lekterer iſt wohl am

Veichteſten ſo zu machen , daß ihr die Philoſo:

phie

3
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, ( J.) willo

phte über StaatsVerfaſſung und StaatsAns

ftalten überlaſſen wird , für unſre Wiſſens

fchaft aber die Philoſophie über das Privats

Recht übrig bleibt . Die Politik , wie Nichts

Furiſten ſie lebren können , iſt blos Politit

des öffentlichen Rechts , unſre Wiffenſchaft,

weldje durchaus die Verbindung von philoſos

phiſchem Griſte unb oon juriſtiſchen Kenntnisa

ſen vorausfeßt *) , kann man Potitif des

PrivatRechts , Wiſſenſchaft der Sivilgeſegue:

bung nenenn . Der Nahme narurReche

wird um deswillen gebraucht, weil er für den

philoſophiſchen Theil der Jurisprudenz. ſchon

lange úblid iſt , und weil alles Wahre des ges

wöhnlichen NaturRedits auch hier vorkominen

foll , die Erweiterung des Planes aber noch

nie 'als ein Grund iſt angeführt worden , wars

uin ein für eine Wiſſenſchaft gangbarer Nah:

me nicht beybehalten werden dürfe **).

* ) Lord Bacon . welden unſre Philoſophen

von geſtern her Doch wohl audi für einen

ibrer Vorgånger werden gelten laſſen , ob er

gleich ein Juriſt GroßCanzler und Verfaſſer

der Elements of the common law of England )

ſagt in dein unſterblichen Werke de

des für die Erfabrunge Renntniffe gerade

eben ſo Epoche macht, wie Bant'o Cris

tik für die Metaphyſit, Ļ. VIII. C. 3. ( Vol.

1. p . 248. Der Ausg. von 1740) Qui de les

gibus fcripferuut, omnes' vel tanquam philo

.

ſophi
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1

.

fophi vel tanquam iurisconſulti argumentum

illud tractaverunt. Atque philoſophi proponunt

multa dictu pulchra , ſed ab vſú remota. Ju

risconſulti autem ; ' ſuae quisque patriae legum,

vel etiam Roiuanarum aut Pontificiarum , pla

citis obnoxii et addidi, iudicio fincero non

vtuntur , fed tanquai e vinculis ſermocinan

tur. Certe cognitio ifta ad 'viros ciuiles pro

prie ſpectat, qui optime norunt', quid ferat

focietas humana , quid falus populi , quid ac

quitas naturalis , quid gentium mores , quid

rerum publicarum formae diuerſae : ideoque

poſſunt de legibus,. ex principiis et praeceptis,

tam aequitatis naturalis , quam politices de.

cernere , Quam ob rein id nunc agatur , vt

fontes iuftitiae et vtilitatis publicae petantur,

et in fingulis iuris partibus character quidam

et idea iufti exhibeatur , ad quam particula

rium regnorum et rerumpublicarum leges pro

bare , atque inde emendationem moliri quis

que , cui hoc cordi erit et curae, poffit.

Job Schilter ſagt in der Vorrede zu

ſeiner Manuductio philofophiae moralis ad

verum nec fimulatam iurisprudentiam ( 1676

alt 44 % ) , man muffe fich eben ſo ſehr ,

wie vor den unphiloſophiſchen Juriſten ,

auch vor denen hüten , die , cum artem iu

ris Romani nunquam penetrarint , id tamen

operofe agunt, vt eamdem exagitent , refor.

ment, ſupprimant, prudentiam a juſtitia et

vtile a iutto ſeparent , et fuam fibi iuris disci.

plinam et corpus iuris naturalis conficiant, at

que adeo ab vſu fori a vera , ac genuina iuris

et prudenter condendi et rite interpretandi ra

tioue iuuentutem ad cerebrings" juris ideas

feducant, mirasque turbas et in academiis

a in foris dare geftiant,

EB

1
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Es iſt immer ſehr mißlich , über juriſtis

( che Wahrheiten einen Nidtjuriſten zum Leha

rer zu haben , denn beym beſten Willen wird

er leidt die Kunſtwörter gang falſch erflås

ren. So ſagt ein neuerer Schriftſteller ſelbſt,

das Naturrecht müſſe an die Inſtitutionen

erinnern, und darum nennt er reine ubſobnits

te immer Titel ; aber er ſpricht doch von

PerſonalContracten der Römer. Sit die

biedrid )t auch nur ein Drudfehler für Cons

ſenſual: oder für VerbalContracte , oder

får bende ?

** Ein neuerer Schriftſteller behauptet zwar ,

dadurch werde die Wiſſenſchaft, trotz den

Bemühungen der vorzüglichften Philoſophen,

uin ein paar hundert Jahre zurúd geworfen.

Ih geſtehe aber , wie ſich auch aus der lits

terariſchen Einleitung ergibt , daß ich nicht

weiß , weber daß vor 200 Jahren die Wis:

ſenſchaft des NaturRechte , die man nicht

das geweſen iſt , was ich mir darunter dens

te , noch daß das NaturRecht zu einer bloßen

TodſchlagsMoral gerade durch Philoſophen

gemacht worden ſey. Vor Rant batten wir

in Deutſchland , Dag allein in Betradit

tommt , wohl feinen berühmtern Philoſos

pben, als wolf, der gegen diefe Einſchräns

tung des NaturRechts durchaus proteſtirte

(S. 23.). Auf Thomaſius, Beyer ( S. 21. )

Gerhard Gundling und Achenwall ,

welche ſie durcleßten , geht der Nahme :

*porzügliche Philoſophen" mohl nicht , denn

es waren lauter Juriſten , und Rohler iſt

wohl in der Philoſophie ſonſt nicht ſehr vors

züglich. Die Rantiſche Schule nahm den

Bea

2
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3Begriff des NaturRechts , wie ſie ihn fand,

und niemand wird ded) wohl Rant als den

nennen , der dem NaturRechte zu der Selbſts

ftåndigteit , die ihm jener Schriftſteller zus ,

ohreibt , berholfen habe , zumahl da pon

Rant's Rechtsgebre eben derſelbe ja gar

behauptet , unter allen Rantiſchen S drif.

ten möchte wohl teine der faſt untrüglidhen

Critit der reinen Vernunft io wenig gleichen ,

als ſie. Dag aber ein ſolches NaturRecht

ein Gemiſch aus gar manderley Renntniffen

werde , iſt kein großes Unglüd, denn es

heißt höchſtens ſo viel, daß mehr poſitive

Kenntnifle dazu gehören , als mancher fuſt

gehabt hat, fich zu erwerben , der denn nun

dod auch das NaturRecht treiben möchte.

$. 53 .

Quellen unſerer
Wiffenſchaft

find theils

die Metaphyfit
, theils die Geſchichte

und

Erfahrung . In legterer
Rückſicht

gehören hiers

her überhaupt
alle

Geſchichtſchreiber
*) und

Reiſende ** ), in ſo ferne fie von dem pofitis

ven Rechte eines Voltes ſprechen , insbeſons

dre aber alle Gereße und Rechtsbücher
. Die

meifte
Aufmerkſamkeit

verdient ohne Frage

das Römiſche
Recht ***) , ſodann aber das

Preußiſche
Algemeine

LandRecht und

die Augemeine
GerichtsOrdnung

. Von

auswärtigen
Rechten kenne ich noch das Mos

ſaiſche t ), das Engliſche
4t ) und das

Franzöſiſche
ttt ). Wer aber noch irgend

ein

1
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ein anderes philoſophiſch bearbeitet, bem ers

kenne ich mich zum Voraus ſehr verbunden.

* ) Darunter gehört auch die Sammlung alter

orientaliſchen Geſchichten , die man gewohnt

iſt , das Alte Teſtament zu nennen .

**) Ein Verzeichniß vieler Reiſebeſchreibungen ,

nebſt Auszügen daraus nach gewiffen Rus

briken , findet ſich in meiners Grundriß

der Geſchichte der Menſchheit. Zweyte

Auflage 1793. 8. (Dieſes Buch verſtehe ich

in der Folge unter dem allgemeinen Allegas

te : meiners. ) Ein åbnliches Wert iſt

DEMEUNIER L'esprit des uſages etc. 1776.

3 Bånde 8.

***) Ich lete voraus , daß meine juriſtiſchen

Leſer das Lehrbuch der Rechtsgeſchichte,

zweyter Verſuch kennen . Die Vorleſuns

gen über die erſte Ausgabe (von 1790 ) ver:

traten mehrere Jahre lang die Stelle eines

eigenen Collegiums über die Philoſophie des

poſitiven Rechts. Sonſt gehört wenigſtens

dem Plane nach hierher Vlr. HYBER Euno

mia iuris Romani, Wenn man aber S. 39.

als lob der Jurisprudenz liest : nulla fe

fcientia tam facile in reddendis rationibus

cxpedit, ſo wird man zum Voraus gegen des

Verfaſſers philoſophiſchen Sinn mißtrauiſd .

+ ) I. D. Michaelis Moraiſches Recht 6

Bånde in Octav.

77 ) BLACKSTONE Commentaries on the Law

of England 4 QuartBånde und ſeitdem Sfter

in Octav.

+44) Während des Convents warb ein Projet

de Code civil ( an III.) und ſeit der neuen

Cons
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Gonftitution ein anderes (an V ) gebrudt,

bende von CAMBACERES im Nahinen einer

Commiſſion. Eriterers enthålt 123 und dies

fes 408 Š. kl. Oct.

S. 84.

3

Von Schriftſtellern ſind diejenigen , wels

che auf den Gang der Wiſſenſdiaft am meiſten

Einfluß gehabthaben , rdion genannt worden ,

und die, welche blos für einen einzelen Gegens

*ftand wichtig ſind , kominen in der Folge noch

bor. Hierher gehören alſo nur noch diejenis

gen , weldje viele einzele Bemerkungen enthals

ten , und dieſer iſt frenlich eine große Menge.

Nur zur Probe mogen etwa als Redtsges :

lehrte Moler *) , 'dun Sippel **) , Gross

ley ***) , 40. Smith **** ) , Jacobi t ),

und als Nicht Juriſten Buſch ++), Pejta.

lozzi ) , Frank **) hier genannt ſeyn.

* ) Patriotiſche Phantaſien 4 Bände , und

Vermiſchte Schriften ( 1797) zwey Bånde.

** ) Ueber die Rhe u . f. w. , Ueber die bür.

gerliche Verbeſſerung der Weiber .

*** ) La vie de M. Grosley , etc.

**** , Wealth of nations ,

+ ) Erwas was Leſſing geſagt hat.

Allwill's papiere. Woldemar.

++ ) Vom Geld Umlaufe . Darſtellung

der handlung u . a .

fit ) Meine Tischforſchungen über den

Gang

1
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.

Gang Ser riatur in der Entwicklung

des rienſchengeſchlechts von dem Vers

fajjer Lienbard und Gertrud ( 1797 ) .

+) Syſtem der medicinuidhen polizey.

$. 35

Die Sauteten bey der Philoſophie des pos

fitiven Rechts ergeben ſich größtentheils aus

den Såpen ſelbſt , welche ſie aufſtellt, deren

Vernachlaßigun
g

fehr gefährlich werden kann.

Aber als allgemeine Cautel iſt wohl nichts

mehr zu empfehlen , als Sorgfalt auf den

• Character , die ohnehin Pflicht iſt, hier aber

es noch doppelt wird , weil eines Theils uns

edie Neigungen, beſonders der Neid gegen dies

jenigen , welchen eine glücklichere dußere Lage

zugefallen iſt, der Ehrgeiz, die Sucht nach

Gelegenheiten eine Rolle zu ſpielen * ) , oder

auch Kriecherey und Menſchenfurcht gar leicht

Einfluß auf die Unterſuchungen haben , ans

dern Theils aber dieſe Unterſuchungen an ſich ,

wobey die ausgemachteſten und heiligſten

Pflichten eine Zeit lang bezweifelt werden

müffen , um ihre wahren Gründe zu entdecken ,

undwo die Möglichkeiten des geraden Gegen:

theils init dazu gehören , ber ſchwachen oder

unausgebildeten Characteren der Udtung für

die Pflicht felbft Abbruch thun können **).

peftatozzi Meine Unterſuchungen

S. 207. " Und wenn die Empörung denn

boda

1
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1

11'dod ausbricht, ſo wird dieſer feſt ſtehen zwis

fdyen dem Unredyt der Macht und dein Zos

ben des Volts , feiner Wahrheit getreu , aber

teiner Parthen . Er wird nichts nůben.

Die Nadt wird zu ihm fagen : Du mußt

nur fo reden , wenn du willſt, daß wir alles ,

was wir nun einmahl beſigen , verlieren .

Und das Wolf hinwieder : Du mußt nur ſo

reden , wenn du willſt , daß wir von allem

dem , was uns von Gott und Rechts wegen

gehdrt , nichts erhalten . Alſo wird er in

der Mitte ſtehen zwiſchen Menſchen, die reis

ne Wahrbeit auf benden Seiten nicht wollen ,

und gar leicht ein Opfer ſeiner Gutmüthigs

teit werden durch die Leidenſchaften der eis

nen wie der andern ."

Wem eß um reine Moralität zu thun

iſt , der ſollte ſich ſchon aus eben dem Grun.

de vor der Theilnahme an Revolutionen hůs

ten , aus den er vermeiden wird , ſich zu

beraurden . "Dans les momens defferves.

cence publique ſouvent on n'eſt pas matere

,,de foi .même," ſagt ein Mann zur Entſcula

digung Priner Mörder , den man zwar einen

gekrönten Pinſel oder auch porphyros

geneta obne Kopf genannt hat , bin dem

id inich aber doch nicht enthalten kann , auc

dieren Zug hoher inoraliſcher und religieuſer

Cultur zu bewundern.

t , Schloſſer's zweytes Schreiben S. 131 .

"igeßt aber , wenn du das geleſen baft , To

beſprenge dich vor allen Dingen dreymahl

mit reinein Queblaffer , wie du weißt,

daß id immer thue, wenn irgend ein Uns

fall mich an den Rind der Untiefen des

Civil. Curr. 3. ll. naturRecht. menidy.

1

-

3
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menſchlichen Wiffens geführt hat. " ? Hu.

ME III . p . 443 It is remarkable, that the

moral deciſions of the Jeſuits and other re

laxed Caſuiſts were commonly formed in pro

fecution of ſome ſuch ſubtilties of reafoning

as are here pointed out, and proceed as much

from the habit of ſcholaftic refinement as

from any corruption of the heart, if we may

follow the authority of Monf. Bayle. See his

Dictionary article Loyola.'',

Juri
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Juriſtiſche Anthropologie.

S. 56.

D ie drey Abſchnitte der juriſtiſchen Anthros

pologie beziehen ſich

1. auf die dreyerlen BeſtandCheile des

PrivatRechts nach der VorſtellungsŲrt der

Römer ( S. 8.) ,

2. auf die drey Verindgen des menſdlichen

Semüths, und ihrer ErkenntnißVermogen ,

als Thier wird der Menſch ein Gegens

ſtand des Verſtandes,

als vernünftiges Weſen ein Gegenſtand

der Vernunft ,

als Mitglied eines Staats ein Gegem

ſtand der Urtheilskraft.

3. auf die außeren , die inneren , und die

Perbindung der äußern und innern Handluns 1

gen ,

ben den Menſchen als Thier betrachten

wir blos reine dußeren Handlungen

als bern . Wefen , blos feine inneren ,

ald Mitglied eines Staats , die Abhans

1o - gigteit der inneren und außeren von

einander.

Erſter
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logie.

Erſter Abſchnitt.

Der Menſch als Thier.

g. 37

Die Thierheitiſt nicht nur in chronologo
das

ſchengeſchlecht war einmahl erſt thiertſd * ),

und jeder einzele Menſch iſt es noch , ehe die

Vernunft fich &ußert **) ; ſondern die Thiers

heit iſt auch die Grundlage der Vernunft,

welche nichts vorſchreiben darf , wag nach jes

ker ganz unmöglich iſt *** ); ſie iſt allgemein

bey allen Menſwen ſtatt daß die Vernunft ber

ſehr vielen Individuen eine Zeit lang oder auf

immer feblt , und endlich iſt die Thierheit ats

lein der juriſtiſche Character der Sattung +)

unddes Individuums *t). Dieß find wohl

Gründe genug , waruin die Betrachtung des

thieriſchen Menſchen vorhergeben muß , und

warum die bloße Betrachtung der vernünftis

gen Natur nicht hinreicht.

*** ) Rant's FL dhe B.IN. 6 247 Muth .

**** maslicher Anfang der MenſchenGe:

rohichte.

** ) $ .

1

!
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**) 10. Inft. 3 ; 19 ( 20 ). Infáns et qui iofan

* proximus eft , non inultuin a furiofo di

ftant, quia huius aetatis pupilli nullum , ha
has

bent intellectum .

*** , Rant's it. Sder B. III . 8. 261 , "Die

Natur hat gewiß nicht Inſtincte und Ver.

fie ſolche betámpfen und unterdrücken ſollten ."

+) Die Regel Monftrum ex capite aeftimatur

bey der Frage , ob etwas ein menſohliches

Weren 'fen , blog die thierifche Organiſation

sentidbeidet

+) fr. 20. D. I, 5. Qutiferrere coepite et fta

cuini ce dignitatem in qua fuit, et magiftra

tum et poteftatem videtur retinere ficut rei

ſuae doininium retinet. Der verſtorberie

driftſteller Lenzward verrůdt, man gab

ihn zu einem Souſter in Vermahrung und

ben diciem genaß er in ſo weit wieder , daß

er nun gerade wie ein Sdhuhtnecht dachte *

und fobrieb Archiv der Zeit Sabrg .

SL ). Es if aber feine Frage , daß ob

et gleich gewiſſermaßen ein anderer Menſch

geworden war , doch feine Redte' und ſeine

Pflicten alle nod fortbauerten , weil dies

ſelbe Zbierheit nod ununterbrochen wirtte.

+

. $ .

find

:20:19 S .... 58.

Der Menſch iſt ein Skuathler mit zwei

Händen und zuden Füßen . Alſo iſt der Menſch

ein organiſderKörper einer gewiffen Gattung,

Es tomnit alſo hier darauf an : 1. Was iſt

einE 4
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ein Körper ? ::2. Was iſt Organiſation ?

3. Was iſt ein Thier" überhaupt und ein

Mearch insbeforibre ? “

1.

Su 59 .

Ein Rörper (in der phyſiſchen Bebeus

tung ) ift Majerie in beſtimmten Grenzen , als

fu 1. etwas bewegliches im Raumei2, was

einen Raum erfúug ( andere Körper, zurück:

ftopt und anzieht ), 3. Bewegung mittheilt,

und 4: ein Gegenftand der Erfahrung ift *).

* ) Bant Metaphyſiſche Anfangsgründe der

Naturwiſſenſchaft: S.oben S. 38.7)

S.
60.250,00

Ein Körper iſt entweder feſt ( ſtart ) ober

flüſſig , oder bald das eine balb das andere ,

d. h. ſchmelzbar
(auflåsbar) , je nachdem

feine Theileihrelagegegen einander gar nicht ,

oder aber ohne den geringſten Widerſtand vers

åndern. Man kanw audy ſagen : ein Körper

ift flüſſig , der gar keine bleibendenFigut hat,

fondern ſie iinmer, nad bydroftatiſchen
Geſets

zen åndert , oder ein Körper ift flüſſig rider,

wenn er einen : andern derſelben Art unmittels

bar



1
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1. Der Menſch als hier.

bar, Betührt, mit befêm núr EluGanges duba

macht * ). i. " Y

:
Arperliche anategifdy an, ſo ergibt Fid leicht,

daßjpgy Staaten nidit feſt undwidyt fiaffig ,

orio , onderr , chmelzberiping, Poonsgasten istein

großer unterſchied zwiſden Dem . pasman

ſonſt ſo ganz für einerley nábm , zwiſden

dem Verhältniffe zwenerStaaten unddem

Verhältniſſe zweper Menſchen , digeged eins

kin , ander. Disais signo

$ 1335-****** 9. 67.' * 52 $197747

Ein Körper gehört- entweder zu unſerer

Lrdkugel , oder zu dem Simmel, oder bald

zu dem einen bald zu dem andern (wie vielleicht

das Licht). Die Erdkugel iſt eine . Maite

damnetzbarereund flüſſigerKörpery spus greicher

wir nicht berque, und inweldemisfaft garmidit

( bisher nur um 500.)hinein können , ſo daß

wir auf der Oberflåde herum kriechen anúffen.

Die Erbe dreht lid in einer beſtimmten Zeit

um einen von den HimmelskSrpern (die wir

alſo blog, vomUnſehen kennen *) ),pieGonne,

und erhalt von ihm Wärmeund licht jedoch

in verſchiedenen Maage nicht nur blog auf

der Seite , welche ſie ihm bey ihrer Umbres

bungumdieAre gerade zukehrt,welcheUmores

hung ebenfallsihreund zwar viet kleinerePerios

dehalt ( Tag undnacht ), ſondern gydy thit

Rúd,

$

el
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Rücfficht aufbie Schiefe der Ecliprik ) (Gom :

mer und Winter ), Licht erhålt die Erde im

Notfalle, auch noch bauprächlid von einem

andern Himmelskörper dem Monde, nach

çiner Periode :, die kleiner als jene und großer

als diefe It( Ponathe,nach Vollinond

und Deumond ).

5. Dahertaugen dieſe Körper und unſer Vers

r : håltniß zu ihren fo rebrsigut zum Zeitmaße.

Es ſind die einzigen Uhren , welche nldit nach

den Abſichten der Menſben geridt werden

können . Solem quis dicere falſum audear ?

-

1

܃܃܂

II.

Şiiri ? S.: 62.0

Uuf der Oberfläche" ber Erde *** ſind

dugerft mannichfaltigeorganifche Kerpet,

das heißt foldhe , wovon jeder von Natur ein

Ganzes ausmacht, deffen Theife' fid durchs

aus als Zweck und Mittel auf einander bezien

hen . Sie beſtehen aus feften und flüſſigen

Theilen , und haben eine eigene Kraft, die

Lebenstrafe, den Bildungstrieb ( niſus

formatiuus ) , thre Organiſation von einern

oder nehrern andern organtſchen Körpern der:

Felben Gattung anzunehmen , durch Aufnahs

me anderer Materie zu erhalten , und unter

günſtigen Umſtänden auch wohlmitzuthetten **).

* ) Das



I. Der Menſch als Thier.

wird alt und hat

...Dag eß organiſche Körper außer unſerer

Erde gebe ( daß die Planeten z . B. bewohnt

fenen ) findet man allgemein' Tehr wahrſcheins

lidh. eollte aber im Innern der Erde die

Organiſation gang aufhören ? Botten Felbft

Si die Himmelstorper von aller Drganiſation

ausgeſchloſſen regn? Wer lid gemohut bat,

alle Beſtimmungen von Große des Raum

und der Zeit für fo relativ zu halten , nie

6C' fie es wirtlid find , der wird folde Fragen

G : nicht ausſchweifend finden. 1. 2018

*** ) Blumen :båd vom Bildungetriebe.

Rant Critit der Urtheilstraft. Tb. II.

von der teleologiſchen Urtheiløkraft.

§. 63.

Dieſe Kraft iſt aber eine endliche Kraft ).

Feder organiſche Körper entſteht alfo nada

und nach , er iſt eine Zeit lang fung, everlangt

feine volle Rrafi ( ift ausgewachſ
en

) , er

, h

hört auf, und überlaBtden Körper ſeiner Zets

fidhrung nach mechaniſchen und cheniſden Ges

feßen . Dies geſbiehtin einer Periode deo

ren Maximum unbeſtimmbar ift , welche aber

oft durch innere Fehler der Organiſation, oder

durch äußere Urſachetia gar Febr verkürzt

wird. Feder organiſche Körper erfordert von

Zeit zu ZeitMaterie außer fich , die er bis zuM

einem Volumen , deſſen Marimum fich eben .

ſo wenig beſtiınmen laßt, von innenaufnimınt,

und
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in ro

1

und wogegen er andre wieder abſeigt Cercers

' nirt) **). Diefe aufzunehmende Materie muß

aber auch von gewiffer Urt fenn , fonft ift fie

entweder ganz unbrauchbar , oder ſie ſchadet

burch zu 'große Reizung oder Schwachung der

Lebenskraft ( alg Gift), welches nur

ferue heilſam ſeyn kann, als es dem vorhers

gehenden entgegengefeßten Franken Zuſtande

ein Ende macht (als Arzeney ) , Biefer fey

vonſelbſt oder durch Berührung anderer(An:

ſteckung ) entſtanden . Die aufzunehmende

Materie ift theils gryberChabrung)theils

feiner ( Einachmen, Lindúnſten ). Beſons

ders für legtere iſt der periodiſde mit Tag und

Nacht , oder auch wohl mit Sommeï und

Winter ( S.61. ) in einiger Verbindung ſtehens

de Zuſtand des Solafes nöthig .

*y Rant Critik der t . Vern . S.

Sin organiſcher Körper beſteht in berſchies

denen Zeiten nie ganz aus denſelben Theilen.

401 ) Die Joentitåt beruht nur auf der Einbeit

is des Lebens fr. 76. D.5, 1. Quod fi quis

putaret , partibus commutatis aliam rem fieri,

forë , vi ex eius ratione nos ipfi non iidem

effemus, qui abhinc anno fuiffemus, proprerek

quod , vt Philofophi:dicerent, ex quibus par.

ziculis minimis confifteremus, hae quotidie ex

noſtro corpore decederent, aliaeque extrinfe.

cus in earum locum accederent. Quapropter

cuius rei fpecies eadem confiteret, rem quoque

candem eje exiftimari,

** )

1

S. 64.
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g. 64.

Feder organiſche Körper gehört mit mehr

oder weniger andern , die vor ihm waren,

mit ihr ſind, und nach ihm fenn werden , zu

einer Gattung * ), 0.6. der Verſtand bringt

fie nach der Einheit der Merkmahle , z. B.

der Figur, des ganzen habitus ** ), der Ors

ganiſation, der Große, der Lebensdauer u . kw.,

tns beſondre aber nach der Einheit der Wire

kung , von welcher auf die mögliche Einheit

der Urſache geſchloffen wird , unter einen Bes

griff. Die Entſtehung der Gattung iſt für

uns unerforſchlich , aber die Erhaltung ders

felben geſchieht durch die Fortpflanzung, wos

ben auch die Eigenheiten derjenigen organis

fchen Körper , die als Urſache angeſehen wers

den , bald nothwendig (Ralfe) bald nur zus

falia ( Spielare , erblicher Schlag, ) auf

die Wirkung übergeben. : Ale organiſche Kirs

per derſelben Gattung ſtehen mit andern ihrer

Gattung in Relation , alle ſind Wirkungen

von andern , viele ſind Urſachen , und alle

laſſen ſich wenigſtens als Wirkungen einer ges

meinſchaftlichen Urſache gedenken , wenn auch

diere Urſache ſehr entfernt ſeyn ſollte, wie dieß

etia ben verſchiedenen Raſſen der Fall iſt.

Sie ſind alle unter fich verwande, in einer

geraden Linie ( aufſteigend als Urſache, abs

ſteigend als Wirkung) oder in der Seitens

Linie,
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Linie , in zwey Linien neben einander , woben

nach Beobachtungen ein phyſiſcher Grund eins

tritt , einen Unterſchied zu machen , ob auf

jeder Geite nur pier oder weniger , oder ob

etwa auf einer Seite mehr Sauſſalitäten ſind,

denn die Rufe artet nur bis in den vierten

Grad nothwendig an *** ).

* y Reine Gattung iſt je zu gleicher Zeit gang

vorhanden , audy nicht das Men (denges

fohlecht , und die Individuen , die zu einer

Gattung gehdren , laſſen ſich nicht gåhlen .

Genus non perit.

Bey einigen Thieren ift dieſer aber theils

bey demſelben Individuum in verſchiedenen

Perioden ſeines Dareyns (Raupe, Puppe,

Schmetterling ), theils auch ben den benden

Geſchlechtern gar ſehr verſchieden und dega

wegen oft die Einbeit der Gattung ſchmehr

zu erkennen . Blumenbach bandb . der

naturGeſch. Š . 301 u ff.

*** , Wer auch nur im vierten Grade von eis

nem Neger abſtammt, der hat nothwendig

etwas Negerartiges . Wer aber im finften

oder folgenden , der kann ein volliger Euros

påer reyn. Ben Pflanzen gilt dasſelbe Ges

ſet . S. Girtanner über das Kani

tiſche Princip der naturgeſchichte und

den dort angeführten Rolreuter.

)

III.
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EP
I.

21

3

S. ' 65.

Ein Thier iſt ein organiſcher Körper,

der Empfiudung hat, ben welchem der Bils

bungstrieb als eigentlicher Trieb, ( appetitus )

durch Zuit uud. Unluft wirkt , bey meldjein

die Befrierigung desſelben . ( Nahrung, Ges

nefung, Bevattung) mit Verynúgen , die

Sidhrung desſelben ( Hunger, Krautheit

Loo, unbefriedigter Geſchlepptstrieb) , mit

Schmerz verbunden ift , - ben meldem

Wahrnehmung durch Sinne mit nerven,

und willkührliche Bewegung durch Glieder

init Muſkeln Statt findet, welder feine

(grdbere ) Nahrung, aber nicht blog folde,

die fchon organiſirt iſt , obgleich allerdings

auch wohl rolche , durch eine einzige Deffnung

aufnimmt (die Wurzeln innerhalb hat) *). Auch

die Kraft der thieriſden Drganiſation iſt eine

endliche Kraft , und nules , was bey der Drs

ganiſation allgemein iſt , tritt natürlich auch

hier ein.

* ) Blumen bac Sandbuch der natur.

Gedichte S. 26 .

A

D. 66.

Gebe Gattuna bop Thieren hat außer

dem allgemeinen Triebe zurs Erpaltung des

Ins
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Individuums und der Gattung , welcher auch

noch , mehr oder weniger , in Ubweſenheit des

Gegenſtandes felbft( als Furcht und Hoffnung ,

Sedáchtniß, exfpeftatio'tafuumfimiliumi) wirkt,

abhängig von aller Erfahrung und allem Un's

terrichte das zu wollen , was der Erhaltung

zutraglich , und das zu meiden , was der Er:

haltung nachtheilig ift * ).

* ) Jacobi Alwill's Papiere. Vorrede.

" Inſtinct Beißt die Energie , welche die Art

„ und Weiſe der Selbſtthåtigkeit urſprung

,,lich beſtimmt , womit eine lebendige Nas

,,tur , als die Handlung ihres eigenthimli

„ cben Daleyns felbſt anfangend , und alleins

,,thätig fortreseno , gedacht werden muß . "

Reim grus über die Triebe Ser

Thiere. Neuſte Auflage 1798.

.
1:.' 3 ; S. 67.

Ber Sex meiſten Thieren ift eine Vers

fchiedenheit der Individuen nach dem Ge:

ſchlechte lexus ) , wie ſie ben Pflanzen viel

feltener vorkommt. Das weibliche Thier

iſt dasjenige , welches die Jungen bis auf eis

nen gewiſlen Grad der Ausbildung , als eis

nen Theil ſeines eigenen Körpers , ernährt,

und dann entweder als Ey oter ribon als

Thier von ſich gibt (ouipara und vivipara ).

Die Regeln , nad welden, ſich das Geſchlecht:

ber
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I

2

der Sungen richtet, find bis jekt vsllig unbes

kannt * ). Der Regel nad iſt das weiblide

Geſchlecht das ſchwachere.

* ) Atle Hypotheſen darüber fcheitern an dem

alltåglichen Factum , daß eine und dieſelbe

Zeugung zugleich männliche und weibliche

Junge geben kann .

I

6

. 68 .

Ben allen Saugthieren iſt nicht nur die

Berſchiedenheit des Geſchlechts allgemein,

ſondern ein månnliches und ein weibliches Ins

dividuum derſelben Gattung müſſen nothwen:

dig nach Zeit und Ort zuſammenwirken (ſich

begatten ) , wenn ein Junges entſtehen fou ,

dieſes kommt lebendig zur Welt und findet reis

ne erſte Nahrung (die Mild) in dein Körper

der Mutter *). Das weibliche Säugthier iſt

alſo zuweilen befrudtet ( trachtig , ſchwans

ger ), nachdemn dieſer Zuſtand eine Zeit lang

gewährt hat (deren Maximum ind Miniimum

ſchwehr zu beſtimmen iſt) gebiehrt es mit

Schmerzen und Gefahr des Lebens ** ). Der

Regel nada kann aber das Empfangen und

Gebahren mehrere mahle hinter einander ges

ſchehen , deren größte Zahl nicht zu beſtlins

men ift. Eine Zeit lang nach der Geburt iſt

das Junge der Mutter und die Mutter dem

Fungen beynahe unentbårlich.

Civil. Curſ. 3. II. baturXecht. 6 ) An .
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* ) Andre intereſante Bergleichungen zwiſchen

den Såugthieren und den andern ſ. in

Blumenb a ch's bandb. Ser nGeld .

6. 45 B. ff.

* ) Das Junge tann auch von der tobten

Mutter noch lebendig getrennt werden , und

es iſt irrig, wenn man aus fr. 2. D 10 , 8.

hat beweiſen wollen , ben den Römern Tegen

oft Speintodtē begraben worban.

S. 69.

Der Menſch *) iſt, ſeiner Gattung nach,

ein Säugthier mit zwey Händen (woran

Daumen find ) und zwey Füßen . Seine Stel

lung iſt von Natur aufrecht (womit die lange

Kindheit , auch wohl die beſondere Schwache

des Weibes zuſammenhängt), die Arme find

frey , um nach Willkühr etwas zu ergreifen .

Das Weib iſt (gewöhnlid gegen 1o Monds:

umlåufe (S. 61.) lang) rowanger, und zwar

oft mit beträchtliden Berdwehrden. Der

Regel nadh wird nur Ein Kind aus einem

Beyſchlafe gebohren, aber auch wohl mehrere,

fogar bis auf fünf **). Das Kind wird eine

unbeſtimmte Zeit von der Mutter geſtillt,

während des Stillens kann aber ſogar ſchon wie:

der eine neue Sdiwangerſchaft anfangen. In

# der Zwiſchenzeit iſt das Weib , ſobald es feine

Reife erlangt hat , und ſo lange es noch nicht

* zur Fortpflanzung zu alt geworden iſt , einer

mit
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helt

in

ten

und

&

CHCI

mit der Periode des Mondes in Verbindung

ſtehenden Befdwehrde unterworfen . ' Deſſen

ungeadytet lebt das weibliche Geſchlecht im

Ganzen vier Jahre länger als das inánuliche,

und deswegen iſt es , wenigſtens in unſerın

Clima, mit dieſem ziemlid) in gleider Zahl vors

handen. Es wird früher reif und früher alt.

Die Jungfrauſchaft hat ein phyfifees Kenns

zeichen ( hymen ) , und der erſte Benſchlaf iſt

mit Somerz.verbunden.

* ) BLUMENBACH de varietate humani generis

notiua 1795 S. I.

kode r's mediciniſche - Anthropolos

gie.

6 ) Dren Stellen in den Pandecten fr. 7. pr .

D 34 , 5. -fr. 36. D. 46 , 3. - fr. 3.

D. 5 , 4. erzählen einen ſolden Sall.

3

Eto

mate

a:

anco

TII

S. 70.

Die Lebensdauer
des Menſchen iſt in iha

rem Marimum
bisher mit Zuverläſſigkeit

von

167 Jahren bemerkt worden *) ; es iſt aber

ſchon ziemlich felten , daß ein Menſch auch

nur 70 Jahre alt wird **). Die Kindheit iſt

långer und hülfloſer, als bey irgend einem

andern Shtere (das Kind kommt zwar nicht

blind zur Walt , aber es kann lange nicht ges

hen , nicht ſtehen , und bekommt ſpáth erſt

Zahne). Deswegen
und wegen der vielen

F 2 Kin :
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.

1 Kinderkrankheiten ſtirbt die Hälfte der Ges

bohrnen vor der vslligen Reife *** ).

*) bufeland die Bunſt, das menſchs

lide Leben zu verlängern . P. I. Vors

ler. 5 und 6. Der bekannteſte Alte iſt aber

old Parr , von 152 I.

**) Darauf gründet fich die gemeine Meys

nung vom ſeptuagenarius abfens.

***) Nach Loder's Anthropologie 6.469.

und bufeland's Runſt das menſchli

de Leben u . f. w. gar por bem zehnten

Sabre, utlein bieß iſt nad ben genauſten

Labellen eine viel zu große Mortalitåt.

$. 71 .

Die Fortpflanzung ift bey den Menſchen

an keine Fahrszeit gebunden. Die Begattung

kann bey dem weiblichen Geſchlechte unbeſtimms

bar oft geſchehen , und da ſelbſt die Schwangers

ſchaft ſie, wenigſtens im Anfange, nicht phyſiſch

hindert *) , ſo iſt der Vater ſelbſt für die

Mutter nicht gewiß , ro bald ſie nicht aus.

ſchließend nur einer einzigen Mannsperſon den

Benſchlaf geſtattet hat ** ). Für den Mang

I&ßt ſich aus mediciniſchen Gründen beſtim :

men ', wie oft er höchſtens den Benſchlaf in eis

ner gegebenen Zeit fich erlauben darf *** ).

Die Reife zur Fortpflanzung iſt verſchieden

nach dem Clima und der Raſſe. Ueberall

tritt ſie beym männlichen Geflechte ſpåther

ein,
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ein , ſie dauert aber auch långer. Ihr Ans

fang kündigt ſich bey dem mannlichen Ges

ſchlechte auch durch eine Veränderung im Geo

fichte ( den Bart) t) und in der Stimme an ;

bey dem weiblichen bloß durch heimlichere Vers

anderungen ft). Der Gefdlechtstrieb Fann

unbeſtimmbar früh geweckt werden , aber freys and

lich zum größten Nachtheile der übrigen Ents

wickelung.

*) Loder's Anthrop. 6. 409.

** ) Doch ſ. man Loder's Anthropolo

.gie 9. 407. in f. und S. 412.3

408) Loder S. 386. Ganz andere rechnet

aber der Talmud.

4 ). Ben vielen Völkern wird zwar der Bart

abgenonimen , dieß geſchah aber bey den

Römern erſt , wenn es dieſes Beweiſes nicht '

mehr bedurfte , weil andere da waren ,

+1) Daß eine Frau von 30 Jahren ein fo glat:

tes Kinn und eine ſo zarte Stimmehat,

wie ein Knabe von 12 , frågt gewiß mit da

zu ben , daß in ſo vielen ' Rechten die Wei:

ber Zeit febeng für minderjährig gehalten

werben.
1

3

S. 72

3

.

Einen beſondern Inſtinct (der nicht bey

allen andern Säugthieren auch vorkáme), hat

der Menſch gar nicht , man mußte denn das

Sdreyen des Kindes dahin rechnen , wozu freys

lidh8 3
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lich die menſchlichen Sprachorgane gehören ,

wodurch er zur articulirten Sprache und zur

Nachahmung aller Tóne geſchickt iſt.
1

$. 73 .

Der Wohnort des Menſchen iſt die ganze

Dberfläche der Erde. Keine Gattung iſt ſo

weit verbreitet , ob es gleich viel zahlreichere

gibt . Die Nahrung iſt außerſt mannidhs

faltig , und die Natur hat ihn eben ſo wohl

zum Fleiſchfreſſenden als zum Pflanzenfreſſens

deu Chere beſtimmt. Der Schlaf fteht

blog init der Periode von Tag und Nacht in

Verbindungi vidht auch mit der von Soma

iner und Wintér, Von Natur ſchläft der

Menſch ber Nacht (er iſt ein Tagthier ).

1

1

S. 74.

Alle Menſchen ſind von Einer Gattung,

aber von verſiedenen
Raffen. Dieſe kann

man nach der Farbe der Haut, das heißt

nad der Beſchaffenheit
des Ausbůnſiungos

Werkzeugés
beſtimmen

* ):

Europäer für feuchte Kalte

Deger für feuchte Hike, mit über ,

wiegendem Kohlenſtoffe und mit Phoss

phorgeruch ,

Ins
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Indier für trockne. Oike , init

überwiegendem Alcali und mit naſſen

Hånden ,

Americaner für trocne Kälte ,

mit überwiegender firen ( uft und mit wes

nigen Haaren.

) Bant über die Menſchen Xallen in

Engel's Philoſoph . für die Belt B. II.

5. 125. und in Rant's Vermifchten

Sdriften 3. III . S. 81. Eine Menge ank

derer Eintheilungen findet man bey Blu

MENBACH de varietate humani generis' nari.

ya p. 296. Der Verfaſſer nimmt den Eus

ropåer als das Mittel zwiſchen zwey Ex's

tremen , dem neger (mit hervorſtehenden

Kiefern ) und dem Mongolen (mit breiten

Badentnodjen) an . Zum Neger neigt ſich

der malaye , zum Mongolen der Ameris

caner .

.

$. 75 .

Als Thier iſt jeder Menfo frey for fo

ferne, daß jeder ſeine eigene Organiſation
hat,

die ihm nicht genoinmen werden kann , ſo lans

ge er exiſtiren fol. Jeder Menſch hat anges

nehme Empfindungen
, fonft kann er in die

Långe nicht leben , jeder hat aber auch unans

genehme. In ſo ferne ift jeder Menſch auch

dem andern gleich , jeder hat dieſelbe menſchs

F 4 liche
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liche Organiſation , jeder hat ſeine angeneha

men und unangenehmen Empfindungen für

ſidh ; kein König kann dein Sclaven jene raus

ben um ſie ſich ſelbſt zuzueignen , oder dieſe

aufbürben um ſich davon zu befreyen.

$. 76 .

UIs Thier iſt aber auch der Menſch nicht

frey, ſondern abhängig. Seine Exiſtenz fångt

er nicht von ſelbſt an , die Geſeke feiner Ors

ganiſation , die Zeit und den Ort der Geburt,

die Weltern , alſo die Raſſe und die Spielart,

das Geſchlecht fann er ſid, nicht wahlen , und

der Tod hångt weper negativ noch affirmatio

von ihm ab. Zur Erhaltung ſeiner Exiſtenz

und insbeſondre zur angenehmen , bebarf er

des Raums (um reine Figur zu erhalten, um

ſich Bewegung zu maden , und um vor Ges

fahren z . B. vor Unſteckung zu fliehen) . Er

bedarf Körper außer ſidh , Nahrung, Luft,

Marme , er bedarf der Ruhe und des Schlas

fes , und vorzüglich bedarf er der Hülfe an

derer Menſchen, als Kind, in den Krankheiten,

und zur Fortpflanzung, Der Menſch iſt ſo abs

kängig , daß , wenn ſich ſeine Gattung über

ein gewiſſes Maximum vermehrte , fdon uin

ocowillen nicht alle am Leben bleiben würden,

$. 77
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!

S : 77.

Da , diere Bedürfuiffe Grade baben , und

da oft ein Menſch die reinigen befriedigt, der

andere nidt , ſo ergibt ſich daraus auch die

thieriſche Ungleich beit verſdiedener Mene

fden , und da nad einem ewigen Naturgeſets

je aller unvollkommene Zuſtand veranderlich

iſt, ſo iſt ſich ſogar dasſelbe Individuum in

perſchiedenen Perioden ſeiner Exiſtenz nichts

weniger als gleich, Das Verhältniß aller

dieſer Verſchiedenkeiten
zur Glückfelig feit ift

- aber an ſich ganz unerforſchlid ), und soll es

reyn. Ein Lebendiger kann ſid, nichtzum Ung

gebohrnen oder zum Verſtorbenen, ein Neger

nicht zum Europåer, ein Kind nicht zum Grei

re; ein Mann nicht zur Frau , ein Menſch

aus dem achtzehnten Jahrhundert midt zum

Zeitgenoffen der Patriarden machen , ung

eben ſo wenig kann er von irgend jemand das

zu geinacht werden ; es iſt alſo eine leere Neus

gierde olne alle Beziehung auf Moralitat,

wenn man wiffen will, ob bey dieſer Verano

derung Gewinn oder Verluſt ſeyn würde,

Daß ein Kranter weniger glücklich iſt , ale

ein Geſunder , ein Blinder , ein Tauber,

ein Krüppel weniger , als ein volftändiger

Meuſd , wird nur zum Behufe der Moralis

tåt angenommen , ohne daß es ſide , abftras

birt von dieſer ; beweiſen lieſſen

Zweys

-1
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Zweyter Åbſchnitt.

Der Menſch als vernünfti
ges

Weſen.

S. 78.

DmMenfcheniſt, ſeiner Gattung nads,

die Fähigteit zur Vernunft wie ein Fna

ftinct angebohren , ob fidh gleich dieſe Fähigs

keit erſt durch Erfahrung und Unterricht ents

wickelt , und bey fehlerhafter Organiſation

audj wohl gar nidt merklich wird. Vernunft

ůberhaupt iſt der Trieb nach Einheit , Uebereins

ftimmung, Regelınabigkeit, Conſequenz, Uges

meinheit * ). Sié láßt fich nach den drey verſdies

denen Vermögen des Gemüths eintheilen .

I. Für das Erkenntniß Vermogen find

bie Principien enthalten in Verſtande, und

dieſe find a priori Geregiaßigkeit , welche

angewendet wird auf die Natur. Damit bea

fchafftigt ſich die theoretiſche Vernunft,

und dieſe unterſcheidet Wahrheit, Jrrthum

und Vorurtheil .

II . Für das BegebrungsVermogen

ſind die Principien enthalten in der Vernunft,

uno
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5

und dieſe find a priori Endzwedł ( lekter

Zweck ) in Anwendung auf Freyheit. Das

mit beidhäfftigt ſich die practiſcheVernunft,

und dieſe unterſdeidet Tugend , Lafter und

Sitre.

III. Für das Gefühl der Luft und Uns

luft ſind die Principien enthalten in der

Urrheilskraft, und dieſe ſind a prioriJweda

måßigkeit (für einen gegebenen Zweck ) itt

Anwendung auf Kunſt. Damit beſchafftigt

ſich der llebergang von der theoretiſchen

Vernunft zur practiſchen , und diejer uns

terſcheidet Zweckmäßigkeit, Zweckwidrig

keit und Vorſchriftmdßigkeit,

* ) Subſumire das Einzele richtig unter das

Algerneine , iſt der höchſte Canon. . Grams

matild könnte man ihn ro ausdrücken : Als

-les Vernünftige muß ſid ) Durch Ich , Dú,

fr , Wir, Jhr , Sie, conjugiren laſſen ,

und eben ſo durch alle Zeiten , die vergans

gene, die gegenwårtige und die künftige.

I.

S. 79.

Der menſchliche Verſtand if discurſiv ,

wir denken durch Begriffe, durdy Vorſtellung

einer Vorſtellung, die bey ſehr vielen Dingen

ges
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geweſen renn kann. Dazu gehört Sprache,

eine Menge algeineiner Zeichen , welche

entweder in vorübergehenden Handlungen

beſtehen , langage d'action,,

oder in hårbarer Rede ,

oder in bleibender (zu verſchiedenen Zeiten

und an verſchiedenen Drten in die Sinne fals

tenden ) Schrift, es rey Sachenſchrift oder

Redefchrift ( Buchſtabenſchrift).

S 80,

Wahrheit , Uebereinſtimmung des Vors

geſtellten init der Vorſtellung , Einheit aller

Merkmahle , Gleichheit , findet ſich :

ben allen ſubjectiven Unſchauungen (nicht

aber bey den damit oft verwechſelten Schlüffen

daraus ) ,

bey allen Unſchauungen a priori (der Mas

thematit ) ,

ben allen Begriffen und Såzen a priori,

die aller Erfahrung und allem Denken zum

Grunde liegen (der reinen Philoſophie, náhme

lidh der logik und Metaphyſik).

f . 81 ,

frrthum , Widerſtreit des Vorgeſtellten

mit der Vorſtellung , Verſdiedenkeit der

Merkmable , Ungleichheit, tritt ein :

ben
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bey dem, was der ſubjectiven Anſchauung,

ben dem , was der reinen Mathematit,

bey dem , was der reinen Philoſophie wis

derſpricht.

$. 82 .

Ein Vorurtheil, eine Vorſtellung
, ohne

die Uebereinſtimmung
oder den Widerſtreit

mit dem Vorgeſtellten
souftåndig zu prüfen ,

Einheit einiger Merkmahle
, Tehnlichkeit

,

tritt ein :

ben allen Schlüffen aus Induction ,

ben allen Anwendungen der mathematis

fchen Säge auf Erfahrungen ,

ben aller Anwendung rein philoſophiſcher

Saße auf das, was nicht rein philofophifd ift.

.

1

E1

S. 83 .

Ben weitem das Meiſte von allem menfcha

lichen Denken iſt alſo in dieſem Sinne Vors

urtheil, denn

theils iſt die volftändige Prüfung für den

menſchlichen Verſtand unmöglich ,

theils ift fie unter gewiffen ſubjectiven

Umſtånden nicht möglich ,

theils wird endlich das Vorfäßlich unter,

laffen , was wohl hatte geſchehen können.

314

S. 84
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3

2

1

$

S. 84.

Nur in dem legtern Falle iſt ein Vorur:

theil iin gerneinen, tadelnden Sinne des Wors

tes vorhanden , und das Gegentheil davon,

die Uufflärung, iſt Pflicht. Hingegen in den

beyden erſten muß entweder das Urtheil ganz

ſuſpendirtwerden , oder wo dieß nidit geiche:

hen kann , muß man den Vorurtheile , d . h .

theils der eigenen Gewohnheit und Unalogie

in ähnlichen Fällen , theils der Autoritát und

dem Unterrichte Anderer folgen *) .

* ) D. Salat Auch die Aufklärung hat

ihre Gefabren in Sid te'n 6 pbilor.

Journale.

§. 85 .

i Wendet man dieſe Begriffe auf die Eates

gorien der Quantitat an , ſo ergibt ſich leicht,

daß

in der Wahrheit allgemeinheit

ber Subjecte, und desſelben Subjects zu vers

ſchiedenen Zeiten ,

in dem Jrrtbume Singularitat

des Subjects und der Zeit ,

in dem Vorurtbeile Vielbeit der

Subjecte und der Zeiten liegt.

7

II.
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II.

1:

21

5

1

S. 86.

Das menſdliche BegehrungsVermogen

ift an den Character des Guten gebuudeu.

Aber nicht nur iſt der Menſch angenehmer

Gefühle fåhig , die aus der Theilnahme an

dem , was zunächſt andere betrifft , entſtehen ,

und nicht nur macht der Gedante ' an Gottheit

und Unſterblichkeit, daß oft das Gegentheit

deſſen , was ſonſt angenehm geweſen wäre,

nun angenehm wird, ſondern der Menſch

iſt ſich auch unwiderſprechlich des Vermögens

bewußt , nady der Vernunft , unabhängig

von aller andern Neigung , zu handeln *).

* ). Der Uusdrud , in welchem dieß aud) der

robefte Menide erkennt , iſt etwa der : Es

wäre gut , wenn man immer feine

Sculdigkeit thun könnte. So lay dies

rer Ausdruck iſt, To liegtdod, die ganze

Idee von practiſcher Vernunft darin.ti

#

.

S. 87.

Tugend iſt die Fertigkeit, durch die Ber's

nunft (das Sittengejek , die Pflicht , den cas

tegoriſchen Imperativ ) aud) gegen die Neigung

beſtimmt zu werden. Daß die Neigung übers

wunden werde , iſt dabey nid)t nothig , -nur

daß fie überwunden werden würde, wenn ſie

fich entgegen fekte.

Las
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1

1 Laſter ( Sinnlichkeit, Eigennuß ) iſt die

( Fehlerhafte ) Fertigkeit, durd, die Netgung

auch gegen die Vernunft beſtimmt zu werden .

Sitte iſt die (nicht immer, aber oft, feh :

Terhafte) Fertigkeit, durch das , was den

Spein der Pflicht hat , ohne vollſtändige

Prüfung, ob es der Vernunft gemaß oder zu:

wider ſery, ſich beſtimmen zu laſſen .

$ . 88 .

Auch hier iſt Sitte ſo wie Vorurtheil ( S.

83. ) oft das Einzige , was dem Handelnden

übrig bleibt.

Die Categorien der Quantitat find hier

ebeni fo anwendbar wie - S. 85 .

S. 89.

Niemand, als der Handelnde felbft, kann

mit Zuverläſſigkeitwiſſen , ob Tugend, oder {a:

fter, oderSitte die Quelle einer Handlung gewes

ſen ſey, und ſelbſt dieſer muß ſich vor Unlauters

keit und Selbſtbetrug fehr forgfältig húten ,

weil die Neigung ſo gerne fich für Vernunft

4 ausgibt . Mit voller Strenge können wir in

rein moraliſcher Rückſidit nur über uns ſelbſt

urtheilen , wir ſollen es aber auch nicht über

Andere.

1

III.
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111.

$. 90.

Das Verhältniß
eines Mittels zu eineth

gegebenen Zwede iſt etwas matirielles , alſo

empiriſches
. So iſt es auch mit den Mittelo

Zur Erreichung
der Zwecke , welche durch die

Vernunft als Pflichtet vorgeſchrieben
ſind ,

der eigenen Vollkommenbetr
,' und der

fremden Glückſeligkeit
, welchen wir uns

eigentlich immer nur nähern können.

1

I

g. 91 .

Zweckmäßigkeit
iſt die vollfåndig ges

prüfte Uebereinſtimmung
des Mittels mit dem

Zwecke.

Zweckwidrigkeit iſt der vollſtändig ges

prüfte Widerſtreit des Mittels mit dert

Zwecke.

Vorſchrifamáßigkeit iſt die nicht volls

ſtändig geprüfte Uebereinſtimmung oder Wi.

derſtreit des Mittels mit dem Zwecke.

13

*

$. 92.

Auch Vorſchriftmäßigteit ift oft das Eina

gige, was dem Handeluden übrig bleibt. ;

Die Categorien der Quantitat find hier

ebenfalls anwendbar.

Civil. Curr. 3. IL Waturdecht. 9.93.

Bayerische

Staatsbibliothek

München
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S. 93 .

Bey Beurtheilung fremder Handlungen

muß, wegen der Unſicherheit unſerer Erkennts

nig von der Form (S. 89. ), hauptſächlich auf

die Materie geſehen werden. Man kann eine

zwecwidrige Handlung nicht billigen , wenn

ſie auch aus der beſten Abſicht unternommen

ware.

Es kommt daben zuerſt auf die Legalis

tår und dann erſt auf die Moralizác an.

1

$. 94

Die allgemeinen Zwecke zerfallen in ſo vies

le beſondere, daß fie bey der Eingeſchränkts

heit der Mittel nicht alle zugleich erreicht wers

deu können , ſondern oft eine wahre Colliſion

unter ihnen entſteht. Theils bey diefer, theils

aber aud ohne ſie iſt ben benden Thellen balb

fehlerhafte Einſicht , bald fehlerhafter Wille

vorhanden , oder beydes iſt wenigſtens mögs

lich , und es entſteht daher Urgwohn und

Mißtrauen. Daher kann nicht alles dem

Handelnden ſelbſt überlaſſen werden , ſondern

die Beurtheilung eines Richters, einer Obriga

keit , der rechtliche Zuſtand iſt ein Mittel zu

der Erreichung der Zwecke , welde Pflichten

find ,alſo ſelbſt Pflicht,

S.95 ;
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1

B

S. 95.

Daß dieſes Mittel nicht ben allen Hands

lungen Statt finde , ift evident , bey allen

blos innern Handlungen iſt es durchaus nicht

'anwendbar. Uber ſelbſt bey welchen außeren

Handlungen dieſes Mittel zweckmäßig fen, iſt

durchaus nicht a priori, alſo nicht mit vdliger

Gewißheit und allgemeinheit auszumachen *) .

Manmuß ſich alſo mit der Vorſchriftmåfiga

keit begnügen , die freylich nad Zeit und Ort

febr verſchieden ſeyn kann . Die Wiſſenſchaft,

welche ſich mit dieſen Vorſchriften beſchaff

tigt, iſt die Rechtsgelehrſamkeit, unið hat

natürlich außer ihrem philoſophiſchen Theile

auch einen hiſtoriſchen.

* ) Alle Verſuche, einen äußern ( materiellen )

Character der Zwangs : und Gewiſſenss

pflichten , des juriſtiſch und des ethird

Redten im ullgemeinen und ohne Rüdſicht

auf ein poſitives Recht feſtzulegen . muften

eben ſo verunglüden , als menn jemand es

unternahme a priori beſtimmen zu wollen ,

in welchen Fällen es pflichtmäßig ware, eine

gegebene Arzenen zu brauchen. S. Slatt

A. a. Drte und Civ. mag. III. 6. 94.

19

M

M

Y

M

. 95 .

218 vernünftiges Weſen iſt jeder Menſch

frey in fo ferne, daß jeder ſein eigenes Ers

Fennts
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tenntniß Verinogen hat, das ihm nicht genoms

men werden kann , ſo lange er ein vernünftis

ges Weſen feyn ſoll. Feder Menſch har Sint

für Wahrheit, Tugend und Zweckmäßigkeit,

und es iſt keiner , ber welcheut dieſer nie , és

iſt aber auch teiner , ' ben welchem er immer

befriedigt würde. In fo ferue ift jederMenſch

auch dem andern gleich , jeder hat dieſelbe

Vernunft jeder hat die

oder den Widerſtreit mit derfelben für ſich ;

tein König kann dem Sclaven jene rauben,

um ſie ſich zuzueignen, oder dieſen aufbůrden,

um fidy davon zu befregen.

S. 96.

Ats vernünftiges Wefen iſt aber auch der

Menſch nicht frey , ſondern abhängig. Seis

ne Vernunft fångt er nicht von ſelbft an , die

Gefeße derſelben und alles , was ihre Ans

wendung modificirt, kann er ſich nicht wahe

len , und der Verluſt der Vernunft hångt wes

der negatio noc affirmatio von ihm ab. Zur

Erhaltung ſeiner Vernunft, als einer menſchs

lichen , bedarf er der thierifden Organiſation ,

der Sinne , der Glieder , er bedarf außerer

Eindrücke und eines Stoffes, worauf, er wirs

ten kann , und vorzüglich bedarf er des Uns

terrichts und der Belehrung von andern Mens

Tohen , als Kind, als Unwiſſender und für

54

meis
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1

8

11

4

weitern Ausbildung. Die menſchliche Vers

nunft würde aufhören , To bald es nichts als

Bernunft gåbe * ), Das BegehrungoVers

mogen iſt von dem Erkenntniß Vermogen abs

hangig , man kann nichts begehren , als in ſo

ferne man es kennt. Da nun der Menſch fidh

ſehr oft einer mangelbaften Erkenntniß bes

pugt ift , ſo kann gerade die ihm obliegende

Entſcheidung ihm nicht rur in der Folge

( chádlich , ſondern auch unmittelbar peinlich

feyn **),

Wie es zugehe , daß Körper auf das, was

nidt Korper ift , wirten , und umgekehrt,

bleibt uns freylid in Emigkeit unerklärbar ;

daß es aber ſo ift . làßt fich darum doch

nicht bezweifeln . Wenn man auch noch ſo

viel aus dem bloßen Serzen des Ich berleis

ten kann , 3. B. die Verſchiedenheit der Ges

dolechter , ro iſt damit doch nicht erklärt,

warum z. B. gerade das eine 3d fich einen

männlichen und das andre einen weibliden

materiellen , zähen , und ins Unendliche arri

culirren Leib zuſchreibe.

** ) Dieſe Bemerkung , die ſo ſehr oft überres

hen wird, liegt dem gemeinſten Verſtande ſehr

ahe , und tann vor gar vielen Srrthús

mern , auch in der Rechtsphiloſophie,

bewahren . Die Neuern ſtellen ſich vor , ic

mehr ein Menſch zu wählen habe , deſto

glücklicher und deſto beſſer werde er reyn,

fie wollen ibin ſeinen Ebegatten , feinen Aufs

enthalt , ſeinen Oberherrn u. r. w . wählen

G3 lass

$

he

Na

al
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1

laffen , und es thut ihnen leib , daß die Nas

tur ſo ungebeuer vieles für uns beſtimmt

hat , obne uns zu fragen , . B. die Perſon

Dér Heltern , und alles , was damit in Vera ,

bindung ſteht Nur da , wo Wahl iſt, kann

frenlid oralitåt eintreten . Hein man

bedenkt nicht , daß gerade ein gewiſſenhaf

ter und kluger Menſch durd ) eine ihm übers

Tafene Wahl da , wo es ihm an Daten

fehlt, und wie felten find dieſe alle gegeben ?

in die größte Verlegenbeit gefert werden

kann . Wer die Wahl hat , hat die Quaal,

fagt man im gemeinen Šprichworté , und

und es iſt ausgemacht , fürjede einmahl ges

troffene Wahl iſt der Menſch reinen eigenen

und ben Normürfen Anderer ausgerekt.

Quelque parti que je prenne, on me blamera

fagte Ludwig Xiv und wenigſtens der

Fal eråugnet ſich unzählige mahle, daß ben

ber einen unvorherſehbaren Begebenheit,

dierer , ben der entgegengefekten der andere

Entſchluß den Handelnden felbft reut , und

ihm das VerdammungsUrtheil des Publis

cums zuzieht. Es bedarf nur wenig Selbſto

tenntniß und Ueberlegung dazu , um fich

recht darüber zu freuen , daß man in dieſer

oder jener Lage teinen Entſchluß zu fafien

braube. Freylid der politiſde Rannen :

gießer løst jedes folche Problem in den

Weltbegebenheite
n

ſehr ſchnell , und ebenſo

die Bale jedes im håuslicben Veben Anderer.

Aber der Philoſoph fod nicht Kannengießer

und nidot Bafen ziehen , er roll zwar eine

Formel angeben, nach welcher zu wåblen iſt,

fo oft es dazu kommt , aber es auch ohne

Murren ertragen lehren , daß man nicht

immer wåhlen tann .

S. 97 .i
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on
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B. 97.567

Da das ErkenntnigVermogen Grabe hat,

ſich daraus auch die intellectuelle Ungleich

heit verſchiedener Menſchen , und ſogar dede

felben Menſchen in verſdziedenen Zeitpunkten

? fetñer Eriften Die 'thieriſchen Verſdtedens

heiten des Lebens, der Raſſe * ) , der Se:

fundheit, der Vollſtändigkeit des Körpers,

des Temperaments **) , tes Ulters *** ),

des Geſchlechts † ) , des Zeitalters wirken

auch Verſchiedenheiten im Erkenntnifivermos

gen , und außer dieſen gibt es noch unzählige

Núancen , die für die thieriſche Organiſation
bet

zu fein ſind , zwiſchen einem geſcheiden, unter:

riditeten , moraliſch fein fühlenden , guter

Handlungen fid; bewußten, tlugen und ges

ſchickten Menſchen und dem Gegentheile (S.

77) tt).

Der

2014

001

Mai

1

IMO

Wid

TIC

* ) Die Meynung vom Einfluffe ber Raffe auf

die Gemüthsträfte iſt neuerlich durch offenbare

Uebertreibungen in einen üblen Ruf gefoms

men. Da aber die tågliche Erfahrung lehrt,

wie viel vom Körper abhångt , und da wohl

niemand im Zuſtande der Sdlaftrunfenheit,

der Betäubung, der Müdigkeit, des Schwins

dels , des verdorbenen Magens , des Schnus

prens ( niſ pituita molefta eft ) lo geiſts

reich , ſo edel, und ſo klug iſt, wie im ents

gegen:
54
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gegenaelegten , fo iſt doch gewiß nichts las

cherliches an der Nennung, daß wohl ganze

Biller fid gewoonlich mehr dem nadtbrilis

gen und andere mehr dem vortheilhaften

Zuſtande nähern. Es tomat nur darauf an ,

ob die Erfabrung dieſes beſtätigt, und dieß

haben febr große Männer geglaubt, freulich

obne darum den geſcheibeften Americaner für

důmmer , als den dummſten Nord Deutſchen

zu halten, HUME Į, p , 289 und Rønt

über das Gefühl des Sdonen und Ers

habenen (oder II. S. 372 u . ff.),

**) Bant A. A. Orte zw . Abſchn. (oder II .

6. 3. 4. ff,

***) Die wahrſte Schilderung der Charactere

nach dem Alter iſt noch immer die bey Ho

RAT. de arte. poet. Y.

+) Rant a . * Orte Dritter Abſchnitt (oder

II. 6. 348 g. ff ).

it) Wiele lehrreiche Bemerkungen finden fido

hierüber in sedere Unterſucungen über

den menſchlichen Willen B. II,

Drita
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Dritter Abſchnitt.

Der Menſch als Mitglied eines

Staats.
lid

da

Eri

cete

HO

S. 98.

icht alle Menſchen leben in einem reditlis

den Zuſtande mit einander , ſondern

unter den allermeiften babeu blog Gewiſſeno:

pflichten Statt. Nicht nur iſt dieß der Fall

bey allen Menſchen , die nicht zu gleicher Zeit

leben , ſondern ſelbſt bey gleidzeitigen Mena

then macht die Verſchiedenheit des Ortes einen

allgemeinen rechtlichen Zuſtand zwar nicht uns

möglich und vielleicht auch nicht einmall ſo

fdwehr, ale man gewohntich aús lauter Ins

conſequenz glaubt , aber bis jeßt iſt er noch

nie wirklich da geweſen , und es iſt nicht wes

niger , als wahrſcheinlid , daß er bald zu

Stande komme,

0

$. 99,

Der allgemeine rechtliche Zuſtand unter ale

len gleichzeitigen
Menſchen, der ewige Friede,

der UniverſalStaat
, das tauſendjábrige

Reida

ift
Us

1
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1

iſt ein Poftulat ber practiſchen Vernunft, ro

gut wie die vollkommene Tugend *) . Wir

ſollen alle ſo handeln , daß es wenigftens an

ụns nicht fehlt , wenn dieſer Zuſtand nicht

realiſirt wird, und es iſt ein ſehr großer Fehs

ler , wenn man irgend etwas in der Speculas

tion als weſentlich voraus rekt, was wegfiele,

ſo bald dieſer Zuſtand wirklich wäre , z. B.

die Wahl des Staats, in weldşem jeder les

ben will, das ganze VolkerRecht u. . w. ** ).

6) Rant zum ewigen Srieden.

**) Die Ubſonderung des Menſdhen Geſchlechts

in mehrere Staaten iſt gewiß nicht a priori

gegeben ; im Gegentheile es iſt leidt einzui

Fehen , daß , lo bald mehrere Staaten - ſind,

ein Stand der Ungerechtigkeit ( Krieg ) mogs

lich iſt , und daß eigentlich die Eriſtenz ei

nes jeden Staats precair renn muß. ſo lange

er nicht mehr als die Nålfte der Menſchheit

in ſich begreift , denn es kommt ja ſonſt nur

darauf an , daß nicht alle übrigen Mens

fden ſich in einen Staat vereinigen . Das

durch würden ſie einen : biel größern Staat

ausmachen , und wenn ſie nun nod ) , wie es

der andere kleinere Staat gewiß nicht hins

dern kann, eben ſo gut regjert werden, eben

ſo viele Fortſchritte in der Kriegskunſt u . P.

w. madsen , fo hängt es blog von der Ges

wiſſenhaftigkeit ihrer Regierer ab, wie lange

der ſchwächere Nachbar Friede haben fou ,

und wenn es zum Kriege fommt , ſo iſt der

Ausgang wohl leicht vorher zu ſehen . Wenn

man alſo ſagt, das phyſiocratifde Syſtem

ſer

1
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fer unausführbar, ſo lange es mehrere

Staaten gebe , die republicanifde Verfas .

ſung habe darin einen Fehler , daß die eins

zelen Regierenden von einem reichen Nadys

barn beſtochen werden können , die Aufhes *

bung des PrivatRechts gebe nicht an , weil

fie zur Auswanderung berleiten würde , ſo i

mogen dieß alles Argumente ad hominem

reyn , aber für die Begriffe in ihrer moga

lidoſten Reinbeit machen fie gar nichts aus.

#

le

S. ioo.

Daß der nur theilweiſe redytliche Zuſtand,

die Verbindung einiger gegen alle andere , in

der Kindheit des Menſchengeſchledyrs. entſtes

hen mußte , iſt freylid, leidyt einzuſehen, denn

es gehört Cultur dazu , um dem Nationals

Stolze zu entſagen und das Verſchuetzen ( S.

60.) eines kleinen Staats. in einen großen zu

wünſchen , oder auch nur um die Gelegenhett;

ſidy loszureiffen , nicht zu benußen.

S. JOI .

sa rogar das Verſchmelzen würde ſchade

lich ſeyn , der UniverſalStaat, der ewige Fries

de würde das Fortſchreiten der Menſdyheit

hindern , ſo lange die Cultur noch nicht ſehr

weit gediehen iſt, noch nicht ſo weit , daß ihr

beynale nur noch dieſes fehlt. “Der Menſch

mwill. Eintracht , heißt es auch hier , " aber.

,,die Natur weiſs beſſer was ihm gut iſt und

„ Schafft

ho

ill

AB
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» Schafft Zwietracht " * ). Adler Tabel des

ewigen Friedeng ** ) und der Annaherung

dazu ,, der großen Staaten iſt in ſo ferne geo

gründet , als die Menſchen, ſo wie fie jekt

find , alsdann in mander Rückſicht noch übler

Baran paren ; daraus folgt aber nicht , daß

fie nie beffer werden , und daß alle die uns

leuabaren Vortheile des ewigen Friedens ihs

nen tinmer verſagt reyn follen *** ).

* ) Bant Geſchichte in weltbürgerlider

Abſicht (oder III. S. 267 und 270) .

**) Abgötterey unſers philoſophiſchen

Jahrhundertø, Erſter Abgott, Ewiger

Sriede.

Garve Verbältn . der m. und p . S.

Peſtalozzi Meine Unterſuchungen S.

157

***) Betanntlich dachten fid die griechiſchen

Philoſophen aus einem Vorurtheile , wozu

gerade unter den Griechen , nad) geographis

cher und anderer Rücficht , die Veranlad,

fung ſehr ſtart war , durchaus feinen gut

organtfirten Staat von mehr Meniden ,

als wir jept , ben einem größern Maaßſtado

be, für gar wenig halten , Bir haben einen

Staat , zu welchem London , Gibraltar ,

Quebeck , Jamaica , Bengalen und

Jacfonsbay gehtren , aber die Einbildungs.

fraftmander Sdriftſteller foreet nodims

mer vor einem Staate , wie das Römiſche

Reich unter den antoninen war , zurüd .

In der Vernunft liegt durchaus tein Maris

mum ,
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1

mum , warum nicht Hunderte bon Million

nen ſo gut zu einem Staate vereinigt reyn

foltert, wie ießt Dußende von Millionen cs

find, und eben ſo iſt es bey der geographie

den Entfernung , zumahl da dieſe durch

den Compaß, die Poſten und die Telegraps

phen in ſo vieler "Küdſidt unſdådlid) wers.

ben tann .

En dem gemeinen Gefühle , und nod

mehr in den Speculationen der Lehrer des

PolterRechts , ſchadet das Perſonificiren

der Staatengar reht. Man wünſcht ihnen

eine Selbſtſtändigkeit, und man bedauert es ,

wenn polen vonPreußen und Rußland,

Venedig von Oeſterreich , Mühlhauſen

von Frankreich verſchlungen wird , gerade

wie wenn ein Menſdh den andern aufgefres:

fen båtte. Man vergißt, daß die Meniden

als Thiere und als 'vernünftige Weſen zwar

nicht zufantmendmelzen tönnen ; wohl aber

die Staaten

#

2

off

JH

1

g. 102.

Die einzelen Staaten beſtehen nicht aus

Mitgliedern, die ſporadiſch unter einander

zerſtreut waren *), ſondern jeder Staat hat ſein

eigenes Territorium , welches ſich, der Identis

tåt des Staates unberdadet , Dergrößern,

verkleinern , auch wohl ganz verändern kann.

Einzele Mitglieder eines Staats können auch

in einem andern Territorium bafür angefehen

werden , daß fie nicht zu dem Staate des

Zerritoriums, worauf ſie ſidy jeßt befinden,

fons
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fondern zu ihrem urſprünglichen , dem Vas

terlande in einer weitern Bedeutung des Wors

tes , gehören. Ja es gibt auch Fremde , die

zu gar keinein Staate gerechnet werden , weil

fie ihr Vaterland aufgegeben haben , und ſich

auf einem andern Gebiete befinden.

1
* ) Ob dieß an und für ficho undenkbar reny,

wie man gemdhnlich glaubt, daran ließe

fidh doch wohl noch zweifeln. Die Wilden,

die Deutſchen im Mittelalter und im Kleis

nen zuweilen noch jeßt , zmen Kriegführende

Måtte , find oft ſo gut obne beſtimmte

Grenzen im Raume, als ; B. eine Kirche,

eine philoſophide Parthen , eine Gilde.

S. 103.

** Die einzeten Staaten ſind in Anſehung

der Zeit vorwärts zwar ohne Grenzen , d. 6.

jeder Staat iſt darauf, berechnet , nie wieder

aufzuhören. Aber rückwärts findet ſich ben

állen eine Grenze, ein Punkt , vor welchem

dieſer Staat nicht da war , und je nachdem

dieſer Punkt entfernt oder nahe iſt, kann man

den Staat ale oder jung nennen .

S 104.

Ben dieſen Staaten nun kann man

das Land , ohne Rückſicht auf die Mens

geograpbijo
,fchen

die
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$
die Menſchen , ohne Rückſicht auf das

Land pſychologiſch ,

die Verbindung dieſer Menſchen mit

dieſem Lande juriſtiſch betrachten .

1.

S. JOS.

Das Territorium eines Staats ift vers

fchieden

nach ſeiner Große und Mannichfaltigs

teit ,

1

nach feiner Lage in Rúdeficht aufdie Eros

kugel,

nachſeiner mineraliſchen und chemiſchen

Beſchaffenbeit.

1

ba

. 106.

Ein Staat Pann zwar groß oder Plein ges

nannt werden, allein da dieſes gar zu relativ ift

( S. 101.*** ) , ſo iſt eine natürlichere Eintheis

lung die , in geographiſch einfache Staaten,

welche durch Naturgrenzen ( Waſſer , Morás

fte, Gebürge , Sandwüſten, aber nicht wohl i

Flüſſe *) ) zu einem Ganzen vereinigt ſind,

und in geographiſch zuſammengefekt
e
Staaa

ten
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ten (mit Nebenl& nbern ) , welche aus mehres

ren einfachen , oder aus Stücken von einfas

den beſtehen.

* ) Reith Anzeiger von 1798 St. 125. bety

Gelegenbeit der RheinGrenze zwiſchen

Deutſchland und Frantreidy.

S. 107. V

Ein einfacher Staat hat Vergleichung8
.

weiſe den Vorzug innigeret Verbindung , und

größerer GleidfSrinigkeit
und Schnelligkeit.

Beſonders iſt ein Staatmit einem Nebenlande,

das in einem andern eingeſchloffen iſt , z. B.

der ehemahlige Påbſtliche Staat mit Aui.

gnon nur in einem precairen Zuſammena

bange.

$ . 108.

Dagegen iſt bey einem Staate, je großer

er iſt , alſo auch je mehr Nebenländer er hat,

deſto mehr Kraft gegen Auswärtige , deſto

mehr Unabhängigkeit von ihnen in allen Bea

dúrfutſfeu, deſto miehr Sicherheit im Innern,

deſto mehr Wahl ohne den Staat ganz zu

verlaffen , möglich.

S. 109.

Nads der tage auf der Erdkugel richtet

fid am meiſten die Warmeund Kalte, und

gang

1
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IN

foy

ganz allein die Abwechslung der Jahrejiiten

unddie Långe oder Kurze der Tage.:6,5

bu
3

SAW

5

fe

3

o

S . '. IIO .

Der Einfluß dieſer climatiſchen Eigens

fchaften iſt ben meitem nicht ſo gleichförmig ,

Aló man ſonſt geglaubt hat "). Beſonders

tommt daben gar vieles auf die Raffe an , 0

h. ob die Menſchen in einem warmen Lande,

ſchon bey der urſprünglichen Entwickelung: the

rer Organiſation , für ein ſolches , oder ums

gekehrt etwa gerade für ein Falted Land von

der Natur beſtimmt worden ſind.

* )SeitdemMontesquieu To biet barauifges
barauf

baut hat , iſt auch das Syſtem von Bodin

wieder mehr bekannt geworden .

.

B.; III.

So viel lågt ſich im allgemeinen wohl

ragen :

ben großer Hiße (die náhmlich für diere

Raffe groß ift ) entſteht ein Bedürfniß nach

Ruhe *). Ein Menſch låft gerne andere als

les für ſich thun, und wenn dieſe anderen auch

bald måde find, ſo entſtelyt ihrer eine große

Menge, atſo die Athángigkeit vieler Mens

fchen von einem entfteht fehr leicht, zumahl

Da auch das weibliche Geschlecht fo früh reif

Civil. Curr. 3.1 . Parurecht.
wird ,

1

-
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wird , und nur,fo turze Zeit zur Fortpflaks

zung tauglich iſt ( etwa vom 10ten bis zum

2often Jahre) , daß auch in dieſer Rückſicht

ein Mann leicht eine Herrſchaft über viele

Frauen und Kinder bekommt,

bey großer Hiße ſind der Bedürfniffe von

Sachen weniger , keine Feurung , tein Licht,

wenig Kleidung , keine Winter Vorräthe und

fiae ſehr ſchnelle Reproduction der Nahrungse

mittel bey wenig Efluft.

* ) "Sißen iſt beffer als gehen
r als gehen , Schlafen ift

beffef als wachen , aber das Beſte von allem

iſt der Lod ." Dieſes Sprichwort iſt gewiß

nicht da entſtanden , wo man ſich Bewegung

machen muß , um nicht zu frieren .

1.0.1

$. 112.

Die Beſchaffenheit des Bodens und ber

Luft gibt hobe oder niedere,' trockne oder feudos

te und ſumpfige , ebene oder gebirgige , frucht:

bare oder unfruchtbare , fandige oder fette

oder ſteinige, wenig oder ſtart bewafferte

Lånder.

S. 113

Der Einfluß dieſer Eigenheiten iſt rehr

mannichfaltig , die allgemeinſten
Bemerkurs

gen ſind wohl :

je
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je .. fchwieriger der Boden iſt , bem aber

doch etwas abgewonnen werden kann , deſto

mehr Fleiß entſteht leidt bey den Bewohnern,

je mehr der Boden wenigen Menſchen

Gelegenheit gibt , der überlegenen Zahl zu wis

berſtehen (terrain coupé ), deſto mehr Freys

beitsSinn erhält ſich

TOR

l

II.

S. 114 .
HA

Die Characteriſtik der Mitglieder eines

Staats kann nicht nach den Eigenſchaften ges

macht werden , welche in jedem Staate bey

einigen Individuen , aber in keinein ben allen

vorkommen , ſondern nur nad den Stufen

der Cultur , von denen zwar jede höhere auch

die Möglichkeit übrig laßt, daß mehrere ein:

zele Mitglieder des Staats auch auf einer der

niedern ſtehen , bey deren niedern aber doch

die böhern ganz ausgeſchloſſen ſeyn können.

sett

S. 1S.

Solcher Stufen der Cultur ſind eigentlich

pur drey , wenn man die unterſte Stufe weg:

taßt , wo die Menſden bloß von den Früchs

ten
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gie
.

1

ten und Wurzeln , welche die Erbe von felbft

hervorbringt, leben ,

1. Fåger und Fiſcher ( Wilde) ,

2. Hirten ( Romaben , Barbaren ? ) ,

3. Sandbauer ,

man kann aber noch als eine Modification der

lektern

4. Gewerbetreibenbe siter

unterſcheiden.

S. 116 .

Dieſe Progreſſion ift

theils hiſtoriſch, indem jedes Volt , és

rey Tchon unter demſelben Nahmen , oder nodi

Vorher , die untern Stufen durchlaufen haben

muß , ehe es zu einer höhern gelangt *) ,

theils nach der Quantitat , indem auf eis

ner niederern Stufe immer nur eine kleinere

Anzahl Menſchen denſelben Strid Landes

bewohnen können

theils politiſd ), indem jede höhere Stufe

die Verbindung zu einem Staate noch n$this

ger macht.

* ) In dem Bude über die bürgerliche Vers

befierung der Weiber iſt ſehr ſchön ges

zeigt, wie großen Antheil beſonders dag

weibliche Geſchlecht an dieſem Fortſchreiten

habe. Die Sichtbarkeit ober Unſichtbarkeit

der
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EE
der Frauenzimmer (Schleger, Harem , Begleis

tung u. r. w.) hången zwar aud von der

Cultur ab , aber nicht allein .

S. 117.

Såger und Fiſcher leben von animaliſcher

Nahrung , die ohue vorhergehende
Pflege

entſteht. Die Famitien find tlein und hängen

fehr loſe zuſammen
, weil ſie einander wenig

helfen , und iin Gegentheile
fich leicht ſtóhren .

Verbannung
iſt keine Strafe. Betrachtliche

Vorräthe ſind nicht m8ylicy, daher entſteht .

Gaſtfrenheit
, und daher kann man faſt ntes

mand etwas nehmen , als ſein Leben.

BH

$. 118.

Wandernde Hirten leben von animaliſcher

Nahrung, aber ſie ſorgen für die Erhaltung

und Vermehrung der Thiere. Sie tennen

mehr Bequeinlichkeit , zumahl wenn ihnen ans

dre Menſchen beyftehen. Daher ſind hier

die Familien zahlreider , aber jede iſt von

der andern folirt. Weiber und Kinder wers

den leidt abgeſondert, wie bey den Heerden 1

ſelbſt auch . Die Heerden ſind ein ſehr beques

mer , aber fehr vergånglicher und ſelyr leicht

ganz wegzubringender Reichthuin . Statt der

erdidyteten Uuſduld des Sdaferlebens , zeigt

bic

my

$ 3
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die Erfahrung , daß Hirten Völker Fehr krles

geriſch ſind * ).

* ) GIBBON Ch . 26.

g. 119 .

Landbauer leben von Vegetabilien , die ſie

gepflegt haben , indem ſie Grasarten um der

Saamenkörner willen (Getraide, Reipu. (...)

iu Aeckern ; Biume und Stauden um der

Früchte und ihres Saftes willen ( Dehibaume,

Weinſtöcke u. f. w . ) in Obſtgarten ; und

Grasarten un der Blåtter willen für das

Vieh auf Wiefen zu erhalten und zu verineh.

ren ſuchen. Dieſelebensart iſt ſehr mühſam ,

wegen der langen Vorbereitung , die bor dem

Genuſſe Telbſt vorhergeht , und ihr Erfolg

hångt in vielen Climaten für jeden einzelen

Fall von den Veränderungen in der Atmos

fphåre ab , welche weder vorhergeſehen noch

verhütet werden können. Hier kommen nicht

nur Vorråthe, die ſich lange erhalten laſſen ,

vor , ſondern hauptſächlich auch die Grunds

ftücke ſelbſt , deren Uustrocknung , Bewaffes

rung, Nusrodung, Umzäunung , Bepflans

zung viele Mühe gemacht hat , weswegen nun

erſt eine Vertreibung von Haus und Hof als

ein fehr großes Uebel eintreten kann. Aus

Furcht vor ihren natürlichen Feinden, den Sas

gern

1
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cle gern und Hirten * ), råden die Landbauer in

Dørfer und Stádte zufammen , und es ents

ſteht nun erſt eine bleibende Regierung über

biele Familien in Rückſicht auf ihren Wohnort.

* ) Bant III. S. 266.

..

Mat

Phone

3411

S. 120 .

Ein Volk von Landbauern wird Gewerbes

treibend und Kunſtreid ) , indem ein im Vers

háttniffe zum Ganzen immer nur kleiner Thell

desſelben * ) fich gar nicht oder nicht haupts

fachlich mit dem Landbaue' ſelbſt beſdafftigt,

ſondern nach dem großen Principe der Theis -

lung der Arbeic **) irgend etwas von dem,

was ſonſt eine Nebenberdafftigung für alle

geweſen iſt, allein übernimmt, um es in wes

niger Zeit doch in größerer Vollkommenheit

zu verrichten. Dies iſt in ſo ferne siehöchſte

mögliche Stufe der Cultur, wpben aber freng i

lich die Unabhängigkeit und die allgemeine

Ausbildung jedes Einzelen zum Theil aufges

opfert werden muß ***)

* ) Nad Young lebt in England nur der sier:

te Menſd in Stadten , in Frankreich nod

weniger Genf(ehemahls) undähnlicheStaa:

ten find keine Ausnahme, denn iſolirt tannten

fie nicht beſtehen. Qiefind nicht ſowohl ein

Staat für ſich , als ein unter einer eigenen

Verfaſſung fiebendes Stůd aller benad barten

Staaten.

**)

DIE

nje

HA

BAT
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** ) Dieſes hatte ichøn Platon zum Grunde

gelegt ; die Neuern kennen es aber meiſt

nur aus Smith

***) Daß in einer Fabrite , wo jeder Arbeiter

nur einen einzigen Handgriff zu verrichten

hat , die Arbeit beffer und wohlfeiler gelies

fert werden kann , iſt keine Frage. Wird

aber der Arbeiter : dadurch nicht zur Mas

chine ? Je weiter die Theilung der Arbeit

getrieben wird, defto nothiger find um dess

willen die Anſtalten zur Erhaltung und Vers

breitung der Cultur- überbaupt , feſte,

Schauſpiele , Offentlicher Unterricht u . 1. w .

1

§. 21. .

Ben einem folchen Volle tommen Gewers

be, Handwerker und Fabriken zur Veredlung

der Natur Producte vor ; ferner Handel um

Vorräthe aufzubewahren und dahin zu idafs

fen , woman ihrer bedarf ; Kúnfte, Fertigo

keiten in zweckmagigen Handlungen , woruns

ter alle diejenigen freye heißen , die nicht blos

um des Lohnes willen getrieben werden , und

diejenigen ſchone , welche das Gefühl für

* Schonheit zu befriedigen beſtimmt ſind ; ends

lich auch Wiſſenſchaften oder Kenntniffe, die

mit den Meßten Gründen des menſchliden Dens

kens in Verbindung gebracht find.

nebesa
n

S. 122
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th

S. 122.

Dazu dienen vorzüglich die Wustauſchungs:

Mittel theils für die Bedürfniſſe übers

haupt , theils insbeſondre für die geiſtigen

Bedürfniſſe.

Jenes Tauſdimittel ſind hauptſächlich die

edlen Metalle und das Kupfer , d. b . chinelzs

bare (S. 60.) , gtánzende , ſehr mühſam aufs

zufindende , dauerhafte, genau theilbare und

nie ſelbſt zum unmittelbaren Bedürfniſſe wer .

dende Körper , zumahl wenn ſie zur Münze

verarbeitet ſind *) .

Dieſes Tauſdinittel iſt die Schrift aller

Urt **) , weldie beſonders durdy Druckeren ,

Poftenund Telegraphen noch geſchickter wird,

die aus der Entfernung der Zeit und des Drts '

entſtehenden Schwierigkeiten zu überwinden.

* ) Buſſe Kenntniſſe des Münzweſens.

** ) Dornedd en phamenophis.

1

III.

S. 123 .

Menn Menſchen zu einem gerneinſchaftlio

chen Zwecke wirken ſollen , ſo muß auch eine

gemeinſchaftliche
Vernunft da reyn , oder viels

mehr es muß irgend etwas dafür angenoms

men werden , denn man kann ſich durchaus

nicht
* 51
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nicht darauf verlaſſen , daß auch nur zwey ges

gebene Menſchen in ihren Neigungen und

Einſichten wirklich ganz übereinſtimmen rolls

ten , wie viel weniger alſo iſt dieß bey ſo vies

len , in einem beſtändigen Fluſſe ſich befindens

den , zu erwarten ?

1

1

g. 124.

Die Conftitution eines Staats hångt da.

von ab , was für die gemeinſdaftliche Vers

nunft gelten ſoll, was ſo gut iſt , als ob es

alle Menſchen im Staate willkührlich für wahr,

fiir recht und für zweckmäßig hielten. Unter

den unendlichen Mannidyfaltigkeiten ſind drey

Hauptfälle möglich i

entweder etwas , was von keiner Vers

nunft irgend eines Menſchen im Staate abs

hangt Theocratie, Drakel, Urim und

Tyjumiin , Uuſpicien , Loos a . ,

oder Vernunft von Mitgliedern des

Staats Monarchie, Ariſtocratie , Demos

cratie , nach Zufall, nach Wahl oder

nach beybem ,

oder eine Miſchung von menſchlicher Vers

nunft im Staate und dem , was nicht davon

abhångt.

S. 125.
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S. 125 .

Von allen dieſen Fällen iſt keiner., ben

dem nicht die Möglichkeit und ſogar die Wahrs

ſcheinlichkeit von Srrthum , Unrecht und

Zweckwidria teit übrig bliebe , denn ſelbſt ben

der Theocratie iſt der große Zweifel, ob wirts

lidh die Gottheit entſcheide, oder ob nicht viels

mehr der Menſch ſeine Vernunft brauchen

folle , alſo , wenn er es nicht thut , er ſich der

Gefahr ausfeßt, ſich zu irren oder betrogen

zu werden.

S. 126 .

Dieſen Knoten zu löſen iſt unmoglid ), benn

es läßt fid; keine Verfaſſung denken , wobey

nicht gefehlt werden könnte und woben nicht

wirklich gefehlt würde , fobald die Menſchen

ſidh irren oder gegen ihr Gewiſſen handeln.

Man ſchiebt aber dieſen Knoten zurück, in:

dem man sie höchſte Gewalt , d . h. die Ei.

genſchaft, vermoge welcher eine individuelle

Vernunft für die allgemeine gehalten wird,

theilt ,

'entweber ſo , daß mehrere zufanimentrefs

fen müſſen , ehe irgend etwas für ein Reſul:

tat der gemeinſchaftlichen Vernunft gilt *) ,

oder ſo , daß in einein Stücke dieſe, in eis

nem andern jene Vernunft für die allgemeine

An genommen wird.

*) 3. B.

1
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Eine Theilung der legtern Art iſt es,

wenn die höchſte Gewalt mehr oder weniger

einzele Entſcheidungen blos der Vernunft des

Individuums, weldies ſie zunächſt angehen,

ůberlågt , 0. h. wenn neben und unter dem

* Rechte der höchſten Gewalt aud noch Private

Recht Statt findet.

g. 128.

Keine Theilung iſt nothwendig , alſo auch

nicht dicſe Abſonderung des PrivatRechts.

Sin Gegentheil je rober ein Staat iſt , deſto

mehr überlaßt er den Einzelen , je mehr er

fidh bildet, deſto háufiger ſchránkt er dieſe ein,

obgleich zuwcilen auchunvernünftige Eiufdráns

kungen aufgehoben werden , ja ſogar Rúce.

polllommenen Zuſtande múßte eben fo'wohl

für alle außeren Handlungen nur Eine Gewalt

im Staate leon , als der Staaten ſelbſt nicht

mehrere waren ( S. 99.)... Dieſe benden

Sveen



III. D. Menſcha.Mitgl.eines Staats. 125

Ideen hången mit einander zuſammen , aber

ſo lange der allgemeine rechtliche Zuſtand noch

fo weit entfernt iſt, ſo lange kann auch die aul:

gemeine Staatsgewalt nid)t realifirt werden ,

und es iſt in Gegentheile ſehr gefährlich, mit

Beybehaltung des Privatrechts in Telur vies

len andern Punkten , es nur etwa in einein

einzigen ganz aufzugeben .

S. 129.

Bey dem gewohnlichen ſynthetiſchen Gans

ge des NaturRechts , va man vermeintlich

mit dem Einfachern , d. h. mit den Rechten

ohne Staat , anfing, und dann erſt zu dein

Zuſammengefektern, d. k. dem Staate ſeluft

fortging , iſt es ein Hauptfehler , daß das

PrivatRecht als weſentlich erſdeint. Man

bedenkt nicht , daß ohne Staat gar kein juris

ftiſches Recht ſeyn würde, und daß dasjenige,

was man , der Regel nadh , dein Zufalle der ..

Entſcheidung durch die höchſte Gewalt in

Staate entzieht, doch wieder einem andern

Zufalle , der Geburt oder der vergangenen

Handlungen des Judividuuins , úberlaffen

werden muß *).

* ) Ben einer Menge der einzelen nachfolgena

den Unterſudungen ſtreitet man eigentlich

blos darüber , ob etwas zum PrivatRedte

gehören ſoll oder nicht. Der Mertheidiger

.

1

1



126. Juriſtiſche Anthropologie ..

1

der Sclaveren , iſt ſo gut , wie der der Ehe,

der ålterliden Gewalt, des Eigenthums u.

f. w . für das Privat:Recht, der Gegner von

allem diefem iſt für die allgemeinere Gewalt

des Staats. Es liegt ſehr viel daran , fich

dieſe Ideen zum Voraus recht geläufig zu

maden , damit man nacher über die einges

len Folgerungen nicht ſo äußerſt inconſequent

erſdridt.

Daß irgendwo Willkühr feyn muß , ift

zwar an ſich leicht einzuſehen , es iſt aber

dod der Mühe werth , die zwer entgegens

gelebteſten Schriftſteller , Silmer und Sid:

"ney darin übereinſtimmend zu hören.

Filmer Vorrede zu The anarchy of 4

limited or mixed monarchy.

We do but flatter ourſelves if we hope

ever to be governed without an arbitrary

power. No: we miſtake, the queſtion is not,

whether there ſhall be an arbitrary power

but the only point is who ſhall have that A.

P. whether one man or many ?

SIDNEY C. 3. S. 45 .

If it bé objected that I am a defender of

arbitrary powers , I confeſs I cannot compre.

hend how any ſociety can be eſtabliſhed or

ſubfift without them , for the eſtabliſhinene

of goveruunent is an arbitrary act wholly de.

pending upon the will of men. The parti

cular Forins and conftitutions, the whole ſe

ries of the inagiftracy, together with the mea

ſure of power, given to every one and the

rules by which they are to exercife their

charge are ſo alſó , ; , If no man could have

a power of inaking lawsy ?? none could ever

have
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have been made ... they have exerciſed an

arbitrary power in making that to be law

which was not, or annulliog that which was.

The various laws and governments that are

or have been in ſeveral ages or places , are

the product of various opinions in thoſe who

had the power of making them . This muſt

neceffarily be, unleſs a general rule be ſet to

all, for the judgments ofmen will vary, if

they are left to their liberty ; and the varie

ty that is found among them ) , ſhews they are

ſubject to no rule but that of their own rea

ſon , by which they ſee what ig fit to be em.

braced or avoided,,, according to the ſeveral

circumſtances under which they live. The

: authority that judges of theſe circumſtances

is arbitrary and the legislators Thew them

ſelves to be more or leſs wife and good as

they do rightly or not rightly'exérciſe this

power. The difference therefore between

good and ill governments is not , that thofe

of one fort have an arbitrary power , which

the others have not;, for they all have its

but that thoſe which are well conſtituted

: place this power To as it may be beneficial

to the people , and ſet ſuch rules as are hard

ly to be transgreſſed; whilft thoſe of the

other ſort fail in one or both thole points,

1
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S. 130 .

Sobald PrivatRecht rena foll, entſteht

eine nie zu hebende Colliſion zwiſchen der Bils

ligtett und der Conſequenz. Nach der Bil

ligkeit ſollte gerade eben ſo der Würdigere, der

Bes
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Bedürftigere vorgezogen werden , wie dier,

abftrahirt von Privat:Rechte, gewiß geſchehen

würde , wenn weder Irrthum noch Unrecht

dazwiſchen támie. Nach der Conſequenz des

PrivatRechts wird bingegen auf Würdigkeit

und auf Bedürfniß des Einzelen gar nicht weis

ter Rückſicht genommen , als dieß gerade die

Regeln des PrivatRechts ſelbſt, ein für alle

inahl, mit ſich bringen , das heißt nur dußerſt

wenig.

$. ! 31 .

se alter ein Staat ift , je mehr fidh fein

PrivatRecht ſchon in frühern Zeiten und uns

ter Umſtänden , die jest ganz geändert ſind,

gebildet hat , deſto hårter wird dieſe Colliſion

werden können. Das PrivatRecht enthalt

den Reim ſeiner eigenen Zerſtöhrung in ſich ,

ſo gut wie jede Theilung der hádiſten Gewalt,

oder jede Ubſonderung der Menſdoen in ver:

ſchiedene Staaten , denn es iſt ein allgemeis

nes NaturGefeß, daß jeder unvollkommene

Zuſtand veräuderlidh rey .

S. 132.

Als Mitglied des Staats iſt jeder Menſch

frey , in ſo ferne als er die ihm nach der

Vera
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Verfaſſung und dem PrivatRechte ihm zus

kommenden Befugniſſe nidht durch widers

rechtlide Handlungen Underer verlieren kann .

In ſo ferne iſt auch jeder Menſd im Staate

denr andern gleich , die wenigen Redte des

Einen ſind ilym ſo geſidiert, wie die vielen

des Undern , Uudy jeder Staat als Staat

iſt von jedem andern unabhängig , er hat

Sein Territorium , die Cultur ſeiner. Eins

wohner und ſeine Verfaſſung für ſid ) , und

ſo verſdieden dieſe aud feyn mögen , fo iſt

doch der kleine Staat ſo gut , wie der große,

der robe , wie der cultivirte , der mit der

fdgledhtern Verfaſſung, wie der init der bess

ſern.

.. 133 .

Uber als Mitglied des Staats iſt der

Menſch auch nicht frey , ſondern abhängig

vom Zufalle, in fo ferne dieſer Einfluß auf

die Redite hat , und eben ſo auch abhängig

von Handlungen . Jeder Staat iſt nicht freys,

denn jeder hat nun einmahl ſein Gebiet , reiz

ne Cultur und ſeine Verfaſſung , welches als

les zu ſeinem Vortheile zu ändern ihm uns

möglich , oder doch ſehr fdwehr , und nur

unter günſtigen Umſtänden möglich iſt.

A

Civil. Curſ. B. II. naturXecht. I S. 134
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S. 134.

Ein Menſch im Staate ift dein andern

aud, nicht gleich , denn jeder hat Kedyte ,

die den andern fehlen. Auch die Staaten

ſind ſich rehr ungleich , To daß ſogar die

Eriftenz des Einen ganz vun der Willkühr

des Undern abhángen kann , in fo ferne dies

fer großer , cultivirter und beſſer eingerichs

tet iſt.

Privat
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D

S. 135 .

ie Saße , wornach den einzelen Mitglies

dern des Staats gewiſſe Verhältniſſe

zufuinnen , und der Regel nady durch den

Stuat geſichert werden , ſoll nun die Philoſos

phie deg poſitiven Rechts prüfen , was daran

nothwendig , und was daran unmöglich iſt ;

weil aber das Reſultat dieſer Prüfung iin

Eingelen nicht ſehr lehrreich Feyn würde ,' To

verbinden wir damit die Unterſuchung der vers

ſchiedenen Möglichkeiten , und der Umſtände,

unter welden bald dieſe bald jene den Vorzuga

verdienen kann . Freylich läßt ſich auch hier

das Reſultat leicht vorausſehen : jeder Sak

fft da , wo er einmahl gilt , erträglich , und

jede Aenderung hat , als ſolche, ihre Bedent:

lig feiten . Ulein theils gibt es audz vors

theilhafte Uenderungen , theils iſt es felbft !

bey den blog ſcheinbar vortheilhaften dod, ges

wie der Mühe werth , die Gründe , welche

dafür angeführt werden , oder nür ſich ans

führen ließen , kennen zu lernen , um ihs

I 3
nen,

1
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nen , wenn es darauf ankommt, die Gründe

für die Beybehaltung entgegen regen zu können.

f

$ . 136.

Das PrivatRecht zerfällt da , wo es ain

vollſtändigſten vorkommt, in dren Haupttheis

le , welche auch hier zum Grunde gelegt zu

werden verdienen *) , ohne daß es n $thig iſt,

noch einen eigenen allgemeinen Theil voraus.

zuſdicken :

das perſonenRecht, die Lehre von

ben verſchiedenen Hrten von Perſonen , und

ihren Rechts Verhältniffen gegen einander, die

ſich gar nidht auf Sachen beziehen ( den auf

dingliche Art perſönlichen Redten) ,

das SachenRecht, die Lehre von

den verſchiedenen Arten von Saden und den

RechtsVerhältniffen zu ihnen , d. h. einer

Perſon zu allen andern in Rückridt auf eine

Sadhe (den dinglichen Redzten ),

das Recht der Forderungen ,

die Lehre von den verſchiedenen Arten von

Handlungen und den RechtsVerhältniffen eis

ner Perſon zu einer beſtimmten andern in

Rúdſicht auf Sachen (den perſönlichen

Rechten) **).

* ) Sie werden aus ber Encyclopadie ( zwey ,

ter Verſuch 6. 55. i. ff .) vorausgeſeßt,

und
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$

und ſind dieſelben , welche auch in der

Rechtsgeſubichte bevy jeder der vier Perios

den ( zweyter Verſud) Ø . 47. 142. 235. und

299.) befolgt ſind. SORſt befolgte man

im NaturRechte durchgängig die ſynthetis

fde methode ( S. 21. ) . Rant in den niet.

26r. der Rechtolehre hat von S. 80 an,

diere analytiſche Eintheilung zuerſt wies

der zum Grunde gelegt , mit der kleinen

Veränderung , das beyihin (wie in dein åts.

tern Adenwaliden Naturrechte , eigents

lich dein putteriſchen allgemeinen Privats

Rechte ſ. oben 8. 24.) das PerſonenRecht .

zulekt ſteht.

**) Daß die Verhältniſſe des Perſonen Rechts

blos lege , die des Sachen Rechts blos facto,

und die des Rechts der Forderungen blog

pacto entſtehen , iſt nicht richtig , denn roll

lehrreid diefe Eintheilung der Rechtsges

ſchaffte in einſeitige, doppelſeitige und

allſeitige, nach den Categorien de Quantis

tåt, auch ift, ſo låßt ſich bod Pein Grund ans

geben , warum jede von dieſen Arten gerade

nur einer einzelen Art von Rechten enta

ſprechen ſollte. Im Gegentheile iſt wohl ben

jedem Rechtsverhåltniffe dieſe ganze Tafel

burcbzugehen , und man wird bald gewahr

werden , daß z . B. eine Forderung bald pacto

bald fatto baló lege ( excontractu , ex delitto ,

ex variis caufarum figuris) entſteht. Daß

ein dinglidesRecht auch lege entſtehen kons

ne , bemerkt' Rant in den m . 26r, der

Rechtslehre S. 94. ausbrüdlid. Pud .

die ideale Erwerbung gehört dahin.

**

& 4 Pers
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Perſonen Recht.

S. 137

le verſchiedenen
Arten von Perſonen be:

ruhen auf den drey perſönlichen Zus

ſtanden ,

der Freybeit

der Civitat

der Familie

und der leştere gibt die Verhaleniſſe

des Serrn zum Sclaven

des Ehemanns zur Frau

der Aeltern zum Rinde

womit noch , nach manchen Rechten , ein viers

tes

des
Vormunds ' zum

zum Pflcgbe:

fohlnen

verbunden werden kann * ).

* ) Hingegen das Verhältniß zum gemietheten

Geſinde gehört in das Recht der Forderuns

gen .

A. Frey:
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A. Frey be it.

S. 139.

Der Begriff der Sclaverey , Knechts

ſchaft , Dienjibarkeit
, Leibeigenſchaft

(Jeruitus ) ,an und für ſich *) , verinóge dess

ſen die Eintheilung in Freye und Unfreye

Statt findet , komint in ſo ganz verſchiedes

nen Graden vor , und dieſe werden auch noch

durch ſo verſchiedene Uusdrücke bezeidynet,

daß es ſchwehr iſt, die weſentlichen Mert's

mahle zu beſtimmen. Indeſien , da es eine

Eintheilung aus dem PrivatRechte renn roll,

ſo muß man alles , was in das Offentliche

Recht einſdlágt **), davon ausſchließen, und

ſo bleibt denn etwa ſo viel übrig : es iſt eine

juriſtiſche Ungleidheit , welche auch wohl die

großte insglidye ſeyn kann *** ) , und nach

welcher ein Menſch ( der Sclave) von der

Willkühr eines andern Privatmanns , audi

wohl in allen ſeinen Äußern Handlungen, ab.

hängig wird t).

* Das Verhältniß des Sclaven zu ſeinem

Herrn kommt unten vor. Hier iſt von der

Verſchiebenbeit des Sclaven und eines jeden

Fregen die Rede.

** ) Die Unterthanen einer unumſdråntten

Regierung , als solche , beißen alſo nur im

uneigentlichen Sinne Sclaven. Auch iſt

bier nidot davon die Rede , daß die Armen

übers

!

S 5
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1

überall die claven des Publicums find .

Ferner múſien alle andern Verhältnife is

PrivatRedts , Feyen fie audy noch ro ſtreng,

davon unterſchicden werden.

***) Manche nicht blos juriſtiſche Ungleid heit

( 5. 77. und 97. ) bleibt aber dod großer.

+) Es können aber auch fo viele durdy ein pos

fitives Redyt andgenommen Penn , das faſt

gar keine Abhängigkeit übrig bleibt. (Lehrb.

der Rechtsgeſch. (3w. auf. ) f . 237. und

Lehrb. der Encyclop . ( zw . Aufl .) S. 58.) .

Ich bin freylid überzeugt, daß mande ach :

tungswerthe S driftſteller in der Rbeinlan :

Siſchen Leibeigenſdiaft das Geſpenſt gat

nicht mehr erkennen werden , gegen weldjes

ſie zu Felde gezogen ſind, ſo wie gewiß mans

der indem bauslichen Leben einer wohldens

tenden moraiſchen , Griechiſchen , di

miſchen , perſiſchen , Indiſchen Familie

gar den Unterſdied zwiſden Sclaven und

Bedienten nicht finden würde , den er ſich

im Eifer für Menſchenwürde gedacht hat.

Ein Sclave mag fich zu einem Bedienten

oft verhalten , wie ein Bedienter zu einem

franzöfifcben attaché. Das Juriſtiſche geht

immer nud ) an , wenn nur das Moraliſche

beſſer wäre ; aber wo das Moraliſdie fdylecht

iſt , da drådt alles Juriftide ohne großen

Unterídico.

S. 140 .

Dieſe Lehre , die erſte im PrivatRechte

nach analytiſder Ordnung , iſt nun gleich ein

folder Stein des Anſtoßes fúr unſre Vorur:

theile
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theile der Zeit und des Orts, daß ſie zur Probe

dienen kann , ob man ſich von dieſen losges

macht, und ob man das , worauf es ben der

Philoſophie des poſitiven Redts allein ans

kommt, redyt gefaßt hat. Um dedwillen jeg

es mir erlaubt , dieſe Lehre ausführlicher ab:

zuhandeln , als ſie ſonſt, nadı ilyrer Fablidfeit

und nach ihrein geringen Werthe für das heus

tige Recht in Deutſchland, verdienen würde.

So viel läßt ſich wohl zum Voraus ſagen, daß

wer hierin nicht zu der Ueberzeugung gelangen

kann , die Möglichkeit des poſitiven Rechts

rey nicht ſo eingeſchränkt, als inan gewöhnlich

glaubt , auch in der Folge , wenn er conſes

quent iſt, nod; oft anderer Meynung feyu mird.

Juriſtiſche Möglichkeit der Uns

frenheit .

. 141 .

Rann die Sclaverey
Rechrens

reyn ?

Dieſe Frage iſt eigentlich ſchon dadurch bes

antwortet
, daß die Sclaverey

Sahrtauſente

hindurch bey ſo vielen Millionen
cultivirter

Menſden
wirklich Redhtens war , und daß

wes
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weder Socrates , noch Platon *) , nocy

Scipio, nod) Chriſtus, nody Marc Aurel,

noch Papinian , Månner , derern moras

Ilfdes Gefühl eben nicht in ůblem Rufe ſteht,

noch irgend einer ihrer Zeitgenoſſen , viels :

eidt ein Paar Sophiften ausgenommen (S.

3.), an der Rechtınáßigkeit der Sclaveren je

gezweifelt haben **) . Die Gegner múffen

alſo wohl der Beweis übernehmen , und die:

rer wird ihnen um po dwehrer werden , je

mehr ganz terſdieden modificirte Verhältniffe

ſie, um des gefährlichen Nahniens willen ,

unter denſelben VerdamınungsUrtheile beo

greifen.

Selbſt in ſeinem Ideale von einem Staate

kommen Sclaven vor. Da iſt es aber allero

dings ein Fall , " wo der vortrefflide Mann

uns ohne Hülfe låßt,” wie Bant ſagt, Cr.

der x. Vern . S. 372.

** ) Ich ſehe voraus , wie mitleidsvol mancher

tiefe Denfer auf den Verfaſſer dieſes Paras

graphen herabblicken , und wenn er den

Rouſſeau geleſen hat , den Vorwurf, wel:

den dieſer bem de Groot macht : Sa plus

conſtante manière de raiſonner eft d'établir

toujours le droit par le fait , wiederholen

wird , wohl gar mit der Bemerkung , ſo ges

be es , wenn ein Juriſt philoſopbiren wolle !

Zur vorläufigen Beruhigung dieſer großen

Månner unſere Jahrzehnds mögen hier fol:

gende Stellen ihren Platz finden , ob es

gleich auch wieder Allegate fino. ( Die Lefer

meis
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/

meiner juriſtiſchen Schriften wiffen , wie

viel ido conſt auf allegate, als ſoldie, halte .)

1. Tho' an appeal to general opinion may

juſtly in the ſpeculative ſciences of metaphy

fics , natural philoſophy or aſtronomy be

eſteemed unfair and inconcluſive , yet in all

queſtions with regard to morals , as well as

criticism , there is really no other ſtandard ,

by which any controverſy can ever be deci.

ded. And nothing is a clearer proof, that a

theory of this kind is crroneous, than to find

that it leads to paradoxes , which are repu .

gnant to the common ſentiments of inaukind

and to general practice and opinion, HUMË

Ejays Vol. II p . 246.

" Verlangt ihr denn , daß ein Erkennt:

niß , welches alle Menſchen angeht , den ges

meinen Verſtand überſteigen , und eud ) nur

von Philoſophen entdeckt werden ſolle ? "

Crit. Der reinen Vern. S. 859.

“ .... weil die menſchliche Pernunft im

Moraliſchen , ſelbſt beym gemeinſten Vers

ftande leicht zu großer Richtigkeit und Aug.

führlidh feit gebracht werden tann, da fie bina

gegen im Theoretiſchen aber reinen Gebraus

de ganz und gar dialectifch iſt . " Gruns.

legung, Vorr. S. XI.

" Wer wollte aber auch einen neuen

Grundfall aller Sittlichkeit einführen , und

dieſe gleidſam zuerſt erfinden , gleich als ob

vor ihm die Welt in dem , was Pflicht ſen,

unwiſſend oder in durdgångigem Irrthume

geweſen wåre ? ” Crit. der pr. Vern . Zw.

Auft. Vorr. 6. 14 .

Uebers
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1

Ueberhaupt , wie iſt es möglid ) , daß

man Rant's Schriften geleſen hat, und doch

glaubt , in Practiſchen verdiene das

keine Rücfidt, was die größten und beſten

Menſchen nicht etwa bloo gethan , ſondern

ben ruhiger und unpartheniſder Prüfung

für Recht gehalten haven ?

>

S. 142.

Freylich folgt die Sclaverey und Leibeis

genſchaft , fie rer. auch nod to gemildert ,

nicht aus der tieriſchen Natur des Menſden ,

denn "bey Thieren iſt durdsaus nichts álınlis

dhes *) ; ſie folgt aud) eben ſo wenig aus der

veruünftigen
Natur desſelben , denn im Hima

inel wird keine Sclaverey ſeyu **) . In ſo

ferne ift es alſo ausgemadt
, die Sclaverey

iſt überhaupt unnatürlid) , aber nur ſo unas

türlich, wie Ehe , Eigenthuin , und Verhålts

niß zwiſden dem Glaubiger und Dein Sdulds

ner. Sin Ideale eines Staats ivůrde dieß

alles aufhören , es kann nicht perentoriſches

Recht ſeyn ) wie fich denn aud) aus den Ents

ftehungsarten
der Sclaverey ergeben wird,

daß dieſe da nicht vorfoinmen funte,

$ ) Wer die Römiſden Begriffe von ius nati

rale und ius gentium kennt ( 8. 8. ) , der wird

es ſich von ſelbſt ſagen , die Sclaverey rem

contra naturam ( S. 2. Inft. 1 , 3. ) und daß

quod ad ius naturale adtinet , omnes homines

aequales funt ( fr. 32. D 50 , 17.) , fie ren

aber doch iuris gentium ( fr. l. 5.1. D. 1 , 6.).

Setzt
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Sebt würden freylich die Römer dieſen legs

tern Satz zurücknehinen , ſeitdem es culti.

virte Boifer ohne Sclaveren gibt , ſie würs

den alſo nur ſagen , fie ren iuris ciuilis.

... " Ben uns iſt es so , ich glaube gerne , daß

es bey euch anders ift."

** ) Herr Hofr. Tiedemann bemerkt ſehr rida.

tig ( argumenta dial. Plat. p . 159.) , daß

durchaus allen Rdlfern ein Ideal eines Zus

ftandes von Unduld und Gludſeligkeit (als

D.Erinnerung oder als Hoffnung ) vorſchwebt,

und es gehört wohl unter die Fehler der biss

herigen Kedytopbiloſophie , daß man darauf

ſo wenig Růdjidt genommen und Dinge

für weſentlich gehalten hat , weldje in jedem

rolden Ideale feblen ( 9. 99 ) .

S. 143 .

Iſt aber die Sclaveren nicht noch unnatür:

licher , als alles diefes, (unfähig, aud nur pros

viſoriſdes Recht zu fein) da ſie in ſo mandem

Compendium verirorfen wird , in welchem

das PrivatEigenthum
gar keine Schwierigkeit

madt , -da unſere Staaten ohne Sclaves

rey ,aber nicht ohne PrivatEigenthuin
beſtehen,

da ſo viele wohldenkende Menſchen den

NegerHandel , nicht nur in der Ferne ſondern

auch in der Nähe , für einen Schandfled

der Menſchheit halten ? Wir wollen die

NegerSclaven in Weſt Indien aus dem Spies

le laſſen, denn bey ihnen treten beſondre Grúns

de ein * ); die freylid das förtliche Gefühl ems

påren , die aber auch großentheils gegen das

poſis

-
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1

poſitiveRecht anſtoßen. Wir wollen dafür ja

auch in der Folge nidyt Carricaturen von uns

treuen und tyranniſchen Ehemannern , von

hodinůthigen und hartherzigen Reiden auf:

ſtellen , wenn von der Ehe und vom Privats

Eigenthume die Rede ſeyn wird.

* ) Es wird fidy in der Folge ergeben, daß auf

Neger oft feine einzige EntſtehungsArt der

Eclaverey anwendbar iſt , wodurd) diere ge:

rechtfertigt wird , als blos die Geburt, und

die Geburt Test ſchon Sclaveren voraus.

Das Gewerbe eines Sclavenbåndlers , der

die Neger durch alle möglichen ſchlechten

Kunſtgriffe zu bekommen ſudyt, und ſie auf

Speculation in einer wabren Mördergrube

transportirt , iſt fittlid ) betradytet um gar

nichts beffer , als Straßenraub und Bans

ditenleben. Dank der Nation , die ſolche

Greuel endlich auch juriſtiſch verbietet !

S. 144.

Es bleibtwohl kein anderes Mittel übrig ,

dieſe Fragen zu entfdheiden , alø indem man

die Folgen der Sclaveren betrachtet , denn

Sclaverey iſt dodh wohl zuverläſſig etwas em:

piriſches, und bey allem Empiriſchen inuß

durch die Folgen beſtimmt werden, ob es ſich

als allgemeines Gefeß wollen laſſe *) . Was

die Menſchen in der Regel unglücklich macht,

das kann nicht recht reyn , was ſie glücklich

madzt, das kann nicht unrecht ſeyn, und wenn

in
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in hunbert Compendien das Gegentheit ſtünde,

und dieß ift auch der einzige Maafftaab, wors

nach Vergleidingen deffen , was mehr oder wes

niger redt iſt , angeſtellt werden können .

* ) Man hat zwar in neuern Zeiten oft verſucht,

einen andern Weg einzuſchlagen und aus

bloßen Begriffen a prieri auch hierüber zu ents

deiden . Die Sclaverey und Leibeigenſchaft,

ſie Ten von welcher Art ſie wolle , ward vers

worfeise,weil daben der Menſch zur Sade,

zur Waare werde , das PrivatEigenthurn

ward gebilligt, weil dieß nicht der Fal rey

(§. 41. ). Nun mag jedes Kind entſcheiden ,

ob c6 unvernünftiger iſt , einen Leibeigenen

zu haben , oder einen Meniden berſamacha

ten zu laffen (nyoben er freulich bald aufhos

ren wird , eine Sache , ein Etwas , wenige

ſtens ein lebendes Etwas zu feyn ). 230

ftudt denn aber der Fehlerdes metaphnfis

( dhen Arguments ? Darin , daß die zwer

Begriffe verwechſelt werden : einen Mento

den blos ( in jeder Rüdlidt) - und eis

nen Menſchen aucb ( in einer Rüdſicht) als

eine Sache behandeln. Jenes iſt frenlich

unvernünftig ( der practiſchen Vernunft zuwi.

der ) , es hat aber damit auch gute Wege,

denn es geht lediglich auf die Geſinnungen ,

und man kann es åußerlich gar nie beurtheis

len (Selbſt derjenige , welcher den andern

todet , kann ihn auch als Zwedt behandeln ,

benn ſonſt wåre es ja immer unrecht , einen

Menſchen zu toden ) . Aber leßteres tann

eben deswegen ſehr recht fenn , ja fogar es

iſt unmöglid , irgend einen Menſchen &ußero

Civil. Curr. B. II. WaturRecht.
lich

!
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lid blos als Perſon zu behandeln , denn

eine Perſon iſt eine Vernunftsdee, die ſich

weder fehen noch fühlen läßt. Wer einen

Menſchen fieht, behandelt ihn in ſo ferne

als eine ſichtbare Sache, wer einen Mens

fohen etwas tragen lågt , behandelt ihn als

eine Sache u . f. w . Dieſes Recht , einen

Menſchen zu fehen , etwas tragen zu laffen ,

kurz irgend einen Vortheil von ihn zu has

ben , kann nun , wie ein anderes Eigenthum

auch , erworben und veräuſſert werden, der

Perſönlichkeit des Zrågers unbeſchadet. Dies

jes Recht iſt eine Waare, und wenn es bis

auf einen gewiffen. Grad geht , ſo kann man

auch ſagen , der Menſch ſelbſt iſt eine Waare ,

ohne daß darum irgend jemand im Gewiss

fen von der Pflicht dispenfirt wurde , ihn

als ein vernünftiges Weſen , in feinen Ges

finnungen , zu behandeln.

Wenn die Sclaveren darin beſtånde,

daß kein Menidy, oder daß auch nur ein eins

ziger innerlich den Sclaven durchaus als eta

was vernunftiores betrachten folite , fo wåre

fie ein 23iderſpruch in fid) Pelbſt. Allein

dieß fann nicht fenn , und dieß iſt aud ) teio

nem Menſchen eingefallen. Der Herr foll und

darf ſo gütig gegen den Sclaven fenn , als

es die Umſtände nur leiden wollen . Nur,

der Staat bekümmert ſich oft nicht darum,

wenn er es nicht thut , ſo wie fich der Staat

nie um die Erfüllung aller Pflichten fo bes

kimmert, daß er ſie erzwingt (S. 95).

S. 145 .
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S. 146.

Alſo wie verhålt fich Sclaverey z. B.

gen das PrivatEigenthum ( das heißt gegen

die Möglid keit der bitterften und angerſchuls

deten Armuth ) , in Rückſicht auf die "chieris

ſche Natur?. Sind die Sclaven uno Leibeiges

ne Weniger geſund , leben ſie nicht fo lange,

haben ſie meniger angenehme körperliche Ems

pfindungen , pflanzen ſie ſich weniger fort,

als armne Freye ?

Wie verhalt ' fich Sclaveren gegen das

PrivatEigenthum , in Rückſicht auf die vers

núnfiige Natur Sind die Sclaven und

Leibeigene weniger thevretiſch vernünftig , ſino

fie laſterhafter, ſind ſie weniger klug , als

arme Freye ?

Wie verhålt fich Sclaverey. gegen das

PrivatEigenthum , in Rückſicht auf den

Graar : Leidet der Staat in felnem Cerris

torium , und der Cultur ſeiner Bewohner, und

in ſeiner Verfaſſung mehr durch Eclaven und

Leibeigene ; als turc arme Freye ? Insbes

fondre was würde die pidEliche Abfchaffung

der Sclaverey und Leibeigenſchaft da , wo ſie

einmahl find , für Folgen haben (und plots

lich müßte die Aufbaffung geſchehen , wenn

die Sclaveren auf jeden Fall eine Schåndung

der Menſchheit ware) ? * ) ,

* ) Sehr
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* ) Sehr viele Daten zur Beantwortung dieſer

Fragen finden ſich in LINGUET Théorie des

Toix civiles Vol. 11. S. 229 bisS. 229 bis zu Ende.

Gr vergleicht die Sclaberen mit der Lage der

armen Tageldhner, und unterſucht ( Livre V.

Ch. 30. und 31.) , welche von benden graus

ſamer, der Bevölkerung und allen übrigen

Zweden des Staats robådlidher ſey . Das

Unglåd des armen Freyen beſteht gerade

darin , daß er feinen Herrn bat , der durd

die Ankaufs- oder Erziehungskoſten gleiche

fam Caution gemacht hat , wie er Teinen

Sclaven halten wolle. - mofer's Verm.

Schr. B. I. der arme Sreye. - Unter

den & !tern Schriftſtellern iſt auch 1, H.

BOEHMER de fingulari commodo feruitutis

perpetuae prae temporaria ( 1730 ) für die

in Sclaverey .

Ein neuerer Schriftſtellererklärt ſich ger

gen die Sclaveren und Leibeigenſchaft ſo :

"Freyheit iſt das taftlichſte Gut Dos Mens

„ den , denn von ihr hångt der Werth oder

„ Unwerth ſeines fittlichen Characters ab.

„ Wenn wir alſo die Jugend an Aubern ads

„ ten , ſo müſſen wir auch die Frenheit als

„ Die Bebingung derſelben ( åben " Allein

es iſt wohl offenbar , daß hier die transſcens

dentale Frenheit mit der juriſtiſchen verwec.

felt iſt. Bar denn Joref, Aerop und Epics

tet , waren die Sclaven , von welchen Ap .

pian erzählt , daß fie für ihre Herren das

Leben liegen oder doch augenſcheinlid wags

ten , nicht tugendbaft ? Und würde irgend

ejn Kantianer lafterhaft werden , wenn ihn

Bas Sdidfahl in die Sclaveren bråchte ?

Bedenken die , welde immer (jur rechten

1

Zeit
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Zeit oder zur Unzett) von der Sreyheit, als

einer Bedingung der Tugend ſprechen ,

denn audy wobl, daß nach ihnen gerade das

hdcfte Vorbild menídlicher Zugend

Chriſtus am Kreuze - nicht mehr tugends

haft geweſen ſeyn mußte ? Waswürde end.

lich Paulus den Sclaven zu Epheſus ges

antwortet haben , wenn ſie ihm gegen ſeine

Ermahnungen ( Eph. 6 , 5 und Ff. ) " he

Knechte regd gehorſam euren leiblichen Hers

„ ren , mit Furcht und Zittern , in Einfåls

,, tigkeit eures Herzens, als Chriſto , nicht

„ mit Dienſt allein vor Augen, als den Mens

„ ſchen zu gefallen , ſondern als die Knecbte

„Chrifti, daß ihr folden Willen Gottes thut

,,bon Herzen , mit gutem Willen ; faffet

geuch důnken , daß ihr dem Herrn dient und

„ nicht den Menſchen , und wiſſet, was ein

„ieglicher Gutes thun wird , " das wird er

„ bon dem Herrn enipfangen , er ren ein

„ necht oder ein freger" die Einwendung

gemacht hätten , das gehe nidt , ihnen fehle

die Freyheit , folglich die Bedingung der

Tugend ?

Ben den neuern Theologen ſcheint es

eine ziemlich gangbare Vorſtellungs Art zu

reyn , die Stifter der chriſtlichen Religion

hätten dieſe Ungerechtigkeit , dieſe Schan .

dung der Menſchheit , tolerirt 1. um teinen

Aufſtand zu erregen, 2. um der Ausbreitung

ihrer Lehre teine unåberwindliden Hinders

niffe in den Weg zu legen. Allein erſteres

wäre durch die Ermahnung : ihr Herren,

laßt eure Sclaven fren, wohl eben ſo wenig,

geſchehen , als durch die : “ihr Herren thut

„ Dasſelbige gegen ſie und laſſet das Drohen ,

# 3 „ und
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sund wiffet, daß auch euer Herr im Dime

„mel iſt , und iſt bey ihm tein Anſehen der

» Perſon " ( Eph. 6,9.) , und legteres wåre

eine Politik geweſen , die weder Chriſtus

noch der Apoſtel würdig ſcheint. Daß aber

Paulus durch die obigen und ähnliche Stels

len das Weſentlide der Leibeigenſchaft ftills

ſchweigend aufgehoben habe , kann ich als

Furiſt unmöglich zugeben , denn das Weſen

der Leibeigenſchaft beſteht gar nicht darin,

daß der Herr ſeinen Leibeigenen mißhandelt,

ſondern 68chſtens , daß er ihn mißhandeln

darf, ohne vom Staate zur Verantwortung

gezogen zu werden , und ſelbſt dieſes beg

weitem nicht immer (S. 139 t.). ,

Rathramkeit der Sclaverey.

§ . 146.

Wenn die Sclaverey überhaupt jurifiirom

möglich iſt, ſo fragt ſich nun aud) , ob ſie zus

traglider jey , als das Gegentheil. Dieſer

Puukt hat fremlid) bey dein vorigen ( dyon ans

ticipirt werden müſſen , indeifen kann es doch

noch iminer gegen die heut z11 Tage ſo oft wie:

derholten (dådliden Folgen der Sclaverey be:

merkt werden , daß bey ihr die Kriege weni:

ger blutig , und die Urmeen weniger zahtreich

ſind , daß die Cuttur unter den Frenen allgea

meiner , die burgerlide Juſtiz einfacher , das

Cris
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CriminalRecht als StaatsUnſtalt gelinder, die

Finanzen wegen der erſpahrten Armengelder

beſſer , und die Polizey leichter feyn kann , als

bey der gleichen Freyheit der niedrigſten Volkes

Claſſe *) . Je kleiner und uncultivirter ein

Staat iſt, deſto weniger kann er die Sclaves

rey entbaren (S. 148.). Sie aber in unſern

Staaten wieder einzuführen , iſt nicht nöthig

und nicht wohl möglich.

* ) Am meiſten zeigen ſich die Vortheile dieſer

Einrichtung , wenn man die einzelen Entſtes

hungsUrten der Sclaverey mit dem ver

gleicht , was etwa an ihre Stelle gcleft

wird. Da iſt der Gegenſaß der Privats

Sclaverey nicht die Sreyheit , ſondern ei.

ne öffentliche Dienſtbarkeit, d. h. ein Zus

ſtand , der ſich von der PrivatSclaverey am

meiſten dadurch unterſcheidet, daß die Dars

in befindlichen Menſchen nie unter einem ein .

zelen PrivatMann ſtehen , der ihr Herr wäre.

Nun båtte aber ſchon die Vergleichung , wos

mitman , und zwar ganz recht, die Sclaveren

in ihrer Hårte vorftellt, ( obgleich dieſelbe

auch noch von ganz andern Verhältniſſen ges

braucht wird) das Bild einer Beerde, darauf

aufmerkſam machen follen , daß es beffer iſt,

von dem berrn ( dem birten ſelbſt , wie er

in unſerer Ueberfeßung heißt) abzubången,

als von einem fremden , (dem Miethlins

ge , deß die Schaafe nicht eigen ſind). Ein

Gefangenwärter ift in Anſehung des Gefans

genen ein Miethling, während der Eigena

thümer des Gefangenen , der Hirte ſelbſt iſt.

Was ichadet es dem Gefangenwärter, wenn

vies

1

S

/
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viele ſeiner Gefangenen ſterben , oder ihre Geo

Tundheit berlieren , oder davon laufen in

to ferne ihm nicht noch eine befondre Strafe

auferlegt werden kann) ? Dem Eigenthůmer

fdgadet dieß alles unmittelbar.

Entſtehungsarten der Sclaverey.

$. 147

Die Sclaveren entſteht
náhmlich im of

fentlichen Rechte

durch Krieg ,

durch Verbrechen ,

im PrivatRechte

durch Zahlungslinfähigkeit ,

durch freywillige Ergebung ;

fie pflanzt ſich fort

durch den Zufall der Geburt.

S. 548.

Im Kriege , 0. 1. bem Zuſtande ber

Rechtluſiğkett
* ) , iſt die Sclaveren eine Mile

berung der Befugniß , den Feind zu tóden ,

und tann in ſo ferne, zumahl bey Waffen in

der Nähe **) , nicht wohl entbårt werden ,

wenn nicht etwa der Krieg als ein eigenes Ges

werbe wageſehen wird , das ſeine eigenen Sits

ten



1. Perſonen Recht. A. Freyheit. 153

ten (dle KriegsManter) hat, nad welchen die

Krieger von verſchiebenen Partheyen ſich doch

wie GildeGenoffen anfeben *** ). Daß, man

da nicht töden dürfe, wo man den Feind les

ben taffen kann , was doch der Fall fen , fo.

bald man ihn zum Sclapen mache iſt ein

chlechter Einwurf; denu die Sclaverry tann

ja die einzige Bedingung reyn , unter welcher

es rathram roseinen kann , dein Feinde das

Leben zu [denten.

Daß dieſer Grund der Sclaverey durd

einen voltommenen rechtliden Zuſtand ( S.

98. ) wegfalen würde, verſteht ſich von ſelbft.

Allein ſo lange dieſer allgemeine rechtliche Zus

ſtand nicht eintritt, ſo lange wird an die Stel:

le der Sclaverey die Kriegsgefangenſchaft geo

reßt werden müſſen, welche doch auch für beys

de Cheile ihre großen Uebel hat t ).

Es braucht nicht immer ein eigentlicher

Krieg zu ſeyn , der auf eine Allianz folgt ;

fondern die Edifer der alten Welt behandele

ten von alle Nichtadiirten als Feinde.

Lehrb. der Gefch. des R. X. S. 81.

** ) Ueber die KriegsFunſt und ihre Wi.

derſprüde Th. I. ( 1790).

*** ) Indeſien war es doch noch im vorigen

Sahrhunderte gewöhnlich , daß der Kriegs.

gefangene ich mit dem , weldem er fich ers

geben hatte , wegeneiner Ranzion abfinden

mugte, in der Ausſicht aufwelche ſich mans

chet,
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der ſtatt des ficherern und kürzern Lods

dlagens, zu dem Pardongeben entſchloß. S.

3. B. Becmann's Geſch . d. Anhalt

ben Chriſtian I und II. von Bernburg. Heut

zu Tage bat , ſo viel id weiß , der Staat

dieß mit ſeinen Soldaten und Officieren in

Qiccord genommen , und ein Seegefedyt eines

Capers hat, wie alle. Seegefechte der Regel

nad , foon ein Ende , ehe die Eingelen fich

nahe genug ſind , um Pardon zu bitten oder

thn zu geben .

1) Daß ein Kriegsgefangener eben auch nicht

in der Lage iſt , worin er alle Tugenden auss

iben tönnte, ift wobl flar . Aber daß die

Kriegsgefangenen oft eine große Laft ſind,

wird jeder einſehen , der ſich an eine Stadt

oder eine Republik , die man aushungern

will , oder an die Gefahr einer feindlichen

Invaſion in Gegenden , wo man die Kricg8s

gefangenen aufbewahrt , erinnert.

.

S. 149.

Daß durch ein Verbrechen jemand zam

Sclaven werden kann, iſt wohl ausgemacht *),

ſobald man das Verhåltniß dieſer Strafe zur

Hinrid;tung , oder zu der heut zu Tage ſo bes

liebten offentlichen Arbeitsſtrafe bedenkt , vor '

• welcher lektern die PrivatSclaveren ſichtbare

Vorzüge hat , weil bei ihr eher Beſſerung zu

hoffen iſt, weil ſie den Staat nichts koſtet **),

* weil nicht ſo leidyt Verſdjwörungen baben vors

fallen , und weil die Strafe weniger eludirt

wer :
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werden kann, Allein ob dieſe Urſache der

Sclaverey gleich mit der moraliſden Grunds

Idee der Würdigkeit übereinſtimınt, vermoge

welcher ein Menid , der ein Verbreden bes

gehen will, fich felbſt ſagen muß , dụ vers

dienſt dadurch unglücklich zu werden , ſo fehlt

dodh viel Paran , daß ſie gegen alle Chicane

gedeckt rey , ſobald man ſie blos metaphyſiſdi

betrachtet. Jedes Verbrechen iſt náhmlich ia

auch eine Begebenheit, welche unter Natur,

gereben ſteht , und welche in fo ferne aus den

vorhergegangenen Umſtänden nothwendig folgt.

Ein Menſch hat das Unglück gehabt , einen

Mord zu begehen , kann man eben po fagen ,

wie : er hat das Unglück gehabt , ermordet zu

werden, Profe&to furtuna in omni re domic

natur, Sall. Der, welcher den , abſcheulidyſten

Mord verübt hat , würde es nicht gethan has

ben , wenn er gerade zu derſelben Zeit krant

geworden wäre , wenn er ſeinen Gegner nicht

gefunden hatte u . f. w. Wer kann ſagen ,

derjenige , welder als Verbracher fingerich .

tet wird , jen auch nur moraliſch Tohledter,

als hundert andre , felbſt wenn wir davon ab,

ſtrahiren, daß die Moralitat, als Erſcheis

nung, ja auch wieder ihre Urſachen hat ? Und

iſt eg nicht ein ſonderbarer Vorwand zur Bes

ſtrafung , daß z. B. eine Kindermorderinn

um ſo eher wieder ein abnlides Verbredjen

begeben werde ? *** ). * )Rant
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* ) Kant Met. 26r. der Rechtslehre S.

117 und 193. nimmt dieſe Entſtehung & Art

der Sclaveren ſelbſt an , und po hat denn

nun ſelbſt der obige Schriftſteller , welcher

die Sclaveren får ein unüberſteigliches hins

derniß der Tugend anſieht, und deswegen

allgemein verwirft, fie doch in dieſem Falle

wieder zugelaffen .

** ) Voltaire brachte gegen die Hinrichtun .

gen das gar einleuchtende dconomiſche Argus

ment immer wieder' vor : Ein Hingerichten

ter fer ju gar nichts mehr zu gebrauchen

( un homme pendu n'eſt plus bon à rien ).

Mit Proteſtation , daß es ben der Frage,

wie der Staat gegen Mörder und dgl. zu fis.

dhern ren , auf ſolche Berechnungen gar

nicht antomme , erinnere ich dagegen , daß

ein Menſch oder irgend eine Sache zwar ets

was berbienen oder eintragen und doch dcos

nomiſch ſchädlich feyn tann , weil noch mehr

Unfoften daben ſind. In allen unſern Zudyts

håuſern und öffentlichen Arbeito Anſtalten bes

trågt die Einnahme , welche die Verbrecher

ſchaffen, gar ſehr viel weniger , als ihr Uns

terhalt und ihre Bewacbung , und zwarauß

leicht begreiflichen Urſachen. Golche Ges

fångniſre , wie ſie nach den 6. 6. 2 von

1798. S. 1665. Turnbull (cildert (a viſit

to the Philadelphia priſon ) , find in dieſer

Růdficht ben uns unmöglich.

*** ) Es iſt hier nicht der Ort , dieſe Zweifel

umſtåndlid zu beantworten . Sie ſteben

hier nur , als ein auffallendes Penipicl, was

herauskommt , wenn man Principien außers

Halb thres Gebiets anwendet. Båre es

V

H

nicht
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nicht nothig und natlich für den Staat, die

Verbrechen zu beſtrafen , fo tönnte es auf .

alle Smmoralität des Verbrechers nicht ans

tommer , denn dieſe beſtraft Gott und fein

eigenes Gemiffen. Würden Verbrechen und

andre Uebel am mahrſcheinlichſten Dadurch

verhütet, daß der Verbrecher eine Belohnung

erhielte , ſo mußte ihn der Staat belohnen ,

und wenn der einſeitige Moraliſt auch noch

To feel dazu fåbe. Damit hat es denn

aber freylich teine Noth.

g. 150.

Die Zahlungsunfähigkeit
, als ein

Grund der Sclaverey , wird unten bey der

Execution der Forderungen vorkommen ,

Die freywillige Ergebung in die Silas

veren , etwa uin fein Leben in einer Sungeros

Noth zu retten, iſt ein Grund der Sclaverey,

den man zuweilen , wohl aus Ehrfurdt für

das PrivatEigenthum und die Verträge übers

haupt, alleiu noch gelten laßt , frenlich ohne

ihn immer auch auf den volig gleichen Fall

audzudehnen , daß Ueltern ihre Kinder nicht

anders retten können *). Allein fobald die

Sclaverey ſonſt widerrechtlich ware, ſo würde

dieſer Vertrag , als ein grober Mißbrauch

des PrivatEigenthums im Falle der äußerſten

Notl , wohlnicht gúltig reyn. Viele Bitter

haben Sclaveren , aber gerade dieſe Art ges.

ftat:
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* )

sne
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ftatten ſie nicht **) , andere erfordern wenigs

ftens große Förmlichkeiten ***).

drůdklid ), auf die Kinder tänne es nicht ges

hen , denn nan ren ia nicht Eigenthümer

deffen , den man aus dem Waſſer ziehje.

** ) 3. B. die Romer.

***) 3. B. das noſaiſche Redit.

S. 151 .

Die Geburt , als ein Grund der Solas

Derey, wird von den Meiſten vollends vermors

fen, denn vor dem Feinde, oder einem Verbres

chen, oder vor Schulden kønne ſich ein Menſch

zur Noth noch húten , aber wie hútet inan

ſich vor dem Zufalle, eine Sclavínn zur Muts

ter zu haben ? Unſchuldig kuinmt das Kino

freylich dazu , es kommt aber zu gar vielein

unſchuldig , und zu vielem auch wieder ohne

fein Verdienſt. Wenn Sclaverey fenn roll,

fo iſt wohl fein anderes Mittel ,, entweder

muß man auf die Veytrage der Sclaven zur

Bevdikerung Verzicht thun , oder die Kinder

der Sclavinn müſſen auch Silaven ſeyn , nach

der Analogie jenes organiſchen Körpers, wors

an Eigentham zuſteht. In der erſten Kind

heit inðdyte es ohnehin ſchwehr reyn, einen Uns

terſchied zwiſden Freyen und Schaven zu

machen.

Ende
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IN ? Ende der Sclaveréy.

S. 152.

Die Sclaveren hårt auf

durch eine Willens Neufferung des Herrn

(manumiffio), die zwar im Allgemeinen übers

all geſtattet wird, aber dvd leicht eingeſdrárft

werden faun, damit der Staat nicht mit yes

fährlichen Freyen úberſchwemmt werde * );

durch eine Handlung der hodſtın Ses

walt im Staate , es ren als Regel , oder in

einem einzelen Falle , mit oder ohne Entſdás

- digung für den Herrn , welcher ,, wenn keine

Entrdådigung Statt findet, eber ſuchen wird,

die verdienſtliche Handlung zu hindern ;

durch die Flucht des Scaven über die

Grenze * ). Hingegen entlaufene Sclaven im

Staate ſelbſt ( fugitiui) fino hódít gefährs

lidh *** ).

* y Ich würde gerne an die lex Aelia Sentia und

Fulia Caninia erinnern,wenn ich nicht befürchs

tete, daß daraus wieder bewieſen wurde,

mein NaturRecht beſtehe unter andern gemidos

ten Ingredienzen, auch aus Ahtiquitäten.

** fr.19. pr. D 49 , 15... idque naturali ae

quitate introdu &tuni eft , ut , qui perliniuriam

ab extraneis detinebatur, is vbi in fines (nos

rediifet, priftinum ius fuum reciperet.

***) Die Freyheit wird alſo facto ( durch

Flugt),
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Flucht , gewiſſermaßen patto (durch Einwil.

ligung des Herrn) und lege (Durd einen Act

des Staats) erworben.

4

B. Cività r.

S. 153

Die Civitat ift hier die Eigenſchaft, von

welcher es abhängt , in wie weit jemand das

Subject von PrivatRechtsverhältniffen
, ein ci.

uis , ein citoyen actif , eine Perſon, ſin Ges

genſage des peregrinus, ſeyn tann. Die

Gründedieſes Unterſchiedes liegen bey einges

len Menſchen theils in der thteriſchen Natur,

theils in der vernünftigen, theils bloß im Staas

te. Aufder andern Seite kann aber auch die

Civitat nidht nur einzelen phyfifchen Perſonen ,

ſondern aud Verbindungen
mehrerer derſelben

zutoinmen , die eben badurch zu juriſtiſchen

(gewöhnlids : moraliſchen , auch wohl : my

stiroben ) Perſonen werden *).

* ) Die Civität und Peregrinität werden hier

in einer ſebr erweiterten Bedeutung genoms

inen ; erſtere to, daß fie in dem PrivatRed .

te die Selbſtſtändigkeit iſt, weldie im dfs

fentliden Rechte , wo wir den Unterſchied

mehr tennen , den citoyen acrif ausmacht.

met. Gr. det Xecto ebre 5.46 . Anm .

Bey dem Ausdrude Perfönlichkeit muß

man ſido ja vor der Verwedslung des juris

ſtijden Sinnes mit dem metapbyfilden hůs

ten .
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ten . Im lektern kann ein Menſch nie auf:

hören eine Perſon zu fenn ; daraus folgt

aber får den erſtern , bey einem blos provis

foriſchen Rechte, nichts . - An die reps

heit grenzt die Civität in ſo ferne, daß ein

Sclape immer audi peregrinus iſt , aber ein

Leibeigener (don nicht, und umgekehrt iſt

auch ein Frener ein peregrinus, ſobald er in

einem Staate ,Peine Privat-Redte bat , in

welchem er doch nicht gezwungen wird , ju

bleiben.

$. 154.

Hier iſt nun eine Ungleichheit
, von wels

dher man in einigen Fällen weit mehr glaubt,

daß ſie weſentlid ren , als fid, dieſes in der

That behaupten låßt, wofür man aber auch

wieder einige andere Fälle zu Tehr verwirft.

Metaphyſiſch
iſt von allen dieſen Verſchieden

,

heiten keine, im Ideale des Staats fallen

ſie weg , aber alle ſind in unſern Staaten

(proviſoriſch
) nicht nur indglich , ſondern ſie

können auch ſehr zwedinapig
fenn. In 21s

gemeinen wird ein Recht, worin die Peregris

nitát ſehr ſtrenge wirkt , fich eher durch Sims

plicitát and Conſequenz *) , und das entges

gengeſegte ſich eher durch Billigkeit empfehr

len (S. 130.) .

* ) Man erſpahrt die Vormundſchaft
, wenn

folche Perſonen gar keine Rechte haben .

Civil. Curf. 3. II. FacurRecht. { S.155.
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S. 155.

Nadh ber thieriſchen Natur wiró

1.

Redits Verhältniſſen heraustreten , und blog

die Frage entſtehen , wer in denſelben ſein

Nichfolger iſt, denn ſonſt wäre es ja möglich,

daß das PrivatEigenthum ganz unter Armis

niſtratoren ſtünde, und in der Sinnenwelt fein

Subject dazu mehr exiſtirte. Darauf beruht

im Sachen Rechte die ganze Lehre von Vers

der Verftorbene doch etwa noch für lebend und

für das Subject feiner Rechtsverhältniffe an:

geſehen werden ( hereditas iacens fuftinet pera

fonam defun& i). Eine große Schwierigkeit,

die nur durch das poſitive Recht zu heben iſt,

entſteht ben Verſchollenen , d . h . ben ſolchen

Ubweſenden , welche nach dein gewöhnlichen

Ziele des menſdlichen Lebens wahrſcheinlich

ſedon todt fenn múffen , von deren Gode man

aber doch ſo wenig , als von ihrem Leben, bes

ſtimmte Nadzrichten hat *) .

Eine ſehr rohe und unvollſtändige Beſtims

mung hierůber P. oben s. 70 .

S. 156 .

2. Ben Ungebohrnen tann frenlich auch

nicht davon die Frage ſeyn , ob ihre Rechts :

ges

4
N

1
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gefchaffte gelten , ob ſie Felbft gezwungen were

den" oder zwingen ſollen. Uber in fo ferne

kommen ſie hier vor , als einen Menſchen ets

wa Redhte zuſtehen , die er fchon vor ſeiner

Geburt erworben hatte , ober als etwa um eis

nes Ungebohrnen willen anderen, irgend ein

Recht nicht zuſteht. Von der Empfängniß

an wird der noch Ungebohrne leicht für ges

bohren angenominen, aber auch ſchon vorher 3

Schwehrlich wird überal 3. B. der Enkel

eines neugebohrnen Kindesjegt ſchon zum Ers

ben eingefeßt werden dürfen..

S. 1579

3. Die Rinder werden ,zwar überall ans

bers angeſehen werden müſſen, wie Erwachs

ſene, obgleich die Kindheit blos. etwas empis

riſches ift. Es iſt aber nicht nur eine ohne

poſitives Recht nie zu beendigende Streitigo

teit , wie lange das Individuuin
zu jener oder

zu dieſer Slaſſe gehören fou *) , ſondern auch

die Folgen der Kindheit laſſen ſich a priori

nicht beſtimmen . Sollen gewifle Rechte ganz

ruben, oder ſollen alle durợ andere, in Nah.

men des Kindes , ausgeübt werden dürfen ?

: , Daß man es nicht auf das Urtheil des Ring

des felbft ankommen laffen darf , liegt am

Lage , aber auf meffen Urtheil denn Tonft ?

Wenn fångt das Ich an fick żu Jeszen ? Und

ist

7
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kennen ? Manhati

iſt es genug , daß das Kind in der erſten

Perſon fpridt, um es für ein Id zu ers

i dem NaturRechte berwieſen , weil ſich im

i ungemeinen teine Zeit beſtimmen laſſe. Daß

gerade dieſelbe Schwierigkeit überall eintritt,

wo die Volljährigkeit nicht durch poſitives

Recht feſtgelegt gedacht wird , hat meines

Wiffens niemand bemerkt. Man foll, auf eis

nen nicht erfüllten Vertrag hin , einen Mens

iden tobſchlagen dürfen. Aber wie , wenn

er ſich nun darauf beruft , er ren damabis

noch zu jung geweſen, als der Vertrag eins

gegangen worden ſen ? Der Uebergang von

einem Zuſtande zum andern gefcbiebt ja nur

ganz unmerklich. - Civ . Mag. B. II. 6 .

199.

S. 158.

4. Die Zarückregung des weiblichen

Gefchlechre hat faſt in keinem der bisherigen

NaturRechte eine Schwierigkeit gemacht, viels

leicht weil die Verfaſſer nur Mannsperſonen

waren , gewiß aber weil ſich in allen bisheri:

gen Staaten , auch die allerdemocratiſchſten

nicht ausgenommen *) , dieſe Zurückregung,

wenigſtens im öffentlichen Rechte, obwohl

teiſt ſehr inconſequent, findet **). Vergés

bens lehrt die Erfahrung , daß mit fortſdret:

tender Cultur immer aud die Rechte der Weis

ber zunehmen ***); vergebens bat idon Plas

ton darauf aufmerkſam gemacht , daß die

vern iuftige Natur bey beyden Geſchlechtern

dies
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diefelbe ren , und daß in Unſehung der kørs

perlichen Schwache ja nicht jedes Individuum

des einen Geſ@ lechts unter jedem Individuum

bes anbern ſtehe ; vergebens haben wir in der

chriftlichen Religion einen Himinel, worin auf *

das Geſchlecht gar nidt geſehen wird ; man

alınmt es noch iminer für bekannt an, daß der

in der Regel nicht friegeriſche Theil des Mens

chengeſchlechts felbft im rechtlichen Zuſtande

zurückgefekt werden müſſe , gleidjam : als

ob der Krieg das legte Ziet unſerer Beftims

mung ware, und daß , weil die meiſten

Frauengiınier eine Zeit lang einen Mann has

ben , man alle ſo anfehen dürfe, wie es allens

falls noch bey den Verheiratheten angeht t ).

* ) Es war ordentlid lådyerlid , die franzofis

fcben Conſtitutionen immer von droits de

l'homme (prechen zu hören , und davon ben

dem weiblichen Geſchlechte keine Anwendung

machen zu ſehen , etwa weil das Wort komme

im Franzöfiſchen zweydeutig iſt, oder weil

die herrſchende Parthen mit einigen Frauens

zimmern nicht zufrieden war , 3. B. mit

den Citoyennes Roland und Lacombe. Nur

Sieyes ſpricht einmahl von der Ausſchlies

Bung des weiblichen Geſchlechts ben der

Repreſentati
on

, als einer Einrichtung, die,

fie moge natürlic feyn oder nicht , nun eins

maht Statt finde.

** ) Es iſt doch wohl ein Muſter von Inconfes

quenz, dag Nationen , die ein Frauenzim .

3
mer
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Antheil habe, als der rohſte Tageldhner.

***) Je rober ein Vell iſt , deſto weniger Pris

vatrechte geſtattet es feinen Mitbürgerins

nen , und deſto inehr find fie auch , den Sits

ten nad , unteriodt.

+ ) Selbſt Rant begeht diefen Fehler met.

26r. der Rechtslehre S. 167. und ſchon

vorher III. . 457., ob er gleich ( Gefühl

des Schönen und Erhab. oder II. S.

375 ) felbft ein Benſpiel des Gegentheils

anführt. Derr Prof. Sichte (II . S. 213.*u .

ff.) Pchließt von der Civitåt nur die Verheis

ratheten aus , aber ſelbſt dicfe aus Grüns

...den , gegen die weiter niots einzuwenden iſt ,

als daß fie a pofteriori falſch ſind ( 9.49 * .) ,

Für Platon's Meynung find

MACAULEY GRAHAM Leiters on educa

tion 1790.

WOLLSTONECRAFT
Vindication of the

rights of women 1792.

(von bippel) über die burgerlis

che Verbeſſerung der Weiber 1792 .

Dieſem Legtern aber ſo wie dem Platon

felbft , hat Herr Profeffor Sichte ( II. S.

218.) das Urtheil, mit ſeiner gewöhnlichen

phie
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philoſophiſchen Vielſeitigkeit der Unſicht, geo

ſprochen ; Er nennt ſie " verirrte Köpfe ,

welche gröſstentheils felbft kein einzeles

Weib gewärdigt haben , es sur Gefährling

ihres Lebens £* machen , "

S. 589.

Dagegen iſt man aber um fo weniger eis

nig , wie weit dieſe Ungleichheit
gehen roll ,

und manche entſcheiden wohl geradezu , es fen

eine Ungerechtigkeit
, wenn ein Frauenzimmer

nicht eben ſo wohl Eigenthum , beſonders

durch Succeſſion , bekommen könne , wie eine

Mannsperſon
. Hadſtens laßt inan es fidh

gefallen , daß jedes Frauenzimmer
in ihren

Rechtsgeſchafften
an die Einwilligung

einer

Mannsperſon
gebunden ren ( f. Vormunds

ſchaft ), ungeachtet dieſes doch auch gegen

die Freyheit und Gleichheit' anſtift, und uns

geachtet im abſoluten NaturRechte
ein Frauens .

zimmer ganz eben ro todjchlageit
und totges

ſchlagen werden darf, wie eine Mannsperſon
.

S. 160 .

5. In wie weit Rrúppel, folde, die

cines oder mehrerer Sinne beraubt ſind.,

Caſtraten , Rrante u. f. w . eine Aufnah,

me von der Regel inaden , würde wohl auch

rowehr zu entſcheideu ſeyn. Im Staate tann

{ 4
es
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nothig ſcheinen , ihre Rechte einzuſchranken,

und man darf ſich dadurch nicht irre machen

fapien, daß jemand vielleicht ohne feine Schuld

veneriſch oder ausfäßig geworden iſt *).

*) Von den cagous f. Geogr. Ephemeriden .

Die bloße Verſchiedenheit der Raſſe ( S.

74.) wird , fo viel ich weiß. nirgends als

ein Grund der Peregrinitåt betrachtet.

S. 161 .

Die Gründe der Peregrinitat llegen in

per vernünftigen Natur

1. ben Blödſinnigen , die man allgemein

für eine Ausnahıne von dem gelten läßt, was

erſt als allgemeines und unverlierbares Mens

(den Recht Sargethan worden iſt. Dhne

Richter mødte es aber doch auch ſchwehr fenn ,

ben zu widerlegen , der, um einen Vertrag

nicht zu halten , anführen wollte, entweder er

felbſt oder ſein Gegner ren damahls nicht ben

Sinnen geweſen. Man thut alſo ſehr wohl,

dieſe Schwierigkeit im gewöhnlichen Natur:

Rechte zu umgehen *). Für uns iſt der Una

terſdied wichtig , daß zumeiten das Recht des

Verrückten nur durch einen andern ausgeübt

wird , zuweiten aber auch gar nicht Statt fina

bet ** ).

1

) Wem
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* Wemman am wenigſten Schuldgeben kann,

daß er die Berrůdten im NaturRechte bers

geffen habe , iſt ein neuerer Schriftſteller ,

der das Privatrecht in Perſonen :Redt, Sas

chen Recht und ProceBrecht eintheilt und

erfteres wieder in das familien Recht , das

Recht gegen Berrůcte, und das Herren Recht.

** ) Ş . B. die Antretung einer Erbſchaft , nach

dem Juſtinianiſchen Rechte.

S. 162.

2. Bey Unwiſſenden. Wer keine nůklis

dhe Beſchafftigung gelernt hat, oder wer nicht

leſen , dreiben * ) und rechnen kann, darf .

mohl im poſitiven Rechte zurückgelegt werden.

* ) Nach derneuſten franzdfiſchenConſtitution

pon l'an III. ( 1795) find ſolche Perſonen téis

ne activen Bürger . - Daß fie unter laus

ter beffer unterrichteten Mitbärgern doch auf

jeden Fall , wie man fagt , “errathen und

verkauft ” find, iſt wohl einleuchtend. Das

Vorteren , auch wenn kein Betrug daben

unterläuft , iſt doch faſt nur für ſolche Pers

fonen , die ſelbſt auch leren können und fich

durch eigenes Lefen gebildet haben . Aber

Zagelöhner über eine vorgeleſene Conſtitus

tion votiren laſſen , iſt ein bloßes Spiel.

S. 163 ,

3. Dag Verbrecher weniger Rechte has

ben , als andere Menſchen , daran ſtoßt man

fid nicht , weil dieß wieder auf die moralis

IS ide
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riche Grund Idee von Würdigkeit zurückkomınt.

Im Grunde treten hier aber dieſelben Sawies

rigkeiten ein , wie bey der Sclaverey der Vers

breder , (S. 149.) und reßt man ſich einmahl

im poſitiven Redyte über dieſe weg , ſo tann

es wohl auch rechtmäßig ſeyn , die Zurückſes

Kung auf andere Perſonen auszudehnen * ).

* ) 3. B. Profcriptorum liberi zu Cicero's Zeis

ten , die Kinder der Dodberråther unter den

chriſtlichen Kaifern , rotren blood im Englie

fchen Rechte , Shrloſigkeit der Familie im

chemahligen Franzöſiidjen u . 1. m .

§. 164.

4. Ben Verſchwendern und ſolchen , die

Banqueroute gemacht haben. Selbſt in ſo

ferne diere keine Verbrecher ſind , kann es

dod, rathſam renn , theils daß der Staat ſich

ihrer jegigen oder noch zu hoffendeu Familie

annimmt *) , indem er ihnen die freye Ver:

waltung ihres Vermögens entzieht, theils daß

eine Zurückreßung als ein neuer Beweggrund

gebraucht wird , jeden Bürger fleißiger und

ſpahrſamer zu machen **) .

* ) Dieß war der Fall in alteften Römiſchen

Rechte , wenigſtens bey denen , welche Ins

teſtatErben ihres Vaters geworden waren.

Lehrb. der Geſch . des R. R. 6. 69. Ganz

entgegengefeßte Grundſätze befolgt das Engs

lide Recht und in Blein's Annalen

B.
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iſt vorgefchlagen worden , auch ben

uns jeden mit dem Seinigen ſchalten und

walten zu laffen .

**) Durch das bonam copiam eiurare ward ein

Romer ſo gut wie ehrlos.

: . 165 .

Blos in der Staatsverbindung liegt der

Grund

1. bey Auswärtigen, die zu einem frein :

den Staate noch ießt gehören , beſonders

wenn dieſer fremde Staat unſere Mitbürger

eben ſo zurückfegt. Souft aber iſt es freys

lidh eher zu púnſden , daß dieſe Ungleichheis

ten gegenſeitig möchten aufgehoben werden,

als daß man ſich blos mit ſoldyen Retorſionen

hilft * ).

Ben den alten Sikern waren die Nidato

alliirten ganz reditlos fr. 5. ). 2. D. 49 , 15 .

Ben den Neuern hat man gelindere Grunds

fåge vorgezogen , gegen welche denn aber z .

B. die Zurůdfeßung fremder Gläubiger ben

Concurren ; die Formirung eines beſondern

Concurſes über jede , dem Banqueroutier ges

hörige Sache , weldje etwa , oft auch nur

zufällig , fich gerade in dem Lande befindet,

worin ein Gläubiger wohnt, u . d. gl. rebe

abſtechen. Die Wirkung von folden Auss

nahmen iſt dann , daß zuweilen ein ſchlec

ter Gläubiger , der zu uns gehört, noch feine

Befriedigung erhalt ; dagegen fåūt aber ein

andermahl ein beſſerer Gläubiger aus uns

Term

/
1
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ferm Staate in einem fremden Concurſe

durd , und es wäre doch offenbar beffer,

daß alle ( chlechten ( unvorfidtigen ) Gläuble.

ger den porfi@ tigeren nadſtünden

S. 166,

2. Ben gebohrnen Auslandern , die in

anſerm Staate leben , aber den Eingebohrnen

nicht gleichgereßt worden ſind. Dieſes Indi:

genat:Recht iſt freylid , um nichts vernünftiger,

als die Trennung der Menſchheit in verfdies

dene Staaten überhaupt ; viel unvernünftiger,

als dieſe , iſt es aber auch nicht. Unter wels

chen Uinſtånden das Indigenat erhalten wers

de , beſtimint jeder Staat nach Gutdunken,

und ſo laßt fich gewifferinagen auch der Vors

zug regierunusfähiger Familien darauf zurüdea

bringen . Wer will es bey dem nun einmahl

nur proviſoriſchen rechtlichen Zuſtande *) den

alten Bürgern eines Staats wehren , wenn

ſie die neuen nur ſo unter ſich aufnehmen , daß

dieſe weniger Anſprüche auf Stellen u . f. w.

haben ſollen ?

* ) met. Gr, der Redatelehre 6. 193.

Daß ohne emigen Frieben, d. 6. obne durchs

gångigen rechtlichen Zuſtand alles Recht nur

proviſoriſch iſt , kann nicht zu oft wiederholt

werden . S. auch ebendar. S. 99. und 162.

$. 167.
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S. 167

RSS 3. Bey lieberbleibſeln zerſtörrer oder

umgebildeter Staaten , ben Menſchen , welu

dhe die volle Civitat nicht wollen , oder denett

man - fie nicht geben will, tritt ebenfalls ein

Grund der Zurückregung ein , der vielleicht

oft unbillig, bielleicht oft unpolitird , nier

mahls aber' abſolut ungerecht iſt * ).

Hierher gehdren die Juden, die Guebrer ,

die Zigeuner , und dievonRegierutigert

und von Schriftſtellern oft ſo mißhandelten,

zum Theil hóduft adtungswürdigen, Emi

grirten .

S. 168 .

Selbſt die Einwohner einer einze,

können , zumahl außer ihrem ſpeciellen Vaters

lande , aus ſehr ſcheinbaren Gründen weniger

Redte haben , als ihre Mitbürger.

S. 169.

Bedeutung des Worte , ' wo es alle Staatss

beamten unter ſich begreift , können auch wohl

aus guten Gründen von dem vollen Rechte

der andern Bürger ausgeſchlofeu ſeyn, bes

ſonders um Colliſionen zu verhúten , die bey

ihrer Gewalt doppelt gefährlichwären. Selbſt

die
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6. Die Sffentlichen Gegner der im Staate

gebilligten Religion werden faſt überall zu.

rückgelegt , und ſo viel auch in neuern Zeiten

gegen aưe Urt von Intoleranz declamirt wors

den iſt , To Tehr man die üblen Folgen derſels

ben übertrieben hat, ſo iſt doch das Princip

ausgenacht, daß es Meynungen geben kann,

deren Ausbreitung , wenigſtens in ſeiner Nis

he , nicht nur niemand wünſchen , ſondern

auch leicht jeder der Sicherheit des rechtlichen

Zuſtandes nachtheilig finden wird* ). Es koinmt

alſo nur darauf an , in der Anwendung die

Grenzlinie richtig zu ziehen , welche Meynuns

gen gefährlich ſind , und dann ob fchon viele

Eingebohrne fich zu einer Parthey'i bekennett,

ober ob ſie etwa erſt durch Fremde eingeführt

werden ſoll.

) Wer
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"

Wer wird mit einem Menſchen gerne zu

thun haben wollen , der fich groß damit

macht, daß er von gar keiner Moralitat

milie , daß er jeden für einen Zhoren balte ,

der ſich deswegen irgend einen Senuß vers

fage, daß der Enl. ein Spiel rey u . 1. 9. ?

Wer wird ſich ben einen ſolchen Nachbarn

wohl befinden , zumahl wenn diefer feine

Kinder in Polden Grundſågen erzieht? Si

piaton's Gerege, gegen die irreligieus

fen Dichter , MABLY de la législation , mos

ſer's Verm , Schr. 208. , und Rant's

Tugendlebre 3.179. Von da bis zur

NichtUnterſchrift der 39 Artifel, oder der

formula concordiae iſt zwar noch ein weiter

Weg ; aber es iſt dod ein Weg, d. h . es iſt

eine Continuität von Graden dazwiſben .

$ . 176

7. Ein Verhältniß des PrivatRechts,

das einen ſehr natürlichen Einfluß auf die Els

vitát bat, ift theils die Frenheit (F. S. 139. ),

theils die Ehe und Parernicát *). Der

Ehelofe (Hageſtolze), und ſelbſt der Kinderlore

ſind offenbar mit dem Staate weniger verbyns

den , als wer Frau und Kinder hat; fie find

es nur rúdkwarts und etwa auch ſettwarts , aber

nicht vorwärts , für die túnftigen Generatios

nen **) . Da es auch, für das mannliche Ges

ſchlecht wenigſtens, fehr ſchwehr iſt, ſich ohne

Ehe die unerlaubten
Befriedigungen des Ges

failechtstriebes
zu verfagen . ***), ſo iſt dieß ein

neuer Grund, die Ehe zu begünſtigen. Endlich

ist

1
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bor 1 ). -

es aụd einleuchtend, daß ein einzeler Menſch

weniger Vermögea braucht, als wer eine Fa:

milie ernähren rou . Die Armurb au

und für fich kommt ſelten geradezu als ein

Grund der Peregrinität im PrivatRechte

Einige Contracte begründen ſie

eher noch gewiſſermaßen ** ).

* ) Die unter Auguft gemaditen Volksſchlüſſe

(lex Julia et Papia Poppaea ) beſtimmten dies

res ungemein ſorgfältig. Lehrb. der Gero .

des R. 8. 9. 202. - Dag baburd) allein der

alternde Staat nicht neue Jugenbfraft auf

biele Fahrhunderte hin , bekam , iſt kein Eins

wurf gegen die Weisheit dieſer Legislation,

In Deutſchland muß oft jemand verheiratbet

ſeon , um in eine Gilde oder in den Rath

zu kommen . In der franzöſiſchen Republik

und ihren Rodytern bat die Ebelofig feit nur

im öffentlichen Rechte eine nachteilige Wirs

fung,

* ) Dieſer Vorwurf iſt der catholiſchen Geiſt:

liditeit ſchon oft gemacht worden.

***) Rant muthmaßl Anf. der meni

ſchen Geſch . ( III. S. 261.). " Da jeßt jes

sner ZwiſdenRaum " ( zwiſchen der phyfis

Ichen Mündigkeit und der Ehe ) "gewöhnli.

„ cher Weiſe mit faſtern , und ihrer Folge,

,,bem mannichfaltigen menſchlichen Elende,

beſetzt wird ," und Anthrop. $. 322.

Ueber die Ehe : " Alte Jungfern find in der

„ Regel fromn , unverheirathete Mannspers

,,fonen aber gottlos.

+) Nadi
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+ ) Nach der franzöſiſchen Conftitution iſt man

nicht citoyen a &tif , wenn man nicht eine ges

wiffe Abgabe bezahlt (S. auch oben 3.158 *).

) Nach Bant (met. Gr. der Lehre

S. 167.) und der franjdfiſchen Conſtitution

iſt ein gemietheter Diener kein ActipBürger.

S. 172.

Unfder andern Seite können aber auch

Subjecte von Rechtsverhältniſſen
erft durch

den Staat entſtehen. Dieß ſind die juriſtis

ſchen Perſonen , Corporationen , fie

Feyen blog ſucceſſiv ( Jole corporation ) oder

auch gleichzeitig ( aggregated corporation ) aus

mehrern phyſiſchen Perſonen * ) zuſammengea

feßt. Es bångt überhaupt pom pofitiren

Rechte ab unter welchen Umſtänden eine ſols

dhe juriſtiſde Perſon anerkannt wird. Das

ganze Menſchengeſchlecht
wird nicht leicht eine

reyn ** ) , wohl aber ein ganzer Staat , es

rey der eigene ( fiscus, populus) oder ein frein :

ber. Merkwürdig iſt es , daß die Verhalts

niſſe des Perſonen Rechtsauf dieſe juriſtiſden

Perſonen faſt gar nicht anwendbar ſind.

* *) Zuweilen kann fich im poſitiven Rechte die

Perſönlichkeit des Eingelen gang in die Pers

fönliditeit der Corporation, wozu er gehört,

verlieren, wie ģ. B. ben Mönchen.

**) Inſtitutio omnium hominum eft ridicula.

Civil. Curf. 33. II. paturedyt. M C. $ as

.
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C. Familie.

S. 173 .

Unter familie in der weitläuftigſten
Bes

deutung wird hier jeder Nerus , jebe Abhåns

gigkeit eines Menſchen vom andern verftans

den , die ſich weder unmittelbar
noch mittels

bar auf Sachen bezieht. Daß jedes folche

Rechtsverhältniß
derder natürlichen Freyheit

und Gleichheit aller Menſchen Eintrag thue,

iſt einleuchtend, denn weder als hier ( S -75 .)

noch als vernánftiges Weſen (S. 95:) noch im

Staate (S. 132. ) ſoll ein Menſch von der

Willkühr des andern (im Volke ) fabhången.

Bey den dinglich perſönlichen Redyten-wird dies

fe Abhängigkeit nur um. Tu fohlimmer , je we:

niger fie blos auf eine einzele Sache, oder eine

einzele Leiſtung eingeſchränkt iſt , ſondern der

abhängige Menſo (homo alieni iuris der Res

get nach in allen Feinen Handlungen die Eino

ficht und die Neigung feines Meiſters ( reines

pater familias) befolgen muß *). Im soutom,

menen Staate würden alle dieſe Ungleidhets

ten wegfallen ***) , welde auch noch darin ihs

re ganz eigenen Schwierigkeiten haben , daß

jeder von beyden Menſchen ſich an Körper,

Vernunft undbürgerlicher Lage ſo rebra
Tebrandern

kann , ohne daß dadurch immer ſeine Ubhängigs

keit oder die des Andern aufhörte *** ), und

6,3. daß.
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daß, bey phyſiſcher Gleichheit, die Ubhängige

teit leicht um ſo unbilliger, bey phyſiſder Un;

gleichheit aber, wegen der Verſchiedenheit der

Neigungen , leicht um ſo druckender wird .

Allein in unfern Staaten , die auf einen uns

vollſtändigen rechtlichen Zuſtand und aufeine

unvollſtändige Regierung gebaut ſind ( S. 98.

und 128.) , wo alſo nur vom proviſoriſden

Rechte die Rede Penn kann , laſſen ſich dieſe

Verhältniſſe alle vertheidigen . Zum Glücke

iſt noch alle Abhängigkeit gegenſeitig in ſo fers

ne , daß jedemn , der Rechte auf etwas bat,

daran liegt , es zu erhalten und zu verbeſſern ,

und wenn dieſes Etwas gar ein vernünftiges

Weſen iſt , zu machen , daß es gerne abhåns

ge und fich glücklich fühle.

*) 3. B. ſogar in der Wahl des Aufenthalts,

wodurd) doch ſo unendlich vieles andere bes

ftimmt wird. Alle åußeren Scbidiable eines

Meniden baben zur conditio fine qua non ,

daß er zu einer beſtimmtin Zeit an einem bes

ſtimmten Orte geweien , iſt , oder nicht. S.

auc Bant's Tugendlebre 6 126 .

**) Dem poftulate der Rechtslehre : Was

pbv fird ein Gegenſtand men ichs

licer will fùbr iſt , darf nie

durd die Vernunft aller will

kůbr " entzogen werden (met .

Gr. der Rechtslebre S. 2. ) , ſteht

ein anderes zur Seite : Alle Einordns

kung der Freybeit iſt widers

rechtlich, wenn ſie nicht pbyfiſa

MS mogº
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3

2

möglich iſt , (0. h. wenn durch fie bie;

Bedingung der Freyheit aufgehoben wird)

und ſelbſt , wenn ſie nicht rechtlich

nothwendig iſt . (d . 1. wenn ohne fie

is die allgemeine Freyheit nadi Gefeßen beſtes

hen kann ), Das ganze PrivatRecht iſt nicht

nothwendig , alſo iſt es durchaus nid )t pers

emtoriſd) , ſondern hód ſtens nur proviſos

riſch rechtlich. Ich kann die Bitte nicht

genug wiederholen , dieß dod ja in ſeiner

Allgemeinheit zu faſſen ( S. 129. ) . Die

Shriftſteller , welche es nur in einzeler

Pehren anden , haben alle weit mehr Rodyt,

als fie ſelbſt wiffen . Es iſt aber gleich in

conſequent; 3. B. die Sclaverey peremtos:

riſd ju bertheidigen , oder daraus, weil dies

Tes durchaus nicht angeht, nun zu ſchließen ,

daß ſie aud proviſoriſd nicht Statt finden

finne. Info ferne iſt es alfo Tehr

wahr , wenn es im Athendum . I , 2. heißt ,

die philoſophiſchen Juriſten hätten neben iha

rem unrechtliden poſitiven Rechte noch ein

RaturRecht, das oft eben fo unrechtlid revy.

Peremtoriſd) rechtlich iſt fein einziges poſis

tives Redit, und kein einziges NaturRecht,

auch feines von NidtJuriſten ; Pelbft plas

ton's focal nicht , denn es Toute ja nur ein

Particularstaat feyn. Meine ganze Abſicht

iſt bey diefem Bude theils zu zeigen , was

peremtoriſches Recht wäre, theils welches

proviſoriſche Recht nod ) das erträglichſte ift.

Senes iſt das Ziel , ben welchem allein die

Speculation ſtehen bleiben kann , und wels

ches der Pragmatifer immer vor Augen has

ben muß. Si le philofophe n'eſt au bus etc.

S. oben S. 44 .

***) Menn
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* ) Wenn aud) dieſe Rechte nidot veråufferlid

find, was ſie doch allerdings ſeyn können, ſo

macht ſchon ihre Dauer gar auf Lebens lang,

einen beynahe eben ſo großen Unterſchied des

Subjects aus.

1. Recht des Herrn über den Unfreyen.

f . 174.

Recht iſt , ſo wird der Unfreye nur durch das

eigene Intereſſe und die Moralität ſeines Herrn

geſdůßt *) . Allein faſt überall treten Mils

derungen ein , theils durdy den Staat , theils

durd, die Religion **) . Erſteres um To

mehr , je weniger die Regierung fich deut,

die Privat Redte einzuſchränken , 8. l), je we:

niger die Herren ſelbſt an der Regierung Uns

theil haben ***). Dieſe Gewalt wird

erworben und hört wieder auf, gerade wie das

Eigenthum an einer Sache.

* ) Manche ſtellen ſich vor , wo der Herr das

(juriſtiſchen Redt habe , reinen Sclaven zu

toden, da geſchehe dieß alle Tage ; und doch

erleben wir nie , daß jemand rein Reitpfero

tooſchießt, ungeachtet er dieß dürfte. In ſo

ferne iſt freylich die Abſchaffung der Mena

ſchenfrefieren eine Wohlthat für die Sclaven .

** ) Der Sabbath der Juden , die Saturnas

lien und andere Feſte der Römer, derSonn:

tag der Chriſten .

*** ) meiners XIII. 8.3 . " Nirgends er:

» ,fuhs

1

3
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fubren Sclaven eine beffere Begegnung, als

„ in den Reiden , wo der Deſpotismus gm

„ griminigften , die Unterthanen am unglåds

,,lichten , und die Menſchen am nidotswür:

5.digſten find ." Im S. 2 Inft 1 , 8. fteht ein

Refcript von Antoninus Pius : Domino

rum quidem poteſtarem in ſeruos ſuos illibe

tam effe oportet , nec cuiquam hominum ius

fuum derrahi ; fed dominorum intereft , ne

auxilium contra ſaeuitiam , vel famem , vel

intolerabilem iniuriam denegetur iis , qui iusa

te deprecantur." Bey den deutſden Boitern

warb die Leibeigenidaft in dem Grabe ge.

mildert , in welchem die Regierung anfing,

Abgaben von den Leibeigenen zu fordern und

fie zu Recruten auszubeben , denn freylic

den Druck des Gutsherrn und den Druď

des Staats håtten ſie nicht zugleich ertragen

können . S. Beytråge zur Gelbidte der

Unfreybeit in Herrn HR. Luder's Jour's

nal . Eigentlid find aber noch jetzt die Leib:

eigenen übler daran , als da fie es mit ihrem

Herrni allein zu thun hatten , und dieß wat

eine von den Veranlaſſungen des Bauerns

Frieges und der franzdfiidhen Revolution

In Anrebung der Negerſclaven in dem frans

38fifchen und engliſchen Beſtindien, f.

SMITH IV. 7. Vol. II. p. 186.

2.

S. 175 .

Da die Ebe das erſte Verhältniß ift,

woben unſre neuern Cenforen des poſitiven

Rechts ſich durch das , was fie von Kindheit

auf
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anf gewohnt ſind, abhalten laſſen , die Grüns

de dagegen in threr ganzen Starfe zu ſehen

und zu zeigen (gerade wie ben der Sclaverey

und Unfreyheit die Gründe dafür) , ſo muß

hier eine vollftandigere Philoſophie des poſis

tiven Rechts Ungriffsweiſe zu Werke gehen,

ſonſt kommt ſie nicht zuin Ziele (S. 44..).

. 1761

Die Ehe iſt ein Verhältniß des Private

Rechts , in Beziehung auf den Gefdetechtos

trieb * ). Diefe Beziehung geht theils dahin,

daß die Befriedigung des Geſchlechtstriebes

unter Perſonen verſchiedenen Geſchlechts ** )

erlaubt ift ***) , und vorausgefekt wird + )

theils auch wohl , daß fie fonſt unerlaubt was

re , ſowohl für die , welche bereits ein ſolches

Verhältnig mit einer andern Perfon eingegang

gen haben , als fonft, theils endlich ſo

gar , daß zuweilen die Unterlaſſung nicht ers

laubt iſt.

* ) Ulſo auf die Einrichtung der thieriſchen Na?

tur , wovon die Erhaltung der Gattung ab.

hångt (S. 68.) . Hierin allein liegt die

Wichtigkeitder Befriedigung dieſes Iriebes,

weldbe ſonſt freylich ſo unbedeutend wåre,

wiewenn ein Menſch dem andern den Rufa

ten liebe , um ihm über eine Mauer zu hel:

fen , oder die Hand , um ibm die Naſe zu

puken. Kidnnten durch eine ſolche Handlung,

and nur durch fie, Menſchen beroprgebracht

N 4 wers
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werden , fo wäre ein Verhältniß , das ſich

darauf bezoge, eines der allerheiligſten , die

LodfchlagsNaturRechte möchten es auch

noch ſo wenig begreifen können . Hier iſt einer

von den Fällen , 100 die met. A6r. der

Rechtslehre weniger mißverſtanden worden

waren , wenn man Metaphyfit und Erläutes

rung derfelben Durdy Anwendungen auf ems

* piriſche Wahrheiten beſſer unterſdieben båt.

te (S. 47.).

**) (Juriſtiſch ) erlaubte Verbindungen unter

Perſonen desſelben Geſchlechts ſind zum

Glüde zu weit von unſern Sitten entfernt,

als daß id ) nöthig hätte , mich dabey aufs

zuhalten . GIBBON Decl. and Fall Ch. XLIV.

( n. 191. 192 und 200. ` in der Biſtor. Ues

berſicht S. 207 u . ff. Ich bemerte nur ſo

viel : Nicht alles iſt vom Staate verboten,

was nach dem 18dſten Grundlage der Sitts

lichfeit nicht zu einem allgemeinen Gefenze

taugt , und nicht einmahl jeder Einzele fieht

es immer ein , daß etwas dazu nicht tauge,

d. h. daß es wirklich der eigenen Voltoms

minheit und der fremben Glücfeligkeit zus

wider ren . Platon greift dieſe Sitte mit

vatEigenthum braucht. - Uud von den Vers

bindungen zwiſchen Rittern und ihren Das

men , vom Cicibbeate , von dem Verhåltniffe

zwiſchen der Amme und dem Säuglingeras

ge id hier nichts , um nicht zu weitläuf,

tig zu werden.

*** ) In ſo weit ſie es nåhmlich überhaupt iſt,

alſo kann Ort und Zeit oder ſonſt ein Ums

ftand , die Befriedigung des Gerdhledytotries

bes
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bes auch unter Ehegatten verbieten - ğ,
B.

3. 09. und 71.

( + ) Darauf beruht die Paternitat des . Ehem

manns , und die Affinitåt. Der Ehemann

der Mutter iſt Stiefvater , aud wenn der

Beyidlaf nicht bewieſen werden kann.

§. 177.

Daß die Befriedigung
des Geſchlechts:

triebes nicht überhaupt etwas unſittliches ren,

ergibt ſid daraus, weil ſie zur Erhaltung unſe.

rer Gattung unentbårlich iſt (S. 57.). -;. Es

fragt ſich nur : kann ſid, auf ſie ein Privats

Rechts Verhältniß beziehen , und zwar zuerſt

noch ohne alle Rückſicht auf Entſtehung und

Ende desſelben ? ")

Daß ſie in einem ſolchen Verhältniſſe ges

deben darf, hat keine Sdwierigkeit. Uber

daß ſie außer demſelben nicht gefdeben darf,

folgt gewiß nicht aus der thieriſdien Natur,

und ob es aus der vernünftigen folge, wird

wenigſtens dadurch ſehr zweifelhaft , weil es

eine ſehrtrůckende Ubhängigkeit von einem

andern Menden (S: 173.) beſonders der

Frau vom Manne **) , und eine Einſchräns

kung der Fortpflanzung ift , die oft nöthigen

kann, gar keine oder wenigere oder doch ſchlech:

ter organiſirte Kinder zu erzeugen , als ſonſt

geſchehen wäre. Für den Staat entſteht bes

fon .
NS
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ſonders der Nachtheil, daß dadurch die Zahl

der ſchwehren Verbrechen außerordentlich bers

vielfältigt wird (S. 171 ***. ) , welche noch

dazu nur hodiſt felten zur Beſtrafung kommen

Können. Aber nun vollends die juriſtiſche

Nothwendigkeit, dieſe Befriedigung nicht

unterlaſſen zu dürfen , die Verbindlidhteit

zum gemeinfchaftlichen Leben , wohl gar zur

To genannten ehelichen Pflicht iſt wohl die

verkehrteſte Anwendung des Zwanges, die

fid nur denken läßt . Kommt denn daben,

wenn es nicht Brutalitat reyn ſoll, nicht alles

auf individuelle körperliche Dispoſition , und

(ſo gut wie bey der Religion ) auf die Zuneis

gung des Herzens an ? Wer kann dieſe von

ſidy Felbſt zum Voraus verſprechen , und wer

kann nun gar bey einein anderer fie beurs

theilen ? Gibt es etwas empórenderes , als

Proceſſe zwiſchen Mann und Frau über das

ZeugungsVermogen und über die öftere Wie:

derholung des Beyfdhlafs (S. 71.) ?

* ) Die unauflöslichen Schwierigkeiten dabey

werden ſich S. 187. u . ff. ergeben . Uebers

haupt gehören Entſtehung und Ende irgend

eines Rechtsverhältniffes zwar mit zu ſeinem

vollſtåndigen Begriffe , und wir haben ben

der Sclaberen geſehen, in welche Widerſprůs

che man ſich verwidelt, wenn etwas auges

mein verworfen wird , wovon man nachher

pode eine eingele EntſtehungsArt zugibt (s.

149 )
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149 *) Endeffen muß man fürs Erfte don

dieſen Beſtiminungen des Begriffs abſtrahis

ren und ſie dann erſt nacholen.

**) Wie weit dieſe Abhängigkeit geht, iſt frey.

lidh nad den Volfern verídicden, auch kann

febr wohl bey demſelben Wolfe zu gleicher

Zeit eine ſtrenge und eine lare Ehe Statt finns

den (Lebrb. der Recto Gero . 6. 59.). Be

jonders fommt bey dem Einfluffe der Ehe

auf das Vermogen cine große . Mannichfal

tigkeit vor , wovon aber hier noch nicht die

Rede renn tann ; fondern erft unten im Sa.

denRechte und im Rechte der Forderung

gen . Im Allgemeinen tritt aud) bier die

Kegel ein , daß ein Volt der Wilfabr , des

eingelen Bürgers um ſo weniger überlaßt,

je cultivirter es iſt , je mehr es fich zu einer

ftarten und thátigen Regierung durchgears

beitet hat (0.128.). Faſt alle Vilter fangen

mit båindl.chem Deſpotišinus an, nidot blos

die polygamiſchen , denn dieſe außerſte Abs

hångigkeit der Frau von ihrem Manne ift

früher da , als der Staat , und wenn dieſer

entſteht , findet man es gar nid )t dringend

nothwendig , den Kriegern in ihrem Verhälts

nifie acgen Menidben , die im Kriege doch

nicht zu brauchen find , Einhalt zu thun.

Das domi conuenire iſt für den Stårkern ſo

gar etwas bequemes , und jeder denkt : hanc

veniam damus perimusque viciſſim .

S. 178 .

Und doch , wenn Ehe renn rou , ro ift es

bey weitem das Beſte , daß außer ihr keine

Ber
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Befrfedigung des Gefchlechtstriebes erlaubt

fen , weder für Unverheirathete , bey welchen

dodh eine künftige Ehe noch möglid iſt * ),

noch für Verheirathete , beſonders für die

Ehefrauen , deren Untreute nod) weit mehr,

Ehe entgegenwirkt **). Soll ſich aber

ein Ehegatte durchaus an den andern auss

ſchließend halten , ſo wäre es doch gewiß ſehr

hart , wenn dieſer ſidh ilın blos aus Eigens

finn,entziehen könnte.

* ) Viele Viper nehmen zwar von der bloßen Uns

zucht unter Unverheiratheten , die nicht zugleidh

Verführung iſt , wenig Notiz. ZÜein es

wäre gewiß zu wünſchen , daß aud) dieſe Un.

zucht ganz unterbliebe , nicht nur wegen der

unehelichen Kinder , oder wegen anſteckender

Krankheiten , ſondern auch weil nichts der

Ebelofigkeit mehr entgegenwirkt (9.171.), als

die Einſchränkung des Geſchlechtstriebes auf

die Ehe.

“Malum ſunt mulieres , verum o populares

Non eft habitare domum fine malo ."

**) Ungewißheit der Paternitåt , Vernadiliffis

gung des Hausweſens und der Erziehung,

und Untergrabung aller andern Tugenden

find Folgen , die bey der untreuen Ebefrau

allein , oder død im vorzügliden Grade eins

treten. Neque foemina , amila pudicitia, alia

abnuerit Tac . Ann IV. 3. Es ift alſo nicht

ridtig , wenn BEAUMARCHAIS ſagt :

Qu'un
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1

Qu'un mari fa foi trahile

Il s'en vante et chacun riti

Qu'une femme ait un caprice ,

S'il l'accuſe, on la punit.

De cene abſurde injuſtice

Faut - il dire le pourquoi ?

Les plus forts ont fait la loi

Dhnehin iſt bey jedem Ehebruche einer Frau ,

aud eine Mannsperſon der Thåter, und dies

fer wird gewöhnlich noch etwas. Vårter bes

ſtraft als ſie ſelbſt. ....

S. 179.

Es fragt ſich alſo nur , ob die Befriedis

gung des Sefdlechtstriebes
dem PrivatRedste

nicht ganz entzogen werden könnte , es rey

nun , inbein die Liebe von allem Zwange bes

frent, lediglich der Neigung, der Einſicht und

der Gewiſſenhaftigkett
jedes Eingelen übere

laffen würde *) , oder indem der Staat das

für , als für eine offentliche Angelegenheit
,

ſorgte **) . Daß damit die Paternität wegs

fiele, wenn man nidt dem ganzen weiblichen

Geſchlechte
Zenobiens

Enthaltſamkeit
( die ja

aber ohnehin GewiſſensPflicht
ſeyn ſoll ***) . ) .

zutraute , iſt zwar nid )t zu lengnen ; allein ift

denn Paternität und
die darauf gegründete ans

gebohrne Ungleichheit
des Vermögens

auch

an fid ſowas unentbårliches
, als ſie uns jeßt .

ſcheinen kann ?

**) In

!
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* ) In den Incas von Marmontel fommt ein

ne ſolche ganz frene liebe vor .

**) Dies iſt ein Hauptpunkt, auf welchen plas

ton rein idealvon einein Staate baut, und

zwar nicht blos in der Republik , ſondern

aud) in den Geſegen nimmt er es får bes

tannt an , daß dieß die beſte Verfaſſung mås

Eine fonderbare Schonung , die er da.

ben noch für die DenkungsUrt reiner

Landsleute hatte , wird ben den verbotenen

Graden vorkommen.

***) Es thut mir leid , daß felbft Rant (Tu:

gendlehre S. 79 ) hierin einer übertriebe:

nen Strenge das Wort zu reden deint.

Die ausführliche Beantwortung feiner Grüns

de gehört nicht hierher , ſonſt würde es leicht

ſeyn , zu zeigen, ein Zwed , auch der wich

tigſte , ſey darum nicht der einzige.

$. 180.

Ver der Entſtehung der Ehe kommt es

zuerſt auf ihre móglichkeit an , und dieſe

hat theils abſolute Hinderniffe, theils blos re:

lative. Abſolute Hinderniſſe der Ehe (nicht

blog mit einer beſtiınınten Perſon , ſonderu

überhaupt ) können in allem dem liegen , was

die volle Civitát hindert , in der Thierheit,

3. B. God , Ungepohrenheit, Kindheit * ), ho:

hes Alter ** ) , Verſtümmelung, Monſtroſi:

tåt ***), Krankheit, die ſid , nothwendig forts

pflanzt **** ) , oder in der Vernunft,

3. B.
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3. B. Raſende, oder im Staate, z. B.

Sclaveren , Peregrinitát , eine fchon früher

eingegangene Ehe ( S. 181.), Armuth (S. 182.),

und die Stände im öffentlichen Rechte , zus

weilen die Regierenden t ), die Krieger 41).

die Lehrer * tt) , die Verbrecher ** ) , und

die, welche eine gefährliche LebensArt treiben .

" In fo ferne die Ehe nicht zum Voraus ein.

gegangen wirb. meinero S. 263.

**) Meiſt nur ein relatives Hinderniß.

***) Die Unfähigkeit zum Benſchlafe hindert

aber das Eingehen einer Ehe meiſt nur in ſo

ferne , als der andre Theil nicht davon weiß,

und nid )t darein wiligt. Aber wenn er ſeine

Einwilligung hintennach bereut ? Da ſcheint

es doch nicht rathſam , dieſe Ehe ro rowehr

zu trennen , wie eine andre. Eben dieß gilt

wohl auch von der bloßen verabredeten Virs

ginalEhe. met. 16r. der Rechtslehre

S. 27 .

****) Ein ganzes Verzeichniß von ſolchen in die.

ſer Rücfichtgibt Srant (Med . pol. B.I. ).

+ ) 3. B. der Pabſt , ein catholiſcher geiſtlicher

Regent oder Reichs- und Landſtand.

ft) Zuweilen negativ, die , welche noch nicht

gedient haben ; meiſt aber affirmativ , d. h.

gerade die ſchönſten , geſundeſten Menſchen ,

welche den Gefehledtstrieb vorzüglid ftart

fühlen (Ariſtoteles politif II , 9. ).

6. Die foonſten Baume werden unter der

Sfeere gehalten , daß ſie keine Frucht tragen

rollen , " ſagt Sdwigi im deutſchen Mers

cur.
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) ,

cur. Allein woher ſoll der Staat die Ders

mehrimg des Soldes und den Unterhaltder

Frauen und Kinder nehmen ? Und ift es

wahr , daß ein Hausvater (der freylich für

Frau und Kinder ſtreitet , der aber auch eine

Wittwe und Waiſon'im Proſpecte hat) ſein

Leben muthiger ausſetzt, als cin Unverbeira:

theter ? Uuf jeden Fallmuß. fid) niemand

wundern , wenn ſolche Unnatürlich keiten

wie der Krieg und das PrivatEigenthuin

ſind., audy unnatürlidie Folgen baben , man

mag es anfangen , wie man will.

der im Gefeße ſtudiert , " ſehr niedrig anges

ſetzt (5. 71 *** ). “ Et ces rares esprits d'ail

Jeurs très eftimables Ont bien peu de talons --

pour former leurs feinblables. " ( Ob die Fricht:

barkeit der proteſtantiſchen Geiſtlichen dies

widerlegt oder beſtåtigt ?) < ft ferner der

große Gelehrte auch von Seiten des Cha:

racters der beſte Hausvater ? Und wie viel

diwehrer wird es dem Staate , Pehrer mit

Familie zu berolden , als ſolche , die unvers

beiratbet find ? Man dente dod ) an das

Beichtgeld und an die Beſoldung mandior

GduMånner , logon jenes durch die Ehen

der proteſtantiſchen Geiſtliden faſt nothwens

dig , und letztere ſo bey weitem unzureichend

geworden iſt. Bey Afceten tritt die

Eheloſigkeit ein , auch wenn ſie keine Lehrer

find.

**) Darunter gehören nun einmahl auch die

Anhänger eines verbotenen Cultus ( ). 170.),

und darauf gründeten ſich in Frankreich die

Somierigkeiten bey der Ebe der Proteſtans

terund ihre mariage an défere.

S. 181.
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S. 1876

Daß eine frühere Ehe ein Hinderniß einer

fp &thern ift , kommttheils nur vor , wenn die

erſte noch fortdauert , theils aber auch zuwets

len , nachdem ſie geendigt ift: In Unſehung

des erſten Panets , der verbotenen polygamia

Simultanea , iſt das weibliche Geſchlecht faſt

überall auf einen einzigen Mann eingeſchränkt,

aber der Mann iſt es nur ohngefähr in der

Hälfte der verſchiedenen Vliker. Wo náhm.

' lich der Unterhalt einer Familie ſehr leicht iſt,

und wo die Schönheit und Fruchtbarkeit des

weiblichen Geſchlechts ſehr kurz dauert , da

bat Vielweiberen Statt , und wenn es wahr

ware , daß in ſolchen Climatert, unter folchen

MenſchenRaffen, und bey dieſer Art der Ehe

wirklich weit mehr Madchen vorhanden ſind,

als Mannsperſonen , ſo würde dieß als ein

Wink der Natur anzuſehen reyn , und alle mes

taphyliſchen Argumente für das Gegentheit

waren nur Vernünfteleyen , fo richtig auch die

von den Folgen ( Caftraten , Eingließung der

Weiber , häuslichem Deſpotismus , ſchlechter

Erziehung der Kinder , und Verkürzung der

Armen ) bergenommenen bey uns find * ).

Uuch eine getrennte Ehe, hauptſächlich eine

bey Lebzeiten des andern Ehegatten getrennte,

zuweiten aber auch eine , welche der Tod geens

digt hat , hindert , zumahl beym weiblichen

Civil. Curr. . II. HaturRecht.
N Ges

4
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Geſchlechte, die zweyte Verheirathung ( poly

gamia fucceffiua ) ** ). Wenigſtens muß oft

eine ſo genannte Trauerzeit abgewartet wer:

ben.

* ) Außer PREMONTVAL und Midaelis

gehört hierher auch . HUME Vol. I. p . 196.

Ein neuerVertheidiger der Polygamie iſt ein

Herr Ritter in Herrn Ubt benk e'ns Mas

gazin fürReligionsphiloſophie, der aber

in ſeiner Geſchichte des chriſtlichen Eherechts

To viele hiſtoriſche Fehler macht, daß der

Verfaſſer einer gefchåbten Kirchen Gerdichs

te ſie doch billig båtte corrigiren ſollen .

Die philofophiſchen Fehler konnten eher

dem Leſer überlaſſen bleiben .

**) Das Verbrennen der Wittwen in Sindo :

ſtan , einige Deutſche Volker (Tac. de M.

G. c. 19.) und die Griechiſchen Geiſtlichen

gehören in die lektere Claſſe. Das non

tanquam maritum ſed tanquam matrimonium

amare iſt gewiß beſſer , als die beſtåndige

Speculation einer Frau auf " die Gefahr,

, Wittwe zu werden , damit , wenn jener

Fau fich eraugnete, es ihr nicht an Bes

„ werbern fehlen möge ,” in Bant's Ans

throp. Š. 287.

S. 182.

Eine per traurigſten Folgen der Armyth

iſt ihr Einfluß auf die Ebe. Bey vielen Vål:

Lern , zumahl bey den neuern, welche die Ausa

regung der Kinder , der Regel nach , für ein

Verbrechen halten , wird es entweder gerades

..
zu
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zu den Menfchen , die nicht genug Vermögen

haben , eine Familie zu ernähren , deren King

der alſo dem Staate zur Laſt fallen würden,

verboten * ), die Befriedigung des Geſchlechtes

triebes in der Ehe zu ſuchen , oder wenn dies

nicht ift , wenn etwa die Urmuth erſt nach

eingegangener Eheentſteht,ſo iſt Familie bey

druckenden NahrungsSorgen eine von den

{agen, wovor die Vorſehung jeden tecken Vers

theidiger des PrivatRechts, der Ehe und des

Eigenthums in Gnaden bewahren wolle.

*) In England leidet es bas Kirchſpiel nicht,

in Deutſchland muß ein Handwerker oft erft :

das MeiſterRecht erhalten haben. Auch der

Oslibat der Soldaten und anderer fchlecht

bezahlten Staatsbeamten beruht hauptſádys

lid auf der Armuth ( S. 180.).

S. 183 .

Ein relatives Hinderniß der Ehe ift, nach

ber Thierhelt, die Entfernung nach Zeit und

Ort *), die Ungleichheit des Älters ** ), ſels

ten die Verſchiedenheit der Raffe oder der

Spielart, hauptſächlich aber die zu nahe Vers

wandtſchaft, es rey nun Blutsfreundſchaft

(und zwar in gerader oder in der Seitenlinie,

( 8. 64 ), und legtere von einem ganzen Paare

(vollbürtig) oder nicht (halbbürtig) ) , oder

Affinität, d. h. das Verhältniß eines Ebes

gat
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gatten , auch wohlnur einerPerſon , die den

Geſchlechtstrieb befriedigt hat, mit den Blutss

freunden des andern i es ren mit feinen Des

ſcendenten aus einer andern Ehe (StiefVers

wandtſchaft ) oder mit andern Verwandten

(SchwiegerVerwandtſchaft, Schwägerſchaft).

Da bey Thieren kein ähnlicher horror natura.

lis vorkommt, wie er ſich bey Menſchen doch

auch , unabhängig von poſitiven StrafGeſeto

zen, außert ***), ſo hat man in neuern Zeiten

bald zu einem göttlichen poſitiven Befehle ſeine

Zuflucht genommen t ), bald zu einem metaphys

firah fern rollenden Widerſpruche zwiſchen der

Geſchlechtsliebe und der natürlichen patholo:

giſden ,Liebe zu ſo nahen Verwandten (8. B.

zu der StiefMutter).

* ) Menſchen aus verſchiedenen Zeitaltern , oder

in ganz verſchiedenen Ländern können ſich

nicht heirathen .

5. ** ) Lehrb. der Gefch . des R. R. $. 298.

Rant's Anthrop. S. 293.

***) Lehrb, der Gefch. des RR. S. 262.

Ben den Römern findet ſich bis auf Cons

ftantin hierüber nur eine einzige ausdrůd

liche Verordnung , und dieſe mildert die

Sitte.

1 t) HOFACKER hiſtoria et ratio iuris inceftum

prohibentis 1787. und hofacker's Leben

S. 133

S. 184.
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1

S. 184.

Ulein pas Ganze iſt eine Sitte, wie die

Scheu nackend zu gehen , oder gewiffe Theile

des Körpers. Rehen zu lafſen, oder vor andern ,

als den nächſten Verwandten ohne Schleyer.

zu erſcheinen * ) Die Sitte macht ſich rehr

leicht , denn es werden dadurch nur ſehr wes

pige Perſonen aus dein ganzen Geldlechte

ausgenommen , und bey dieſen würde noch das

zu meift Ehebruch (S. 178 ), oder Verſchiedens

beit des Alters, oder Gefahr vor unehelicher.

Shwängerung
** ) im Wege ſtehen , und die

Reizung dazu iſt hier in mancher Rückſicht

auch ſonſt geringer , weil man ſich zu gut

kennt , um ſich zu verlieben ***) . , und weil

es faſt ausſieht, als wenn jemand keine andes

re Frau hätte bekommen können. Auch vers

ſteht es ſich von felbſt , daß einer Familie

fchon der bloße Verdacht, den andere Fahópfen

konnten , ſchimpflich und nachtheilig reyn

würde**** ). Dieſer Sitte entgegenzuarbeia

ten wird ſich jeder Gefeßgeber húten , der be:

denkt , wie núblich ſie iſt , um frübe Verfüh.

rung zu hindern , um die Verbindungen unter

den Menſchen zu vervielfältigen
, und um ei:

nen in anderer Rückſicht unvermeidlichen ges

nauern Umgang unter einigen Perſonen ver's

ſchiedenen Geſchlechts vor Eiferſucht und übler

Nadhrebe zu bewahren t ). Daß baben

N 3
reli:
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religieuſe Ideen zu Hülfe genommen werden ,

geſchieht hier gerade wie in andern Fålen, wo

es fdwehr hält , einen rohen Menſchen zu

überzeugen , weil der Nachtheil nicht ſo wohl

im Einzelen, als im Ganzen zu fürchten ift ft).

* ) Oben $ . 116. iſt bereits der Solener da

geweſen , womit dieſe Sitte ſehr natürlich

zuſammenhängt. Ben manchen Völkern

beißt die Regel : Welches Frauenzimmer

man ohne Schleyer ſehen darf , das darf

**) Wenn es wahr wäre , daß der Beyrchlaf

unter nahen Verwandten unfruchtbar fey

(Rant's anthrop. S. 314. ) , fo iſt es

recht gut , daß man dieſes nicht weiß.

***) Ein ſehr großer Unterſchied zwiſchen Con

fanguinitåt und Affinitåt findet ſich darin,

daß jene von der Geburt an vorbanden iſt,

dieſe hingegen meiſt erſt ſpåther entſteht.

Daher iſt es wohl aud viel häufiger , daß

die Affinitats Verbote übertreten werden.

****) . Ein merkwürdiges Phänomen , wovon

aber bisher noch kein Gebrauch gemacht wors

den iſt , findet fido ben platon , daß nåhin .

lid ſelbſt bey der påberaſtie die nabe Vers

wandtſchaft ein Hinderniß war. Hier ift

dod ) wohl keine Colliſion zwiſchen einer lies

be , welche die Natur erzwingt , und einer

frenen Liebe , die die Vernunft zur Pflidt

mache ?

t ) HUME Vol. III. p . 269. Michaeli's

Lbegerege mojis ( 1755) . - Daß Eifers

fucht und Verlåumbung nicht durd) Gefelle

auss

in
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ausgerottet werden können , iſt freulich wahr ,

aber je ſchimpflicher ein Verdacht wäre, des

fto weniger wird er doch leichtſinnig gefchöpft,

Ein Bruder vertraut dem andern ſeine Frau

oder eine Tochter an , weil der Gedante

wirft : Er wird ia dod nicht ! - Wenn

übrigens gar niemand ſeine Ueltern oder

Geſchwiſter kennt (wie in der Platonifchen

Verfaſſung ), da fallen die verbotenen Grade

von ſelbſt weg, und es war eine åberfläffige

Nachgiebigkeit gegen ein Vorurtheit, daß

* Platon doch die Möglichkeit der Paternis

tåt und Maternitåt als ein Hinderniß gelten

ließ.

tt ) Es iſt aber dod) ein bloßer Zufall, daß bey

uns geradebie Theologen mit Fragen , wie weit

das Verbot auszubehnen Tey , angegangen were:

den . Ben den Griechen und Römern war

dieß nicht. Alſo um deswillen brauchteman

tein mehr als politiſches Fundament der

EheVerbote aufzuſuchen . Die Ehe iſt nach

proteſtantiſchen Grundråberi an ſich ein

weltlich Ding, " wie Luther ſagte. Hatten

die Theologen ſchon früher bewieſen , daß

die Moraiſden Eheverbote uns nichts angina

gen , ſo hätte man långſt keine theologiſchen

refponfa mehr darüber eingeholt.

S. 185 .

Wenn es wahr iſt , daß dieſe Lehre nur

auf einer Sitte beruhe, fo tft zu erwarten ,

daß dieſe leicht bey jebem Volke anders mos

dificirt ſeyn werde.“: Und ſo iſt es auch wirts

lid ; faft bey jebem Polke gibt es zwar Ehen,

dieN 4



200
Privatrecht.

:

wegtiel:

dieman für ſchimpflich hålt, aber faſt keine

einzele ift überal in dieſer Claffe. In der ge's

raden Linie ftimmen noch faſt alle cultivirten

siker mit einander überein , weil das Pers

bot ips Unendliche gehen kann , aber in der

Seitenlinie muß irgend eine mehr nurwills

kührliche Grenze" reyn. Die Chriſten haben

zuerſt Falle in der Regel verboten , unddann

doch , als Ausnahme, kraft einer Gnade des

Regenten ( impetratio nuptiarum ) , oder des

kirchlichen Obern ( difpenfatio ) , erlaubt.

Sonderbar iſt es , daß dabey gerade die viers

te Generation zum Maaßſtaabe genominen

ward , mit weldher nadı neuern Entdeckungen

das Unarten aufhört (8.64!) . Friedrich II.

hat zuerſt (1740 ) alle diſpenſablen Ehen eins

inahl für allemahl erlaubt, weil freylich der

chemahlige Grund , an den verbotenen Gras

den ein Surrogat der Sdjeidung zu haben ,

håtte ſo gut beybehalten werden können , als

manche andere , ob ſie gleich von der Geiſts

lichkeit herrührte.

$. 186 .

In der vernünftigen Natur liegen beine

relativen Hinderniffe der Ebe, denn Verſchies

denheit der Geiſtestrafte oder der Kenntniſſe

tft noch nie als ein Kinderniß angefeben pors

den,
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muno und

Sanu

deu , cuno die. Verſchiebenheit der religieuſen

I Ueberzeugung gehört zum Staate,

Uber in dieſein liegen ſehr viele Gründe,

theils im PrivatRechte, daß Freye und Scla:

ben , wohl auch Freygelaſſene und Freygebohrs

ne ſich nicht heirathen dürfen, oder eine Pers

fon , welche die Civitát hat, und eine , welcher

ſie fehlt, oder der jekige oder geweſene Herr

und ſeine Sclavinn, oder die ehemahligen

Ehegatten , die durch våterliche Gewalt

(auch nur aus Udoption ) verbundenen , Vors

Reiche, oder ein Reicher und eine Urme,

theils für Offentlichen Rechte , daß Regenten

(auch Staatsbeamte ) und Unterthanen ** ),

Regenten unter einander , Mitglieder verſchies

dener Kirchen *** ), Perſonen , welche Vers

brechen gegen einander begangen habent) .

f. w.- keine Ehe unter fich eingehen dürfen ,

oder baß wenigſtens nur eine eingeſchränkte

Ehe unter ihnen Statt findet 47').

Bey mofes dürfen ſich Geſchiedene gar

nicht heirathen , wenn die Frau wieder einen

andern Mann gehabt hat ; Mahomet hins

gegen erfordert nothwendig einen bulla ben

der dritten Scheidung. Beybes läßt fich ers

Flåren .

** Die Ehe zur linten Hand geht nicht auf

eine großere Herrſchaft des Mannes , fono

dern blos darauf, daß die Frau und die Kins

der
NS
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ber nicht den vorzüglichen Stand desſelben

bekommen follen , und darin liegt kein pa.

Elum turpe. (Met. 26r. der Rechtslehre

S. 110. ) ,

*** ) viac Herrn Prof. Sichte'ns Art , die

Che anzuſehen , ließe ſich bey einem Frauene

zimmernicht leicht eine unmoraliſdereHands

lung. Denken , als daß fie fich Offentlich 34

einer andern Kirche betennte , als ber , wele

chem ſie ihre Perſönlichkeit , aus Liebe, guf.

opfert. Wenn wir aber aud) folche offenbare

Uebertreibungen , welche dem moraliſchen

Gefühle in die fånge taum zuträglid Teyn

dürften , vermeiden , ſo iſt es doch immer

"eine Inconſequenz , ſich zu einer Kirche zu

halten , welche die allein oder wenigſtens

die am leichteſten feligmachende , ſeyn will,

und einen Ehegatten und Kinder von der ans

dern Kirche zu haben... Entweder wird der

Eifer für die eigene Religion erkalten , oder

er wird als Prorelytenmacheren wirten .

Man ſtille fid ) dod) nur vor , was bey det

innigen Verbindungeines Sichtianers und

einer Eidamoniſtinn berausfommen , wie

entfchieden das Ich des Mannes fid ein

ganz unfittliches Ich der Frau gegen über

ſerzen würde ! Wir verbieten die Ehe

zwiſchen Suben und Chriſten , aber wir fins

den es höchſt intolerant , daß man die Ehe

jwilden Catholiken und Proteſtanten era

idwehrt habe !

*) *. B. Ehebrecher und Ehebrecherinn , Ents

führer und Entführte 2c. , alſo gerade die

Verbrechen , welche in Hoffnung auf die

künftige Ehe begangen werden..

11 ) Das

+
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* + ) Dahin gehört der Römiſche Concubinat

sy reit Auguft. Hingegen der Beutige Concus

binät iſt etwas verbotenes.

1

S. 187.

Uber wodurch wird die insgliche Ehe nun

auch wirklich ? Nicht bloß durch die Eins

willigung beyder Xheile, wie ſie bey, uns er:

fordert wird , und wie man ſie im Natur .

Rechte , den Vertragen zu Ehren , bewies,

obgleich meiſt kein Vertrag fo fehlerhaft *)

und ſo unnöthig ** ) iſt , und obgleid weit

mehr gültige Ehen ohne devſelben , als blog

durch ihn eingegangen werden ***) . Die

Wirklichkeit and der Ehe beruht alſo entwes

der blos auf einem frenen Entſchluffe t ) , oder

blus auf Zufal 4 ) , oder auf beydem * t ).

Einer der wichtigſten zufälligen Umſtände, der

oft allein , und ſonſt wenigſtens init , in Be:

· tradit komint, iſt die Einwilligung der Fa:

milie , welche dadurch in neue Verhältniſſe der

Affinität und wohl auch der Blutsfreunds

fchaft eintritt ***). Selbſt das die

Obrigkeit den Confens fupplirt, iſt ein trauri:

ger Nothbehelf , welchen ein an ftrenges Pris

vatrecht gewohntes Volt ſich nicht leicht wür:

de gefallen laſſen * + ft).

.

1

*) Man bedente doch nur die Kindheit der

Braut ben vielen Wölkern (X. III .) und dic

gångs
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To wußte man von nichts

gångliche Trennung beyder Geſchlechter vor

Der Ehe ben andern , und ſelbſt bey uns, wo

bendes nid )t ift , die vollige Unbekanntidaft

eines Heurathenden oft mit ſeiner eigenen , we.

nigſtens mit der körperlichen und geiſtigen

Berdaffenheit des Andern , die denn doch

wahrhaftig Einfluß hat . Kann ein Verliebs

ter wablen , oder kann es ein Mädchen , wel,

chem alle Verwandte und Bekannte zureden ?

Bleibt man denn ſelbſt oder bleibt der Ana

deré , wie er nun ift.? Weiß man , zumahl

ein Frauenzimmer , ale Perfonen , unter

welden man zu wählen båtte ? Gegen die

Sudt, alles auf eigene Wahl zu bauen (S.

96. **) , contraſtirt hier die Aeußerung eines

geiitvotlen Frauenzimmers : Wenn "Einem

dochnur auch der Mann angebohren wurde,

fo hätte man das fatale Wählen nicht , und

anderem ! Mer

in der Ehe lo recht mit inniger Ueberzeugung

fich ſagen tann , daß er , wenn er nun erſt

fren zit wählen båtte, doch nicht anders

måblen türbe , der danfe es dod ) ja etwas

mehr feinem Schidiable , und ſeiner Moras

litåt måhrend der Ehe, und etwas weniger

ſeiner Klugheit bey der Wahl ſelbſt.

**) Man kann nicht leicht heiligere Pflichten

mehr auf Sand bauen , als wenn man die

Pflichten der Ehegatten aus einein Vertrage

herleitet . Bant Gefühl des Schönen

und Erhab. oder II. S : 315. " Der muns

1 , ,tere und freundliche Alceſt fagt : ich liebe

„ und fchåße meine Frau , denn ſie iſt chón,

„ ſchmeichelhaft und klug " ( hier alſo gar

nur , fie war es ,, und deswegen habe ich ſie

geheirathet). " Wie aber , wenn ſie nun

„ durdy
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, durch Krankheit entftellt , durdy Ulter mür.

griſd , und nachben die erſte Bezauberung

„ verſchwunden , Euch nicht flüger Theinen

„ würde , wie jede andere ? Wenn der Grund

nicht mehr da ift, was kann aus der Neis

gung werden ? Nehmet Dagegen den mohla

„Wollenden und gerekten Adraft, welder

„ bey fid) benkt : Ich werde dieſer Perſon

liebreid und mit Achtung begegnen , denn

,, ſie iſt meine frau. Dieſe Geſinnung iſt

,,edel und großmüthig.-- Meiſt kommt

noch hinzu: es iſt die Mutter imeiner Kin .

der , und befonders wahend der Schwangers

ſchaft und des Stillens wird jede S dyonung

des Kindes auch Sdonung der Mutter.

Der Gemeinſpruch : Sie Liebe wird in der

Ehe rohon kommen , iſt der Pendant zu

dem : Wem Gott ein Amt gibt , dem

gibt er aud Verſtand (BACON'S Apoph .

tegms 1. 23. Works I. p . 264) . Beybe

find wahr , obgleid beyde gemißbraucht

werden , wennman parauf hin den Ehegats

ten oder den Mann für das Amtunvernünfs

tig wählen wollte.

***) GIBBON Ch . 29. n . 15. bemerkt ſehr richa

tig , nachdem er erzåhlt hat , daß bey vie.

len Völkern die Frau, wenigſtensdem Scheis

ne nach , mit Gewalt aus dem Hauſe ihrer

Aleltern zu dem Manne gebracht wird : Our

form of mariage requires', with leſs delicacy ,

the expreſs and public conſent of a virgin.

+ ) Dieß reßt aber voraus , daß der andere

Theil gar nicht gefragt wird , denn ſonſt

reicht die Einwilligung eines Theils allein

nicht hin , die Ehe wirklich zu machen .

4) Die
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++) Der Inca und ſeine Schweſter , die Erbs

tochter und der Verwandte nad) mores und

Platon , das Heilandeloos bey den Herrns

hutern gehören hierher. Ben den Vermåh .

lungen der Kidnige iſt zwar nicht gerade die

Perſon ſelbſt durch die Geburt beſtimmt,

aber es kommt ziemlid) auf dasſelbe hinaus,

weil die Wahl nur unter fo gar wenigen

Perſonen (nach Stand , Ulter, Religion ,

politiſchen Verhältniſſen u . ſ. w. ) Statt

findet.

** ) Diefe Eintheilnng wird noch oft vorkom .

men ; alles ſteht entweder auch unter Frens

heitsgelegen , oder unter bloßen Naturgeſets

zen , oder es iſt gemiſcht. Alles , was für

einen Menden unter Freyheitsgelegen ſteht,

iſt aber für alle anderedoch nur ein Gegens

ſtand der Naturgefebe. Der Entidylu

A iſt für B. ein Zufall, eine Veranſtaltung.

der Vorſehung , kurz eine bloße Naturbes

gebenheit.

*77) Es iſt hart, einen Enkel 16. verwarten zu

måfien , der wahrſcheinlich dem Körper und

vielleicht auch bem Character nach , Uehns

lichkeit mit einer verhaßten Perſon haben,

und gewiß unter der feitung von dieſer ftes

hen wird ( Ne inuito fuus heres agnascatut

ſagen die Römer ). · Es iſt fehr undelicat,

eine geliebte Perſon in die Alternative zu

feßen , daß ſie die Pflichten gegen den Ehes

gatten , oder die Pflichten gegen ihre Anges

Hdrigen nicht erfüllen kann.

****) In Rom erſcheint etwas dieſer Urt erſt

unter Auguſt.
1

9. 187.b.
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S. 187. b ,

In wie weit bey Schließung der Ehe ein

Irrthuin den Conſens der zu verehelichenden

Perſonen ſelbſt, oder Dritter, ungiltig machen

rou, hat hier, wo der Irrthum ſo leicht Statt

findet ( S. 187 * ) und iinmer zu ſpäth (wenn

nicht mehr res integra ift ) entdeckt wird , reis

ne eigenen Schwierigkeiten. Sehr viele Béla

ker- feßen einen großen Werth auf das phyſis

ſche Kennzeidien der Jungfrauſchaft (9.69.) ;

andere halten es für etwas zufälliges , und

nod andere ſehen davey blos ein laſtiges Hins

derniß *).

* ) meiners XVI , $. 2 .

. 188.

Es iſt ſehr natürlich, die Ehe, welche ro

vielen Einfluß auf Dritte haben ſoll, mit

Feyerlidhkeiten eingehen zu laffen , ob dieſe

gleich bey ſehr geſitteten Vsikern nicht weſents

lich waren, und ob ſich gleich insbeſondre nicht

die Nothwendigkeit , ſondern nur die Rath,

ſamkeit einer kirchlidhen Ceremonie beweiſen

left * ).
Ein vorhergehendes Offentlides

Aufgebot kann núßlich ſeyn , nur müßte das

ben heut zu Tage wohl lieber die Bekanntmas

dung durch den Druck , als die bloße mundo

liche gewählt werden ** ). Die Wirkuns

gen
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gen eines Verlobniffes ſind eine der Fehwehrs

ften Aufgaben in der Lehre von den Vertras

gen . Wer wird eine Ehe erzwingen wollen ?

Aber auf der andern Seite ſoll man jedem

Verlobten erlauben , ſich unter dem Scheine

einer künftigen Ehe Vertraulichkeiten herauss

zunehmen ? Soll etwa blos der hschſte Grad

von dieſen verbinden, alſo ein Vergeben mehr

Rechte geben , als das pflichtmäßige Betra.

gen ? ***).

* ) Man hat es für einen Beweis der Herrſchs

ſucht angeſehen , daß die Geiſtlichteit ben

der Geburt , bey der Ehe und bey dem Tos

de mitwirfen wollte ( Berl. monatbfchr.

6. 1784 : Iſt es rathſam, die Geiſtlich .

keit ferner mit der Ehe zu bemühen ?)

Allein wie vernünftig iſt es nicht, ben einem

ſo wichtigen Schritte ( 9. 187.) das morali.

ſche Gefühl zu beleben ? - Uebrigens låßt

es ſich auch denken , daß eine Ehe andere

Rechte bat , je nachdem ſie ben demſelben

Bolle mit mehr oder weniger Fenerlichkeiten

eingegangen wird ( Lehrb. der Rechtos

gefch. 9. 59. ).

**) In Berlin werden die Proclamationen in

das IntelligenzBlatt eingerůdt.

*** ) Lehrbuch der RGеrch ( 3w. Verf. )

S. 145 ** und 279.

S. 189.

Das Ende der Ehe iſt ein ſehr wichtie

ger Punkt bey der genauern Beſtimmung dies

res
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Die Ehefes ganzen Rechtsverhältniffes.

hört nicht immer auf, wenn hintenach die Mögs

lidkeit wegfáut, fie einzugehen , ſondern nur

zuweilen , oft bleibt aber auch die Möglichs

keit, und nur die Wirklidkeit hat ein Ende.

Der Zufall, ein freyer Entſchluß oder beyo'

des zuſammen , ſind auch wieder die Arten,

wie eine Ehe aufgøren kann,

1. Ein Zufall, welcher die Ehe trennt,

iſt überall der Tod. Nur tann freylid die

Wirkung derſelben auch für den Wittwer oder

bie Wittwe noch fortdauern , ſo daß entwes

der gar keine zweyte Ehe (S. 181.) oder nur

die mit einer beſtimmten Perſon Statt fin

det *). Der Verluſt der Civitåt (S.: 53 4. ff.)

hebt auch wohl die Ehe auf , aber nicht leicht

thut dieß ein Befehl des Staats ** ) , 06.

gleidh.durch dieſen das gemeinſchaftlide leben der ,

Ehegatten zuweilen unmöglich gemacht wird***).

* ) Im Orient bekommt der Nachfolger in der

Regierung aud) den Harem feines Vorgáns

gers , und bey Privat Perſonen iſt ebenfalls

die Wittwe oft ein Stüc der Erbſchaft, wie

2. B. ben den Nioſaiſchen Levirats Ehen ,

die man wohl keinen "niglichen Inceſt" nen.

nen kann .

** Man Pönnte etwa die im Mittelalter oft

gemißbrauchte Trennung der Ehe wegen eis

ner Taufe des Kindes hierher rechnen ,

*** ) 3. B. durch das Mat: ofenpreſſen.

Civil. Curf. B. II. Haturdecht.
S. 190 .

1
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$. 190 .

2. Soll der bloke Wille eines Ehegatten

die Ehe trennen ? Wenn auf der einen Seite

für die Bejahung dieſer Frage , die bey der

Ehe weſentliche Neigung des Herzens ſtreitet,

wenn es befonders bey der Monogamie dop:

pelt hart und ſogar iir mander Rückſicht ges

fáhrlich iſt, einen Menſchen wider ſeinen Wil:

Ven an den andern gefeſſelt zu erhalten , und

ihm dadurch die Befriedigung
des Geſchlechte:

triebes mit der einzigen Perſon , die er liebt,

zu verbieten , ſo lange niat eine andere , die

er nicht inehr" liebt oder gar nie geliebt hat,

geſtorben ift ; ſo laßt fich doch auf der andern

Seite nidyt leicht etwas ungerechteres benken,

als daß der andere Ehegatte , der nun eins

mahl nichtmehr in den vorigen Stand wieder

"eingereßt werden kann, ohne alle ſeine Schuld

durch eine bloße Laune des andern , wohl gar

auf Verhegungen
Dritter, verſtoßen werde* ).

Die Ehe verliert durch eine ſo leidyte Trens

nung ihre Innigkeit und Heiligkeit ** ) , unb

beſonders die Erziehung der Kinder leidet ſehr

darunter.

14

* ) Dem Willen des Einen, die Ehe zu trennen ,

ſteht der Wille des Andern , ſie fortzulegen ,

gegen über, und legterer hat den Beſik und

die Begünſtigung der Ehe für ſid .

** ) Die
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**) Diere beruht großentheils darauf, daß

man es gar nicht für möglich hålt, es könne

je anders ſeyn , die Frau , welcher man jett

alles anvertraue ) werde nie, in das Intereſte

eines Undern übergeben , und ſie habe nie

einem andern (wenigſtens keinem noch les

benden ). Manne eben das geſtattet (Quae to

sies nubit', non nubit adultera lege eft ).

auf an ,

S. 191,

3. Der Zufall und ein darauf gegründes

ter Wille 3. B. die gegenſeitige Einwillis

gung , die Verſtoßung aus einer Urſache, iſt

von ſtrengen Mopaliſten zwar auch nicht als

ein Grund der Trennung der Ehe geſtattet

worden * ) , aber die meiſten poſitiven Rechte

ſind darin nachſidhtsvoller, nur komint es dar:

welde Fôrinlichkeiten ſie erfor :

dern **) , welde Gründe ſie zulaffen ***),

ob ſie benden Theilen gleiche Rechte einräus

mea 1), in wie weit ſie auf Kinder ſehen 41 ),

ob ſie die zweyte Ehe gar nid)tytt) , oder

nur nid )t dem ſchuldigen Theile **), wohl

nur nicht mit geniffen Perſonen ***) geſtat:

ten , ob ſie zwiſchen verſdiedenen Arten der

Ebe einen Unterſdied gelten laſſen **** ), und

ob ſie die verbotene Scheidung ganz unmögs

lich machen oder nur niit Strafen belegen +).

*) Was Chriſtus hierüber gelehrt habe , dars

über ſtretten ſich befanntlich die Satholiten

und
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und Proteſtanten . Kant (Rechtslehre S,

107.) erfordert zum Begriffe der Ehe die

lebengwierigkeit , und verwirft (S. 110.)

die Trennung wegen erſt nachher unverſchuls

det eingetretenen Unvermögens.

**) In England gehört zur gånzlichen Scheis

dung eine ParlamentsActe , und dieſe tann

nicht jeder bezahlen.

*** ) Bey Proteſtanten in Deutſchland ſind der

Ehebruch und die bisliche Verlaffung ein

allgemeiner Grand. Alſo ein Verbrechen

kann das Mittel reyri , die Abſicht zu erreis

chen , und ein Verbrechen (die malitiofa de,

ſertio ), weldies meiſt gar nicht beſtraft wird,

und wohl gar nur in einer verabredeten Reis

fe der Ehefrau befteht ! Wenn hierin unfre

Sitten nicht beffer wåren , als unſer Recht,

ſo wäre die Ehe, anf welche dod unſer gans

zer geſellſchaftlicher Zuſtand gebaut feyn roll,

ein ſehr morſder Pfeiler.

+) Sehr oft hat der Mann mehr Freyheit, als

die Frau.

tt) Eine Ehe mit Kindern hat meift långer bes

ſtanden , ſie iſt für den Staat wichtiger,

und ihre Trennung bedenklicher.

411) Dieß iſt das catholiſche EheRedt, mit

der bloßen Scheibung zu Dird und Bett.

Von dieſer Unauflöslichkeit der Ehe (quoad

vinculum ) ſind die Franzoſen zur einſeitigen

willfährlichen Scheidung übergegangen, wel:

che während der Revolution ſehr häufig wer's

den tnußte.

† ) Eine Einſchränkung , gegen welche gar zu

leidt Dispenſation Statt findet.

***) S.
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***) S. oben S. 186.

****) Im claffiſchen Pandecten Rechte war der

Concubinat leidyter zu trennen , als die eis

gentliche Ehe, bey welcher das iudicium ma

rum eintrat (Lehrb. Ser RGeſch. Zw . V.

S. 237.) . In åltern Zeiten war vielleicht

ein ähnlicher Unterſchied ( ebenbar. S. 61.).

14) Theils öffentliche Strafen , theils aber

Nachtheile in Anſehung des Vermögens, von

welchem unten die Rede ſeyn wird, da es

nicht in das reine PerſonenRecht gehörtu

1

3. Aelterliche Gewalt..

S. 192.

Die ålrerliche Gewalt iſt ein Verhalts

niß des PrivatRechts in Beziehung auf die

Zeugung *). Auch dieſes Verhältniß wird ,

gerade wie die Ehe, für weſentlich gehalten

und iſt es doch eben ſo wenig. - Denn ob es

gleidh ausgemacht iſt, daß unſre Gattung zu

Grunde gehen müßte, wenn ſid niemand der .

neugebohrnen Kinder annahme , obgleich

der allgemeine Inſtinct der Sorge für die Zuna

gen ſich auch bey dein Menſchen , wenigſtens

bey der Mutter (S. 68.) findet, und ob

es gleich viel mehr gegen das bisherige Nas

turRecht **) und den daben zum Grunde ges

legten Character der Zwangspflichten
*** ),

23 alo
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als gegen dieſes Verhältniß bewies , wenn

man zu dem Reſultate kam , das Kind habe

kein Recht gegen ſeine Aeltern + ) , oder wenn

man tiefes Recht nur auổ einem gar nicht

denkbaren Vertrage berleiten konnte fto) ;

ſo wäre es ja dodo moglid , daß im Staate

entweder die Erziehung der Kinder blos dem

Gewiffen úverlaſſen tt), oder aber umges

kehrt ganz als öffentliche Angelegenheit bea

trachtet würde t *)

* ulſo auf die a priori geniß nicht einzuſes

bende (met. 26 der Rechtslebre ) . 28 * )

Verbindung zwiſchen Menſchen , welche ala

Urſache und Wirkung von einander erſcheio

nen.

** Wåre man es nicht ſo gewohnt , fo würde

man die gründliche Unterſuchung , ob ein

Kind , wie es auf die Welt kommt, das

Recht habe , ſeine Mutter todt zu ſchlagen ,

wenn ſie ihm die Bruſt niďt geben wolle,

gewiß lächerlic finden .

*** ) Offenbar iſt die Sorge für die Erhaltung

und Erziehung des Kindesnichts blog nega:

tives ($ . 94. ), und ich weiß nicht, wie der fet.

höpfner feinen Character der Zwange:

pflichten hier wieder finden konnte. Daß

die Neltern das Kind in einen hůlfloſen Zus

ſtand verſetzt haben , qualificirt fid wohl zu

keinem Bergehen , das zur Entidadigung

berbånde. und iſt das Kinda welches zu

Grunde geht , nicht wieder ganz in der las

ge, wie wenn es nicht erzeugt wordenware ?

†) Dieß

1

>
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+) Dich behaupten auch von den Bantianis

rchen Diatur Rechten mehrere , z. B. Here

D. Schmid 8. 202.

4) Ein Vertrag mit dem Kinbe vor feiner Ges

burt iſt ein offenbarer Beweis , daß man in

Berlegenheit war, und Linguet'o Spdtteren

über die Frage , ob es ein confenfus praeſum .

aus oder ein conſenſus tacius heißen müſſe

(Ces terribles Docteurs ſe disputent bien plus

ſouvent ſur les mots que sur les choſes) wat

nicht ungegründet. Ein Vertrag beyder dels

tern unter einander , würde nur der Mutter

ein Recht gegen den Vater geben und umge's

tehrt, aber nicht dem Kinbe ein Recht gegen

beyde. Man mußte denn etwa eine Poldhe

Pflicht auf das pactum in fauorem rertii

bauen wollen

Theils affirmativ : Es erzieht ein Kind,

wer Datent und Neigung dazu hat , auch

wean es nicht von ihm erzeugt worden iſt

( dag pådagogiſche Talent iſt ja nicht das

Talent zu erzeugen) ; - theils negativ : , Qer

ein Kind nidyt erzichen fanni , der überlast

es andern , auch wenn er ſelbſt eines erzeugt

bat (daß er alsdann aud feines erzeugen

wenn fr erſt

nach der Zeugung außer Stano geſcht wird,

das Kind zu erziehen ? ).

+ ). Dieß war platon's Ubricht, und dieſer

nåberte ſich im NationalConvent manche

Neußerung über die inftruction publique.

S. 193.

Wenn die alterliche Gewalt ein Berhalts

niß des PrivatRedts feyn ſoll , ſo iſt dabey,

noch
24



1

PrivatRecht. si
216

noch abſtrahirt von ihrer Entſtehung und ihs

rem Ende (S. 194 u. ff .) , theils wieder die

allgemeine Schwierigkeit, daß dadurch ein

Menich vom andern abhängig wird (S. 173 .) * ),

theils die beſondre, daß hier alles auf Zus

trauen und liebe ankomnit , ohne welche der ,

beſte Erzieher bey dem beften Zdglinge nichts

ausrichten wird , daß die Verſchiedenheit des

Geſchlechts die Erzielung hindert , und daß

fie ohne aüles PrivatEigenthum unmöglich

oder doch ſehr ſchwehr iſt. Wenn aber

frenlich einmahl PrivatRechtfenn roll, ſo ges

hårt anch dieſes Verhältniß init dazú , und

die Regierung wacht nur gegen den MiBa

brauch desſelben .

* Auch dieſe Übhängigkeit hat freylid Gra.

de , die ålterliche Gewalt iſt ber einein Vol.

te ſtrenger , ben dem andern larer , je nados

dem der Staat dem PrivatRedhte mehr oder

weniger überläßt. Der Einfluß auf das

Vermögen iſt beſonders Febr verſchieden . P.

unten.

S. 194.

Die Entftehung der alterlichen
Gewalt

erfordert, der Möglichkeit
nach , die Eivitát

(S. 153. u . ff .) *), und der Wirklichteit
nachy

1. Zeugung. Hier collidiren aber zwey

Perſonen , der Vater und die Mutter. Legs

tere
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C

Löchter ", der Vater vorgezogen (patria po.

tere iſt allein wenigſtens noch bey der Geburt

phyfifd gewiß ( S.71 .) , und ihre Perpin .

dung mit dem neugebohrnen Kinde ift, ifrein

Körper und ihrer Neigung nach, die ſtartere

(S. 68. ) **). Deffen ungeachtet, da die Muts

ter felbft von einer Mannsperſon abhängig

iff und es ſeyn muß , je mehr auf die phyſis

dhe Stärke antoinnt, ſo wird faſt in allen

poſitiven Redten , ſelbft in Anſehung der
1

4

teftas ) , wenn er durch die Ebe *** ) , oder

durch freywilliges Anerkennen t) , oder auch

nur durch einen Benſchlaf, aus welchem das

Kind herrühren kann ff ) , dargethan ift. –

Eine andre Colliſion zwiſden den Ueltern und

den Großeltern beruht darauf , wie lange die

Gewalt dieſer Legtern über Erftere felbſt

dauert (S. 198.).

l'ie ein

* ) Ich tenne fein poſitives Recht , ben tels

chem eine fo ausgebildete Lehre von den Hins

derniffen der alterlichen Gemalt vorfåme, '

wie es die Lehre von den Hinderniſſen der

Ehe gewihnlich iſt.

**) Sdwehrlich iſt wohl je ein Kind blos von

einer Mannsperſon erzogen worden .

*** ) Pater eft, quem nupriae demonſtrant. Doch

wird die Unmöglichkeit der Paternität, wele

che theils aus der Rafie ( 9.64 . ) , theils aus

der Zeit der Geburt , verbunden mit der

Retfe des Kindes (8.68.), fidh ergeben tarin ,

noch
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hod ) als ein Gegenbeweiß zugelafin , und

um dieſen indglich zu machen , find oft Ans

ftalten gegen das Unterſchieben eines Kindes

getroffen . * . B. T. T. D. de inſpiciendo

ventre, cuftodiendoque partu , oder die Pus

blettát bey der Geburt eines Prinzen .

1) Im Römiſchen Rechte war dieß confequens

ter , als es ben uns renn würde , wo mau

damit die Ugnaten und den Lehnsherrn bea

eintråd )tigen Ponnte.

*t) Daß jemand pro patre ſpurii erftårtwird,

iſt eine Einrichtung der neuern Redite , die

an die obligario ex delicto ( 1. unten) grenzt.

1

!

f. 1952

Gegen dieſe EntſtehungsArt der älterlis

den Gewalt läßt ſich einwenden , daß fie les

diglid pom Zufalle abhänge, daß ben den ana

gebohrnen Anlagen zu gewiſſen temperamentsa

fehlern und bey der zur Erziehung roligen

Strenge gerade die nalze Verwandtſchaft ein

Hinderniß reyn múffe *) , und daß ſchon um

deßwillen die alterliche Gewalt nicht durch

die Zengung beſtimint iverden ſollte, weil ders

jenige, welcher einen Menſchen als Kind ers ,

zogen hat, bald nachher zu alt für ihn ift,

um ihn noch ferner zu leiten **) , und weil

er in ihm beſtändig nur ein Kind ſehen würs

de *** ).

* ) Wenn Vaterund Sohn zwen Bigtopfe ſind,

ſo

1

1
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1

!

unő tanu . der , welcher

ſo werden ſie ſich ſchwehr mit einander vers

tragen .

* ) Daß ein Kind von einem Menſchen von 30

Sahren erzogen werde , iſt in der Drönung :

aber für einen Menſchen von 20 Jahren iſt

ein Vater pon 50 vielleicht ſchon zu alt,

Das Fortſchreiten der Menſchheit von einer

politiſden oder litterariſchen oder religieus

Fen Mode' zur andern wird dadurdy offenbar

aufgehalten , und dieſes Fortſchreiten ſollen wir

nun (don einmahl annehmen , wenn wir den

moraliſden Terrorismus und Abberitismus

vermeiden wollen ( Streit der facultaten

6. 135. und fchon vorher Verbaltn . dec

Theorie zur Praxis - im VolkerRechte,
I

oder III . S. 479. ) .

*** Es iſt eine bekannte ErziehungaRegel,

daß der Erzieher von der erſten Kindheit her,

in der Folge nicht mehr paſſe . Die Aeltern

bleiben aber beſtåndiga

'Sal 196.

2. Annahme an Kindes Statt, es reny

traft einer Einwilligung der Aetern oder des

Anzunehmenden felbſt oder auch ohne ſie,

Kann dieſe gúltig reyu , d . h . tönnen die Uel:

tern ihr Recht und ihre Pflidt übertragen,

fid einen Erzieher wählen ? Wenigſtens iſt

es fehr rathſam für den Staat , eine Forin

{ vorzuſchreiben , damit dieſe Geſchaffte nicht

gemißbraucht werden *) , welche un fo haufis

ger

1
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ger ſeyn können , je ſtrenger die Wirkungen

der älterlichen Gewalt' ſind , und je weniger

ziviſchen Zeugung und Annahıne , nach den

Sitten eines Voites , ein Unterſdied Statt

findet **) .

) Die Franzoſen , welche in den erften Jahs

ren ihrer Republik ſo viel von der Adoption

ſprachen , fcheinen ſelbſt nicht recht gewußt

zu haben , was fie damit wollten , Oder

fouten etwa die Reidyen gendthigt werden,

Kinder anzunehmen ?

** ) Das Romifche Rodyt zeidinet fid) barin

por den übrigen Rechten fehr aus.

§. 1972

3. Freyer Wille und Zufall concurriren ,

wenn die alterlidje Gewalt durch die legitimas

tion unehelicher
Kinder * ) , durch die Verans

ftaltung , daß jemand anders ein Kind ers

zeugt **) , durch die Syeirath mit jemand, der

Kinder hat *** ) , oder durch die Verheiras

thung desjenigen , der in der alterlichen Ges

walt ftelyt , erlangt wird t ).

* ) Dieſe kann ſich auf eine beſondre Gnabe

der Regierung , oder auf beſtimmte Vers

dienſte uin den Staat , aber etwa auf die

Verwandlung einer uneheliden Verbindung

in eine eheliche gründen. In fo ferne fie

eine Belohnung für die Aeltern iſt, ſollte

ſie ben Kindern, deren Erzeugung ein Verbres

cher enthält ( ex damnato coitu mari, poruns

ter
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te die vollendete Erziehung als den Zerinin an ,

ter heutzu Lage aller außereheliche Bene

folaf gehört (s. 178.) ) nidt Statt finden .

Auch auf den gleiden Stand der Aeltern

kann dabey zu ſehen ſeyn (8. 186.).

**) Ein Benſpiel iſt die künſtliche Maternitat

der Rabel , allenfalls aud die biß auf den

Beyfdlar fich erſtredende Gaſtfreyheit einie

ger Wilben .

***) : Stiefucltern erlangen oft wohl weniger

Redite, wenn nidt Eintindſchaft vorgegans

4) Nud) die SchwiegerAeltern ſind meiſtens

den leiblichen Weltern 'nid)t ganz gleich .

Dhnebin tritt ihre Gewalt zunächſt nur ges

gen Erwachſene ein , ſo lange nåhmlid, teine

Kinder da find.

S.198 .

Modurch foll nun aber die alterliche Ges

walt geendigt werden ? Daturch , daß fie

unmöglich wird , daß einer von beyden heis

len die Civitåt verliert , ohue Frage. Uber

fonſt ? Gewohnlid, führt man im NaturRedis

gen iſt.

bis zu welchem die alterliche Gewalt nothig

ſey .": Allein darauf haben die poſitiven Red ).

te faſt nie geſehen , denn einmahl mußten ſie

es ſehr natürlich finden, daß, wenn die Hülfs

loſigkeit des Kindes . den Weltern die Pflidt

auflegte, für dasſelbe zu ſorgen , nun auch

gegenſeitig die Hälfloſigkeit der Uelteru fie bes

reche1

1

1
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reditige zu verlangen , daß die Kinder ſie

nicht verlaffen *): Dann aber ift es auch ein

nie zu beendigender Streit , wenn derin die

Erziehung Pollendet rep , ſobald dieß blos die

Intereſſenten entſcheiden ſoUen. Ein Menich

vou 14 Jahren beruft ſich darauf , er ren kein

Kind mehr , und ein alter Mann háltalle die

für junge Leute, welche er much als Kinder ges

Finnt dat, da er ſelbſt dion erwachſen war.

Sullen die Aeltern etwa darunter leiden , daß

ſie ihre Pflicht vorzüglich gut erfüllt, ihre

Kinder fehr früh gebildet haben ?

*j Sehr alte Leute nåbern fich der Kindheit

wieder , und es wäre abicheulid ), wenn die

Kinder ſich darauf beriefen , fie reyen an der

Gebredilid )feit der Weltern nidt fo Schuld ,

wie diere es an der jammerlichen lage des

neugebohrnen Rindes waren (S. 192.). Es

iſt auch nicht einmabl mahr , denn gerade

die Naditwaden der Mutter tinnen ihre Ges :

fundheit, bie Ausgaben des Vaters ben der

Erziehung - fönnen ein Vermogen zerrůttet

haben . Man Page nun ſo viel man will,

die Pflict ' der Kinder gegen die Xeltern ren

nach vollendeter Erziehung eine bloße Eus

gendpflicht 377et. AGr. Ser Redtslebre

$ . 29. ) , dieß mag gut feon , fo lange man

ſich die Ueltern geſund und ſtarf denit, wie

man ſie gewohnlid fieht ; aber in ihrein

hülfloſen Utter iſt es anders , und der Staat

thutſehr wobl, ibnen ſchon ben Zeiten Redote

zu geben , wodurch ſie ſich vor der äußerften

Noth roützen . Selbst für die Kinder iſt

die
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: die Anweiſung der Veltern noch oft in einze : 1

olen fållen långer nöthig , z. B. wenn ſie

ſelbſt Kinder bekommen.

1

9. - 1991

Die alterliche Gewalt dauert entweder in

ihrer ganzen Streage fort , ſo lange ſie móg:

lich iſt, oder es hørt nur etwas daoin " auf,

2. B. , etwa das vorzügliche Reiht des Paters,

. durch eine eiufeitige Handlung , eis ren

der : Ueltern , die Verſtoßung fàbdicatio )

wenn dieſe erlanbt ift , ober des Kindes , die

Trennung von den Ueltern ( Separate 'oecono!

mia ). Legtere ift ben Wilden ſehr leicht, bers

Hirten und bloßen Landbauern fehr fdwehr,

und wird bey Gewerbetreibenden Vorferit

wieder leichter *).

" 2. durch eine boppelſeitige Handlung, 'wos

hin man die Entlaffung aus der Afterlichen

Gewalt (emancipatio) redynen kann , in ſo fer's

ne bende Theile einwilligen

3. den Rechten nach z. B. Volljährigkeit,

eine Stelle in Staate oder in der Kirche,

Ehe , entweder eines der Altern , welche nuu

ihre Kinder zu Sttefkindern machen ( uitricum ,

nouercam inducere ) , oder des Kindes felbft,

u . f. m.

* ) Der Sohn des fågers jagt To gut wie ſein

Bater , der Sohn des Schneiders nåht eben

ro
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ſo gut. Aber der Sohn des Hirten muß

warten bis eine Heerde, der Sohn des

Bauern bis ein Hof vacant wird.

het

S. 200 .

Auf die alterliche Gewalt gründet fich die

Familie *) in dem Simne , daß fie der Ins

begriff aller derer iſt , welche in derſelben áls

terliden Gewalt ſtehen , geſtanden haberi,

oder darin ſtehen würden , wenn kein Todes :

fall dazwiſden gefominen ware: So wie die

alterliche Gewalt hauptſächlich bey dem Bar

ter vorkommt, fo geht auch die Familie oft

nur auf ſolche, die durd .Mannsperſonen vera

bunden ſind , ( agnati, nidkt cognati úbere

kaupt ), und dieſe Verbindung kann dadurch

aufhören , daß die ſtrenge alterliche Gewalt

vor der Zeit aufgelöst worden iſt ( durch die

capitis deminutio minimne ). . Die Wirkungen

werden ben einzelen Lehren vortominen,

Ueberhaupt ſind ſie nach den Sitten febr vers

fdieden.

* ) Das Wort familia iſt mit famulus oon Els

nem Stamme, und bedeutet der Inbegriff

derer , welde einer Perſon gehorchen , fie

bedienen mufen , es regen nun Unfrene ( ta.

milia für die Sclaven genommen ) oder Frene

( liberi). Das franzöſiſdhe-maiſon bat ben

Por :
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Pornehmen und das deutſche Leute bey Ges

ringen eben dieſe doppelte Bedeutung.

1

Vormundſchaft.

S. 201.

Die Vormundſchaft, Pflegſchaft ( tu

tela, cura ) iſt eine Anſtalt, um die Civität da

möglich zu machen , wo Hinderniſſe derſelben

eintreten ( 1. oben s. 153 bis 171 :). In ſo

ferne ſie ein PrivatRechtsverhältniß zwiſchen

dem Beſchůger oder den Beſchůßern und dem

Sdugbedürftigen iſt ,und nicht etwa init den vors.

hergehenden zuſammenfließt *), gehört ſie hiers

her ; es iſt aber ſehr leicht einzuſehen, daß fie

als ſolches nicht weſentlider iſt, als irgend ein

anderes **), zumahl das in den neuern poſitiven

Redten wirklich die ganze Sorge für Schutzs

bedürftige mehr zu einer Sffentlidhen Angeles

genheit geworden iſt ***).

) Der Herr iſt oft Vormund vom Unfreyen ,

der Mann von ſeiner Frau , die Aeltern von

ihren Kindern , wenigſtens in po ferne , daß

folche Perſonen keinen Vormund bekommen .

Unter der Vormundſchafe ſtehen alsdann

blos Menſchen fui iuris, Zuweilen hingegen

wird es doch als eine Vormundſchaft angeres

hen , wozu aber derjenige , von welchem der

Schußbedürftige abhångt, das nächſte Recht

bat. Endlid kommt aber auch wohl die

Civil. Curſ 23. II. naturRecht.
Vors

1
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Vormundſchaft eines Dritten noch neben folo

chen Verhältniſſen vor. ,

** ) Die Vormundſchaft bat ſo viel gegen fich

wie die alterliche Gewalt , und noch außer:

dem ,daß hier keine Inſtinctartige Neigung,

oder keine Angewohnung vonderGeburt an,

zu Hülfe kommt , daß das Intereffe bender

Cheile fich gar oft entgegengeſest ſeyn kann,

und , dieſes ( vorübergehenden) Verhältniſſes

ungeadtet, fido entgegengeſett bleibt.

***) Småltern Römiſchen Rechte war die

Vormundſchaft faſt blos ein Recht des Vors

mundes. Kehrb. der Geſch. des R. R.

S. 65. Seitdem hat auch hierin der Strohm

immer beym PrivatRechte etwas abgeriſſen ,

um es dem öffentlichen Rechte zuzulegen,

und nach dem neuſten Rechte , . B. dem

Preußiſchen , iſt der Vormund kaum etwas

anderes , als ein Staatsbeamter, nur mit

einem rehr kleinen Sprengel . Das er gee

ztoungen werden kann , das Aint zu übere

nehmen , zeichnet, ihn nicht vor allen andern

Staatsbeamten aus , denn es gibt ihrer

noch mehrere , bey welchen die ebemahlige,

robere , Einrichtung des Reihedienſtes ges

blieben iſt , obne daß die Verfeinerung, dent

Beamten auf unkoſten aller übrigen Mits

bürger zu entſdådigen (zu befolden ), auf fie

ausgedehnt worben wäre , 7. B. die Sduls

zen u. dgl. 1

1
S. 202.

Ben der Eneſtebung der Vormunds

fchaft fommt auch wieder zuerſt die Frage

bor :
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bor : Wer kann Vormund Fern ? Dabey

laſſen ſich abſolute und relative 1Hinderniſſe

( excufationes (neceffariae ] ) unterſcheiden. Fes

ne gehen hauptſächlich: auf den Manget der

Civitåt, nur mit der Modification , daß uin

ſo eher jemand , der ſelbſt einem Vormunde

unterworfen iſt, eine Vorinundſchaft führen

kanų , je mehr das ganze Verhältniß , als ein

Recht des Vorinundes angeſehen wird ).

Die relativen Hinderniſſe beruhen, etwa bar:

auf, daß zwiſchen benden Perſonen eine Ver

* ſchiedenheit ** ) oder ſchon ein anderes Vers

baltniß Statt findet, mit welchem die Pore

mundſchaft leicht in Colliſion gerathen kann ***).

* ) Lehrb. der Geſch. des X. X : 8:05. 1257

**) 3. B. in der Religion , auch wohlim

Stande.

*** ) 3. B. der Mann darf oft nicht Vormund

ſeiner Frau feyn. Daß eine bloße Forbes

rung ein Hinderniß ausmache , ſcheint eben

nicht nöthig.

:

S. 203.

Wie wird jemand wirklich Vormund ?

Nicht leicht durch einen einſeitigen Willen,

weder durch ſeinen eigenen , der aber doch rehr

oft init dazu gehört ( excufationes voluntariae ),

noch durch den eines andern, eswaredenn, daß

dieſer ſich auf ein Geſek gründete ;

P 2 durch
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1

tot durch einen doppelſeitigen Willen , welo

cher aber auch ſeltener in einem eigentlichen

Pertrage, ſondern eher nur etwa in der Ers

mennung, die fich jemand gefallen lågt, bea

iſteht, i

hauptſächlich durch eiúen allſeitigen Wils

Yen , , durch ein Gefeß , wodurch entweder géo

rådezu eine Vormundſchaft gegründet oder wes

nigſtens dem Vormunde angeboten iſt ( tutela

legitima im eigentlichen Sinne) " ), oder aber

jemand das Recht hat , einen Vormund zu

ernennen (tutela datiua ), es pie kraft eines

PrivatVerhältniffes zu dem Sdubbedürftis

gen**), oder als Obrigkeit, oder der Schuß:

bedürftige ſelbſt *** ).

1 : 1 * ) *. B.die Verwandten , der Patron eines

Freygelaſſenen , der Gutsherr , der fehnos

herr u . r. w . Commodum fucceffionis und onus

tutelae find zwar natürlich berbunden , aber

es iſt doch auch Gefahr dabey.

** ) 3. B. fraft der våterlichen Gewalt , aber

auch überhaupt kraft einer Familien Verbins

dung (nominatio zutoris ), ja wohl gar nur in

der Eigenſchaft eines Erblaſſers oder eines

andern Wohlthåters.

„ * *** ) Ben den meiſten Schutzbedürftigen lang

bieß gar nicht eintreten , aber ben Frauena

zimmern ( 158 ) gehört hierher die tutoris

oprio im Lehrb. der Geſch. des R. R.

8. 147. und die deutſche cura fexus in vieles

Gegenden.

$. 204 .



1. Perf.R. C. Sat.Vormundſch. 229.

1

*** TOUT $ 204.

Das Ende der Pormundſchaft eråügnet

fich dadurd'sDaß fie von Seiten des:Soups

bedürftigen unnöthig ( S: 201.)obet von Seis

ten des Vorinuưdes unthöglich ( . 202) wrb,

Đber daß nur die Wirklichkeit derſelben aufs

hört,

weilder Vormung nicht langer Vormund

feynmidCabdicatio ), woraufesabernicht

immer allein ankoinmt ,20

meil eine. Ueberétnkunft getroffen wird,

daß er es nicht langer feyn rolli, ( ceſho tute

lae ) , a

weit, ihm das Gefeß unınittelbarer oder

kraft dex : Art , wie er Vormundgeworden

iſt,oder durdi dte Obrigtext ſeine Gewalt ents

zieht:( emotio), Wider den Willen desPora

mundes' barf, dieſes: aber , wenn die Pors

mundſchaft ein Verhältniß des PrivatRechts

iſt , nidht leicht anders geſchehen , als durch

Urtheil und Recht. Doch tritt Willkühr der

Regierung hier_wenlaftens eben ſo ein , wie

ben allen andern
PrivatRechtsVerhältniffen,

und um ſo mehr je náher die Vormundſchaft

an das offentliche Recht grenzt * ).

* ) Die Frage von der Entlaſſung der Staates

beamten und von der Verlegung des Privats

Rechts wegen der Colliſion mit der Erhals

tung
P 3
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und

und

u
i
n
s

tung des Staats gehört in das sffentliche

Recht . Vorläufigbitteichwohl zuunters

Veiden, materiédé, innere, wahre iufähr

i der Regierung , ſo daß fie ...ohne vernünftige

Gründe zu baben , blog ang kaune, hans
delt, und formale , außere,deinbare Bil ,

tuhr der Regierung, ro daß ſie keine Grüne

de anzugeben , bottends teinepor einem

Richter zu beweiſen braucht. Gene Wills

führ wird keine Regierung berlangen , und

niemand wird' fie ihr einräumen . Dieſe hinges

bigen fou und muß fie haben , denn ſonſtware

die vollziehende Gewaltder richterlichen un .

tergeordnet , und alignicht unwiderſtehlich

(met.46r. der Rechtslehre S. 169 und

3 170.). Daß aber die Regierung im Gewiss

ſen) verpflichtet iſt , auch die åußere Will,

fit fenn wird , folgt ſchon daraus , weil diere

.

hängigkeit von jener Widluhr einer der wich:

Stigften Zwede des Staats ift.1 usta*****

{* }{ 1798 ist esia

Sa:



a chein Recht.

.

1

S. 205 ,

le Sachen laſſen ſich unter verſchiedene

Arren bringen , nach Eigenſchaften,

welche den perſönlichen Zuftånden (S. 137.)

analog fiud,

einige ſind ein Gegenſtand des Rechts, ans

dere nicht ( Freybeir ) ,

einige ſind ſogar ein Gegenſtand des Pris

batRedits , andere nicht ( Civicát ),

einige gebdren wirklich zum Vermogen von

jemand , andere nicht ( Familie ) ,

und dieſes legtere gibt die Verhältniſſe

des Eigenthums;

der Servitut

des Pfand Rechts .

A. Freyheit der Sachen .

S. 206.

Rein Gegenſtand von Rechtsverhältniffer

áberhaupt ſind Sachen theils , weil ſie phys

fiſch nicht der Gegenſtand der Wiutúhr irs

gend eines Menſchen ſeyn können , theils well

derjenige , von deſſen Willkühr ſie abhängen ,

Idjon phyfird ſo beſtimmt iſt, daß kein andes

rer es ſeyn kann. Jenes ſind die res commu

P 4
114s .
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nes , z. B. die Sonne, die Atmoſphäre * ) ;

dieſes die Perſon eines Menſchen , und die

Eigenſchaften derſelben ** ),

* ) Es läßt ſich aber gedenken , daß , was zu

$ . einer Zeit ben einem niedrigern Grabe der

Cultur hierher gehört , einmahl aus dieſer

Claffe heraustrete. Das Land iſt für Wilde

eine res communis , aber nicht für Landbauer ;

das Meer iſt für Landbauer eine res commu.

mis , aber für Gewerbetreibende und kunſts

reiche Usiker fdyon jetzt weit weniger. Der

Canonenſchuß , den man gewöhnlidy anführt

(met. 26r: der Rechtslehre 5. 88. ) ,

bezieht ſid) offenbar auf unſere Cultur.

** ) Man könnte ſagen , daß überhaupt Eigens

( dhaften nie ein Gegenſtand des Eigenthums

reyn können , auch körperliche nicht, z. B.

die Kraft einer Materie tann nicht ohne dies

fe ſelbſt erworben werden. Alles , wovon

wir die Subſtanz gar nid)t faſſen können ,

iſt lein Gegenſtand eines Rechtsverhältniss

fes. Der Bedanke eines Menſchen iſt von

dieſer Art ; das Papier , worauf er geſchries

ben oder gebrudt ift , gehört jemand ; aber

ter dieſes gebrauchen darf, der kann aux

mit dem Gedanken juriſtiſch machen , was

ee will., ihn anderen mittheilen , ihn bers

beffern , verändern 4. ſ. w . So faben die

Alten ein Buch an , und erſt in neuern Zeis

ten iſt die Vorſtellung von einer propriété

littéraire aufgekommen , die aber nur ein une

gedicter Ausdrud für eine PolizenEinrichs

tung renn kann , für und wider welche ſich

viel ſagen låßt. Ich weiß nicht, ob dieſer

Ort, welchen ich der Lehre vom Nachbruce

ans
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anweife , einiges Licht darüber verbreiten

kann . Zum Kaufe gehört fie nicht, denn

nicht blos der Käufer eines Budzes darf es

nicht oder darf es nachdruden.

B. Civität der Sachen .

S. 207.

Unter der Tivirát einer Sache verſtehen

wir hier die Fähigkeit derſelben , ein Gegens

ſtand des PrivatRechts
zu reyn. Sie ſteht

theils phyfirdhen
(körperlichen

) Sadyen zu ,

theils nicht phyfiſden (unkörperlichen
), allein

von beyden Claffeu gibt es Sachen genug,

denen ſie fehlt , entweder weil ſie gar kein Ges

genſtand von Rechtsverhältniſſen
ſind ( S.

206. ) , oder weil ſie blos dem -Sffentlichen

Rechte angehören
können , z. B. das Gebiet eis

nes Staats und die höchſte Gewalt darin, das

Recht des Krieges und des Friedens , Rechte

in Anſehung der Religion , Civil: und Eris

mmarguſtiz
, Finauz Rechte und Polizen . In:

deſſen gibt es Staaten , worin einzele Cheile

und.Uusübungen
dieſer Rechte den Bürgern

überlaffen ſind , und alsdann nie Verbättniffe

des PrivatRechts
beurtheilt werden * ), ſo

wie auf der andern Seite der Staat oder eine

andere juriſtiſche Perſon aus dem Sffentlichen

Rechte audh ſehr oft das Subject vou Rechtos

verhältniffen
ſind , welche barum nicht aufhos

ren , PrivatRechte
zu ſeyn.

* ) Bey
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* ) Ben den fehlerhaften Staatsverfaffungen

des MittelAlters , die man gewöhnlich nur

* Durch das LehnsWeſen characteriſirt , ents

ſtand der Begriff von Regalien , D. b. Hos

beitsRechten , Rechten der Regierung , wels

che nach Art -bloger Privatrecht Verhalte

nifie erworben würden. Ein König von

deutſhem Stamme gab allenfalls Peine Reſis

den zu fehen oder die Hoheit über ſeine

Reſidenza denn was hinderte ihn , weiter zu

izieben ? Ganz anders war es ben den mehr

antáffigen Vsifern der alten Welt ; feinem

Rómer fiel es ein , das Forum in Rom oder

die CriminalGewalt über ſeine Mitbürget

als ein PrivatEigenthum erwerben zu wols

len. Ben den neuern Unterſudrungen über

das Weſen des Staats findet man zwar die

ehemahligen Verleihungen undVeråufferuns

gen von Hoheits Rechten ( res publicae incoy.

porales) ſehr anſtsßig ; i aber darin unter.

ideiden ſich unſere Staaten doch noch immer

von ben alten , daß jenen in der Theorie alle

Sachen (res publicae corporales ) feil find.

Lehrb. der Geſch . des X. R. S. 71. Man

kann dieß als eine Folge der Aufllårung ans

ſehen. Die Alten hingen an Individuum

gerade dieſer Plak , gerade diefes Heiligo

thum war ihnen ſo unendlich viel werth ; die

Neuern hången (ro weit man dieß ábers

haupt ber irgend etwas außer ihnen ſagen ,

tann nur an Begriffen , fie verkaufen B.

eine jede Kirche, wenn man ihnen ſo viel

dafår bezahlt , daß fie ſich eine eben ſo ſchda

ne und bequeme bauen können und noc

Profit daben haben .

C. Samis

1
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$. 208.

În Unſehung des PrivatEigenthume,

des Vermogens ( familia *)) von jernand

find die Sachen verſchieden, daß entweder noch

Beine wirklichen PrivatRechte in Anſehung

ihrer zuſtehen (res nullius), oder daß ſie b

reits das Object von dinglichen Rechten ſind

( res in patrimonio ). Hier muß nun zuerſt im

Allgemeinen unterſucht werden

werden , in wie weit

folde dingliche Rechte (iura in

Rechtsverhältniſſe zwiſden einein Menſchen

und allen andern in Rückſicht auf eine Sache,

überhauptmoglich ſind, ſowie oben (S. 173.)

die Möglidkeitderdinglich perſönlichen Rechs

te geprüft worden iſt, und zwar auch wieder

zuerftohne noch auf die einzelen Arten dieſer

Rechte , ihrer Erwerbung und ihres Endes

zu ſehen. Wir können wohl kein anderes

Reſultat erwarten , als dieſes : Auch die

dinglichen Rechte ſindnicht peremtoriſch ,

ſondern nur proviſoriſch rechtlich.

* ) .Hier wird das Wort in dem Sinne genoms

men wie ben familiam emere , familiam er

!
S. * 209.

E. Sett Dinglidhes Recht (unabhängig von

sem gegenwärtigen Bedürfniffe ) folgt weder

aus
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and der thieriſdién nodr aus der vérnünftigen

Natur des Menſchen ( S. 142. ). Aus dem

Staate folgt es nur in fo ferne . als dieſer

ein particulatrer und hauptundwưl Privat Recht'gebau

ter Staat ift ; aber daß der Staat teines

von beyden renn Tollte , zeigt ſich gerade aud

daraus , weil dadurch PrivatEigenthum uda

thig wird.

***** 1.5. 210 .

Das PrivatEigenthun widerſpricht nahme

lich der thieriſchen Natur des Menſchen, denn

ein Mensch und ſogar eine unbeſtiminbart

Anzahl von Menſchen kann verhungern, erfries

ren , and Mangel an Arznen oder an Waffen

aikoininen,und ſidder Fortpflanzung ent:

halten muffen , wenn es benm Privat:

Eigenthume bleiben foul. Es roheint zwar

widtsinder Welt leichter, als irgend ein eins

Jeles Redt an einer Sache zi reſpectiren ,

aber es iſt doch geradezu unmöglich wenn

an allen Sachen ,die man nach ZeitundOrt

nale genug hat, um ein dringendes Bedürf:

niß zu befriedigen ; ein Recht einės aubern

findét, der nicht davon ablaſſen wid .

So 21.1.

ma Dieſex Schwierigkeit hat man durch das

fo: genannte MorbNcht:Ausbeugen pollen,

Wein

St
ai
t
in

1
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1

allein man mag es auch noch for fehr eins

ſchránken , man mag noch ſo ſehr vergefien ,

dab, eg einerley, ſenn muß , ob jemand ſelbſt

oderob einervon denSeinigen , oder ob aud nur

überhaupt ein anderes vernünftiges Wefen fich

in der äußerſten Noth entweder jekt (dhun beo

findet oder in Zukunft befinden wird , ſo ift

und bleibt das Noth Recht die Klippe, norau or

das ganze natürliche ZwangeRecht fdheitert

( $ 21. ) , ſo wie beym Glastropfen das kleins

ſte Stúceden nicht abgebrochen werden kann,

ohne daß das Ganze in Staub zerfällt *) .

Was hilft es , wenn hundert Paragraphen

des búudigſten Compendiumß mir das Redyt

geben , jeden tod zu ſchlagen , der meine Sa:

che wider meinen Willen gebrauchen will,

wenn nun doch jeder Andere in demſelben

Compendium auch einen Paragraphen findet,

vermöge deſſen er jeden too dhlågt, der ihm

diefe felbe Sache verweigert ? Uin Ende nuß

wohl der Verfaſſer des Compendiums einen

Vergleich zwiſchenbenden Recht': und Muchts

habern "nach der Billigkeit" ſtiften , mobry

Denn die Selbſtſtändigkeit des NaturRedts

wird , was ſie kann.

* ) Bant met. 26r. der Rechtslehre

8. XLI. hat das NothRecht , ſo wie die

Billigkeit , als ein zweydeutiges , auf Vers

wechslungen beruhendes , Red)t verworfen .
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Id erinnerte gagegen ( erfte Auflage V.

119 ) Fein Fall (bie Schulfrage von zwen .

en , die ſich auf demſelben , nur für Einen

hinreichenden , Brete retten wollen ) gehe

nicht auf alles Noth Recht, denn die Vertets

zung des Eigenthums rey noch keine Zidung.

Ich nehme dieß zurück , denn bey jedem

Rechte zu zwingen iſt aud) das Recht zu

toden , oder es iſt nichts ( S. 21 * ) . Ein

neuerer Schriftſteller hat nun aber gar Rant's

Lehre ſo verſtanden , daß man in der außer:

ften Noth im Gewifen verpflichtet fer , lieber

zu verhungern ( alſo wohl auch lieber ſein Kind

perhungern zu laffen ) als das Eigenthum,

wäre es auch nur an einem Stücke Brot,

Fu verlegen. Da möchte man doch wohl

bume's goldene Worte ( S. 141. ** ) wieders

bolen.

S. 212 .

Selbft im Staate bleibt das Noth Recht

ein übler Umſtand , denn die Anſtalten des

Staats, vermoge welcher niemand Sefahe taua

fen ſoll , : ohne feine Schuld den außerſten

Maugel zu leiden , ſind eher gefordert , als

eingerichtet. Man könnte wohl fragen , wo

ſie denn ſind ? Wenigſtens die peinliche Ges

richts-Ordnung geſteht, daß jemand " durch

„ recht Sunger17och , die er , fein Weib,

oder Rinder leiden” etwas zu ſtehlen

" geurſache" werden konnte ; und wenn diefer

Diebſtahl " eſſende Dinge” betreffe, auch

nicht
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S. 213 .

Doch wer in ſeinein Leben nie Mangel ges

litten hat , der tróftet ſich leicht, ſo weit koms

me es nur dußerſt felten , daß ein Menſch

aus Armuth das Leben verliere. Romint es

der Armen durch zu frühe Anſtrengung ihre

Geſundheit etnbußen , und ihre körperliche

Ausbildung hindern, daß der Arme die ungea

fundeſten und gefährlid ften Arbeiten verrichs

tet, wenn ſie nur bezahlt werden , die ſch &os

feil ſind , in feinen Krankheiten ſich dem elens

deſten Barbier überlaßt , teine Diát beobachs

tet und ſich nicht ſchont * ) , denn er kann es

ja nicht ? Vom nachtheiligen Einfluſſe

der Unwiſſenheit auf die Geſundheit iſt hier

noch nicht einmahl die Rede.

* ) Man

1
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* ) Man laffe ſich doch einmahl erzählen , wie

es bey der Niederkunft und dem Wochenbets

te einer Tagelöhnerinn zugeht, und damit

man nicht etwa glaube, gemeine Leute tonns

ten alles aushalten , fo frage man doch auch

nach den folgen,

$. 214

Mit ber' vernünftigen
Natur ſtreitet die

Armuth eben To Fehr , denn der Arme hat

keine Zeit und kein Geló um ſeinen Verſtand

auszubilden. Nicht einmahl lefen und ſchreis

ben taun er lernen , oder wenn er es gelernt

hat , fo úben , daß er es über ſeinen groben ,

Handarbeiten
nicht wieder verlernte. Von der

Tugend iſt zwar der Reichthuin keine Bedins

gung (S. 146. *) , denn es gibt auch tugends

hafte Urme; daß aber eine gewiſſe Wohlhas

benheit faſt unentbårlich
fer , um manchen

Verſuchungen
zu widerſtehen , haben noch alle ,

Moraliſten anerkannt * ). Seſdınac und

Kunſtfertigkeiten
darf man bey der bitterſten

Armutl ' wohl auch nicht ſuchen , denn der

Keim dazu muß erſticken.

*) Sprichwörter
Salom. XXX. 8. “ Urmuth

und Reidthum gib mir nicht ... Wo ich zu

arm würde , möchte ich ſtehlen , und mid )

an dem Nahmen meines. Gottes vergreifen .”

Platon's Republik B. I. Derweis

fe Cephalus ſagt, ein Hauptvortheil des

Reich
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Reichthums für den Weiſen len , daß er

nicht zu betrügen und zu lůgen brauche, daß

er den Göttern alle Opfer und den Men's

fden , was er ihnen verſprochen habe, zahs

len , und ſo mit Nube den Tod erwarten

tanne. Socrates gibt ihın vplligen Beyfal.

Rant's Tugendlebre S. 18. Wohls

haben beit für ſich ſelbſt zu ſuchen fann indirect

Pflicht Peyn , nåhmlich Armuth , als eine

große Verſuchung zu Laſtern, abzuwehren . "

Wilhelm Meiſter B. IV. S. 180. D !

ihr Herren , denen nid )te abgeht , ihr habt

gut von Wahrheit und Geradheit reden ;

aber wie eine arine Creatur, beren gerings

ftem Bedürfniß nichts entgegenkommt, die

in ihren Verlegenheiten keinen Freund , Peja

nen Rath , teine Hilfe fiebt, wie die fic

durch die ſelbſtiſchen Menſchen durchdrücken ,

und im Stillen darben muß davon würde

manches zu ſagen reyn , wenn ihr hdren

wolltet und könntet .

1

$. 215.

Uber felbft der Staat hat keinen gefahrs

lichern Feind zu bekämpfen, als das Privats

Eigenthum ſo wohl im öffentlichen als im

PrivatRechte. Er iſt precair, fo, balb im Ins

dern oder auswärts genug Eigenthum da ift,

um über das feinige die Oberhand zu bekorps

men *). Die Militair Perfaſſung wirb ſchlecht,

fo bald die Reichen nicht zu Felde ziehen , wes

nigſtens nicht ohne ihren Luxus mitzuſchleppen ,

die Krieger alſo meiſt zu arm find, um an

Ciyių Eurf. B.II. naturXecht.
der

1
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$

der Erhaltung des Staats Antheit zu neh,

men **). Die kirchliche Verfaſſung ſcheis

tert an der Unwiffenheit des großen Haus

fens *** ). Die bürgerliche Juſtiz iſt bey dem

Streite des Reichen mit dein Armen faſt nur

får jenen dat). Das CriminalRecht trifft

blos die Armen , ohne Zweifel, weil die Reis

Chen gar tugendhaft ſind 41 ). Die Auflagen

auf die Armen tragen nichts ein , und die auf,

die Reichen werden eludirt . Die Polizens

vorſchriften kann der Arme night befolgen , und

der Reiche will es nicht.

* ) ROUSSEAU " , du contract ſocial p . 17. L. 1.

Ch . 11. que nul citoyen ne ſoit allez opulent

pour en pouvoir acheter un autre , et nul allez

pauvre pour être contraint de fe vendre. ü de

Wahlen des Volks- cbeitern an Beſtechungen ,

und ſo låcherlich oder empórend auch das

ewige Gefdren von "L'or de Pitt" war , eis

ne ſo richtige Vorſtellung lag doch daben

zum Grunde. Jeder auf Privat Eigentum

gebaute Staat macht es feinen Feinden mog

lid ) , reine Regenten zu erkaufen, ausgenom .

men etwa den unumſchränkten Monarden eis

nes ſehr reichen Staats. Carl II. von Engs

fand war verkauft , weil feir Parlament

ihm nicht genug gab, und die kleinen uns

umſchränkten Fürſten (auf Guinea) , mit

welchen die Englånber den Menſchen Handel

getrieben haben ( 0.143. * ) , verkauften fich

auch . Viele Staaten erfdwebren die

Beſteckungen nur dadurch , daß ſie die Are

men von demtern ausſchließen .

**) Ueber
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** ) Ueb
er

die Bri
ege

kun
ft

und ihre Wis

derſprüche beſonders im zventen Bande,

*** ) 3. B. das ſonſt ro fchone GemeindenSie

ftem , welches Herr Ceonſ. Rath Teller in

feinem Valentinian I vorgetragen hat.

+ ) Bey der gemeinen Prariß von Compenſas

tion der Unfoften wird es etwa einem reiden

Kaufmanne leidt , einen årmern Nebenbu.

iler durch lauter Proceffe zu ruiniren. Sit

... jemand erſt ganz zu Grunde gerichtet , ſo

hat er freulid faſt überall das Armen Recht,

1. und zablt feine Sporteln und feine Deſerbio

bis er wieder etwas bat.

H ) Es iſt etras fehr philoſophiſches in der

deutſchen Sprade , den Delinquenten einen

Die peinliche

GeridteOrdnung nennt ihn gar den Armen

( dylechtweg . Undere Spraden unterfcheiden

erſt ſorgfältig honeftiores und humiliores ,

oder ſie haben lange Phraſes : Quod quis non

haber in aere, luat in corpore, oder Les grands

ſe sirent toujours d'affaire oder On ne pend

pas un homme qui a cent mille écus. Berons

deri madt man überall mit din Armen els

nen türzern Proceß . Sie werden gleich ein.

geſtedt, während der Reidre Caution madt.

ten ,

1

$ . 216.

Im PrivatRedste hilft dem Armen feine

Freyheit und ſeine Siritåt nichts , die Famis

lien Verhältniffe find nicht für ihn , oder fie

find ihm eine ( aft (S. 182.) und eine beſtåndis

ge Verſuchung zu Verbrechen. Je Srmer jes

mano
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mano iſt , deſto ſchwehrer wird es ihm etwas

zu erwerben , zu beningen und zu erhalten .

Der reiche Contrahent hat lauter Vortheile

vor dem armen * ).

; * ) Rouſſeau fagt ſehr wahr : Le premier

Louis eſt plus difficile à gagner que le dernier

million. Die Urmen taufen alles theuer,

denn ſie haben Credit nöthig , fie nehmen keis

ne Quantitat mit einem mahle , uno man

ſucht nidt, fie zu Kunden zu behalten. Je

årmer ein Menſch iſt , deſto weniger wird

man ihm für ſeine Arbeit bezahlen , oft wird

man ihm nicht einmahl Arbeit geben , weil

er gar zu ſchlecht gekleidet iſt , weil er nicht

ſo gut wohnt auch für Reinlichkeit ſorgen zu

tonnen , oder auch blos , weil man mit gar

zu armen Leuten nichts zu thun haben will.

S. 217.

Dieß ſind ſo einige Züge in dem Geniáhls

de deſſen , was nach unfern Compendien aus

dem Urrechte der Menſdyheit ſo unwiderlega

lidh folgt * ) , daß fich gar nichts dagegen fas

gen låßt , wenn man nicht NaturRecht und

Moral verwechſelt. Daß Socrates und

Platon Schwärmer waren , die Abſchaffung

des PrivatEigenthums
zu 'verlangen , dars

ůber hat ſchon Ariſtophanes gelacht ** ).

Und damahls hatte man doch an den Sclaven

ein Beyſpiel , woran es fich augenſcheinlich

zeigte , man kønne fleißig ſeyn , auch ohne

Pris
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1

1

PrivatEigenthum . Seitdein haben beſonders

Geſellſchaften von Aſceten das PrivatEigens

thum unter ſich aufgehoben , und der Staat

der Sefuiten, in Paraguay war ein Experis

menti in Großen , daß die Ideeni von nios

rus ***) , " Campanella **** ), atais t),

Thomas **) , und mably ***) allenfalls

in manchen für unmöglich gehaltenen Stücken

noch wohl auszuführen waren tit). Uteľn

felbſt die Menſchen vom Mittelſtande ſehen

dodhi gar ju bald ein , daß ſie daben für ihren

Lurus mehe zu verlieren , als zu gewinnen

hátten , wenn der Staat für die Bedürfniſſe

aller ſeiner Bürger mit den vereinigten Kraf:

ten ihrer allerforgte; jeder will feber für ſich,

es fen jeßt oder in Hoffnung , zu )den Reiden

gehörene, als in einem Staate leben , worin

es weder Reiche noch Arme mehr gibt , und

ſo warð ſelbſt in der franjóſifdhen Revolution

der Gedanke an eine billige Aufhebung des

PrivatEigenthums von den Meiſten verabs

ſdheut **).

*) CONSTITUTION DE LA RE'PUBLIQUE

FRANÇOISE. Declaration des droits. Arz. I.

Les droits de l'homme en ſociété font la liber

té
.. : LA PROPRIE'TE !!! Verſieht Fid ,

wenn er etwas bat , Tonſt könnte es auch

Beißen ; la pauvreté

**) Die weibliche NationalVerſammlung

( Ecclefiazufae) gehtinsbeſondre auch hierauf.

*** Vto

1 .
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effentiel des fociéieres

***) Kropia 1516. (alt 34 J.) Ein Buch , bag

dem Nahmen nad) zu ſehr, aber dem Inbat.

te nad viel zu wenig bekannt iſt. Auch

prudens Ebre macht, und in der Gerdidte

Der Philoſophie des poſitiven Rechts båtte

er billig auco genannt werden ſollen .

***** ) respublica folis.

+ ) Der anonpine Verfaffer der Hiſtoire des Sé

vérambes, welche man Leibnits zuſchrieb .

tt) Sùu eborn's Beytrage St.IV, 5 86.

++) Beſonders in den Doutes propoſés aux

philofophes économiftes fur l'ordre naturel et

die Economiſten hielten nåbmlich die pro.

priété per fonelle , mobiliaire en foncière eine

für ſo weſentlich , wie die andere.

****) Rant's Streit der facultaten S.

158. – Sonderbar iſt der Einwurf, dag

alle Induſtrie aufh&ren würde , wenn es fein

PrivatEigenthuni gåbe. Als ob wir alle in

der Schule, als ob die Krieger , die Matros

ſen , die Gelehrten , bloß aus Habſucht thås

tig waren , als ob es nicht nur keine morali:

ſche Triebfeder , ſondern auch felbft teine

Neigung gåbi , ale blos die Neigung zum

Eigenthume ! - Auch die Verſchiebenbeit

der Stånde Porn ohne PrivatEigenthum

fern , daß ſie aber durch die Geburt fortges

pflanzt werbe , iſt durchaus nicht nöthig,

Rörperliche Anlagen , Talente und Moralis

tåt fönnen bod wohl eben ſo gut den Stand

beitinimen , a's der Zufall , weſſen Frau'et:

wa die Mutter geweſen iſt.

* 4) Es



Mißbrauché entſtanden war.

,

II. Sachenk. PrivatEigenthum . 247

* + ) Es war eine der auffallendſten Enconſes

quenzen , welche ſich aber auch faſt alle

Šdiriftſteller eben ſo wohl zu Schulden koms

men ließen , alles , was bisher auf die Wers

theilung des PrivatEigenthums Einfluß ges

habt hatte , zu verwerfen , und die Bertheis

lung doch ſelbſt zu laffen , die durd diere

Das Decret

vom 2 iten Sept. 1792 (gleich mit der Eins

fährung der Republik) hat mehr Antheil an

den Spinrichtungen ber Reiden ( an dem bat

tre monnoye ſur la place de la révolution ),

als man giwohnlid bedenkt. Die Prophes

zeihung : il faut que les propriétaires chan

gent , et que les propriétés demeurent iſt in

Erfüllung gegangen ; allein was die neuen

Reichen für Menſchen ſeyn würden , ſteht

fchon im platon von den Geleggen B.V. -

Fürs Erſte hat nun die Revolution haupts

daß die ehemahls ſo dürftige Claffe der Baus

ern , die zahlreidſte unter allen ( 9. 120. * ),

wohlhabenber geworden iſt.

$. 218

Wenn nun aber das PrivatEigenthum

bleibt, wie es freylid allein Unſehen nada

noch lange bleiben wird , und als proviſori:

ches Recht ſogar bleiben muß , ſo iſt doch das

mit nicht gefagt , daß der Staat , wie unſre

Compendien es wollen , an jeder Sache: z . B.

auchan unentbårlichen Lebensmitteln * ), einer

teden , ſowohl phyſiſchen als juriſtiſchen Pers

fonA 4
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fon ** ) Eigenthum geſtatten , oder vollends

nach dem Beyfpiele unſerer meiſten poſitiven

Rechte den Reichen ſo ungeheuer reich***),

und den Armen fo blutarm werden laffen

müſſe , als es nur geht t). Doch wird 'frey .

lich das GrundUebel der Trennung der Menſchs

heit in verſchiedene" Staaten auch hier viele

Shwierigkeiten machen. - Jeßt konnten die

Reichen auswandern , oder doch nicht hereins

ziehen , und die Armen konnten angelockt wers

ben , über den wohlth &tigern. Staat herzus

fallen .

Die Freyheit der Dispoſition über das Ger

traide gehört nicht blos zu dem KaufCons

tracte , denn wo die Ausfuhr verboten iſt,

da darf ſie auch nicht kraft einer Schenkung ,

oder einer Erbidaft u . f. m . geſchehen , rons

dern hier bey dem PrivatEigenthum åbero

chen Rechte iſt der wahre Drt , davon zu

bandeln . Die Frage iſt von benden Seiten

ſehr gut erörtert worden , indem die Econo:

miſten (f. 19. ) aus metaphyfifchen , Smith

aber aus politiſchen Gründen für die Freya

heit des SetraideHandels ftritten , Gagliaa

ni (6 30. ) und Qinguet ( Réponſe aux do

&teurs modernes T. III. 1771. ) hingegen fich

der Gefühle des Publicums, und der Sitte

faſt aller cultivirten Staaten annabmen .

Die beynahe augenblidlice Unentbårlichkeit

diefer Sadhe, weswegen der arme Arbeiter,

der nicht Sclave iſt, bey der Erhdhung des

1

Preis



11. SachenR.PrivatEigenthum . 249

15. Preißes doch ſeinen Pohin nidt erishen tant ,

14 weswegen hier alle Wucherkünfte Statt fins

7.den , und eine falſche Hengſtlichkeit allein

4. fchon binreicht , alle Phänomene einer wah.

zis ren Hungers Noth hervorzubringen , weswes

genbeſonders die Feinde einer Nation auf

w ustungerungsprojecte fallen fönnen , iſt

ein ſehr wichtiger Unterſchied zwiſchen Ges

a traibe und faſt jedem andern Gegenſtande

inat des Eigenthums. Wie ſehr die neufte Gea

ſchichte dieß alles beſtätigt hat. f. YOUNG's

Travels through France. Se mehr die Staa:

ten particulair ſind , deſto weniger fannt eine

sodige grenheitder Getraibellusfuhr Statt

" 10 finden (9.99.**) 3. B. ein deutſcher Staat

y muß ſperrer, wenn alle Nachbaren és thun.

Aud ben Metalt finden fich oft Eins

forankungen , theils des Redyts an die

Bergwerke felbft , weit dieſe nur einmahl für

allemahl zu gebrauchen find und durd) den

2. Gebrauch erfchopft werben ( Sichte'ns

ITR . II. S. 42. ) , theils des Eigenthums

an Metallen zu Geld (P. 122. ) und 2 # Waf:

fen .

**) Daß phyſiſche Perſonen eingeſchränkt ſind,

davon geben die Stammgúter ein Beyſpiel.

Die Amortiſations Gereße und die Aufhebung.

von Stammgütern erläutern das Gegentheil.

***) Gegen die Ánhäufung des Reichthyms,

welche ohne Armuth Anderer nicht möglich

iſt , hatten Mofes ," Lycurg , Platon (ros

gar in den Geregent ), nicht aber, wieman

gewöhnlich glaubt, Licinius Stolo in Rom ,

Unſtalten getroffen . Allein das Jubeljahr

und die Erbåder des Erſtern wurden nicht

ber
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Mixtíamere Mittel wåren wohl die ſteigens

für die Armen zu forgen , mehr gedrungen ,

beobachtet ; die Sparter brauchten einen

Agis und Cleomenes , und dieſe tonnten

nichts ausrichten . Sonderbar iſt es , 1daß

in der franzdfifchen Conſtitution auf den Fall

einer überwiegend reidhen ( etwa einer Mes

diceiſchen ) Familie gar keine Rücfidot ges

noinmen iſt. Aber die neuern Polititer rides

ten alles damit aus , daß ſie die Majorate

und Familien FideiCommiffe aufheben ( f. uns

ten ) , der Herr Graf von Soden noch mit

einem fibr gelinden agrariſchen Gerege.

ben Huflagen auf die Reichen , beſonders

auf ihre Verlaffendaften , wie fie von Herrat

Sieveking ( im Moniteur 1795 ) und von

Paine ( à la législature 1797 ) vorgefchlagen ,

und einigermaßen som Directorium beym

emprunt forcé ( 1795 ) und von Pitt beyden

oleled saxes (1797)
ausgeführt worden ſind.

Sonderbar contraſtirt Dagegen die große

Steuer" in Scankfurt am Mayn , vermos

ge welcher der Millionair nicht mehr Abgas

ben entrichtet , als wer nur, wenn ich nicht

irre, 20000 Gulden im Vermogen hat.

+) Schon in den Met. Gr. der Rechts

lebre bat Bant auf die Pflicht des Staats,

1

ale man es fonit vielleicht um debwillen ges

wohnt war, weil bén den Ulten die Sclaves

ren, die Colonien und die Offentlichen Aus

theilungen ſtatt der Urmen Anſtalten eintraten ,

und weil nachher die Sorge für die Armen

lange Zeit der Kirche überlaſſen blieb . , In

der Tugendlebre fagt er nun 6. 31. auss

drůdlich : " Das Vermogen wohlzuthun ,

was con Glådøgåtern abhångt, iſt größtens

theils
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brechen

theils ein Erfolg aus der Begánſtigung vers

9fchiedener Menſchen durch die ungerechtig

*** feit der Regierung, welche eine Ungleid :

: 11 heit des Wohlſtandes , die Anderer Wohlo

** -- thárigteitnothwendig macht, einführt" und

792179. 35. “ Würde es mit dem Wohl der Welt

Bu überhaupt nicht beffer ftehen , wenn alle Mo.

ralität der Menſchen nur auf Rechtspflich :

sten , doch mit der größten Gerviffenhaftigkeit

eingeforånkt, das Wohlwollen aber unter

die Abiaphora gegåhlt würde ? Es iſt nicht

2. fo leidt zu überſehen , welche Folge es auf

die Glüdſeligkeit der Menſchen baben dürfe

te ...” Daß die Tugend der Wohlthåtigkeit

11. wegfiele , wäre wohl fein großerer Verluft,

als daß durch die Ausrottung der Poden ein

2. Capitel in der Therapie zur Antiquität wers

den müßte.

Ich chließe dieren Theil der Philoſos

phie des poſitiven Rechts, den ich für einen

der wichtigſten balte , mit der Bitte, meine

Leſer möchten dod das Scandal, welches ſie

an der Vertheidigung der Sclavcrem ger

nommen haben , wenigſtens dadurcb ben fich

mildern laffen , daß ſie bedenten , ob es nidt

weit leichter aberauch weit unfruchtbarer iſt,

eine Einrichtung von welcher wir nun eins

mahl entfernt genug find , über welde jeder

von uns den

mindeſten dabeyzu erråthen oder aufzuopfern ,

bey deren Label er im Gegentheil ſich und

ſeinem Zeitalter wohl noch gar ein Complis

ment auf Soften der Alten macht, mit einem

Mora
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Worte die Sclaveren der Griechen und Rd

mer zu beſtreiten , als das PrivatEigenthum ,

für welches gewiß der größere Theil des les

ſenden und ſchreibenden Publicums pars

treniſch iſt, weil wir in den mittleren Ståns

ben unſern kurus gar ſehr herabftimmen

mußten , wenn niemand darben ſollte. Wenn

man nod ) To febr åberzeugt iſt , die Sclaves

rey Ten eine Schåndung der Menſchheit, tras

wird für uns in Deutſchland daraus ?. Aber

wenn man überzeugt wird , der Unterſchied

des PrivatEigenthums len, an ſich eine Uns

gerechtigkeit, To diedmandod) wohl geneigt

feyja , das Schidfahl der Armen auf alle

möglice Art , nicht blos durch Beytråge zu

. Armen Anſtalten , ſondern auch in allen Vers

håltniffen zu Armen , zu erleichtern , die Ans

ftalten des Staats zu ihrem Beſten ſich ger.

ne gefallen zu laſſen , und nicht wie die Phys

fidcraten dagegen als gegen eine Verlekung

des heiligen ( !! ) Eigenthums zu murren

(S. 29. * ). Auch für die , welche das polis

tive Recht ben der Anwendung erſt nach dem

NaturRedste prüfen wollen (s.50 )iſtes

eine viel nützlichere Lehre, daß das ganze

PrivatEigenthum nur etwas poſitives reo ,

als wenn man ihnen dasſelbe nur von der

$ Sclaveren beweist.

Daß es übrigens leicht geweſen wäre,

nicht nur alles hier blos Angebeutete weiter

auszumahlen , ſondern auch vieles, was hier

ganz übergangen iſt. anzuführen , mag die

einzige Bemerkung belegen, daß ich vondem

Unglúde der Reiden , fowohl wenn ſie reid

bleiben, als wenn ſie arin werden (wovon wir

jetzt Benſpiele zu Tauſenden vor uns ſehen ),

und wenn ſie arm zu werden fürchten , tein

Wort geſagt habe.
Urten

ì
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27 Arten des dinglichen Rechts.

. 219.

Daß dingliche Recht kann ſehr mannich,

faltig fenn , nach reinem Subjectes feinem

Dbjecte und dem Rechte felbft , d. h . ſeiner

Wirkung gegen den Dritten.

Das Subject eines dinglichen Rechts iſt

zuweilen ſo genau beſtimmt, daß dieſes Redt

unveräuſſerlich iſt, oder nur an gewiſſe Pers

ſonen übergeben kann ,

das Object des dinglichen Rechts iſt oft

beſonders dadurch ausgezeichnet, daß es eine

einzele ganz untheilbare Sache iſt * ) ,

der Wirkung nach gegen den unſchuldigen

Dritten iſt ein dingliches Recht entweder ſtreng

oder lax , je nachdem es entweder långer dau.

ert, als der phyfifche Beſik, oder nicht, und

daraus entſtehen im erſtern Falle auch Dinglis

dhe Rechte an unkörperlichen Saden: ** ).

* ) Darunter gehören beſonders auch Grunds

ſtúde, da mo die Höfe nicht getheilt werden

Därfen (les pays de grande culture), Damit

der Eigenthümer “ im Stande rey , genug

Vieh zu halten , Unglûdsfälle zu ertragen ,

dem Staate oder ſeinem Gutsherrn (f. unten)

die Abgaben und Dienſte zu leiſten u . r. w .

Dieſe Untheilbarkeit gebört brerber und nicht

zur Succeſſion oder zum Kaufe alein ,

** Menn

í
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**) Wenn ein dingliches Recht nie langer dauera

to , als der phyſiſche Beſitz der Sade , po

Ponnte es zwar wohl Miteigenthümer , aber

nie mehrere Perſonen , deren jede ein ganz

berfchiedence dingliches Recht an derſelben

Sache båtte , geben . Allein die meiſten pos

fitipen Redite Pennen aud) ein Rechtsverhälts

niß in Beziehung auf eine Sache , unabhåns

gig von allem wirklichen Beſiße, und das

durch werden benin mehrere folche Rechte an

derfelben Sache möglich. - Welches von

benden dem NaturRechte gemäßer fey , dats

über hat man unter dren Meynungen die

Wahl, wovon die eine eine Vindication ohne

Erfaß der Auslagen , (ganz ſo wie das heus

tige gemeine Recht) die andere nur eine Vins

dication mit Erſat der Auflagen , und die

dritte gar keine Vindication geſtattet. Die

Römer waren der legtern Mennung , das

Eigenthum , welches ſie ben allen andern

Voltern auch fanden ( iuris gentium) , batte

nicht die ſtrenge Wirkung, wie das poſitive

Römiſche (ex iure Quiririum ) Rant uns

terſcheidet aud) bier das objective und das

ſubjectivbedingte Recht; nad jenem båtte

Vindication Statt , nad dieſem aber wenig .

ſtens nicht immer.

§. 220.

Gebes ſtrenge dingliche Recht gegen den

unſchuldigen dritten Beſiger hat die Conſeo

quenz für und die Biligkeit wider fid (9. 130. ).

Um beyde wenigſtens hier zu vereiniger, iſt

es
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die Perſon theils des Berechtigten , der

etwa die volle Civitåt haben ſoll , theils des

Verpflichteten , der etwa, nicht beſonders bes

günſtigt reyn inuß ,

das Object, die Sache felbft , etwa for

baß nur an unbeweglichen Gütern ein ftrens

ges Recht Statt fånde, oder umgekehrt, nur

an beweglichen , welche von geringerin Wers

the ſind , und wobey der Fall auch ohnehin ſo

oft nicht eintritt, weil ſie verborgen oder vers

braucht werden können ,

die Erwerbungsart, theils des Berecha

tigten entweder ſo , daß ohne Publicitåt gar deren

kein ftrenges Kecht möglich iſt , oder doch nur

an folchen Sachen , wo die Publicitat nichts

helfen würde, weit ſie nicht leidt wieder er:

fannt werden * ) , theils des Beſigers ( des

Verpflichteten ) , dem die Publicitat von ſets

ner Seite, die eigene Schuld des Berechtig .

ten , auch wohl die Länge der Zeit zu Stats

ten kommen kann **).

# ) Ben dem Unterſchiede zwiſchen den ſtrengen

und laren dinglichen Rechte wird wohl jedem

Sadverſtåndiger die Theorie der Römer

vom Römiſden und natürlichen Eigenthume

einfallen ( Lehrb. der Geſch . des R R.

$. 73. 4. ff. 8. 153.). Erſteres erfordere

I. einen

1
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1

1

1. einen Römer , 2. teine befondre art vor

Sachen , aber 3. eine Römiſde Erwerbungos

Art, die ben Grundſtücken und Zuge und

Laftthieren mit Publicitat perbunden war.

Bey Grundſtüden ſind offentlide Verzeich ,

niffe eine vortreffliche Einrichtung , die fid )

fchon bey Pláton findet , und von welcher

er fidh chon den Vortheit.Berſpricht, daß

Streitigkeiten über das Eigenthum an Grunbe

ſtåcken badurd) unmöglich werden , wie ich

dieſes den verſtorbenen Geh. Trib . Rath Suas

rez von den Preußiſchen Hypothefenbůdyern

als eine Erfahrung habe růhmen hören,

Das Juſtinianiſche Recht iſt nicht leidt in

etwas ro fehlerhaft, als in der ſo gar leich :

ten ; man mådte ſagen leidotſinnigen , Ents

ſtehung eines Rechts gegen den unſduldigen

Dritten , und es iſt ein Beweis von der bisa

herigen Vernadılåffigung der Philoſophiedes

poſitiven Rechts , daß in fo manchen Lång

Dern dieſes gemeine Recht noch unabgeåns

dert benbehalten worden iſt. Die Edictala

Ladung aller derer , die ein RealRecht an

einer Sache pråtendiren , hilft ben weitem

nicht ſo vollfåndig , wie ein Hypothekens

Buch , und wo dieſes gebörig eingerichtet

iſt , da wird jene leicht zu entbåren ſeyn.

** ) Die Erſikung , welche unten vorkommer

wird , gehört auch hierher , denn jede Eins

fchränkung derſelben erleichtert die Vindicaa

tion des vorigen Eigenthümers.

S. 221.

Es laffen fid überhaupt drey Arten von

binglichen Rechten gedenken , nach den dren

Cate:
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Categorien der Qualität. Ein an und für

fich beſtehendes , and ohne die andern möglts

dhes Recht, das Eigentbum in der eigentlis

chen Bedeutung *) (als Realität), ius in rem

propriam , und zwery iura in rem alienam ,

nahimlid eine Einſchränkung des freinden Eie

genthums, wodurch dieſes aber nie aufgehou

ben werden foll , die Servitut , (alo Zimnís *

tation ) und eine Einſchränkung des fremden Sir

genthumsa: wodurch dieſes aufgehoben werden

kann, das PfandRecht **) ( als Negation ).

In einer weitern Bedeutung wird Eigens

thum aud får ſynonym gebraucht mit einem

dingliden Rechte überhaupt , ja ſo gar mit

jedem bortheilhaften PrivatrechtsVerhålts

nife.

**) Ein einfacheres Beyſpiel von einem Rechte,

bem fremden Eigenthume ein Ende zu mas

chen , ift frenlid, theils das NäherRecht,

theils andre åhnliche Verhältniffe. Hier iſt

das PfandRecht gewåhlt , weil es bey unsa

als gemeines Recht, das bekannteſte iſt.

S. 222.

Ben allen Dinglichen Rechten auf frema

bes Eigenthum , alſo auch bey denjenigen ,

welche aus der Combination derſelben unter

fich und mit andern Reditsverhältniſſen ents

ſtehen , ſind mancherley Einſchränkungen febr

rathſam , weil ſonſt das dinglide Recht das

Civil. Curr. 3. II. naturaeder R burda
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durch unſicher werden konnte , beſonpers og

die Sache nur von Einem der Berechtigten

bereſſen wird , und man ihr das Redt des

Undern meiſt nicht anſieht. Dieſe Einſchránce

kungen betreffen

die Perſonen , etwa ſo , daß folche Eins

frånkungen des Eigenthums hocft perſons

lidj ſind , oder doch nicht leidyt , etwa nicht

ohne Vorwiffen des Eigenthümers oder nicht

außer einem gewiffen Stande veräuſſert werden

sürfen * ) ,

das Object, hauptſächlich so , daß bey bea

weglichen Sachen nur das einfache Eigenthum

Þorkommt,

? das Rechtsverhältniß felbft, theils in reis

nen genau beſtimmten Arten , theils in ſeiner

Entſtehung durch Publicitat (8.220.) , theils

in der Leichtigkeit, womit es wieder aufhört

( fauor libertatis dominii ).

* Meines Wifieng hat Garve ( Charactet

der Bauern ) zuerſt den natürlichen Zuſams

menhang zwiſchen ſolchen dinglichen Rechs

ten , und den Einſchränkungen der Veräuſſes

rung und Succeffion bemerft. Die Bauernt

haben immer mehr Streitigkeiten mit dem

neuen Gutsherrn , pollends wenn dieſer tha

nen nicht durch feinen Stand imponirt, und

man glaube doch ja nicht, daß fie ihm nur

ungerechte. Forderungen verweigern. Merts

würdig iſt es gewiß , daß die Römer , wela

che wenig Rechte dieſer Art batten ; jebem

.
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Art-Desſelben . Selbſt die Minheiraten håns

gen damit zuſammen; der Varall wil nidot

Verwandte von ſeines Gleichen oder gar von

Geringern , als er ſelbſt iſt, zu ſehnsherrn

haben .

8. 223

Demnach iſt es ſehr vernünftig , daß die

Servituten meiſt nur an Grundſtücken Statt

finden * ) , daß fie entweder an die Perſon

des Berechtigten (ſeruitutes perſonales )oder

an den Beſis eines " benachbarten Grunde

ftücke ( feruitutes praediorum ) gebunden ſind,

daß fie ferner nur auf etwas gehen, wozu der

dienſtbaren Sache in Statide ſeyn muß ( fer.

uitutes in non faciendo oder in patiendo conf

ftentes, niemahls aber in dando oder in fän

ciendo **)), daß fie endlich fchwekt entſtehen

und leicht wieder aufhören.

* ) Nihmlid alle die , welde nicht perſonales

find , können ben beweglid en Sachen nidjt

bortommen. Allein felbft da fcheint es, man

hätte nicht blos für die Sicherheit des Eigens

thümers durd eine Caution ſorgen follen ,

ronisR3
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fondern auch der Dritte , welchem per Uſus

fructuar die Sache verkauft hat , und von

welchem fie nun der Eigenthümervindicirt, leis

de unter dieſem Verhåltniffe. Wenn dieſes vol.

lends oft den Rechten nach entſteht, ſo iſt es

nur um ſo mißlicher, ki

**) Daß, wenn gleich die Sache felbft nichts

thun tann , dieß doch wohl der Eigenthus

mer könne, iſt keine Einwendung , denn es

fragt ſich nur , ob es rathram ren , eine ſols

che Forderung gegen den Eigenthümer einer

Sache, nach der Theorie eines dinglichen

Rechts Statt finden zu laſſen . Civ. Mag.

II. S. 328

1

$ . * 224.

Das håber Recht , RetractReche

grúndet ſich auf den ſehr billig ſcheinenden

Saß , daß eine Sache , wenn es ohne Schar

den des jeßigen Eigenthümers geſchehen kann,

lieber dem zufallen ſoll , welcher ſie als Rady's

bar beffer zu benußen im Stande iſt, oder

als Verwandter der vorigen Eigenthåmer eis

ne Vorliebe dafür hat, oder ben welchem,

als Inhaber eines andern Rechts , es ren at

derſelben Sache oder als Mitglied einer Cot:

poration die Rechtsverhältniſſe ſimplificirt wers

Den. Es loheint doch weniget hart den Res

tract zu geſtatten , als eine Veräußerung an

andere ganz zu verbieten. Allein die Erfah.

rang lehrt gar zu offenbar , daß dieſes Recht

.

die
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die Quelle der ſchädlichſten Proceſſe wird, und

es iſt ſehr,rathſam , daß es durch Legislation

aufgehoben, oder möglichſt eingeſchränkt werde,

Hingegen die Abneigung einzeler Gerichtshofe,

zumahl folcher , die keinen beſtimmten Sprens

gel haben , ein RetractRecht anzuerkennen,

wenn es nach dem beſtebenden Rechte gegrüns

det iſt, macht das Uebel gewöhnlich nur noch

ärger.

S. 225 ,

Das PfandRecht beſteht in der Coms

bination einer perſönlichen
Forderung mit eis

nem dinglichen Rechte auf eine fremde Sache.

Daß dieſes Recht ohne Befin auch an beweglis

chen Sachen ") , oder an einem ganzen Pers

mogen des Schuldners , wohl gar an alleme

wovon er auch nur Miteigenthümer
gewefen

ift, zuſtebę ( hypotheca vniuerfalis ) , daß és

felbft ohne Vorwiſſen der Partheyen Statt

finde ( hypotheca legalis ) , oder das die elende

Publicitat zum Behufe der Gewißheit des

Datums (hypotheca publica und quafi publica

dés neu . Römiſchen Rechts) eben ſo wirtſam

ſeyn ſoll, wie die Eintragung
in das Hypo:

thekenbuch (eine ingreſſirte , eingetragene

Säypothet, unglücklicher
Weiſe auch hypotheca

publica genannt) , ſind Sage, die geradezu

alle Siderheit des PrivatEigentbuind
unters

igrasR 3
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graben würben , wenn nicht in ſehr vielen Fål:

len die hypothecariſden Gläubigir zu unwiss

fend oder zu rechtſchaffen waren , von einem

fo unnatürlichen Rechte Gebrauch zu machen .

Die Excuffion des Schuloners oder der fpes

ciellen Fanpothet find bey weitem teine hinreis

denden Einſchränkungen.

* ) Es iſt ein ſehr vernünftiger Grundſat des

franzdfiſchen Rechts : Meuble n'a point de

fuite par hypothèque

S. 226 .

Wenn bey dein PfandRechte der Gläubis

ger die Sache beſitzt, um ſie etwa ſtatt, der

Zinſen zu genießen , ſo ift dieß ein antichres

tiſches Pfano Recht, beynahe eine Combis

nation zwiſchen Pfano Recht und Servitut,

wobey ebenfalls Einſdränkunge
n rathſain ſind,

damit das Recht des Eigenthüme
rs gegen den

dritten Befiger nicht ſehr druckend werde, da

dieſer meiſt gar nichts davon gewußt und die

Såde um einen viel höhern Preiß an fidy ges

bracht hat, als uin den fie vor langen Jahs

ten verpfändet worden iſt.

1

1S. 227

Die verwideltſte
Combination verſchiebes

ner dinglichen Rechte iſt die , welche unter

dem Nahmen des getheilten
Eigentbums

( do.
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1

dominium minus plenum ) des Lehns Vers

hältniſſes, der gutsherrlichen Rechte (do.

minium direétum und utile) *) aus Eigenthum,

Servitut und NagerRecht gemiſdət iſt, und

ihre Wirkung bey Vsikern , die ſie eininah!

wegen der Urt , die Unfreyen zu gebrauchen

( S. 174. **** ), oder wegen des Lohnes an

Grundſtücken ** ), oder ſtatt der Pachtuus

gen ***) , oder aus andern Gründen t ),

recht häufig baben werden laſſen , durch das

ganze Redhtsſyſtem außert. Im PrivatRedh:

te hat ſie auf das Redit über Unfreye , auf

Ehe (S. 187.) und auf Vormundſchaft (S.

203.*) Einfluß, der Genuß 41) , die Vers

auſſerung und die Succeſſion wird dadurch bes

ftimmt, und es entſtehen Forderungen auf

Dienſte und Abgaben. Im öffentlichen Rech:

te macht ſie gewöhnlich den Gutsherrn allein

zum Regenten , zum Reichs- und LandStang

de fti), und zum Staatsbeamten, bald inuß

der Gutsherr den Bauern , bald dieſer jenen

im Kriegsdienſte übertragen *), den offents

lichen Unterricht beſorgt der Gutshert, und

feine Civil- und Criminal Juſtiz muß fich der

Bauer gefallen laſſen ; der Gutsherr iſt oft

frey von Abgaben tote) , und der Bauer muß

ſich der Anſtalten und Producte desſelben

Bannweiſe bedienen.

R 4 * ) Wies



264 PrivatRecht. :

1

* ) Piele, wifien wohl nidt, daß , wenn die

Franzoſen vom Lehrweſen ſprechen , ſie ima

mer auch die gutsherrlichen Rechte daruna

ter petſtehen ,

** ) Ben geringer Circulation des Geldes iſt

dieſe Art von Beſoldung ſehr natürlich.

Garve über die Güter der franzöſis

ſchen Geiſtlichkeit in der Berl. monaths

fchr. v . 1790. Aus den beneficiis entſtanden

die Leben, und das Wort beneficium iſt

verwandt mit den facris largitionibus der

Rórniſchen Kaiſer,

***) Beſonders an erſt urbar zu machenden

Lånderepen , oder an Gütern einer juriſtis

fchen Perſon . Dahin gehört ager ve &tigalis

und emphyteufis, beſonders ecclefiaftica.

7) Selbſt das Zinſen Verbot" trug dafu ben,

ſolche Rechte håufiger zu machen ,

++) Daß der Bauer die Fagd ſeinem Guts.

berrn laſten muß , findet man noch ertråg.

lid ). , Aber daß der Gutsherr ihm den Schas

den nicht erlebt, welchen das wild anridos

tet, roll gegen die MenſchenRechte reyn !

Als ob es gegen die MenſchenRechte wäre,

daß mir jemand in feinem Thiergarten ein

Plåßchen einräumt, um es entweder auf

meine Gefahr zu bebauen , oder aber es blos

als Grasplaß zu nutzen .

**t) Selbſt in England ſchiden nur die freehol

ders und nicht die copyholders ihre Reprås

fentanten ins Unterhaus .

**) Ehemahls diente nur der Ritter , jeßt find

nur die Bauern dem Canton unterworfen.

***) Dieſe hat ber Bauer oft gerne mit'åbera

nommen ,

S. 228.

f
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+

$. 228 .

Dieſes getheilte Eigenthum iſt nun für

diejenigen , welche “ Mücken ſeigen und Tas

meele verſchlucken " gerade der Pendant zu

dem , was oben die Sclaverey iin Perſonen:

Richte war. Gegen das PrivatEigenthum

haben ſie nichts , aber gegen die gutsherrlis

chen Rechte ! Als ob diejenigen Vergleichungs:

weife nicht noch ſehr glücklich waren , gegen

welche ein Gutsberr Rechte behauptet , denn

fie haben doch ein Grundſtück , daß ſie bey

allen ſeinen Laſten doch gar nicht geneigt ſind,

aufzugeben , und der arme Tageldhner , der

gar nichts hat , beneidet ſie darum ! Ais ob

es keine Verlegung des Eigenthums wäre,

wenn der Gutsherr die Rechte verlieren ſoll,

in Rückſicht auf welde er dem Bauer den

Hof gégeben , oder er ſelbſt das Gut theúrer,

der Bauer ſeinen Hof wohlfeiler erworben hat !

Dhnehin werden alle. Geldabgaben mit der

Zeit geringer , und faſt alle Bauern haben

jeßt mehr Rechte , als ihnen urſprünglich zus

tamen,

S. 229

Deffen ungeachtet iſt es nicht zu teugnen,

daß die gutsherrlichen Rechte immer drückens

per geworden ſind , je inefr die Staatsvers

faſſung zu Kräften kam , das heißt , je mehr

RS der

1
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der Staat auch Abgaben und Dienfte forbero

te ( S. 174. ***) , und je mehr die Zeit und

die Producte des Bauern durch größere Sirs,

culation des Geldes im Werthe geſtiegen ſind.

Allerdings ſind die gutsherrlichen Rechte jekt

ein Hauptmittel die Ungleichheit des Privats

Eigenthumns zu erhalten und zu vergrößerui,

und obgleidh dieſer Druck nicht die Ullerårms

ften trifft, ſo kann doch die dadurch veranlaßte

Unzufriedenheit gerade um ſo gefährlicher wers

ben . Der Staat hat hier zwey Wege vor

fich , entweder er hebtdie gutsherrlichen Recha

te geradezu auf , wie inan in Frankreich ges.

than hat * ), und wie es ſelbſt Placon gebile

ligt haben würde ** ) , oder er mildert ſie

nach und nach. Offenbar iſt der lektere Weg

der ſicherere , und weil ihn der Einfluß der

Gutsherrn auf den Landtagen oft verſperri,

welder durch eine ben Bauern zu geſtattende

« Repräſentation nicht wohl aufgehoben werden

kann , ſo iſt das Einſchlafen mancher Lands

fchaften in fo ferne ein wahres Glückfür das

(and. Der Regent und ſelbſt die Miniſter

ſind überall mehr für die Bauern , als die

Gutsherren. Daß übrigens auch hier die

Ridster mit Ueberſdireitung der Grenzen ihs

res Uints aus Barinherzigkeit gegen die Baus

ern es ſich zum Grundfaße machen follten ,

ihnen in allen Proceſſen , dem beftehenden pos

ſitio
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ſitiven Rechte zum Troke , Recht zu geben ,

tann unmöglich gebilligt werden,

*) Die Rechte , deren EntſtehungsArt noch bes

wieſen werden konnte , follten zwar nur abs

gekauft werden dürfen ; allein dieſes Abtaus

fen geſchah in Affignaten.

**) Selbſt in den Gereggen nimmt Platon

das Recht des Staats zu einer neuen Vers

theilung des Eigenthums und zur Aufhebung

aller Soulben für bekannt an . Die Ponfio.

craten und andere , welche das Eigenthum

auch ohne Staat behaupten , und den Staat

nur zur Sicherung desſelben entſtehen laſſen ,

wollen dieß nicht zugeben.

1

I

ErwerbungsArten des Eigenthums.

S. 230.

Die EntftehungsWrten
der dinglichen

Rechte * ) laſſen ſich auch hier auf drep Class

fen zurückbringen
:

ſolche , ben welchen weder Familien Vers

hältniſſe noch Verlaſſenſchaften wirken (reines

Sachen Recht unter Lebendigen) ,

Erwerbungsurten durd FamilienVers

hältniffe ( angewandtes PerſonenRecht),

ErwerbungsArten durch Verlaſſenſchafs

ten (die Lehre von der Succeſſion ) ** ).

* ) Einis
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* ) Einige davon ſind freylich nur beym eigents

lidhen Eigenthume anwendbar , düein hier iſt

es nicht nöthig , jedes ReatRecht in dieſer

Rüdſidht eiņzeln durchzugehen .

** ) In Rúdſicht auf den Beſitz , die phyfiſche

Abhångigkeit der Sache von den (auch wohl ?

unzureidienden ) Kräften eines Menſchen ,

find die ErwerbungsArten entweder ſolche,

die blos durch den Beſig geſchehen (Occupa,

tion , ' Beute und Tradition ), oder ſolche,

die den Beſik aud) erfordern (bepde Arten

von Acceſſion und die Verjährung), oder ends

lich ſolche, die mit dem Sefikegar nichts ges

mein haben ( Erwerbung durch einen Rechts.

fak , durch Familien Verhältniſſe und durch

Succeffion ). Daß übrigens ben allen

dieſen ErwerbungsArten das Recht des

Stårfern , im weiteſten Sinne des Worts,

eintrete , daß alles auf einen glüdliden

Zufall ankomme , und daß alſo auch von dies

ſer Seite das PrivatEigenthum wenig får

fich habe , iſt leicht durch Induction zu bes

peiſen.

>

A. Reines Sachen Recht.

S. 231 .

Die hierher gehårigen Erwerbungsurten

des Eigenthums ſind

einſeitige Handlungen

Occupation

Beute

1 dops
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doppelſeitige

Tradition

allſeitige

Acceſſion

Verjabrung

Erwerbung durch einen Rechts:

fag.

Voit allen diefen" iſt nur die Occupation

eine urſprüngliche ErwerbungsArt, 8."

eine ſolche, 'wobey noch gar kein Eigenthum,

weber in der Perſon des Erwerbenden noch

eines Undern vorausgefaßt wird ( adquifitio

originaria , conſtitutiua ) ; die andern ſind, ſo

wie die in den heyden folgenden Abſchnitten ,

nur abgeleitete (deriuatiuae, translatiuar ).

Gene iſt alſo in fo feruie die wichtigſte, als

von ihr die Rechtfertigung aller Ändern ab:

kångt * ).

* ) Den nidt juriſtiſchen Leſern , welche vielleicht

viel davon gehört haben , daß die Suriſten

ben der Erwerbung des Eigenthums der

titulus und modus adquirendi unterſcheiben ,

und welche ſich alſo wohl wundern , warurn

hier gar nichts davon borlomme , muß ich

ſagen , daß mehrere neuere furiſten diere

ganze Diſtinction im Römiſchen Rechte für

ein bloßes Mißverſtåndniß balten . S. Lebrs

buch des heut. X. X. $ . 34 , 44. ** , und

1

46.

S. 232 .
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, S. 232.

I. Die Qccupacion einer herrnloſen Sas

dhe hat nun aber gleich darin eine große

Schwierigkeit , daß durchaus nicht abzuſehen

ift , warum die bloße einmahlige phyſiſche Äbs

hängigkeit der Sache von den Kräften eines

Einzelén , der die gute Äbſicht wohl gehabt

haben mag , ſie ſich ausfdließeno zuzueignen,

pder auch warum die von Locke zu Hülfe ges

nommene Bearbeitung eine.ro ſtrenge juriſtis

The Abhängigkeit der Sache von ſeiner Wills

kühr bervorbringen ſollte , zumahı da bey keis

nervon beyden Urten beſtimınt ſeyn kann, wie

weit man im Dccnpiren gehen dürfe, und doch

Kein Menſd die ganze Erde, oder auch nur

eine ganze Inſel, worauf neben ihm noch ans

dere leben , auf die eine oder auf die andere

Art wird occupiren ſollen. Jede Occupation

måre bloß eine Wirkung des glücklichenZufalls

(der Stärke) , es lámez .B. blos darauf an,

baß der Occupirenbe früher gebohren worden

iſt , als die , welche nun rein Eigenthum

reſpectiren múffen , höchſtens daß er

Fahneller lief, ſchårfer fah , oder fonft .mehr

Geſchicklichkeit beſaß.

g. 233

Die Occupation iſt alſo nur in fo ferne nas

türlichen Rechtens, als ſie bey einem provis

forir
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foriſchen rechtlichen Zuſtande theils in Anfes

hung des Vergangenen beybehalten , theils

für die Zukunft frengeſtellt werden kann. Das

Subject der Decupation inuß überhaupt Civis

tåt haben, zuweilen aber muß ihm auch ein

beſonderes Recht zu occuptren zuſtehen. Das

Object! der Occupation ſind nur diejenigen

herrnloſen Sachen , welche weber (wie, bey

einem Sägervolke und ſeinen Nachkommen,

auch die Thiere in ihrer natürlichen Frenheit)

als Zubehör: von einem andern Eigenthume,

nodo (wie etwa Shaße) als ein beſonderes

Mittel die Ausgaben des Staats: weniger

brückend, als durch Abgaben som bereits ers

worbenen PrivatVermogen , zu beftreiten , ans

geſehen werden Zur Dccupation felbft ift

die Bearbeitung nicht nothig , die Wirkung

des Zufalles , beſonders der Geburt , iſt gar

nichts unerhörtes, und die ſpåther hinzukoms

menden Menſchen ſtehen ja mit den vorher da

geweſenen in natürlicher und juriſtiſcher Vers

binduðg.

das lare dingliche Recht zu erwerben (S. 219. ),

wenn lares und ſtrenges Eigenthum neben

einander in einem poſitiven Rechte vorkommer.

$. 234.

II. Die Beuteberuht auf dem Zuſtande

ber Rechtloſigkelt
, dem Kriege. i Daß zwey

Meng
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Menſchen , die einmahl därin (moraliſch )

höchſt Unrecht thun , daß fie in einem ſolchen

Zuſtande keben , nun doch einander ( juriſtiſdy?)

nicht Unrecht thun , wenn jeder die Saden'

des Undern ( der fie: gerne gebrauchen würde,

um jenem die feinigen zu verderben und gu

irauben , der wenigftens keine Sicherheit des

Gegentheils ſchaffen wil ), ſich zueignet , fo

bald er nur irgend kanü , ift zwar eine offens

bare Folge des Rechts der Stärke, aber doch

ſonſt ganz natürlich und der particulaire

Staat, wozu der Srbeutende gehört , mußte

gegen ſeinen eigenen Particularisinus handeln,

wenn er nicht dieſe ErwerbungsArt, wenigs

ftens zum Behufedes laren dinglichen Rechts,

anerkennen wollte. : Hadſtens kann er es ſet:

nem eigenen Intereſſe gennaß finden , geriffe

Einſdränkungen hierin freywillig anzuerkens

inen , wenn der andere Staat dasſelbe thut,

etwa in Anſehung der Perſonen ( dér Soldas

ten , der Caper ) , der Sachen (bewegliche,,

guin Kriege brauchbare, eingeſchiffte, dem

Staate gehörige) , oder der Art der Erben:

tung (Ptünderung, das Aufbringen u. p.w.).* ).

Doch gilt alles dieſes nicht für außerordentlis

che Fälle **). An und für ſich gibt auch die

Beute nicht leicht ſtrenges Eigenthum *** ).

* ) von Martens Einleitung ş: 274.

u . ff. In wie weit die Güter der Neutra.

len
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len , die dem Feinde beſtimmt oder abges

kauft find , als Contrebanbe weggenommen

werden dürfen , damit iſt es don ſehr vera

ſchieben gehalten worden.

***) Ben dem Feldzuge in Champagne war

es gar nicht unmoraliſch , von den gewSons

lichen mildern Grundſäßen des Landkrieges

abzugehen (S. Rauchard). Auf der ans

dern Seite hatten aber die Franzoſen , als

man fie auehungern wollte, ſo gut ein Redyt

au Requiſitionen in Feindesland , als

zum Kriege überhaupt. Daß die Engländer

Frankreich für bloquirt anſahen , war viela

leicht gegen das Intereffe ihrer Alliirten ,

und gewiß gegen die bisherige Gewohnheit

(Bufo Zerrüttung des Seehandels ) ,

aber von juriſtiſchem Unrechte wår da teine

Nede. Eben ſo iſt es nun auf der andern

Seite , da die Franzoſen alle Engliſche

Baaren aus neutralen Schiffen wegnehmer

wollen (Bufo's Briefſteller ).

*** ) Die emtio fub corona bey den Romero

fcheint eine Ausnahine gemad )t zu haben, die

ſich aber leicht erklären laßt. Es war Pus

blicitát daben und feine bloße Beute. Lehrb.

der Gefch. des R. 8. 9. 80 .

S. 235 .

III. Die liebergabe iſt eine abgeleitete Ers

merbungsUrt, wodurch das Recht des Einena

ber den Beſik erledigt, auf den Andern, der

ihn ergreift, übertragen wird. Daben hat

man nie darüber geftritten , ob abſtrahirt

Civil. Curr. 3. II, naturRecht
pom
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vom poſitiven Rechte, dadurch Eigenthum

übergehe , was denn doch ſo mißlich iſt , wie

die Forderungen überhaupt, ſondern nur , ob

da nicht ſchon die bloße Forderung, auch ohne

Uebergabe, hinreichen mußte, ein Recht gegen

einen Dritten zu geben, fo gut als der Schulbs

ner ſelbſt eines gehabt habe, wenigſtens wenn

die Forderung auf ein beſtimmtes Sudividuum

gehe und der Dritte davon wiffe. Allein dieß

würde eine Verwechslung der Forderungen

und der dinglichen Rechte reyn, wobey tie Sis

cherheit des PrivatEigenthums nicht beſtehen

könnte. Ben diefer ErwerbungsUrt máffen

die Perſonen auf der einen Seite der Eigens

thúiner, auf der andern einer , dem eine Fors

derung zufteht, die Sache muß ein Gegens

ſtand des PrivatRechts reyn, ' und die Hands

lung felbft muß , wenn ſie ein ftrenges Recht

geben ſoll, mit Publicitát, wenigſtens beny

widtigen Sachen verbunden werden . denis

faus ift auch der Umſtand für erheblich zu hal.

ten , ob der Empfänger bereits von ſeinet

Seite etwas dagegen gethan hat , denn da

ſtreitet er, um ſeinen baaren Verluſt zu vers

húten , und verdient in fo ferne mehr Begúns

ftigung *).

* ) Dieß iſt die Lheoriedes gemeinen Rechts

vom Uebergang des Eigenthums beym Kaus

fe, nur daß frenlich die fides de pretio habits

ben uns gar zu leicht ift.

9. 236
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$. 236.

IV : Die Acceſſion , in fo ferne ſie auf

Früchte und andere Zuwúdile geht, * welche

aus einer ſchon vorher vorhandenen Sache ents

ſtehen , und neben welchen ſie auch noch forts

dauert, iſt eine ErwerbungsArt, welche ichon

Eigenthum ben dem Erwerbenden vorausrest

und aus dem BenußungsRechte folgt, ſonſt

aber iſt ſie in ſo weit eine urſprüngliche , als

an der neuen Sade tein Eigenthum vorher

da geweſen ift. Das Subject ift bald der

Eigenthümer, bald auch der Teblidhe Beſiger ,

bald der , welcher das Recht zur Benukung,

als RealRecht oder als Forderung, hat. Das

Dbject ift bey organiſchen Körpern alles, was

bieſe, ihrer Drganiſation gemäß (S. 62. und

63.) , hervorbringen , ben Grundſtücken ets

wa angeregtes oder nebenan entſtandenes Land,

Pflanzen , auch wohl Schaße und ſogar Thies

ré, die ſich gerade da befinden. Kunſtpro's

ducte ſind alle an ſich unfruchtbar. Die

ErwerbungsArt iſt nicht immer die bloße Erts

ftenz der Sache, ſondern oft Grennung von

der hervorbringenden , oder auch abſichtliche

Perception. Das Eigenthum iſt aber nicht

leicht ein ſtrenges.

S..237.
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S. 237

Die Acceſſion hingegen , welche auf das

geht, wað aus einer Sache ſelbſt geworden,

worein ſie ſelbſt verwandelt iſt, beruht auf dem

Rechte , über ſie zu disponiren , und hat nur

da Schwierigkeit, wenn aus zweyerley , Eigens

thum oder aus fremdem Eigenthumeetwas ges

macht wird. Da fragt ſich , wer Eigenthús

mer fein ſollt, und dieß iſt wichtig , ſelbſt

wenn der Andere eine Förderung auf Ents

fchádigung erlangt, weil eine Forderung oft

weniger vortheilhaft iſt als ein ReakRecht.

Bey dem Subjecte fielt man bald auf ſeine

Redlichkeit , bald auch auf den Grund ſeines

Srrthums. Dus Object ſind hauptſäche

lic .Kunſtproducte, und ain leichteſten werden

wohl ſolche Materialien auf dieſe Urt erwors

* ben , welche wieder ganz eben fo zu haben ſind

(res,fungibiles ). Die Erwerbung ſelbſt

Kann fich etwa darnach richten , ob Wieders

herſtellung der Sache möglich iſt oder nicht,

doch würde es oft unnatürlich ſeyn , auf jede

an ſidh mögliche Wiederherſtellung, die aber

tein Vernünftiger vornehmen wird, Rückſicht

zu nehmen. Uud hier iſt das Eigenthum

nicht teicht ein ſtrenges Rect. nonnes

S. 238.
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man ſie nun don iſt das

werde ,

$. " 238.8021
3

*

V. Die Verjährun
g

durch Beſio,

Erfigung, iſt eine Erwerbungs
Art

, welche

man ſonſt aus dem NatürRechte folglich

zuin großen Trofte der, Manifeſtema
cher

zu der Zeit, als inan noch Manifefte madh

te *) ) auch aus dem VolterRedite verwies,

weit eiile Zeitbeſtimmung daben weſentlich ſey,

und dieſe nur im poſitiven Rechte vortuinme

( 5.957.* ) In dieſemn fand man ște Vers

jährung zwaralgemețn angenotñmen , uin als

te Streitigkeiten , wo ein einziges verlornes

Document den Ausſchlag 'andert, zu verhús

ten , und um die Redyté lieber ſo zu laſſen,

( lange gervohnt ,

mit der, Reiche“ niđịt fo leidt plößlic arm

Duerft bermerkte Garve, da obuie Erfigung

bas Eigentum reibſt ſehr unſider undnidt.

eigentlich etwas juriſtiſches rey **). Rant

bat nun Bolenis gezeigt , daß dieſe Erwers

bungsUrt mit der Idee des Eigenthums zu:

fammenhänge, und daf die Zeitbeſtimmung nur

zur Anwendung gehöre. Ohne rechtlichen

Zuſtand ware alſo auch uin déswillen kein Els

genthum möglich , weil die Verjährung da

nicht vorkomint.

* )3.B. bey dererſten Theilung von Polen ,

nicht aber ben der zweyten und Dritten .

S 3 ** ) Vers
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***) Verhältniß der Moral und politik.

S. 255

S. 239.

Die Perſon bey dieſer ErwerbungsArt

fft nicht leicht ein Peregrine, oder ein unreds

Yicher Beſißer , wofür auch wohl der gehalten

werden kann, der noch vor abgelaufener Vera

jährung erfährt, daß die Sache ihm nicht

gehöre, Das Object tonnen alle Gegene

ftande bes PrivatEigenthums ſeyn , auch

Grundſtücke , nur daß bey diefen das Hypos

thekenbuch auch in Betracht kounmen muß.

Uusgenommen können etwa die Sachen feyn,

beren Eigentümer beſonders begünſtigt zu

werden verdient, oder sie ihm durch ein Vers

bredien weggekominen ſind. - Bey der

Erwerbuug
sUrt

koinmt es auf den Anfang

des Befikes ( titulus an , der aber auch

wohl prafumirt wird , und deſſen Allgemeine

helt oder deffen Wohlthätigk
eit

*) ein Kinderé

nig renn kann, und dann auf die Dauer des

Beſiges, die bey jedem Volle der Regel nadi

| um ſo langer ift, je mehr es Cultur hat, wos

ben aber theils auf die oben angeführten Ums

ttanoe, theils auf den offentlichen oder nur

hauslichen Gebrauch , auch wohl auf den Auf

enthalt des vorigen Eigenthümers geſehest

wird. Diefe ErwerbungsUrt iſt nun , in ſo

weit
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weit keine Hypotheke
nbücher

dazwiſchen kome

men , ſehr natürlich eine , die ſtrengeð. Eigens

thum gibt.

* ) Man wird es wohlſehr viel billiger finden,

daß derjenige , welcher etwas gekauft hat,

es behalte , als der , welchem es geſchenkt

worden iſt, denn leşterer iſt, wenn er es

wieder bergeben muß , ſo gut und ſo übel

daran, wie zuvor aud (wie gewonnen , ſo

zerronnen ). Das Rom. Rechtfichtaber nicht

auf dieſen Unterſchied., vielleidt weil es wes

weil denn doch derjenige , der auf ein erbali

tenes Geſthenthingeheirathet oder Hufwand

gemacht hat, baaren Verluſt leidet , wenn

er das Geſchenk nicht behalten darf.

$. 240 .

VI. DieErwerbung durch einen Rechtse

minii legalis) kommt beſonders bey den Recha

ten auf fremdes Eigenthum b & ufig vor ( $.

222.). Allein der ganzliche.Mangel an Pus

blicitát, da die Parthesen felbft es oft erft

hinten nach erfahren , macht diere gange Ents

ftegungsUrt von dinglichen Rechten rehr miß:

lich , und es wäre weit ratbramer , nur eine

Forderung gegen eine beſtimmte Perſon Statt

finden zu laſſen , in Gemaßheit von weldječ

das dingliche Recht durd Tradition und Eins

tras
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tragung . ( 5. 220.) entſtande. Für dieſe konte

te etwa die Obrigkeit ſorgen.

B. Angewanores perſonen:

Redt.

.

S. 241 .

Daß die dinglich perſönlichen Rechte ( $.

173. u.'ff.) auch Einfluß auf die dițiglichen

Rechte' haben , iſt ſehr natürlich, denn theils

würde der für ſeine Perſon abhängige Menſch

wenig Vortheit von derUnabhängigkeit ſeines

Eigenthumsgentefien, theils iſt es auch mit

der Publidiţåt viel vereinbarer , wenn die

Handlungen desjenigen , der ſich in der Ge:

walt eines Anderr. befindet, dieſein ein Recht

geben , als wenn dieß durch den erſten beſten

Bevollmachtigten geſchehen ſoll
.

S. 241 b .

Das Recht über die Perſon des linfreyen

gibt leicht auch ein Recht auf ſeine Erwerbuns

gen. Doch kann dieſes, theils den Sitteri,

theils felbft dem Rechte'nach , rehyr eingeſchrántt

Pern , wenn nahmlich das Recht über die Pers

ffon es auch ift.

3

. 242.
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:: S. 242.

Daß die Ehe, wenn náhmlich das weib:

liche Geſchlecht die Civität hat ( S -158. ), nnd

die Ehe nidto ſo vorübergebendeo ift, wie ſie

esben häufiger Scheidungen wird, den Mann

ĝum Eigenthümer des Perindgens der Frau

mache , hat man daraus als weſentlich berei:

ſen wollen , weit dieſe durchaus ihre Perſönlich:

keit ays liebe aufgebe (S. : 86. *** ). Allein

theils findet ſich diefe eheliche Gütergemeins

fchaft unter Direction des Mannes., oft ein .

geſchränkt, z. B.auf die. Errungenſchaft oder

die Einbußė, theils iſt ſelbſt danoch viel das

für und viel dawider zu ſagen. Das Recht

wird zwar einfacher , undviele complicirte Lelys

ren fallen dadurch weg , die Frau hat einen

Brweggrund mehr, gut zu wirthſchaften, der ..

Mann hofft nicht , nady feinem Concurſe von

dem Vermogen ber Frau ohngefähr eben fo

zu leben , wie vorher , und eine Heirath kan

einen Mann , der arm gebohren iſt, reich

machen. Dagegen entfteben aber auch leidit

Colliſionen , zumahl bey der zweyten Ebe*),

Frau und ihre Kinder-leiden zu viel unter

der Unvorſichtigkeit oder dem Unglýcke beg

Hauswaters .**) , und die Ehen werden leidt

aus intereſſirten Abſichten oder mit altern

Frauen eingegangen , wenn die Wittwen , der

Die

Regel
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Regel nadh, mehr Verinogen haben , als die

Maodhen ***).

* ). Es iſt eine nachahmenswürdige Einrich

tung, daß die zweite Ehe gar nicht einges

gangen werden darf, ehe der Wittwer oder

die Bittwe mit den Kindern erſter Ehe aus

einander gerebt finb .

** ) Herr Prof. Bůſob bemerkt fogar, daß die.

Fe Strenge den Eredit des Nannes doch

nicht fehr beförbere. Eine reide Heirath

hilft dieſem auch ohne Gütergemeinſchaft.

wieder heirathet, aber dafür auch mander

Madchen fiten bleibt.

g. 243.

Bewirkt die Ehe keine Gütergemeinſchaft
,

ſo erlangt etwa der Mann nur an gewiſſen

Dotalftácten
ein Redit , deſſen Umfang und

deffen Dauer fidh ini ungemeinen
nur ſo bes

flumen läßt, daß die Sicherheit des Eigene

thums nicht darunter Teiden darf ( S. 222.).

Bey dein übrigen Vermågen derFrau kann es

ratlyfam feyn , Veräuſſerungen
zum Beſten

des Mannes einzuſchranken
, oder and ums

getehrt die , wodurch die Frau bereichert würs

de . Daß die Scheidung auf das Vermögete

Einfluß hat, je nachdem ein Theil für den

ſchuldigen angeſehen wird , iſt ſehr natürlich.

Die

1
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Die Einſchränkungen: der zweyten Ehehingea

gen ſind nicht unbedingt rathram ,

S. 244.

na Die alterliche Gewalt kann machen ,

daß die Kinder gar kein Eigenthum haben,

aber ſie gibt den Agltern , auch wohl nur dem

Water , eingeſchränktere Rechte , welche in

manchen Fällen wohl nicht eininahl Statt fias

den , wenn etwa der Sohn eine Belohnung,

oder der Pater eine Strafe verdient.

S. 245.

Die Vormundſchaft, als ein Privats

RechtsVerhältniß, kann dem Vormunbe ents

weber den Genuß des Vermögens , blos mit

Der {aft es zu verdienen und den Pflegbefohla

nen davon zu erhalten , geben , wie dieß bea

fonders benm getheilten Eigenthume leicht der

Fall iſt, oder der Vormund muß Reche

dung ablegen , und bekoinnt nur etwa einen

amabigen Sehalt aus dem Ueberſchuffe. Auch

wird das Recht zu veräuſſern oft noch an den

Conſens der Familie (S. 200. ) oder der

Obrigkeit gebunden.

C. Vers
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S. 246.

Das Eintreten in die Redhte von jemand,

ber durch den Tod ** oder ſonſt aufhört , ein

Subject von PrivatRedtsoi

iehältniffen zu ſeyn

( S. 173. u. ff.) , die Succeſſion
in Ber:

lapfenſchaften
", die Erbdafe

im allgemeine

ften Sinine, Ift die Erwerbungsurt
, mos

Durch dieFrage, obºjenhang
zu den Reichen

odkrige za den Urmen gehört am Häufigften

entſchieden
wito, To daß alédann die übrigen

ErwerbungsUrten
meiſt nur Vermehrung

oder Verminderung
, oft auch blos Verander

rung per:Moffe find,weldedurchdieſen Zus

fall des Ueberlebens
und durch áhnliche ents.

ſtanden iſt.

An dieſen denkt man ber den Verlafferis

23 daften zuenft undrer Tou , auch der Kürze

den .

nicht ausgeſchloffen *** Hingegen die freis

siwillige VermögensUebergabe gehårt ,zu der

"Lehre pon den Vertrågen . tio leita

* 5494 conD. 347.

Das Recht zu fuccediren if weder in der

thleriſchen noch in der vernünftigen Natur ges

gründet. Selbſt im Staate iſt es nicht wes

fentlich , denn das PrivatEigenthum felbft iſt

$
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ges

es nicht, und allenfalls ließe ſich auch dieſes

phne Succeſſion gedenken , indem duro den

Lod das Eigenthurn entweder herrnlos wúra

de , oder dem Staate zufiele *). Daturch

wäre theils die Gefahr fúr die Moralitat

hoben , melde daraus entſteht, daß Elner

erſt durch den Tod des Andern reichwird **),

theilspflanzte ſich das Eigenthum nicht aufgang

Unwürdige fort ,, der Eine betáme ſein Vers

mogen nicht erſt im Alter , und der Andere

ſchon in der Wiege, und niemand litte daruna

ter, daß ſeine Weltern recht viele Kinder erzos

gen haben. Allenfalls konnte der Staat je

dem ber fidh, verheirathete , eine Portion

PrivatEigenthum geben , wenn denn doch

PrivatEigenthum i yn und bleiben ſoll.

*) In mehrern aſiatiſchen Deſpotieen ſcheint

dieß der Fall zu feyn.

*** Cic . de fin II 18. fährt ſchon den Fall an

Si fcieris aspidem occulie latere vspiam ,

velle aliquem imprudentem fuper eam allidere,

mors tibi emolumentum factura fit.

Rouſſeau" ſagt (Confiſſions T.I p. 76 u . ff.

nach der Zwenbrüder Ausgabe) Je ne vou

drois pour ried au monde me. Savoir dans le

teſtament de qui que ce fur. wer fürdytet

fidh micht vor einm Seelenwärter, und

,
dieß nicht

CUIUS

S. 248.
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S. 248 . F

Indeffen das Recht auf Verlaſſenfahafs

ten folgt ſehr leicht aus dem Eigenthume,

dénu wer veräuſſern darf, ſo daß es nach ſeis

nem Lode nod) dabey bleiben ſoll, der will

auch gerabe auf den Todesfall hin veräuſſern

dürfen , und von da zum Teftamente, vom

Teſtamente zur InteſtatErbfolge iſt der Ues

bergang gar leidt. Eben ſo wer ſchon bey

Lebzeiten des alten Vaters, mehr als er ſelbſt,

das Vermogen verwaltet und genofſen kat,

der glaubt es behalten zu müſſen , auch wenn

dieſer ſtirbt, und daß das Kind ſo unglücklich

geweſen iſt, ſeinen Vater früh zu verlieren ,

åndert wohl ſo viel nicht, zuinahl da hier ein

Einzeler nur in Colliſion mit dem Staate

kommt, für den man fidh , eben wegen des

PrivatEigenthums, weniger intereſſirt. Daß

durch den Tod des. Einen irgend jemand ges

wione , iſt unvermeidlidh , am beſten alſo ger

winnt der , welcher in anderer Rückſicht auch

wieder dadurch verliert, und bey welchem am

meiften Liebe und Angemdhnung vorauszuſets

zen ift. Endlich findet man es auch ſehr nas

türlich , daß jeder durch Succeſſion ohnges

fåhr in eben dem Verhältniffe reicher oder års

mer wird , in welchem ' er, ſeiner Erziehung

nach , unehr oder weniger Bedürfniſſe hat.

S. 249.
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8. 249.

Eine der am wenigſten drückenden Urten ,

wie der Staat zu Eigenthum fommen kann,

iſt immer eine Abgabe auf Verlaſſenſchaften ,

welde billig mit der Wohlhabenheit
des Sucs

ceſſors , aud; wohl init der wenigern Hoff

nung, die er haben konnte , zu fuccediren ,

ſteigt. , Dieß war ſeit Auguft die Hauptabs

gabe, welche Romer entrichteten , und es iſt

fdwehr einzuſehen , warum unſere neuern

Staaten ſo wenig Rückſicht darauf nehmen

(S. 218. ***). Uuch find Einſchränkungen

der Succeſſionsfähigkeit
eine viel gelindere

Art , wie die Anhäufung von Vermogen in

gewiſſen Händen gehindert wird, als die ganze

liche Peregrinitát. Viele der oben angeführs

ten Gründe derſelbeu ſtehen imn poſitiven

Rechte nur der Succeſſion iin Wege, befons

ders das weibliche Geſchlecht.

S. 250.

Es gibt zwen HauptUrten , wie die Vers

Tafſenfogaften in einein Staate beſtimmt reyn

können , die ſucceſio vniuerfalis ( Erbſchaft)

und die fingularis ( Folge in einein Gute).

Ben jener werden die Redite und Verbinds

lichkeiten des Erblaffers als eine einzige Maſſe

angeſehen , welche auf einen oder mehrere

übergeht, und auch wohl nachtbeilig ſeyn kann,

3
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in fo ferne mehr Sdulden , als Vermogen,

da ſind Bey Steſer hingegen wird in einer

einzelenSache ſuccedirt und nurin die Schul:

den , welche init dieſer verbunden ſind , und

ſo iſt dabey nie Verluſt møglidh. Bende Ur:

ten können auch mit einander combinirt fenn,

und dann kommt es darauf an , ob die fuc

celio fingularis (wie z. B. beym Legate) von

der vniuerfalis abhängt, oder ob im Gegens

theile der fucceffor fingularis gar nicht darnad;

fragt, wohin das übrige Vermogen komine,

und ob überhaupt noch etwas vorhanden fey.

1. Erbſchaft.

$. 251 .

Die“ ſucceſſio vniuerfalis kann zwar hart

cheinen , in ſo ferne der Erbe Schaden daben

leidet ; aber theils laft es ſich gedenken , daß

jemand aus Liebe und Dankbarkeit die Schul.

den des Erblaſſers bezahlen will und roll,

theils kann es ju in die freie Willkühr des Er:

ben geſtellt werden , theils gibt es and noch

Milderungen zum Beſten des Erben und

zum Beſten der Glåubiger des Erblaſſers.

Das beneficium inuentarii hat den Vortheil,

daß es billig iſt , daß es die Erbſchaft ers

leichtert *) , und daß nun auch manche Souls

Den bleiben können , die ſonſt ganz erloſchen

)

wie
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wie z.B. die aus einem Vergeheu des Erbs

laffers. Nur frenlid) ift es and ein verwickels

tes Geldhafft, wobey leidtBetrug vorkommt,

und wo es ſich treffen kann , daß ein Erbs

ſchaftsSlaubiger ſeine Bezahlung nach langer

Zeit noch wieder herausgeben muß , weil ſich

ein beſferer findet , oder weil vom Vermogen

• etwas abgeht. Viel unbedenklicher iſt das

GeparationsRecht der Gläubiger , die

nichts mit dem Erben zu thun haben wollen ,

beſonders wenn es nicht zu lange dauert.

* ) Ohne Inventarium iſt die Erwerbung der

Erbſchaft , die ipfo iure geſchieht. Tehr bart,

aber mit dem Inventarium kann es ſehr wohl

heißen : Le mort fatfis le vif ſon prochain

héritier .

edS. 252.

Wenn nun aber die Frage aufgeworfen

wird , wer das vorzügliche Recht baben ſoll,

Erbe eines Verſtorbenen zu werden , wein

die Erbſchaft deferirt wird , so iſt dieß entwes

der durd, das poſitive Recht unmittelbar bes

ſtimmt ( hereditas legitima, JnteſtarErbs

ſobaft ) , oder nur mittelbar, indem es auf

die beſondre Dispoſition des Erblaſſers ang

kommt ( Teftamento Erbfolge). Eine von

dieſen Arten kann die andere ganz ausídlies

Ben , alſo die InteſtatErbfolge nur in Ers

Civil.. Curf. 3.II, Atur echt.
2 mango
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manglung eines Teftaments eintreten , oder

der lekte Wille kann audy wohl die Inteſtats

Erofolge zum Grunde legen und nur nocy mos

dificiren.

S. 253 .

1. Ben der InceſtarErbfolg
: entſcheis

den die Familien Verhältniſſe des Ueberleben ,

den zu dem Erblaſſer.

Der Herr beerbt oft ſeinen Unfreyen, wenu

dieſer Eigenthum hat, und: fogar der ehes

mahlige Herr ſeinen Freygelaſſenen . Die

Ehegatten beerben ſich úin ſo mehr, je ftrens

ger die Ehe ſelbſt iſt, daben kann aber di

Concurrenz mit eigenen Kindern *) , die zwens

te Ebe **) , ja ſogar die Dürftigkeit des Ues

berlebenden in Betracht kommen . Am

meiſten wirkt tie alterlidhe Gewalt und zwar

oft ſchon die allgemeine , ſo daß Deſcendenten

des Verſtorbenen , mit oder ohne Rücklicht

auf Ulter ***) ," auf ſchon genoffene Erzies

hung to) ," auf Empfang ben Lebzeiten -4to);

auf die Zahl der Ehen , woraus fie herrühs

ren , meiſt nad Linien ttt) zur Succeſſion

gelangen. Sdon ( diwicher und mehr dem Zus

falle des Vorweaſterbens úverlaſſen iſt das

Erb Recht der Afcendenten , und dann auch

der Seiten Verwandten , bey welchen berone

ders die vollvůrtige oder halbbürtige Vers

wanbta

1
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wandtſchaft einen Unterſchied macht t*). Wo

aber eine ſtrenge våterliche Gewalt Statt fins

det, da entſcheidet oft dieſe für den fuus gegen

den emancipatus; und für die Agnaten gegen

die Cognaten. Beyde Arten der alterlidhen

Gewalt und der davon abhängenden Familie

(S. 200.) find and wohl in dieſem Punkte

mit einander combinirt ***) .

Gewöhnlich bekommt der finderlore Ehegats

te am meiſten. · Ylein ſollte dadurd) nicht

die Kinderloſigkeit befördert werden ? Die

lex Julia de poenis orbitaris befürd)tete es.

**) Es kann für die Bevölkerung und die gus

ten Sitten nachtheilig renn , die zwente Ehe

zu erſchwehren , aber auch får beydes nicht

vortheilhaft, das Heirathen der Wittwen .

gar zu häufig zu machen .

***) Ben den Juden hat der Erſtgebohrnedopa.

pelte Portion. Auch in England iſt er ſchon

in der Erbfolge (nicht blos in der ſucceſſio

fingularis) an Grundſtücken, gar ſehr' beguns

ftigt.

+) Es kann billig deinen , bem erwachſenen

Sohne weniger zuzuminden , als dem in der

Wiege. Auf der andern Seite bekomint jes

ner aber auch fein Vermogen viel ſpåther,

und dieſer iſt viel reicher, wenn er eininablebent

To alt wird . Db Kinder , welche eine koſtbas

rere Erziehung genoſſen haben , mehr oder

weniger haben ſollten , iſt wohl aud fchwebe

zu entſcheiden. Meiſt ſind ihre Bedürfniffe

wenigſtens in eben dem Grade vermehrt, in

22 wel
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welchem es ihnen leichter wird , viel zu ers

worben .

++) Dieſes Empfangen tann von den Aſcens

benten ſelbſt herrühren müſſen , oder auch

von irgend einem Dritten , in ro ferne ronft

die Aſcendenten c8 erworben hatten .

* 74) Auf die Erbſchaft ſeiner Aſcendenten ſoll

jeber rechnen tonnen , ſo daß nur der gar

nid )te bekommt, deſſen Aſcendenten audy

nichts gebabt haben , was man für gar bile

lig erkennt.

t*) Im Engliſchen Rechte erben halbbürtige

Seiten Verwandte gar nicht , im ncuſten Ró:

miſchen ſieht man nur bey Bråbern und

Nebeur, aber don ben Dheimen nicht mehr,

darauf. Anderswo tritt die halbe Geburt

um einen Grad weiter.

*** ) Es iſt lehrreich , die Veränderungen des

Rimiſchen Rechts in dieſer Rückſicht durchs

zugeben , wie erſt alles auf die ftrenge våters

lide Gewalt antam , und Stufenweiſe fich

der Einfluß von dieſer hierin ganz verloren

hat.

$. 284.

II. 06 Teſtamente im NaturRechte

Statt finden , war ſonſt eine der berühmteſten

Controverſen (S. 21 * .) , denn es waren keine

Verträge, fouſt hätte man keine Schwierigkeit

dabey gefunden. In jedem poſitiven Rechte,

das PrivatEigenthum
und Erbfolge tennt,

find auch Teſtamente zwar möglid ), aber doch

nicht
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nicht weſentlich. Es ſteht nahmlich noch gar

ſehr dabin , ob man die Nachtheite derſelben ,

die Verjudung zu Erbioleideregen und Uns

terfylagungen von Teſtamenten *) , die Sas

Balen , um ein Teſtament zu verhindern oder

201 bewirken , die unkluge Anmaßung des Tes

ſtirers **) oder wohl gar ſeine heimtückiſche

Radhe, die Gefahr, im Reichthuin erzogene

Menſchen durch einen Federzug arın , oder

an Urinuth gewohnte reich zu ſehen , endlich

die Mißverſtändniſſe und Streitigkeiten über

die wahre Auslegung eines Auffages , deſſen

Verfaſſer nie mehr gefragt werden kann , --

nicht für großer Hált , als die Vorzüge, wels

dhe das Teftament vor der nur im Allgemein

nen , beſtimmbaren gefeßlichen , und vor der

ganz unſchicklichen Vertragsınåßigen Erbfolge

hat *** ) , oder als das Gute einer möglichſt

aufrichtigen Beurtheilung eines Menfchen

durch andere t ).

* ) S, den berühmten Fall in der Erzählung

von Diderot hinter Gefner's goylen.

** ) platon ſagt in den Gelegen , der Teſti.

rer nehme is fich heraus, klåger zu fenn ,

als das Gefeß , welches ohne Leidenſchaft

die Erbfolge regulire: mdſer vergleicht

einen , der auf dem Toobette teſtirt , mit eis

nem Feldherrn , der ſich Beym Anfange der

Shyladit ſeinen Rüdienzettel' bringen laffe.

Aud die Deutſchen ſagten :

Wer
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Wer ſeelig wil ſterben

Schal laten vererben

Syn llloni Gut

An't nåchit gefippt Blut.

*** Es iſt hier wieder der Fall, daß eine

Einrid )tung des poſitiven Rechts , die an

fich wenig taugt , noch dadurch gerechtfers

tigt wird , daß das Gegentheil noch Tohlechs

ter wäre. Die "Nöglidikeit zu teſtiren iſt eis

ne wichtige Sicherung des Erblaffers vor .

den ' InteſtatErben.

+) Die Römer hielten ſehr viel auf die iudicia

defun &torum , und ſie ſind ein natürliches

Surrogat für das , was Villers (de la li

berté ) ben allen Volkswahlen vermißt, nåhms

lidh für ein Zeugniß , wovon der Zeuge durd,

aus feinen Vortheil erwarten könne.

1
S. 255.

Wenn nun aber Teftainente feyn rollen ,

ro kommt es wenigſtens darauf an, ihre Theos

rie ſo zu beſtimmen , daß der Schaden , den ſie

anrichten können, möglichſt gering wird. Der

Teſtirer muß erwadyfen ſeyn , er muß ſich

gut aufgeführt haben ( z . B. kein Verronens

der und kein Hageſtolz ), auch wäre es nicht

ůbel, auf fein Befinden zu ſehen . Die dußes

re Form leider hier mehr Einſchränkungen
,

als faſt irgendwo , um Gewißheit und Ben

dachtſamkeit einer Handlung zu bewirken , die

nur einmahl gültig vorgenommen
wird ; blos

ſohrifts
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fohriftliche, auch wohl blos gerichtliche Teftas

mente verdienen , zu gelten , und von einem

Bevollinachtigten ſollte gar die Rede nid t

feyn . Privilegirte legte Willen ſind ſowehr

zu billigen , nur etwa über Kleinigkeiten ſollte i

man leichter disponiren dürfen *) .

* ) Unſere Codicille und Diviſionen find aber

keine Kleinigfeiten , wenn dort ein fideicom .

milum vniuerfale ohne Trebellianica, urd bier

die Perſon des Anerben beſtimmt werden darf.

S. 256.

Der Inhalt des Teftaments geht auf

Ernennung eines fähigen Erben, aber ſoll ein

noch nicht gebohrner , vielleidit eiſt in hundert

Jahren zu erwartender Menſch *) , fou eine

juriſtiſche Perſon , ſoll ein Verbrecher , weo

nigſtens ein Unverheiratheter, roll jemand, von

dem ein Kranker abhängt **) , es reyn ? Auf

einige nachſte InteſtatErben ' inuß Rückſicht

genominen werden , aber ift es genug , wenn

der Teſtirer ſie nur ausdrücklich ausſchlirfit,

daß man alſo ſieht, er hat ſie nicht etwa vers

geſien , oder muß er ikinen nidt wenigftens ets

was laffen (einen Pflidtthel) , wenn ſie dies

ſen nicht verwürft haben ? llnd wenn hierin

gefehlt iſt, ſoll man das Teftamint blos cors

rigtren , d. h . in die mit der Abſicht des Les

ftirers nod am meiſten übereinſtimmende ers

laubsZ 4



296
PrivatRecht.

laubte Verorbnung umſchaffen , oder ihm zur

Strafe nun gar nichts gelten laſſen ? Welche

Bedingungen und Termine ſollen zuläſſig ſeyn ,

und was darf etwa noch über Sclaverey ( .

IS2.) , Ehe ( $. 187.) , alterliche Gewalt

(S. 196.) , Vormundſchaft (S. 203. ) und

über einzele Stücke des Vermögens ***) vera

ordnet werden ?

* ) Zu Anfang 1799 kam ein ſolcher Fall in

dem Teſtamente des Banquiers Theluſion

in London bor.

**) Nach dem franzöſiſchen Rechte durfte weder

der Arzt noch der Beichtvater eingeſetzt werden.

) Dabep tann dem Erben für ſeine Gefahr

(9.251.) auch eine Belohnung gelaffen wers

den múffen , oder es kann beſtimmt ſeyn, von

wo andas Legat auf die Erben des Legatars

åbergehe.

$ . 257.

Eine fucceffio vniuerfalis aus einem unwie

derruflichen ErbVertrage iſt eigentlich ein

Widerſpruch , denn ſobald der zu beerbende

das Recht unter Lebendigen über einzele Stůcke

zu disponiren und Schulten zu inadjen noch

hat , fo iſt in der Welt nichts leidster, als eis

nen ſolchen Vertrag ganz zu uingehen * ).

Eine ſolche Einſdyrånfung aber bey dem gaus

zen Vermögen ware doch gewiß ſehr bedenks

lidh.

* ) In
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: * ) In keinem Falle haben ſich die driftſtela

ler über das Natur vedt To wenig vom RSS

miſden ' Rechte leiten laffen , wie in

der Lehre von Erb Vertragen , wobey ihnen

denn aber freislich auch die beſtandige Vers

wedslung der ſucceflio fingularis und vniuer

falis zur Entwuldigung, oder zu einem

neuen Vorwurfe gereicht. Die Verträge

waren ein gar zu idóner Grund für Rechts :

verhältniffe , die man ſonſt nicht im Narur.

Rechte beweiſen konnte , als daß man es ſo

fehr genau genommen hatte, ob hier die Ver:

tråge nicht aber ihre Grenzen ausgedehnt und

die Forderungen daraus als RealRedste ans

geſehen tvůrden . Die Römer waren ein

treuloſes Doll , und aus einem Erb Vertrage

würde eine Verſudung zu Vergiftungen ents

ftanden ſeyn , das waren die zwey .Grande,

womit inan ſich darüber beruhigte, daß ſie el

nen Erbvertrag geradezu får ermas unge.

reimtes und uníciclides hielten . Ciner

von dieſen Gründen iſt To dhlecht mie der

andere. Lehrb. der Geſch . des R. R.

V. 87 und 94:

2. Folge in gewiſſen Gütern.

S. 258 .

Die ſucceffio fingularis , welche faſt immer

auch mit eingeſchränktem Eigenthume und

meiſt mit Untheilbarkeit *) verbunden iſt , die

Succeſſion in Stammgüter , die deutſche

Succeſſion , hat in neuern Zeiten ſo wohl

unter den Politikern als in der Praxis **)

es ſehr



298
Privat Recht.

kann ,

fehr viele Gegner gefunden , und es iſt der

Mühe werth , die Gründe dawider und dafür

kennen zu lernen .

* ) Die Frage , ' wer der alleinige Succellor ( der

einzige regierende Herr , der anerbe) fenn

foll , wird entweder bloß durch den Zufall

der Geburt zum Beſten des Uelteſten (als

des Reifften , - des ViceVaters , des:

fen , dem keine ſpåthere Geburt Tchaden

und nach den Meynungen mancher

Olker auch des Vorzüglidſten) , oder ums

gekehrt zum Beſten des Jüngſten (als des

Schoosfindes , deflen , der am wenigſten

verſorgt iſt , - und defien, der fid) nie zum

Voraus ganz ' darauf verlaſſen kann ) meiſt

mit dem beſtåndigen Eintreten der Deſcens

denten in die Stelle des ſchon verſtorbenen

Aſcendenten ( ber linealSucceffion , auch ben

Seiten Verwandten beſtimmt , oder es hat

dabey der Entſchluß der Aeltern , des Gutss

und Lehnsherrn , wohl auch der Untergebes

nen mit Einfluß . Leßteres iſt z . B. bey den

regnis mixtae fucceffionis der Fall . Ein

HauptUmſtand dabey iſt noch die Verſor:

gung der Nachgebohrnen oder Frühergebohrs

nen , ſo wie der Tochter oder anderer befons

ders ausgeſchloffenen Perſonen , mit meber

zu kleinen noch zu großen Apanagen , Abfins

dungen , Auslobungen u . f. w . Daß diere

Abzufindenden ſich nur mit dem Unerben

vergleichen und es dem NaturRechte gar ſehr

zuwider finden , nicht daß ſie doch viel mehr

bekominen, als die meiſten andern Menſchen ,

fondern nur , daß fie fo febr viel weniger bas

ben , als der Anerbe, iſt übrigens ganz in

der Ordnung. **) In
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**) In Frankreich waren , wenigſtens in mani

den Provinzen ,' die ſubſtitutions faſt gang

abgekommen , weil die Gerichte ſie ſo gar

nicht begünſtigten.

S. 259.

Dieſe Art von Gütern hat im Privats

Rechte den Nachtleil, daß die Ehen dadurch

eingeſchränkt werden , weil mancher nicht bets

rathen kann und mancher heirathen , muß.

Die Kinder werden unabhångiger von ihren

Ueltern* ). An derſelben Sache hat ein Dops

i peltes RealRecht Statt , man iſt oft genos

thigt , eine Sache zu behalten , die inan nicht

gut benußen kann, der Beſiker und ſein Nacha

folger find wohl nur äußerſt ( dywach mit eins

ander verbunden, und der Unterſdied zwiſchen

Reich und Arm verewigt ſich , wenn die jeki.

ge Generation allen folgenden Sereße geben

darf. Der Credit ben Forderungen wird aus

Berordentlich geſchwådt, und die Proceſſe

ůber Succeſſionen gehen in ganz alte Zeiten

zurück , um die erſte Erwerbung eines Guts

zu erforſchen. Im affentlichen Rechte leidet

eine Democratie und ſelbſt eine Ariſtocratie

oder Monarchie dadurds , daß nun eine Fas

milie auf Fahrhunderte lang ſo reich werden

Kann ; die Anerben entziehen ſich dem Kriegss

dienfte , fie tragen zur Cultur wenig ben , die

Volksmenge und die darauf ſich beziehenden

Abs
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Abgaben Derinindern ſic), und die Induſtrie

leidet wie durch jede eingeſchränkte Circulas

tion .

* ) Dieſen Grund führt Blackſtone gegen die

ehemalls ſehr häufigen Stammgüter in Engs

lano an.

S. 260.

Auf der andern Seite ſind Stammgüter

das beſte Mittel, die einzelen Glieder einer

Familie zu verbinden ; bey der Trennung des

dominium dire &tum und vtile iſt jede Veräuss

ferung außer der Familie leidit" eine Quelle

von Streitigkeiten mit dein Lehnsherrn oder

mit den Bauert ; es gehört zum vollen Wers

the des Eigenthums , und verınehrt in ſo

ferne die Beweggründe zu erwerben und zu

ſpahren , wenn man weiß , es kommt auch

den entfernten Nachkommen zu gute, und dies

fe leiden nid )ts durd) einen einzelen Beridwens

der, der zwiſchen ihnen und dein Erwerbenden

ſteht ; die Teftamente fallen weg , und die

Succeſſion geht lediglich nach der Stammtas

fel. Der Credit kanu im Nothralle durdh

Conſens gemacht oder ſelbſt dieſer vom Staas

te ergänzt werden , und eine gewiſſe Creditlos

figkeit hat oft ihr Gutes. In einer erbliden

Monarchie muß wenigſtens der Thron ein

Gegenſtand nur dieſer Succeſſion ſeyn , und

felbft

1
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felbſt ben Reichs- und LandStånden hat es

Vortheile , wenn ſie auch reid ). ſeyn , und von

einer bekannten Familie abſtammen müſſen.

Selbſt für die Vertheidigung des Staats, får

die Cultur und für die Circulation hat dieſe

Art von Gütern dody and wieder vortheil.

hafte Folgen.

S. 261,

Doch ſind dabey ſehr natürlich im poſitis

Den Redte manderley Einſchränkungen. Die

Sache , welche das Object einer ſolchen Suce

ceſſion reyn ſoll, kann feiten eine bewegliche *),

und von den unbeweglidhen nur eine weder zu

große nuch zu kleine feyn . Ju Unſehung der

Perſonen Éını es hier leidyt auf einen vorzüga

lichen Stand, wohl gar auch auf Standesa

måßige Ehen ankommen (S. 186.) , beſorts

bero in fo ferne der dominus direitus des Vas

fallen und Bauern , oder der Vafall und

Bauer des dominus directus cabey intercíſirt

iſt. Die Entſtehung einer fucceffio fingularis

kann nod außer der Publicitat (s. 220.) auch

auf eine beſondre Bewilligung des Staats suss

gerekt ſeyn , weil sadurch eine juriſtiſde Pere

fon , die Familie des Erwerbers , ihr Daſeyn

bekommen foll. Auf der andern Seite iſt es

Nachlaſſiаkeit des Staats , oder ein heimnlis

cher Widerwille gegen dieſe Succeſſionen ,

weiin
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wenn die einmahl gegründete ſucceſio fingula

ris blog durch den Willen der gegenwärtigen

Intereſſenten aufgehoben werden darf.

* ) Ein Capital, das nicht gekündigt werden

darf, iſt eigentlich eine unkörperlidie Sache

Ende der RealRechte.

S. 262.

Ein RealRecht erlsfat

durch das Wegfallen der Perſon des Bes

rechtigten , ohne Succeſſoren ,

durch den Untergang der Sache,

durch den Verluſt des Rechts dieſer Pers

fon an dieſer Sache , weil ſie herrnlos wird ,

oder in das Eigenthum eines Andern kommt.

/

Recht



III. Recht der Forderungen . 303

Recht der Forderungen .

S. 263 .

Auchdie Handlungen laſſen ſich untervero

( dhiedene Arten bringen (8. 137 u. 205.)

einige ſind ein Gegenſtand des Rechts,

andere nidt ,

einige ſind ſogar ein Gegenſtand des Pris

vatRechts , andere nicht ,

einige ſind wirklich den Rechten von jes

mand unterworfen , andere nicht, und dies

fes legtere gibt die Verhältniſſe

der Obligationen ,

der Vindicationen ,

der acrionen .

S. 264.

Gar kein Gegenftand des Rechts ſind die

Handlungen , welche theils von der Wilführ

gar feines Menſchen abhången , theils nur

von der Willkühr eines Einzigen unveränders

lich beſtimmten. Jenes iſt der Fall ben als

lem , was eine unmittelbare Folge der menſchlis

dhen Organiſation iſt ( das pbyfürd Unmöglis

che
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che oder phyfiſch Nothwendige, Z. B. das

Athemholen ) , dieſes wenigſtens bey allen

blos innern Handlungen , allen Vorfagen,

Neigungen u. F. w.

Kein Gegenſtand des PrivatRechts ſind

die Handlungen, welche von dem Staate ganz

oder unter gerviſſen Umſtänden für fu (dådlich

gehalten werden , daß fie dein Thấter eine

Strafe zuziehen , die Verbredien ( das juris .

ftiſch Unmöglidhe ) .

Hingegen die Handlungen , welche ein Ges

genſtand des PrivatRechts ſeyn können , ſind

entweder frey ( voluntatis ) , der Handelnde

darf ſich nach feiner eigenen Einficht und Ges

wiffenhaftigkeit dazu entſchließen , oder ſie hana

gen von der Willkühr eines Undern ab, bem

aus einem beſondern Grunde ein RedtsVers

háttniß in Unſehung ihrer zuſteht, ſo daß der

Handelnde ſich nicht ſelbſt beſtimmt, ſondern

von dem Beredhtigten beſtimmt werden kann.

A. Obligationen.

S. 265 .

Eine Obligation oder Forderung in

der engen Bedeutung des Wortes , ift ein

beſonderes für ſich beſtehendes Verhältniß des

PrivatRedts unter beſtimmten Perſonen,

ver:
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vermöge deſſen die Eine ( creditor ) von der

andern ( dem debitor ) etwas poſitives ( debi.

tum ) mit rechtlicher Wirkung zu erwarten bes

rechtigt iſt , wozu nidht jeder Dritte auch bes

rechtigt oder verpflichtet ware. Das Recht

heißt ein perſönliches ( ius in perfonam , uns

fdicklich ius ad rem genannt ) .

S. 266 .

Diere Forderungen ſind verſchieden, nåhms

lich

in Rückſicht auf die Perſonen , ftehen ſie

entweder Einem oder Mehrern , gegen Einen

oder gegen Mehrere, und zwar getheilt ( pro

rata ) oder ungetheilt ( in folidum , correaliter )

3u ;

in Rückſicht auf den Gegenſtand betreffen

ſie entweder ein Geben einer Sache, oder

ein Thun , oder ein Leiften ( Geſtatten , Ges

brauch einräumen ). Im erſten Falle iſt es

entweder eine ihrem Individuum nach beſtimms

te Sache ( res in Specie ) , oder nicht ( res in

genere ) , wie es beſonders bey einer res fun

gibilis ſehr häufig vorkommt * );

in Rückſicht auf das Rechtsverhältniß

felbſt , darf die Erfüllung entweder erzwun .

gen werden , wenn ſie nod nicht geſchehen iſt

( eine ſtrenge Forderung , obligatio ciuilis ),

Civil. Curf. B. II . naturecht.
u oder

1
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nur daß inan in

oder es behalt blos daber fein Bewenden ,

wenn ſie von ſelbſt geſchieht ( eine lare Forbes

rung , obligatio naturalis) **). In jenein

Falle fann noch die Einſchränkung durch die

# Competenz des Schuldners oder ein Vorzug

vor anderu Forderungen einen Unterſchied

machen.

*) Uuf ein Geben einer res fungibilis, und

zwar des allgemeinen Maaßſtabes für den

Werth aller. Dinge , die einer juriſtiſchen

Schållung (der Beſtimmung eines Requivas

lents ) unterworfen ſind , des Geldes , muß

fid zulet jebe Forderung reduciren laſſen ,

und dadurch unterſcheidet ſie ſich von den

Verhältniſſen destniffen des Perſonen Redots. Uebri :

gens iſt die Eigenheit mander Saden, daß

fie nur in fo ferne zu gebrauchen find , als

das Eigenthum daran durch ZerſtShrung oder

Weräuſſerung aufhört , daß ſie alſo faſt nur

ihrer Dualität und Quantität und nidt ihrem

Individuum nach (nur in genere und nach nu.

merus, pondus und menfura) in Betracht fomno

men, eigentlich nur in der Lehre von den Fordes

rungen wichtig,denn kein dinglidhes Rechtfann

auf eine Sache nur ihrem allgemeinen Bes

griffe nach gehen. Indepen bat doch auch

im Sachen Rechte bemerkt werden müſſen,

daß einige Reditoverhältniffe desſelben ben

einer res fungibilis gar nicht vorkommen .

**) Dieſe Eintheilung der Forderungen iſt das

offenbare Gegenſtück zu der oben (S. 219.)

da geweſenen Eintheilung der RealRechte,

bisher nods darüber ftritt,

ob das Eigenthum von Natur mit oderohne

ins
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Vindication fer , und im Gegentheil alle

Forderungen geradezu dafür angenom min

wurden , als mußte ihre Erfüllung erzwuns

gen werden dürfen . Darin waren doch wirts

lid die Römer burde die blozi Erfahrung

zu einem weniger eingeſcrånkten Begriffe

gefommen ; fie glaubten nur von der laren

Forderung bemerkt zu haben , daß fie fico

ben allen Stern , die einmahl Privatiedot

hätten , finde. Die ſtrengen hielten fie

ſammt und ſonders für etwas , wodurch ihr

RŠmiſches poſitives Redt fic vor faſt allen

andern auszeichne.

!

S. 267.

Die Unterſuchung, ob es Forderungen

und ſelbft ftrenge Forderungen geben könne,

wird meiſt für nod) überflüſſiger gebalten , als

die über die Miglichkeit des PrivatEigens

thumns an Sachen , inan ſtreitet ſich blos über

die einzelen EnifebungsUrten.
Hein von

diefen wollen wir jeßt noch ganz abſtrahiren,

und aus dem Begriffe der Forderungen
bes

weiſen , daß audy ſie nidit peremtoriſds
, fons

dern nur proviſoriſch
Rechtens reyn können

( S. 208 ). Sihr viel iſt dazu ſchon bery

dein PrivatEigenthume
überhaupt

vurgears

beitet , denn alle Forderungen
ſind als unförs

perliche Sachen auch Gegenſtaude
der Reals

Rechte. Allein es kommen noch beſondre

Shwierigkeiten
hinzu , wegen welder denn

U 2
audy
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auds wirklich viele PSiker zwar eigenthümliche

Sachen , aber keine Forderungen kennen *) .

* ) Meiners XIV , I.

S. 268.

Ein Forberung folgt nicht aus der thieri:

idhen und nicht aus der vernünftigen Natur

des Menſchen , ja ſogar es folgt aus beyden

die Unmöglichkeit der Forderungen , ſo bald

das Noth Recht eintritt , und wir tann ohne

Richter je beftiinmen , ob die Erfüllung der

Forderung , oder auch nur das Bewendens

lafſen bey der ſchon geſdhehenen Erfüllung,

nicht geradezu ' mit der Exiſtenz des Schulds

ners oder anderer Dernúnftigen Weſen unvers

einbar iſt ? Nidyt einmahl bie phyſiſche Mögs

lich leit der Erfüllung iſt für den Berechtigten

je außer allem Zweifel, wie ſie es doch bey

den singlichen Rechten fern kann. Der

Shuldner jou vielleicht etwas geben oder leis

ften , was er ſelbſt nicht hat , oder etwas

thun , wozu er wenigſtens jekt (und wie lange

Dauert dieſes ? ) gar die Kräfte nicht beſigt,

oder wowenigſtens auf die Sache ſo wohl als

auf ſeine Kraft vielleicht ſoon Forderungen

Anderer geben. Wer entſcheidet in dieſer

Colliſion ohne poſitives Recht? Soll es blog

nach der Priorität der Zeit gehen , ſo liegt

jedem,
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jedem , der eine Forderung zu haben behaup.

tet , der Beweis ob , daf feinem andern eis

ne mit dieſer gier unverträglide Forderung

gegen denſelben Schuldner zuftebe , und dies

Ter Beweis iſt eine Unmoylicfeit, ſo gut wie

der, wegen deffen ohne Verjährung kein Reals

Redyt möglich iſt , daß fein Dritter ein altes

res RealRedt an der Sade habe (S. 238.).

S. 269.

In einem auf PrivatEigenthum
gegrüns

deten Staate ſind freylich auch die Forderun.

gen etwas zum Verkehre und zur. Benukung

des Eigenthums faſt unentbårliches. Indesa

ſen muß man doch auch hier nicht vergeſſen,

daß alle Forderungen nur etwas durch den

Staat gemachtes ſind , und daß er alſo auch

Einſchränkungen
dabey vorſchreiben kann ,

in Unſebung der Perſonen , z. B. daß

nur ciues eine Forderung erwerben , und daß

gewiſſe Perſonen Creditlos ſenn rollen ,

in Unſehung der Gegenſtande, daß z. B.

gewiffe Sachen nie gefordert werden können ,

endlid in Unrehung des Rechtsverhält

niffes ſelbſt, ſeiner Entſtehung , einer Dauer

und ſeiner Wirkung nach .

U 3 Ent:
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EntſtehungsArten der Forderungen.

S. 270.

Faſt in allen poſitiven Rechten , die For:

derungen haberi , gibt es drer Hauptquellen

derſelben *) ;

Verträge , Einwilligungen des Sdulds

ners , einer Forderung unterworfen zu finn

( contractus im weiteſten Sinne ) ,

Beſchadigungen , widerrechtliche Hands

Yungen , woraus eine Forderung folgen ſoll

( delicta inr weiteſten Sinne ) ,

Vermilchre Falle , die an Verträge und

an Berdådigungen grenzen , aber keines von

beyden find ( variae caufarusn figurae ).

* ) Et Find doppelſeitige , einſeitige und allei.

tige WillensduBerungen ( s . 136. **) . Ers

ſteres find blos juriſtiſche Handlungen , das

zwente find bios phyſiſche und das dritte

ift feines von beyben weſentlich und ſo bene

des zugleich . - Daß aud ben allen dieſen

Entſtehungsurten der Forderungen viel Zu.

fall ( alſo viel Recht des Stårfern , des

Glüdlichern) eintritt, iſt offenbar.

1. Vertråge.

S. 271 .

Die Verträge, ( liebereinkinfre
, Ver.

kommniſſe, Gedinge , patta , conuentiones,

con.



Ill. Redt d. Ford. A. Dblig. 1. Vertr. 311

contractus , (ponoynueceta ) ſind angenommes

ne Verſpredhen , wodurch Forderungen entſtes

hen ſollen. Keine Lehre hat im gewöhnlichen

NaturRedyte mehr ihr Glück gemacht , denn

alles , was irgend wandelbar ſchien , mußte

da durch Vertrage geſtúkt werden. Das

gange poſitive Recht und der Staat felbſt ward

feit dem vorigen Jahrhundert auf Verträge

gebaut *) , und da man in neuern Zeiten die

Verträge für" nicht beffer hielt , als andere

Theile des poſitiven Rechts **) , fo hofften

oder ſo fürchteten mehrere , damit múffe der

ganze Staat über den Haufen fallen.

* ) Auch die Theologen bauten einmahl die gan.

ze Religion auf ein Bündniß zwiſchen Gott

und den Menſchen . Wie viel oder wie wenig #

Einfluß diere FöderalTheologie darauf hatte ,

daß ohngefåhr zu gleicher Zeit auch die Jus

risprudenz auf einen Vertrag gegründet

ward (S. 18. 19. ), iſt ſchwehr zu entſcheiden .

Die Sirkel im Beweiſen und Erklåren , find

den Menſchen ſo natürlich , wie man ja auch

daraus ſieht , daß die Indier die Erde auf

einen Elephanten und dieſen auf eine Schild:

kröte ſtellen , oder daß man die Sprachen

auf Verabredungen , die Cohåſion auf lauter

Hålchen gründete u. f. w. - Rouſſeau

fagt in Contract focial L. 1. Ch . 1. ſehr naiv :

Ce droit (die Regierungegewalt) ne vient

point de la nature , il eſt DONC fondé ſur des

conventions. Allein in deni Sinne , in wels

dem die Gewalt des Staats nicht natürlich

iſt,* 11 4
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iſt, gibt es noch gar viele andere Gegenſåke

der Viatur, als blos Verträge. - Mert:

wirdig iſt es audy, daß der Eine die Pers

träge auf das Eigentbum , der Andere um .

gekehrt das Eigenthum auf die Verträge

bauen wollte , und daß im Nothfalle mans

cher wohl gar beyde Bauarten mit einander

verband , je nachdem ' er gerade mit dein Eis

genthume oder mit den Vertrågen im Ges

drånge war. In den franzöſiſden droits de

l'homme ift nur das Eigenthum genannt,

und alſo das Recht aus einein Vertrage

wohl mit darunter begriffen.

** ) bume war unter den neuern Philoſopher

einer der Erſten , der bemerkte , daß die

Pflicht, dem Staate zu gehorchen , gerade

ebon ro beilig ren , als die Verbindlichkeit

der Vertråge ( Vol. II. p . 241. ) : The obliga.

rion 10 allegiance being of like force and au

zhority with the obligarion to fidelity , we

gain nothing by reſolving the one into the

other. The general intereſts or necefities of

fociery are fufficient to eſtabliſh both. -

Wem etwa Daran liegt , die deußerungen

der jetzt lebenden Soriftſteller in chronolo ,

gilderOrdnung berſamnien zu haben, dem

empfehle ich doch auch das Lebrb. der

Rechtsgeſch. (Erſte Aufl. 1790 oder viel:

mehr 1789. ) S. 24. " Die Entſtehung eines

,,unwiderrufliden ZwangsRedits auf alles ,

, was je ein Anderer zugeſagt hat , iſt im

„ NaturRechte ſo ſchwehr zu beweiſen u . I.m."

Weit bekannter ſind aber die von Herrn

(R. Schmalz , und von dem Verfaffer des

Beytrags zur Berichtigung u . f. w. auss

führlicher vorgetragenen Zweifel geworden ,

denn



II. Rechtd. Ford . A. Oblig. 1. Vertr. 313

denn es gab weit mehr Beurtheiler der frans

zofiſden Revolution , als des alten Römis

foen Redts.

• 1

S. 272.

Nun iſt es zwar ausgemacht pflichtwidrig,

einen Menſchen durch betrügeriſche Verſpre;

dhungen zu Franken oder gar zu beſchadigen ,

und um auch den Schein davon nicht auf fich

kommen zu laſſen , wird jeder ſittlid) gute

Menſd lieber einen beträchtlichen Nachtheil

felbſt leiden , als nicht Wort halten , gepeat

auch , daß ſeine Einſicht und Neigung ſich erſt

nadzher geändert haben ſollte , was freylich

ohnehin niemand gerne geſtehu wird , dem

an der Meynung anderer von ſeiner Klugheit

und Bedachtſamkelt
etwas gelegen iſt. Ali

lein dieß ſind noch immer bloße Gewiſſenss

pflichten , init welden noch viele andere collis

diren können , wo alſo ab : und zugegeben

werden muß, denn auf der andern Seite ware

es doch auch unmoraliſd) , reine eigene Voll.

koininenheit oder die Glúcjeligkeit
Anderer

ſelbſt da aufzuopfern , wo dieſe offenbar der

ftárkere Verpflichtungsgrund
waren. Und

können ſie dieß nie ſeyn ? Kann man nidt et:

was verſprochen haben , wodurch , wenn es

aus Eigenſinn des Andern dabey durchaus

fein Bewenden haben ſoll, eine ganze Fainis

lie um ihre wichtigſten Rechte gebradt wird ?

US S. 273 .
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2

S. 273

Alle Verſuche , vermittelſt der Vertrage

aud, olne Staat aus dem Eirkel der bloßen

Gewiifendpflichten
Herauszukomınen und ein

Superes ZwangsRecht zu begründen , wobey

keine Venderung der Umſtände und der Neis

gungen mehr in Betracht káme , das alte Vo.

lenti non fit iniuria , - der Uebergang der

Kräfte des Verſprechenden , ſo weit ſie zur

Erfüllung nöthig ſind, in das Eigenthum

des Annehmenden , weil er ſie erwerben könne

und wolle , die Pflicht der Wahrhaftig.

Keit , um niemand vergeblidhe Erwartungen

und Bemühungen zu machen , das eigene

Entſcheidungo Recht in der Colliſion unvoll:

Pommener Pflichten , die Befugniß zir

Grenzbeſtimmung
der Freyheit , die Bei

fugnis , ſich dauernde, ohue alle Zeitbeſtime

inung gültige Maximen 'willkührlich vorzus

fdreiben , die Nothwendigkeit , eine Her

bertragung von Rechten unter Menſchen zu

wollen , mit einem Worte alle Foldie Ers

klärungen , welche , mit den Practikern zu

reden , theils ſchon erfunden ſind, theils noch

in Zukunft erfunden werden möchten , ſind

nichts als " mühſeelige und doch immer vergeb.

liche Beſtrebungen der Rechtsforſcher *).”

Es gibt außer dem rechtlichen Zuſtande kein

* peremtoriſches Recht, und keine Forderung

(S.
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(S. 173 ) , wie ſollte es gültige Verträge ges

ben , bey welchen oluehin , nad der vernünfs

tigen Natur des Menſden , nod die bejondre

Sawierigkeit eintritt , einmahl das kein Vers

ſprechender reine künftige Neigung und U bers

jeugung zu :n Voraus weiß , ihr alſo auch vers

nünftiger Weiſe nidt entſagen kann , - fero

ner , daß der Berechtigte offenbar unſittlich

handeln würde , der im NaturStande dem

Verſprechenden nicht erlauben wollte , von

dein erſten Vorraße abzugehen , in ſo ferne

dieß ohne Nachtheil für ihn , den Berechtigs

ten , geſchehen könnte , oder dieſer Nachtheil

erfekt werden ſoll, da ja ſelbſt im Staate kein

nur etwas fein fühlender Menſch die Uebers

eilung feines Wohlthåters fid) zu Nuße nas

chen wird, um die Erfüllung zu erzwingen,

und daß endlich bey der allgemeinen Zwangs:

Verbindltdhkeit der Verträge im Naturs

Stande eine MengeFragen gar nicht zu bes '

antworten find , ohne welche doch der San

ſelbſt gar keine Anwendung leidet ***), daß

náhınlich weder die Perſonen (S. 157 und 161.)

nod; der Inhalt noch die Form , ohne poſitis

ves Recht beſtimint renn können , weldzes al:

les body nothwendig Einfluß hat.

met. AGr. der Rechtslehre S. 100 .

Daß Rant ſelbſt die Verträge , wie fie in

der Metaphyſit betragtet werben múffen ,

D. h .
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digt, der Unnehmende wiſſe, nie gewiß, ob

d . h . als Idee , gegen den Einwurf vertheis

der Verſprechende noch in dein Augenblicke

der Annahme rein Wort nicht zurücknehme,

muß man ja nicht für einen Beweis halten ,

baš Kant die Verträge als Facta aud zur

Unterlage diß ganzen reditlichen Zuſtandes

tauglich finde. Da er die Unwiderruflichfeit der

Schenkungen blo8 für ſubjectiv bedingtes Recht

(für Recht im Staate) erklärt, ſo iſt es leidt

einzuſehen , daß er auch in dieſer Rüdſidyt

dem peremtoriſchen Rechte aus Verträgen,

das ſchon im NaturStande Statt finden ſoll

(einem Begriffe , der ſeiner Metapbyſit der

Redtslehre durdaus widerſpricht) , das

Wort nicht reden kann. Feder Vertrag

(deint demjenigen , der fich ihn reuen

låßt , leicht eine denkung zu enthal

ten . Der Käufer , der io Ih. für etwas

berſprochen hat , braucht nicht wort zu hafa

ten , ſo bald , weil nemo ſuum ia &tare prae.

fumitur, aud) feine Schenkung ein Zwangss

Récht gibt, denn 6 Th. iſt die Sache, wie

er nun ſagt, nur wertb , die übrigen 4 Th.

find geſchenft. Mit 6 hMit 6 Thy die er anbietet,

iſt aber der Verkäufer nid )t zufrieden .

**) Quidquid eft, eft omnimode determinatum.

Wie iſt es möglich), juriſtiſch nad einem

Satse zu handeln , der durchaus nur ein para

ticulairer Sab ift ? Dasberühmte paéta funt

fernanda beißt im NaturRechte nur : einige

Vertråge bewirfen ein Zwange Nedt, frage

ich nun aber welde ? ſo verweist man mich

auf das poſitive Recht. Folgt daraus nicht

offenbar , daß jener Sat bloße Metaphyſik

it , welde zwar dem poſitiven Rechte zum

Gruns
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Grunde liegt , wie überall das Empiriſdhe

eine Metaphnſit vorausſett, mit der man

aber obne poſitive Beſtiminungen To wenig

etwas anfangen tann , als ein Medanicus

mit dem reinen Geſetze des zureichenden

Grandes.

S. 274.

Die Verträge ohne rechtlichen Zuſtand,

eines Volko mit dem andern , oder des Res

genten mit dem Volke, bewirken alſo freylich

blos Gewiſſenspflichten , was wohl auch

genug iſt , und zur Sicherheit derſelben

br.iudyte inan fonft Eide und andere Religionss

Radfighten * ) , Atatt deren jegt das Urtheil

des unpartheniſchen Publicuing , wenn eines

da iſt **) , angerufen wird: Die Vertrås

ge in einem rediitiden , freylich nur proviſo:

riſdi rechtlichen Zuſtande, wie unſere Staaten

find, bewirken allein ein juriſtiſches Verhalts

niß , aber dazu 'múffen ſie auch gerade ſo eins

gegangen werden, wie das poſitive Rechtes

haben wil. Dieſes verdient Beinen Zadel,

wenn es nicht alle Verträge unter ſeinen Sưuß

nimmt ; hingegen der Richter thut refyr Uns

recht, der ſein äit zu dem inißbraucht, wozu

es thin nicht gegeben iſt. Rein Poll

bar je alle Verrr &ge für gulrig erkiare

(vollends gar eine ftrenye Verbindlid lett aus

allen bergeleitet).
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* ) da , wo tein Richter in der Sinnenwelt

möglid) iſt, nahin man ſeine Zuflucht zu der

Idee eines Ridhters.

:, **) Ben einem allgemeinen Kriege fehlt dieſes,

und je weniger weire es ift , deſto mebe

redinet man darauf, der glückliche Uusnang

wurde eg beſtedyen ( Le parii qui triomphe eſt

le ſeul légitime). Ein Cato iit inimer ſelten,

von dem es beißt Vi& rix caufa Diis placuit,

fed victa Catoni.

S. 275.

Nur das poſitive Redst beſtimmt die

Perfonen , die Form und den Inhalt gúls

tiger Verträge.

In Aurehung der Perſonen muß die Cis

pität des Annehmenden und die Civitát des

Verſprechenden beſtimnt reyn , aud) gehört

hierber wohl das Erforderniß , daß beyde

Theile nicht zu genau (durch unitas perfonae)

mit einander verbunden ſeyn ſollen .

$. 276..

Die Form der Vertråge erfordert theils

die Abweſenheit von Zivang * ) Betrug **)

und Irrthuin *** ) , theils äußere Feyerlids

keiten , als Worte ;-) , Shrift 4-1 ) , Hands

fchlag 111) , Eyd **) , Zeugen f**) ( herung

ters Notarien , Mátter) , geridətlide Erklas

rung ****) und Beſtätigung * 4 ) , wirklide

Ers
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Erfüllung *41 ), wobey dann auch Zeit *HT),

Ort * 4 ** t) und perſönliches Erſcheinen 7 * +)

vorgeſdrieben ſeyn kann . Je mehr dugere

Feyerlichkeiten vorgeſdrieben und beobachtet

find, deſto weniger wird auf den Mangel der

innern Erforderniſſe geſehen f ***).

* ) Was iſt darüber im NaturStande Rechs

tens ? Wenn A den B zwingt , ihn oder gar

dem C , der vielleicht ganz unſduldig iſt,

etwas zu verſprechen , darf man den B toda

ſchlagen, der nicht 2ort hålt ( coacta voluntas

etiam eft voluntas und qui fcit mori cogi nequit )

oder darf B toorchlagen , wenn man ihn bara

auf hin zwingen wil ? )

**) Auch hier wünſchte ich , daß die Bertheis

diger des ZwangsRechts aus Vertrågen ohne

poſitives Redyt , eine von beyden Meynuns

gen , aber nicht aus bloßen Gründen der

Billigteit , die hier nichts gelten kann , bes

haupteten : Iſt der Betrogene ( vom Gegner

oder von einem Dritten Betrogene) an Feis

nen Vertrag gebunden oder nicht ?

*** ) Der Irrthum fommt theils ſo vor , daß

ein Verſprechender die wahren Umſtände,

die jeħt rdion eintreten (3. B. den Werth

deffen , was er verfauft ) nicht weiß , theils

fo , daß er an künftige Eråugnifle nicht gee

dacht hat die ſogenannte Clauſel: rebus

fic ftantibus). Auch hier könnte mander

neuere Schriftſteller ſeine Geſcidlidfeit zeis

gen , wenn er folde Fragen aus Gründen

a priori ſo entſchiede , daß die gemeine Mos

ralität daran teinen Anſtoß nåhme , und daß
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er nichts aus dem poſitiven Rechte borgte.

Wer beweist a priori, daß z . B. die Clau.

Fel rebus fic ftantibus nidit auch auf die Forts

dauer der gegenwärtigen Neigung gehe ?

Daß fie im poſitiven Rechte nicht darauf ges

ben kann , iſt klar , eß fönnte aber wohl nur

ſubjectiv bebingtes Redt feyn .

+) 3. B. die Römiſche Stipulation.

*t) % . B. der Sak des Franzöſiſchen und des

Preußiſden Rechts , ' alle bedeutende Ges

fchaffte fchriftlich einzugeben.

411) 3. B. die gewohnliche Fegerlichkeit unter

Bauern in Deutſchland.

* ) Hieran grenzt die Stipulation , nach der

Art der Römer und anderer alten Völker ,

den Eyd durch eine Antwort auf eine bes

(dwóhrende Frage abzulegen . Auch unſere

endlichen Verzichte gehören hierher.

*** ) 3. B. bey moſes der Vertrag unter den

Iboren , bey platon der Vertrag auf dem

Markre.

****) 3. B. die. Infinuation der Schenkungen

über 500 folidi im neuſten Ronriſden Rechte.

*+) z . B. die Verträge unter Bauern über

Grundſtücke , nad) faſt allen deutſchen fanda

Rechten . Davon iſt die Eintragung der

RealRechte ins HypothekenBuch noch rehr

beridieden .

* ++) 3. B. die RealContracte der Römer, und

das Handgeld.

*11 3. B. nicht nach Ziſche , nidyt am Sabs

bath .

* pttt) z. B. auf dem Rathhauſe.

** + )
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+ * + ) B. die legis a &tiones bey den Nomern.

**** ) . 2. B. ben einem negotium ſtricti iuris

wird weniger darauf andlidt genommen ,

als ben einem negotium bouge fidei ; dort bes

darf es einer reftitutio in integrum ; hier

nid )t.

S. 277 .

In Uriſehung des Inhalts beſtimmt das

poſitive Rect theils welche Wirkung ein phy :

fiſch unmögliches
Verſprechen haben ſoll *),

theils was für juriſtiſo uninoglich zu halten

iſt , weil es etwa dem Verſpredenden
**),

oder einem Dritten *** ) , oder dem Staäs

te t'*) gar zu nad thellig wäre. Darunter ges

hören auch die Verbote gewiffer Modificatios

nen durch Bedingungen und Termirie bey Vers

tragen , die eine ſehr ſtrenge Wirkung haben

follen tt ).

* ) Das Römiſche Recht unterſcheidet zwiſden

einer res exftin &ta und einer res futura.

** ) Das Romiſche Recht geſtattet kein Vers

ſprechen , nicht zu teſtiren .

***) 3. B. eine alienatio in fraudem creditorum .

+ ) Hierher gehören alle Polizey Einſchránkunta

gen durch Gildenzwang, Zindfuß u. r. w.

Db der Staat wobl daran thue , folde Ges

rebe zu geben , iſt nicht die Sache des Rids

ters , und gehört ſogar weniger in die Phis

loſophie des poſitiven Rechts , nach unſerer

Beſtimmung ( S. 52. ) , als in die Politit. Ich

Civil. Curr. 3. II. naturRecht. # bas
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habe deswegen das , was, in der erſten Aufs

lage ( M. 200 bis 217. ) hierüber vorkommt,

dießmahl lieber ganz weggelaſſen.

tt) Ein Wedſel darf nicht unter Bedinguno

gen acceptirt werben.

Arten der Verträge.

S. 278

Die Verträge find soft mannichfaltig.

Bey der Bearbeitung eines einzelen poſitiven

Rechts kann es vernünftig renn , die Claſſifia

cation derſelben nach der Form vorzunehmen ;

allein hier wäre dieſe gar zu zufällig , und es

iſt alſo natürlicher , den Inhalt ſelbſt zuin

Theilungsgrunde
zu machen , da in allen pos

ſitiven Redsten Vertrage der einen oder der

andern Art vorkommen müſſen, und alle Ver:

träge in eine dieſer Claſſen gehören. Die Vera

träge ſind entweder von der einen Seite wobla

thårig (der Unnehmende verſpricht nichts daa

gegen) , oder von benden Seiten beläſtigend

(er verſpricht etwas dagegen ) , oder riskirt

(es hångt von etwas Ungewiſfein ab , ob jes

nec oder dieſes der Fall feu ) *).

* ) Lehrb. der jur. Encycl. ( Zw. Verſ. )

0.95 *

S. 279.
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(Schenthese

S. 279 .

1. Die von einer Seite wohlchårigen

Vertrage gehen auf ein unentgeltliches
Geben

fum de depoſito recipiendo) oder teiſten (paa

& um de commodando oder de niutto). Dieſe

Verträge find an ſich die allerentbårlidften
,

da das ganze Verkehr ohne ſie. Statt fins

det *) , und es iin Gegentheile ſehr hart iſt,

wenn die Forderung aus einem folden Ges

ſchaffte der Forderung aus einem andern vors

geben ſollte. Daher finden ſich hier ſehr häufig

Einſchränkungen im poſitiven Rechte , in una

Tehung der Perſonen ***), ter Form ***) und

a bes: Inhalts f ) dieſer Vertrage.

* ) Die Römer waren den Schenkungen gar

nicht gut , wie polyb Lib. XXXII ) ben

der Generofitat des fångern Scipio bes

merkt , und Cicero , mit dein Spridjworte :

Liberalitas fundum non habet belegt (de off. II.

15. ) .

**) Z. B. kein Banqueroutier, nicht Ehegatten

unter fich , und kein Untergebener an ſeinen

Obern .

** ) 3. B. realis praeftario, wohl gar mancipa

rio , ftipulatio , Zeugen. Im neuſten Römis

ſchen Rechte iſt (Tehr inconſequent) ſchon ein

paétum de donando flagbar. Die Infinuas

tion geht nur auf betrådtliche Scenfungen ,

nicht auf eben ſo betrådhtliche pacta de com

modando oder de mutuo . Das beſonders

Sdent
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Schenkungen des ganzen Vermögens(Vermde

gensUebergaben) nur unter großen Eindhráns

kungen Statt finden , iſt ſehr pernünftig . Wels

de Colliſionen inuffen entiiehen , wenn ein

Tolder Schenkender nachher noch Kinder er:

zeugt , und wie 11:iflic wäre es , ihm dieſés

ganz zu verbieten ?

* ) 3. B. die Freyheit des Widerrufs ,das Ers

loſchen des llluftrags unir dein Tode , das

beneficium competentiae, der concurfus caufa .

rum lucratiuarum . u.1. w .,

S. 280.

II . Die von beiden Seiten belaſtigen :

den Vertråge gehen entweder von beiden Sei:

ten ganz auf dasſelbe ( alfo immer auf ein Ges

ben) , oder ſie gehen. von jeder Seite auf ets

was anderes ( 1: Geben gegen Geben , wie

Tauſch, Lauf, Geldivéchſeln, auch Cheilen

und Sich vergleichen , 2. Geben gegen Thun,

wie Mietbe von Arbeicent, 3. Geben gegen

Leiſten , wie Tierbe von Sachen , 4. Chun

gegenThun, 5. Chun "gegen Leifien,und

6. Liſten gegen Leiſten , welche dren Fälle bey

der Socierde vorkommen *) ), oder ſie ges

hen nad Belieben, auf dasſelbe oder auf ein

Requivalent:

* ) Dieß ſind die reinen Combinationen , wels

che aus dare , facere und praeftare entſtehen .

Das Römiſche do ví dles y . f. w .wird in den

NaturRects Compendien häufig angeführt,

aber
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aber nidit in der wahren Bedeutung. Lehrb.

der Geſch. des R. X. S. 96 .

S. 281 .

Verträge, wobey jeder ganz dasſelbe vers

ſpricht, alſo wo einer nur das zurücégeben soll,

was ihm der Undere gegeben hat , ( die Rimi:

ſden benannten RealContracte) ſind die ein :

fachſten und unleugbarſten von allen , and wenn

PrivatEigenthum ſeyu ſoll, ſo müſſen dieſe

Verträge durchaus auch gelten , weil ja die .

Reue des Empfängers gerade darauf geht,

die Sache wieder zurück zu geben *). Daher

iſt hier auch die Forin nicht leicht anders als

zum Beweiſe nöthig. Die einzige Schwierig:

keit dabey tann etwa die Complication mit ei :

nein wohlthätigen Vertrage oder mit einer Be:

roddigung ( S. 287.) machen. Die Verſchieden

heit dieſer Vertrage geht darauf, daß entweder

der Empfänger dem Geber eine Wohlthat ers

weist ( depoſitum ), oder der Seber dem Ems.

pfänger (matrum und commodatim ), oder

keiner von beyden ( pignus ). Der Unters

ſchied zwiſchen mutuum und copimodatum be:

ruht auf dem zwiſchen fungibeln Sachen und

andern, und auf dem ftrengen Eigenthuine **).

Daß baar geliehenes Geld die allerſtreng

ſte Verbindlichkeit bewirkt , iſt ſehr begreif:

lis ***).

2 3 * ) Civ.
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t
.

*) Civ . mag B. I. S. 468.

**) Wo die Regel gilt : band muß band

wahren , da ift es ſehr natürlich , daß mu

tuum und commodatum in demſelben Borte

Leihen zuſainmenfließen.

***) Civ. mag B. II S. 485. Damit bangt

wohl auch das SC. Macedonianum zuſaminert.

S. 282.

Die Verträge, woben jeder etwas anden

• res , ein Aequivalent, wie er und fein Gegner

eis wenigſtens zur Zeit des Vertrages dafür

anſehen , verſpricht , die ſynallagmatiſchen

Verträge ſind die häufigſten und zum Vers

Lehre der Menſden unter einander alleruns

entbårlidiſten Vertråge. Oft werden ſie Eh .

ren halber als wohithátige Verträge angeſes

hen , uin zwiſchen denen , wobey der Gewinn

das Weſentliche iſt und Peyn darf , und zwis

fchen edlern Verbindungen einen Unterſdied

zu machen * ).

* ). Hierher gehört alles , was honor , honora .

rium heißt, eine donatio fub modo beym /

Prånumeriren , eine donatio remuneratoria.

beym Nachzahlen. Der Pehrer und der

Schriftſteller follen nur nicht auf den finds

den Gewinn ſehen , aber man findet es doch

billig , daß “ die das Evangelium lehren, ſich

vom Evangelium uåbren " , daß fie alſo ents

fchädigt werden , damit ſie nicht bey dem be.

ften willen, ihre Kenntniſſe und ihre Kunſt

mits
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mitzutheilen a aufhören müſſen , weil ſie

nichts zu leben haben . Derſelbe Fall tritt

bey den Staatsbeamten ein , alle Beforbun:

gen , Diáten , indemnités , bis zu den Ny:

riagrainmen der franzöfiſchen Directoren,

und gewiſſermaßen ſelbſt bis zur Eiviiliſte,

gehören unter den Begriff von Lohn , wenn *

er in ſeiner ganzen Ausdehnung genommen

wird.

S. 283 .

An und für fid, ſollte jedes Hequivalent

fich blos darnach richten , wie viel Fleiß auf

beyden Seiten erfordertwird, um die Sache,

welche gegeben oder geleiſtet werden ſoll, zu

haben , und um das Thun zu verrichten *).

Daraus ergeben ſich von ſelbſt die mancherler

Elemente , woraus der Preiß von irgend ets

was beſtimmtwird : Zeit ** ) , mit Rückfidht

auf das Erlernen ***), auf das Ausruhen ;-)

und auf das Abwarten einer ſeltenen Gelegens

heit 4 * ) , und deswegen dann auch das zum

Verlage nöthige Capital ***) , beſonders die

{and Rente *1) , der Transport ***) , das

Riſico ****"), die Abgaben an den Staat %*),

ſelbſt der ftandesmäßige Aufwand ***).

Daraus folgt von felbft, daß Arbeiten und

Prpducte der Reichen mellir gelten müſſen,

als die der Armen (5.216 .) . Allein im eins

zelen Falle beſtimmt fid, das vermeintliche

Hequivalent beſonders aud) nach der Concur:

renz,
24
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renz , je mehrere etwas haben , befto wohlfei:

Yer , je mehrere etwas wollen , defto theurer

iſt es , und natürlider Weiſe ſind auch in dies

fen beyden Rückſichten die Armen übel daran.

* ) Emith (Wealth of nations ) und Rant

( 117et. A6r. Ser Rechtslehre S. 123. )

find hier meine Führer . Der gegenwärtige

Befiber braucht gar nicht fleißig geweſen zu

reyn , denn vermoge der Succeſſionen tann

er in den Fleiß des Andern eintreten . Eben

ſo iſt vielleidtber jellige Arbeiter ſehr fleißig,

aber er bat niemand fuccedirt.

** ) In jedem Theile der Zeit will man ſeine

Bedürfniſſe befriedigt haben , und wenn es

and) folde ſind , die nur von Zeit zu Zeit

borfallen , fo muß man in der Zwiſchenpea

riode darauf Rückſicht nehmen . Der Tage:

lohner , den man nur Nadymittags anſtellt,

muß darauf denken , daß er aud) Mittags

effen und Nachts ſchlafen wil.

***) Darum iſt die Arbeit eines Menſchen ,

der ſtudiert hat, ro theuer , weil er fünf bis

zehn Jahre zum Studieren braucht , in des

nen er ſonſt ( dhon etwas båtte verdienen fón

nen , auch wohl dieſe Zeit doch noch für

manchen verloren ift.

+) Szarte Arbeit iſt theurer , als leichte.

tt) Wer z. B. im Winter ſeine Arbeit nicht

verrichten tann , muß im Sommer deſto

mehr dafür bekommen.

+11) Das Reſultat vorhergegangener Arbeit.

**) Der Grund unb Boden , der zu etwas ers

fordert wird , muß fich aud berintereſfiren ,

D. b.
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d . h . man will die dazu aufgewandte Arbeit

auch genießen.

*** ) je volumineuſer eine Waare iſt , deſto

mehr variirt ihr Preiß nach dem Orte, z. B.

Holz.

***4 ) 3. B. GalanterieWaaren , die ſich nach

einiger Zeit gar nicht mehr bertaufen , find

theurer als was inimer zu brauchen iſt.

Ebenro iſt eine gefährlidie Arbeit, eine

Kunſt oder Wiffenſchaft, welche viele nicht

erreichen , thenrer.

**) El pertheilt ſich zwar jebe Abgabe nach

und nach auf alles , allein zunächſt ſteigt

doch das am meiſten , worauf ſie geradeju

'trifft.

***) Auch dieß iſt ein Grund, warum obrig

feitlidye Perſonen nad Verhältniß ſtårfer

bezahlt werden , als andere, Sie ſollen res

pråſentiren , ſchon durch ihren Aufwand ſich

wenigſtens in ſo weit auszeidinen , daß man

ihnen nicht zutraut , ſie werden durch jede

Kleinigkeit beſtochen , oder auch nur in Vers

ſuchung geführt werden können ,

S. 284.

Bey bieſen Vertragen iſt es nicht viel fels

tener, als bey den geradezu wohlthätigen, mit

welden dieſe Rier: auch ſonſt Lehnlichkeit has

ben ( S. 273. *. ) , daß das pofitive Recht die

Perſonen * ), die Form ** ) und den In ,

halt ***) genau vorſchreibt , beſonders mit

Rückſicht auf die Wichtigkeit des
Gegenftans.

des,
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des , über welchen der Vertrag eingegangen

wir ) . Fehlt hieran irgend etwas, ro überläßt

es der Staat dem Gewiffen und der Klugheit jes

des Verſprechenden , ob er feine Meynung

åndern will , oder nicht.

* ) 3. B. kein Frauenzimmer ohne Vormund.

**) Hier iſt die Form gar nicht bloß zum Bes

weiſe. Die Römer verlangten ben allen dies

ren Gefdäfften , die wenigen Conſenſual:

Contracte ausgenommen, entweder eine Stis

pulation oder eine wirPliche Ablieferung,

( die unbenannten Contracte ).

***) 3. B. geridtliche Tagen, das Marimum

von Zinſen ( Civ .mag. B. II . 8. 139 bis

184. ) , die Reſciſſion wegen einer Verletzung

über die Hälfte (ein ziemlich unweiſes Recht).

Hierher gehören aud) die Beſtimmungen,

ob der conductor der Regel nach Reiniffion

haben , ob er dem neuen Eigenthümer weis

chen ſoll u . 1. w. Lesteres (der Grundſak ,

den man gewöhnlich ſo ausdrückt : Bauf

bricht miethe) ſol dem NaturRedite, nad

der Meynung einiger Sdriftſteller, gemåß

fenn , und nach der Meynung aller andern

ihm zuwider.

S. 285 .

Ein belåſtigender Vertrag kann auch von

der Urt ſeyn , daß der eine Contrahent nach

Belieben entweder das , was er gegeben und

verſprochen hat, zurücknehmen und zuriceber

kalten , oder ein Hequivalent bagegen.empfans

gen
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gen roll. Dieß beruht entweder auf einer be:

fondern Uebereinkunft *) ; oder auch dhon

auf der Form des Vertrags **).

* ) 3. B. bey der lex commiſoria , bem paétum

displicentiae, dem TrödelContracte u . T. w.

** ) 3. B. ben den Römiſden unbenannten

Contracten , und bey une, ſo oft die Form

des Contracts nid )t beobachtet und doch be:

reits etwas abgeliefert worden iſt.

. 286.

III. Die risquirten, zuſichernden Vers

tráge ' geheu entweder darauf, eine Gefahr

erft zu machen *) , oder aber eine Gefahr zu

übernelymen , welche ſonſt den andern getrofs

fen hatte , fie ren nun blus phyjiſch **) , oder

blos juriſtiſdi ***), oder phyſiſch und juris

ftiſch zugleich 4.). Dieſe Arten von Vertra:

gen ſind großentheils ſo entbårlich und wers

den fo leicht gemifbraucht , daß das poſitive

Recht febr wohl daran thut , fie nach Perſo:

nen ++ ), Form fff ) und Juhalt **) eius

zuſdrånken .

*) 3. B. Spiele , Metten , Lotterien , Lottos.

*) Z. B. Affecurangen.

*** ) Hierher gehören die Interceffionen aller

Art , welcbe man auf die brey Claſſen brins

gen kann , 1. Rechte auf die, perſonliche

Freyheit ( Wechfel , Einlager Geißel ),

2. Steals
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9. RealRecht für eine Forberung ( Pfand ) ,

3. Forderung ( Bürgſchaft ).

t ) Dieß iſt der Fall ben! Leib Renten , Tonti.

nen, WittwenCaſſen , Sterbethalern u . . w .,

woben die neuſten Vorfälle ro belehrend ſind.

f ) 3. B. das SC. Velleianum , oder das nur

gewiſſe Perſonen Wedſelfånig finð .

tit ) 3. B. daß die Polize durchaus ſchrifts

lidy jeya muß.

+ )... B. daß gar keine ſtrenge WechſelVers :

bindlich leit Stattfindet , oder daß man

nichts viel höher afſecuriren laſſen darf, als

es werth iſt , oder daß , der Regel nach),

der Birge oder Pfandinhaber nur im Notha

falle gehalten ſind.

2. Beſchädigungen.

S. 287

Aus einer Beſdhådigung entſteht im redits

lichen Zuſtande eine neue Forderung , wenn

dieſe gleich nur eine Folge des Rechts iſt, wels

dheg der Beſchädigte fchon vorher hatte. Dhne

redtlichen Zuſtand iſt aber freylich dieſe Quelle

von Forderungen ſo unſicher , wie alle anderen

aud ), denn erſt imn poſitiven Redte kann bes

ftimit ſeyn :

1. Bey welchen Perſonen die gelten ſoll,

ob nåhmlich der Beſchädigende einer Impus

tation fähig ſeyn muß * ) , ob der Berechtigte

nur derjerrige iſt, welcher unmittelbar daben

leis
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leidet r oder auch ein Dritter , der ja doch ims

mer auch ein Intereſſe dabey. hat, daß Bes

schädigungen verhütet werden , und endlich ob

das Verhältniß , worin der Beſchädigende

und der Beſchadigte mit einander ſtehen ; ets

wa kraft etner Familien Verbindung oder kraft

eines, beſondern Geſchaffts , hier Einfluß ka:

ben ſoll **).

* ) Ben zahmen Zhieren findet fich wohl etwas

74 analoges (Si quadrupes pauperiem feciffe dica

. : tur ) , aber nicht bey lebloſen Sachen .

29 **). Ben den Vertrågen , beſonders den Real:

Contracten , das mutuum. ausgenomnien ,

find hierüber faſt immer andere Regeln, als

fonft. Man wählt ſich ſeinent Contrahenten,

Igi und wo man Vortheil hat , da muß man ſich

saud Nachtheile deſto eher gefallen laffen .

$. 288 .

II, Die Beſchädigung felbſt kann rehr

mannichfaltig , ſie kann poſitiv (damnum enrer .

gens) , oder negativ ( lucrum cellans), an der

Perſon ober am Vermögen zugefügt , wirts

lich oder nur wahrſcheinlich ſeyn , und beſon.

ders kann es darauf ankommen , in weldhem

Verhältniſſe der Wille des Beſchädigenden zu

Dein Erfolge ſteht. Daß die borſágliche Bes

ſchädigung verbinde , ſcheint fehr billig , zus

mahl wenn man die obigen Einwendungen

( S. 149.) vergißt;, aber wie ſoll es bey dem

|
Zus
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Zufalle gehalten werden , und wie ben den

höchſt inannichfaltigen Schattirungen zwiſden

Vorſak und Zufall , die man überhaupt culpa

nennt , und dann wieder bald näher zum Vors

fake ſtellt ( culpa lata ) , bald náber zum Zu.

falle ( culpa leuiſima), oder die auch wohl ovn

jenem etwa ſo weit wie von dieſem entfernt find

( culpa leuis) ? Es wäre wohl zu wünſchen,

daß die Anhänger des ftreugen NaturRechts

eine allgemeingültige Beantwortung.irdieſer

Fragen aufſtellen könnten. So lange dieß

nicht ift, múffen wir uns an das poſitive

Recht halten , weldhas auf der einen Seite die

Sadyen lieber ſo laßt, wie ſie die Natur ge:

macht hat (caſum ſentit dominus) , auf der

andern Seite aber auch den ganz Unfchuldis

gen lieber begünſtigt , als den , rey es audy

nur fehr wenig Schuldigen *).

* ) Die zwolf Tafeln und auch platon in den

Geresen ſprechen von einem caſus, der erſekt

werden müſſe. Es ſieht aber ſehr dahin , ob

fie darunter einen ganz reinen cafus perftan .

den .

$ . 289.

III. Mit der Frage , worauf dieſe Fore

derung gebe , iſt das NaturRecht bald fertig ,

denu da behauptet man ein ins belli infinitum

aus jeder Låſion. Im rechtlichen Zuſtande

fann
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kann dieß aber nicht Statt finden , ſondern

da muf die Forderung beſtimmt ſeyn , entwes

der abſolut, oder mit Rückſicht auf den zu

beweifenden , auch wohl zu beſchwöhrenden

Schaden, und da entweder einfach oder mehr,

fad ), weil ſelbſt der baare Vortheil des Bes

ſchädigten in mancher Rückſidit zweckmaßig

feyn kann , Daß mehrere Thater einer für

alle baften , iſt ſehr natürlic) , um dem Vers

führer Underer keinen Vortheil zu laſſen.

Eine Milderung etwa mit noxae datio , oder

mit der Einſchränkung auf die Perſon des Bes

fchadigenden kann audy rehr billig ſcheinen.

3. Vermiſchte falle.

S. 290.

So oft jemand einen Vortheil hat , wels

chen nach den allgemeinen Redte Regeln der

Undere haben ſollte , ſo iſt Erſterer verbuns

ben ihn herauszugeben , und ſo oft jemand eis

nen Sdaden gelitten hat, den uach allgemei:

nen RechtsRegeln der Andere leiden ſollte , po

iſt Legterer verbungen , ihn zu entſchädigen ,

beydes auch ohne Vertrag und ohne wider.

rechtliche Beſchädigung. Seder' würde ſich eis

nen ſolchen Vertrag gefallen laſſen , er můßté

denn eine widerrechtliche Beſchädigung vors

haben.

S. 295 .
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S. 291.

Auch gehoren hierher alle Forderungen

aus dem Perſonen Rechte auf Dienfteund auf

Alimente, wenn das Verhältniß nicht ſo

ſtrenge eft , eine Forderung unmöglich zu ma:

den (S. 275. ) ; ferner aus den getheilten Eta

genthume die Abgaben und Dienſte und die

Zwangs-und BannRechte ; aus dem anges

wandten Perſonen Rechte die Forderung einer

dos , aus den Verlaſſenſchaften die Vermächt:

niſſe und der Pflichttheil, endlich aus dem Ofe

fentlichen Rechte alle Anſprüche des Staats

als einer juriſtiſchen Perſon auf ein Geben,

Thun oder Leiften , welches auch unter Einze:

len vorkommen kann..

Ende der Forderungen.

S. 292.

Eine Forderung erldſat

durch eine Veränderung in den Perſonen,

in ſo ferne Recht oder Sduld nicht auf andere

übergehen , oder in fo ferne aus benden Pers

ſonen nur eine wird ( confufio),

durch eine Ver&nderung der Sache , die

ein Gegenſtand der Forderung iſt, in lo ferue

die Forderung nun nicht auf ein Requivalent

noch fortdauert *) ,

durch
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durch eine Veränderung des Rechtsvera

hältniffes , wohin die Entſtehung der Frenheit:

von einer Forderung durch die Solution mit

allen ihren Arten **), durch Verträge, legte

Wilen, Urtheile u. f. w. gehört.

* ) Befrent ohne Rüdſicht auf poſitives Recht

der zufällige Untergang oder Verluſt der

ſchuldigen Sache den Schuldner, tann man

ſagen , wer, wenn ſein Vermogen a + x ift

ſchuldig wäre , a wegzugeben, der iſt, wenn

a ohnehin wegfáut, nun doch nicht ſchuldig

fich gar mit x - a zu begnügen ? Unſer gea

meines Recht unterſcheidet das dare vom fa .

cere und praeftare ; nur im erſten Falle trågt

der Gläubiger die Gefahr und ſelbſt da nur,

wenn es ein beſtimmtes Individuum ift.

**) Rann ein Dritter die Solution leiſten , auch

ohne Einwilligung des Gläubigers und des

Sculdners ?

*

B. Pindicacionen.tionen.

$. 293 .

Wer ein dinglich perſönliches Recht auf

eine Perſon, oder ein dingliches Recht auf

eine Sache hat, die ihm ein Anderer vorento

halt, der ſteht nun ebenfalls zu dieſem Ans

dern , der weniger gethan hat, als jeder

Dritte , in einem beſondern Verhältniffe , das

ein perfónliches Recht begründet jedoch nur

tu ſo weit , als die Vindication mit dem dings

Civil. Curr. 3. 11. naturRecht. » lidhen
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lichen Rechte verbunden iſt. Daben kann auch

von Herausgabe der Früchte und von Erſtats

tung der Auslagen die Frage reyn, welches

alles: lediglich durch das poſitive Redt beſtimmt

werden muß.

S. 294.

Wer ſich im Beſige deſſen befindet, was

er vindiciren könnte , wenn es ein Anderer bes

raße , dem muß ſelbſt im Staate die Selbſt:

húlfe geſtattet ſeyn , denn theils wäre ſonſt

ein ewiges Wechſeln des Beſiges (der , welo

dher den Beſiß hatte räumen múffen , um keine

Selbſthülfe
zu brauchen , hátte nun ' dasſelbe

Recht gegen den Uudern , daß dieſer aud teis :

ne brauchen dürfte) , theils würde kein Recht

etwas helfen , wenn man es immer von neuem

eutbåren mußte, ſo lange bis man es erſt

durch den Staat wieder rhielte *) .

9 ) Daß der Staat alle Beſitz Sacen ( caufae

podelionis S. momenti ) ſehr viel (dineller bes

handeln läßt , als die , wo das Redt ſelbſt

in Frage koinmt ( petitorium ) , daran thut ,

er ſehr wohl , und es iſt merkwürdig , wie ,

das Römiſche Recht in der Folge die Inters

dicte , und wie unſer Reichsgerichts-Proceß

die Mandate aufgenommen hat. Deſſen

ungeachtet muß aber doc ), wer im Beſige iſt,

fidh auch Telbſt darin ſchützen dirfen. Hieran ,

grenzt das Auspfanden des deutſchen Rechte,

wodurch eine Sache wenigſtens da behalten

wird ,
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wird , wo fie nun iſt, auch wenn der Auss

pfändende ( z. B. der Herr des Grundſtücs,

worin das fremde Vieh widerrechtlid weis

det) ſie nicht eigentlich beſeffen hat .

S. 295

Daraus folgt nun aber auch, daß derjenige,

welcher das Recht zu vindiciren bat, fid, doch nie

durdy Selbſthülfe ſtatt des Andern in Befikrets

zen darf. Denn wie ſollte der Befiger er :

kennen , daß der, welcher ikm den Beſig ents

ziehen will , ſich für den wirkliden Verechtiga

ten halte , und nid)t blos auf eine widerredytli

dhe Verdådigung ausgehe ? Die blufe Uebers

zeugung iſt iin Gewiſſen ſehr wichtig , aber

nicht iin außern Rechtsverhältniſſe , denn wer

kann dieſe Ueberzeugung des Andern beurtheis

len ? Sm rechtloſen Zuſtande ( außer dem

Sinate) fehlt es alſo auch in Anſehung der

Vindication gerade an dem , was den rechts

måßigen Eigenthümer vom Räuberunt:r:

ſcheidet, und wenn man über alle Schwierig .

keiten im Perſonen Rechte und Sachen Rechte

hinaus wäre , fo ftoßt fidh doch alles wieder

an der Unmöglichkeit, ein Reditsverhältniß

zu verfolgen , vhne daß der Erfolg von der

bloßen Ueberlegenheit der St& rke abhinger zu

welcher es bende mit vsllig gleicher Ueberzeua

gung von ihrer gerechten Sadje kommen laſſen.

C. Alcs
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C. Accionen.

S. 296 .

Eben ſo rechtlos iſt die Verfolgung der

eigentlichen Forderungen , ſobald kein rechtlis

cher Zuſtand da iſt. Ohne Staat würden der

Släubiger und der Straßenräuber (wenn es

l'da einen von beyden geben könnte) völlig auf

diefelbe Art verfahren , denn daß der Glau .

biger ſo artig ſeyn roll , erft feinen Anſpruch

zu erklären und zu beſcheinigen , kann ihm,

abftrahirt von Gewiſſenspflichten , nicht zuges

muthet werden. Wer weiß , ob er nicht

glaubt , nur durch einen pláklichen Ueberfall

zu ſeiner Forderung gelangen zu können ? Und

wenn im natürlichen ZwangoRechte alle Vers

trage fo ausgemacht eine Forderung begrúrs

deten , wie nur irgend in einem poſitiven Reds

te, fo würde ſich doch auch hier alles wieder an

der Art, die Forderung zu verfolgen, ſtoßen *).

*) Daß dieß wirklich der Fall iſt , lehrt uns

jebe Zeitung . Es iſt meiſtens ſehr fchwehr

zu ſagen , auf welder Seite ein Krieg ges

recht ren , und vollends wenn auf der andern

Seite die Ueberzeugung von der Ungerechtigs

Feit rey'n roll. In den ineiſten Fällen thun

die Menſchen einander nicht Unrecht ſich zu

befriegen , aber fie thun auf benden Seiten

höchſt Unrecht daran , daß fie in einem fols

den redytloſen Zuſtande bleiben , wovon der

Krieg eine Folge iſt.

S. 297.
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is 1

S. 297

m rechtlichen
Zuſtande muß durchaus

immer ein Richter angerufen werden , wenn

man irgend eine Forderung
verfolgen will, und

die blope Selbſthúlfe
wurde auch ber dein bes

ften Rechte des Einen dennoch den Andern zur

Selbſtvertheidigung
berechtigen

, an welcher

fogar jeder Dritte Antheil nehmen darf *).

* ) Das Characteriſtiſche
des Råubers beſteht

nicht darin, daß er gar kein Recht hat, denn

wie tann der überfadene Reifenbe dieß wiss

fen , der ia doch wohl irgend jemand etwas

fduldig reyn wird , ſondern darin , daß er

Gewalt braucit. Es iſt keine bloge plus,

petitio und feine exceprio obfcuri libelli , auf

welche hin der Räuber getsdet werden darf,

ſondern wenn er das beſte Recht von der

Welt hat, ro muß er ſich es doch felbſt zua

ſchreiben , daß der Angegriffene auf dieſes

gar keine Rüdſicht zu nehmen braucht.

S. 298.1

Die Verfolgung einer Forderung, und als

ſo auch eines Rechts überhaupt , gegen eine

beſtiminte Perſon kann auch ſonſt an eine ges

wiffe Form gebunden ſeyn , ben deren Nicht:

beobachtung das Recht ſelbſt nichts hilft (la

forme emporte le fond) , oder es wird ledig :

lich auf das Materiale geſehen. . Legtéres

fogeint billiger und wohlfeller ; . aber Erſteres

iſtY 3
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iſt der ganzen Analogie des PrivatRechts und

dem Principe der Theilung der Arbeitgemäß,

vermoge deſſen es eben ſo gut eigene Leute gibt,

die ſich auf die Verfolgung von Rechten ges

legt haben , als auf irgend eine and.He Bes

ſchafftigung. Auch iſt die Einſchränkung des

Ridters durch die Form , ein Erraz dafür,

daß er in den Redytoſaßen felbſt unmöglich

an fu genaue Vorſchriften gebunden reyn kann,

als man wohl wünſchen möchte.
Am rath

rainſten iſt es wohl , die Anhänglichkeit
an die

Form init der Freyheit davon zu verbindent,

jene bey den gemeinen Richtern und dieſe nur

bey höheren Obrigkeiten eintreten zu laſſen * ).

*) Muſterhaft kat dieſes Lord Bacon mit dem

Benſpiele des Römiſchen Pråtors , und der

Engaiden Courts of equity erläutert ( Vol. I.

p . 252.) ,

S. 299.

Dieſe Form betrifft die Perſonen , das

Recht ſelbſt , und die Art des Verfahrens.

Von den Perſonen iſt der Richter oft eixi

für allemahl , oft aber nur für eine einzele

Sache beſtimmt, und beydes kann audy mic

einander combinirt feyn. Die Parthenen

múffen die Çivitát haben , und ob ſie in Pers

fon ihre Sache führen , oder ob ſie einen Be

vollmádytigten ernennen nsúffen , oder ob bey :

des

1
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3

des von ihrer freyen Wahl abhången ſoll, das

für und dawiderlaffen ſich viele Gründe an :

führen *) .

***) Statt die Advocaten abzuſchaffen, ſollte man

is dieſen Stand zu veredeln ſuchen . Beilimo,

nathidhr. May 1789 : Ueber die Vereds

Įung des Zidvocaten Standes in Svant:

reich. Uus der Geſchichte der Revolution

ließen ſid, intereſſante Nachtrige dazu lie.

fern .

. 300.

Sv : Das zu verfolgende Recht kann genau bei

ftimint feyn müsſen , oder es kann audy genug

fern , die Hülfe der Obrigkeit nur im Auge:

meinen zu fudien ( inploratio officii iudicis ),

wenigftero dieß nod; mit der genauern Ainas

be zu verbinden (wie z. B. bey der claufula

Salutaris ).

. 301 .

**** Die Art des Verfahreug wird durch die

zu beobadtende Zeit , wohin abſolut die Fea

rien und relativ die Friſten und Termine ges .

þören * ) , - beſtimmt, und durch die Zeicheu ,

je nad dein dieß 'inundlid ausgeſprodjéne Wors

te oder ſchriftliche Auffage ſind.

1 ) Nudy die Extinctiv Veríabrung und die Proa

auh vocation zur Klage find relative Zeitbeſtima

mungen wenigſtens dafir , wie bald das

Verfahren angefangen werden ſoll.

S. 302 .4
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,

zu oft ſchon eine Klage wohl gar init Beſdheta

eine

S. 302.

Die einzelen Auftritte ſind die Vorladung

des Gegners, welche entweder kraft eines alls

gemeinen Rechtsfages vom Klåger felbft ges

( dzieht (in ius vocatio ) , oder aber kraft eines

befondern Befehls vom Richter (citatio ), wos

nigung erfordertwird . Erſteres iſt wohlfeis

ler und kürzer , aber lekteres verhütet die Ges

waltthätigkeiten und die Colliſionen beſſer.

Der Ungehorſam des Beklagten wird oft nicht

blos durch Strafen , ſondern aud durch einen

Nachtheil im Proceife ſelbſt geahndet * ) .'

* ) Benſpiele ſind die millio in pollilionem

primo decreto , die poena confelli et conui ti ,

ober der Verluſt des Proceffes , jo bald der

Klåger beweist u. F. m.

S. 303 .

ander vor Gericht erklären , was ſie ſich gen

genſeitig zugeſtehen oder ableugnen ( litis con .

teftatio , im Engliſchen Rechte: join an iſſue,

iin Preußiſchen : Formirung des Atatus-caufas

et controuerfiae ). Worin beyde einig ſind,

das wird für wahr angenommen , und es ift

nichtimmer erlaubt, bavon nody nad her abs

zugehen.

$. 304.

1

1
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S. 304.

Hingegen die Zhatſachen , worin bende

uneinig ſind , múffen erſt bewieſen werden ,

eheder Richter ſie für walır annehmen darf,

in fo ferne ſie keine rechtliche Vermuthung für

fid haben . Uud dieß iſt im NaturStande

Hoch ein großer Stein des Anſtoßes , daß,

wenn auch alleRechtsfäße
unbeſtrittenwaren

,

es doch kein Mittel gibt, den Undern von

den Thatſadhen .zu überzeugen , die zur Uns , 1

wendung der Rechtsfagenothig
find. Wenn

vun der Gegner ein Sceptifer iſt , und ſich

darauf beruft , der Glaube laffe ſich nichters

zwingen , und bey allen hiſtoriſchen Beweiſen

ren doch keine inatheniatifde
oderi metaphyſis

ſche Gewißheit ? Sm rechtlichen Zuſtande hins

gegen iſt es einer der wichtigſten Vortheile,

daß es da nicht darauf ankomink, was wirklich

wahr rey , fondern blos was der Staat für

wahr annehmen könne , wobey , wenn auch

éin Srrthum mit unterläuft, man fich doch

immer damit trøften muß , es find Rechte,

die der Staat gegeben , oder die er wenigſtens

nach eben den Grundlagen bisher beſchikt

bat , nach welchen er ſie jest entzieht.

S. 305.

3!! . Dieſe rechtlichen
Kennzeichen des Wahren

berufen theils lediglid auf der moraliſden

und
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und religieuſen Ueberzeugung , theils find ſie

davon ganz unabhängig , theils koinmen, das

ben ziyar and dieſe Ueberzeugungen in Bes

tracht, aber nicht allein. Erſteres iſt der

Fall bey den Gotteslittheilen und dein Lys

de; daß Zweyte bey dem Augenſcheine und

den liikunden ; das Dritte bey Zeugen und

Kunſtverſtändigen.

S. 306.

Blog auf der Ueberzengung von der Pflicht,

sie Wahrheit vor dem Kiditer zu ſageni, berus

hen uahmlid iheils alle die Mittel, wobey eine

berontre Wirkung der Gottheit, als des hd ,

. ften morqlijden Ridters , auch in der Sins

penwelt , alſo ein Wunder angenoininen nird,

theits aber and the bloße feyerlidye *) und

ernſtliche Verſicherung, deren Heiligkeit mit

davon abhängt, daß man es auf ſie, ankoms

meu laßt. Unentbårlid, iſt der End der Pars

theyen zur Juſtiz zwar viďt **).,.. aber doch

in vieler Rückſicht vortheilhaft. Einſcitig

þarf er nidst abgelegt werden , ſondern nur

mit Einwilligung des Geguers oder des Richa

ters Die Vermehrung der Fenerlichkeiten ,

ſelbſt die Eybeshelfer ( conſacramientales ), und

dann eine harte Strafe des Menneydes (deis

wen febr rathram . Einen Eyó ablegen tann

nur derjenige, der ſich nicht gegen die Grunds

raße
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fåge erklärt , weldhe der Staat zum Eyde ers

fordert (S. 170.) *** ) ; aber audi wohl der,

von welchein mau nidt gewiß weiß, ob und in

wie weit er von der Sache wiſſe t ).

* Bey vielen alten Bölfern beſtand der End

in einer Antwortauf eine beſchwihrende Fra:

ge z. B. Ex tui animi ſententia tuvxorem ha

bes? oder Jch beſchwöhre dich bey den

lebendigen Gott u . l. w . Unſre Formel :

ſo wahr mir Gott helfe wird dod hofs

fentlich niemand in der Abſicht analyfiren ,

um daraus eine Vertheidigung des Menns

e90s , als einier blozen unwahren Vergleis

dung , betaunchen !

* ) franſer Baſilius (daffte den End der Pars

theyen ab (BACH IV , 2. S. 2. S. 2. ) , und

::: das Engliſde common - law kennt ihn noch

nid )t , fo wenig wie den Beweis aus dem be:

dowolirnen Hanbelobuce , den manche in

Deutſchland ſchon ben unſerer Krämerev für

unentbårlich balten.

***) Man inutbet niemand zu , ſich auf die res

ligieuſe Verſicherung eines Undern, der keine

Religion Sat , ridhten zu laſſen. Es iſt

ſchlimm genug , daß man dieſes nicht,ima

mer weiß , und daß fidh ſogar der Fall dens

Pen läßt , jemand habe ſchon etwa in einer

geheimen Geſellſchaft ) einen End abgelegt,

er wolle ohne Bedenken vor Gericht Meyna,

ende fchwöhren. Die Unzuverläſſigkeit

des Juden Endes ſcheint auf einem Vorurtheis

le der Chriſten zu beruhen . Mir ſind ein paar

fille aus Actin bekannt , wo ein Jude lies

ber einen midt unbetrachtlichen Nachtheil

leiben , als einen End rambhren wollte.

+) Den

1

1
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leichteſten glaube , was er am meiſten wüns

Er
be

t ) Den Eyo de credulitate muß man fich ja

nicht als eine bloße Probe , wer das am

rdre , vorſtellen . Die

er wiffe und glaube nicht anders , als ſein

Erblaſter habe die Schuld bezahlt , damit iſt

nun gleid wenigſtens dieß ausgemadt, daß

ihm ſein Erblaffer nicht ſelbit das Gegentheil

geſagt, oder das ſich das Gegentheil nid)t

aus den Papieren desſelben ergeben hat u.

d . gl . Der Eyd de credulitate iſt wenigſtens

weit ſicherer , als Me Meynung , jeder aca,

ceptirte Eyb ren wegen des darauf erfolgten

Codes für geleiſtet anzuſehen ..

S. 307

Die Moralitat ift entbårlich , wo es nur

auf den gegenwärtigen phyſiſchen Zuſtand von

etwas ankommt, den der Ridster ſelbſt unters

füchen kann , und dahin gehören auch die Dus

cumente, in ſo ferne blos die Frage iſt , nas

fie fchwarz auf weiß enthalten . Bedenklich

iſt aber dabey tleils die Echtheit, da alles,

was von Menſdhen gemacht iſt, audy nadiges

inadit werden kann *) , theils die Móglich.

keit eines Irrthums, da jemand nicht recht

weiß , was geſchrieben iſt , und eine Urkunde

oft zuin Voraus , . aur Hoffnung ausgeſtellt

wird ** ) , theils endlich die Schwierigkeit,

ob jeder ' zur Herausgabe ſeiner Urkunden ge

zwungen ſeyn, oder ob es von ſeiner Wills

"kühr"

1
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1

kühr abhängen ſoll , das Recht des Andern

unbrauchbar z11 madhen *** ).

* ) Gegen das Zuſeßen , Wegnehmen und dens

dern an einer Urkunde dienen die dorpelten

Ausfertigungen , es regen zwen ganz vers

fchiedene Urkunden , oder eine und dieſelbe,

wovon aber ein Theil zugeſiegelt (nichtblos

unterſiegelt ) iſt , und nur im Nothfalle ges

öffnet wird (Lehrb. der Geſch . des R. R.

S. 208. ) , ober auch nur die Wiederholung

der Hauptworte ; ferner die Strafen der Vers

fålidungen , die wohl auch auf der Urfunde

ſelbſt ausgedrůdt find , ro daß der Betrüger

rein Urtheil mit nadmadyen muß.

** ) Hierhin gehört die exceptio non numeratat

.pecuniae in unſerm gemeinen Redite.

***) Da man gezwungen wird, Zeuge zu fenn,

ro ist ein Zwang, feine Urkunden zu zeigen ,

wohl auch gedenkbar. Die Heiligkeit der

Briefſchaften , wovon in neuern Zeiten ro.

piel die Rede gewefen iſt , hat dod) wohl

nidt mehr får fid ) , als die Heiligkeit des

Gedächtniſſes. Die conft. 22. C. 4 , 21. iſt

viel mehr für das Herausgeben von Urkuns

den , als unſer recipirtes Römiſches Recht.

(

S. 308.

Eine Verbindung vom Character des

Wahren , der auf Moralitát berult , und

dein davon unabhängigen , tritt bey den Zeus

gen Uusjugen , und dem Gutad teu der Sachs

verſtändigen ein . Dabey entſteht aber die

Fras
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Frage, wer zugelaſſen werden ſoll, ohngefábr

ſo wie vorhin (S. 306.) wer in ſeiner eigenen

Sache glaubwürdig iſt, ob nur die Standess

genoffen, oder and alle Glaubensgenoſſen, iin

engern oder im weitern Sinne ? Wie viele

Zeugen follen zumn B. veiſe gehören , da , fos

bald man über die cinfache Zahl hinaus iſt,

jede Grenze willkülırlich wird ? Sollen die

Zeugen gezwungen werden Zeugniß abzulegen

($ . 307 ***) ? Iſt es nöthig, bey ihrer 26hs:

ring , ſo ångftlich vorſichtig zu ſeyn , wie unſes

re gemeine Praxis , oder kommt die Wahrs

heit bey der Römiſchen und Engliſden Urt

zu verfahren eben ſo gut beraus ?

S. 309.

Da das Urtheil aus der Erklärung , ob

die Thatfachen bewieſen renen , und aus der

Anwendung der Rechtsſåke auf dieſe Whatſas

den beſteht, ſo kann brydes getrennt , aber

aud, beydes init einander vereinigt werden *).

Einmuthigkeit unter inehrern Richtern iſt nur

eine Fiction , ſobald man ſie allgemein erfors

bert. Die Urtheils Gründe befannt zu ma:

chen iſt zur Beruhigung des Verlierenden

Theils felten binreidend.

*) Dieß iſt eine Art , ſtehende Richter (magi

ftratus) und Gedwobrne für dieſe eingele

Sade
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1

Sache ( indices ) mit einander -- zu verbinden.

S. oben S. 299.

S. 310.

Die Geſtattung von Rechtsritreln
ges .

gen ein Urtheil, die Vervielfältigung
der Jus

ſtanzen , hat wider ſidy, daß dadurch das Vers

fahren weitläuftiger und koſtbarer wird, daß

man (driftlich verfahren inuß , und daß oft

die Verhandlung und Entſcheidung in einer

untern Inftanz nur eine Cereinonie iſt , woben

es dody nie ſein Bewenden behårt . Freyli)

dient es auch zur Beruhigung des verlierenden

Theile , jwermal;t verlohren zu haben *) , da

das erſte maht oft etwas vernachläfigt wors

den iſt, und die Einheit des Staats beruht ,

großentheils aud) auf der Subordinativu
der

localen Richter unter allgemeinere **).

iſt aber dod, rathſam , hier , noch mehr als

das erſte mahl, auf Förmlichkeiten zu ſehen

(S. 298.) , die Chicane ſtreng zu bejirafcu ,

der Inſtanzen nicht gar zu viele, und überhaupt

Redytsmittel nur bey wichtigen Sachen zu ges

ſtatten , auch wohl bey ſehr widytigen das Uns !

tergeridt ganz audzuſoließen, dringende Fälle

anders zu behandeln , als gewohnliche, zuweis

len aud) die Partheyen auf die vorigen Ucten

eiuzuſdyrånken.

*) 2Denn nur zwey Urtheile da find und dieſe

ſich widerſpreden , ſo iſt es freyliď ſehr

bart,
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. !!" hart, daß es ben dem zweyten fein Bewens

ben haben ſoll , blos weil es das zweyte iſt.

***) Lud . Hugo de abuſu appellationum tollendo.

Die leidige Verdickung der Acten an Auss

wärtige trågt am meiſten dazu bey , die Ins

ftanzen zu berinehren .

$

$ . 311 .

Die Execution des Urtheils macht dann

am meiſten Schwierigkeiten
, wenn es entwes

der geradezu auf Geld geht , oder ſich darauf

reducirt . Entweder geht ſie nur auf das

Vermogen , oder ſie geht auch auf die Perſon

des Condemnirten , oder beydes iſt mit einans

der verbunden. Die erſtere iſt zwar an ſich

gelinder, aber doch auch ſehr hart , wenn jes

mand daturd) ganz verarmen roll , wohl gar

gerade durch den unzeitigen Verkauf ſeiner

Güter erſt ruinirt wird. Daher kommen noch

Milderungen vor , theils durch Bewilligung

der Berechtigten , theils durch den Richter,

theils auch woll ſo , daß jene Einwilligung

beynahe erzwungen wird **). Dieſe Milderuns

gen betreffen entweder bloß eine Friſt , oder

fie gehen auf das Object ſelbſt, z . B. ſo daß

dem Sduldner etwas zu ſeinem nöthigen Una

terhalte , auch wohl zum Wiederanfangen
eis

nes Sewerbes bleibt **).

*) Dahin kann man theils die rchlechte Juſtig

sochnen , die an manden Orten gerade ben

fola

7
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ſolchen Sachen Statt finden fou ( die Fuſtiz

iſt gut , bis es zum Concurſe kommt), theils

der Verluſt der Zinſen , theils auch das Abs

ziehen der ConcursKoſten nicht von der gans

zen Maſſe , ſondern von jedem eingelen Pe.

Iten , den ein Glåubiger ,erhålt u . . w.

**) Daß der Staat dazu berechtigt iſt , die

PrivatRechte auf dieſe Art einzuſdrålen,

bat ben unſerer Theorie wohl keine Bedents

lichkeit. In England tritt ben jedem in

der Hofzeitung ordentlid) angekündigten

Bankrotte dasbeneficium competentiae ein,

welches nach unſerm gemeinen Rechte nur

aus beſondern Gründen gilt.

S. 312

Die Execution an der Perſon bewirkt ents

weder PrivatSclaveren
, oder offentlides Ges

fångniß. Daß lekteres den Schuldner als

Thier, als vernúnftiges
Wefen und alsBür:

ger (in diátetiſcher , moraliſcher und juriſtio

(der Rückricht) wenigſtens eben ſo ſehr drücke,

als jene , iſt leicht einzuſehen * ) , und doch iſt

die Execution an der Perſon etwas ſehr nas

türliches , und als Folge des PrivatEigens

thums faft unentbårlich
**).

* ) LINGUET Théorie des loix civiles L. V. Ch .

18 bis 28. Gibbon's hiſt. Ueberſicht

5. 178 .

*** ) In Frankreich ward die contrainte par

corps im Jahre 1792 abgeſchafft, und 1797

wieder hergeſtellt.

Civil. Curr. 23. II. NaturXecht. 3 S.313,
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$ . 313 .

Bende Arten der Execution find oft mit

einander combinirt , entweder ſo , daß nur

ben gewiſſen Forterungen
die Perſon haften

muß . 3. B. nur bey baar geliehenem Gels

de *) , oder nur bey dem Wechſel, der urs

ſprünglich init Fremden auf der Meſſe einges

gangen ward **) , oder es wird auch wohl die

Execution durd die ceffio bonorum nur auf das

Vermögen eingeſchränkt
, und es kommt dars

auf an , wer dazu zugelaſſen wird *** ).

*) Civ. mag: B. II. S. 484.

**) von Martens Urſprung des Wechs

ſelRechts.

*** ) Nach der Engliſchen BankrottActe nur die,

welcbe irgend eine Art von Handlung getries

ben haben.

S. 314

Sind derer , welche die Execution fors

bern , ſo viele , daß ſie nicht alle vslig befrie:

digt werden können , fo ließe es ſich gedenken,

daß ſie alle nach Proportion verloren , oder

daß es nach dem bloßen Alter der Forderuns

gen ginge. Sehr natürlich iſt es aber, die,

welche blos ein RealRecht haben , den Glau.

bigern vorzuztehen , und unter legtern etwa

zwiſchen hypothecariſchen
und andern , und

zwiſchen denen , welche für ihre Perſon oder

wegen der Forberung einen Vorzug verdienen ,

zu unterſcheiden. Deffent:
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Deffentliches Recht.

D

S. 315,

a bas Offentliche Recht, die Lehre , wie

der Staat eingerichtet rey , un Rechte

zu ſdhúßen , weit weniger die Sachedes Jus

riſten aðein *) und alſo auch weit weniger ſeine

Hauptfache iſt, als das PrivatRecht, da die

Philoſophie des öffentlichen Rechts , ſowohl

in Anſehung der Frage : was kann offentliches

Recht fenn , als : was verdient vorgezogen zu

werden , den Gegenſtand der gewöhnlichen

auch nichtjuriſtiſden Politik ausmacht (S.52 .),

und da der bey weitem großte Theil der für

das NaturRecht beſtimmten Zeit auf die bios

herigen eigentlid juriſtiſcyphiloſophiſchen Uns

terſuchungen geht** ) , worunter cody don

manches vorkommen mußte , was fonſt oft in

das öffentliche Recht verwieſen wird ; fo ſolo

len hier die Hauptfäße der Philoſophie des

öffentlichen Redts nur der Vollſtändigkeit

wegen , um von den gewohnlichen Lehren des

NaturRechts nichts fehlen zu laſſen, um audy

das zu erreken , was beym mündlichen Vors

trage entweder ganz wegfällt oder fidh doch

rehr3 3
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fehrzufammenzieht, und um Irrthümer, die

vom gewöhnlichen NaturRechte herrühren,

als Srrthümer zu bezeidznen , hiee mitgenoms

men werden. Doch wollen wir hier , wie es

beym PrivatRechte nidit zweckmäßig geweſen

wäre, uns blos auf die Rechtmäßigkeit eins

ſdrånken und der Politik bie Rathfainkeit

überlaffen.

3 ) Schon Leyſer fagt ( Sp.4.m . 1.) Monopo

lium iuris publici ad ICtos non pertinet.

sain So Fahen es auch die Römiſchen Claffiker

1 an (Lehrb. der Gerd . des X. X. S. 141. ),

aus und weder in England nod) in Srankreich

fällt es irgend jemand ein , etwa einem Mis

niſter die Kenntniß der Verfaſſung abzuſpres

chen , weil er kein Rechtsgelehrter fey.

b) Daß man Anfange das NaturRecht

hauptſächlich nur um des Offentlichen Redys

tes willen trieb , leugne ich damit gar nicht

($. 14 u. ff .) , allein damahls hatte man

aud) faum einen Begriff von einer Philoſos

phie des poſitiven PrivatRechts in dein Sint

ne , den eigentlichy (qon Platon ausführte

($. 5.).

$. 316 .

Mantheilt das sffentliche Rechtin I. das

Staars Recht und Il. das VolkerRecht ;

pozu noch JII. ein WeltburgerRecht kom

men muß , wenn man (nach den Categorien

der Quantitat) erſt jeden Staat eingeln, dann

zwey
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gwen Staaten im Verhältniſſe mit einander,

und endlich die auſeitige Verbindung der Mens

fchen auf unſerer Erdkugel ( 8.61 .) betrach:

tet. Ulein Viiter Recht und Weltbürgers

Recht können nichts juriſtiſches fenn , da ſie

ſich nur aus dem Mangel eines durchgängigen

rechtlichen Zuſtandes erklären laffen , und wegs

fallen müßten, fo bald ein Richter Statt fång

de. Es kommtalſo hier nur auf das Staats:

Recht an , und dieſes zerfällt in das eigents

liche StaatsReche , worin die Frage : wer

die RegierungsGewalt habe , beantwortet

wird, und in das Regierungs : oder Staatss

polizey Recht , welches die einzelen Regies

rungs Anſtalten im Staate , und in wie weit

dieſe das PrivatRecht einſchränken , abbana

belt.

Eigent:
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Eigentliches Staatsrecht.

D

B. 317

aß es eine heilige Gewiffenspflicht
rey,

dem Staate , zu welchem man gehört,

der Obrigkeit , welche die Gewalt in Hånden

hat , und durch ihren Schuß einen rechtlichen

Zuſtand wenigſtens proviſoriſdh bewirkt , zu

gehorchen , und daß der Einzele fich dieſer

Pflicht, weder un deswillen , weil er eine ans

dre Verfaſſung für beſſer hielte , 'nod weil er

glaubt, die RegierungsGewalt rey nur durch

einen Zufall in diefe Hände gekommen , ents

ziehen dürfe, dieß folgt aus den erſten

Ideen von Sittlichkeit und rechtlichem Zuſtana

be gerade eben ſo leicht *) , wie die Pflicht

aller Regenten , nicht ihren PrivatVortheil,

fondern das Beſte des Staats , die Erhals

tung des rechtlichen Zuſtandes , bey der Regies

ruug vor Augen zu haben , ſo leidt , daß

es Zeit und Mühe gekoſtet hat , bis man dies

Fe Pflichten auch nur einigermaßen zweifels

haft machen konnte.

* ) Man denke an das Grabmahl des Leonis

dao , an die Stelle in platon's Gereken :

Ben uns iſt es ſo , ich glaube gerne , daß

08
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ift , an das
erga

Deum

religio

, ut parentibus

et perriae

pareamus

der

juriſtiſchen

Glaſfiter

(6.9
** .) , an die

Lehs

.

dert åhnliche Deußerungen des unverdorbes

nen Menſchen Verſtandes.

S. 318 .

Es war zum Theil in recht guter Mens i

nung , daß man dieſer Pflicht, worauf alles

Rechtliche beruht, auch eine juriſtiſche Grunds

lage geben wollte ,, und dazu dann die Vertrås

ge wählte (S. 271.). Sowie man im Staas

te gezwungen wird , fein Wort zu halten , lo

werde man auch um ſeines gegebenen Wortes

willen gezwungen , ſich vom Staate dazu zwins

gen zu laſſen. Wer es ſonſt am genauſten

nahm , der brachte nicht weniger als drey fola

che Verträge heraus :

I. den , wodurch die Einwohner gerade

diefes Gebiets fich vereinigt håtten , im Geo

genraße aller andern , für ſich einen Staat

zuſammen auszumachen , ( pactum vnionis,

Rouſſeau's contract ſocial) *) ,

II , den , wodurch ſie ſich eine Verfaſſung

gegeben hatten , vermoge welcher irgend eto

was dafür argenommen werden ſoll, als ftims

ane les mit der gemeinſchaftlichen Vernunft

áberein (S. 123 u. ff.) ( paffum conftitutionis,

auch wohl ordinationis ) . " ,

III, ben ,
35
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III. den , wodurch die Individuen bei

ſtimmt worden feyen , mit welchen die vorhin

ausgemachten Rollen der Erëtárer der gemeins

daftlichen Vernunft befekt würden ( pattum

fubieétionis ).

* ) Die neuſten auswärtigen Schriftſteller era

kennen , ſo wie Rouſſeau 9. 28. ) , nur dies

re3 für einen Vertray, hingegen die benden

andern nicht, denn da fer das Volk immer

beredytigt, einen andern Entſchluß zu fas :

ſen , 3. B. fich eine republicaniſche Verfas.

fung zu geben , auch wenn der König von

ſeiner Seite den Vertrag nicht gebrochen has

be. " If wemean any thing. by a contract, it

is that while one party abides, the other is

bound by it . Now iš this our ſenſe of go.

vernment ? If the king of any country ſhould

poffefs too much power by it's conſtitution ,

could not the people diminiſh it ? Could che

king urge, that he had never broken his cun

trast, and could noi therefore loſe any of

his power ? .. If he could not , there is no

contract nor bargain - the idea is ridicü

lour , and the expreſſion Sprung from the

volution (von 1088 ) . As our anceſtors then

uſed it , the lover's of liberty think that they

talk orthodoxly, when they follow ; their ex

emple etc. , "

1

$ . 1319..

Dieſe Verträge , man mag ſie nun alle

brey annehmen , oder ſich nur auf den erſten

cinſgránken
, haben als Thatſachen erſtens

den
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den Fehler ; daß ſie nicht wirklich ſind, denn

alle particulaire Staaten in der Welt haben

ſidy durch Eroberungen und andere Zufalle

vergrößert oder verkleinert , ohne daß dabey

die Einwilligung der eroberten oder abgetres

tenen Provinz erfordert worben wäre , wie

dieß das pastrim vnionis mit ſich bringt,

alle haben ihre Verfaſſung geändert , ohne

daß auch nur die Majorität der jegtlebenden

Menſchen darum gefragt worden wäre , wel:

che toch vollends den nadifolgenden Generas

tionen nichts vorſdreiben konnte , und alle

haben die Perſon ihrer Regenten auf eben dies

fe Art beſtimmt erhalten.

S. 320.

Dieſe Verträge find aber auch geradezu

nicht möglich , wenigſtens nicht ſo, daß ihs

nen : irgend eine rechtliche Wirkung, zutame.

Man bedente nur die Erforderniſſe eines ganz

geineinen Vertrags (S.275. u. ff.) und prüfe

darnach eine ſolche Verabredung auch nur eis

niger tauſend und vollends etniger Miltonen

Menſchen * ) , unter fich ( die fich einander

(nicht kennen ), auf ewig gegen die ganze übris

ge Menſchheit zuſammenzuhalten , eine Vers

faſſung anzunehmen , deren gute und bsſe

Seite ſie nicht einſehen können , und Menſchen

keine Gewalt einzuräumen , die ohne Zutrauen ,

bas 1
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1

das ſich ja nid )t erzwingen und nicht, berſpres

den láßt, unnúß oder gar ſådlid; feyn muß.

Hoffentlich wird man ben ſolchen Unterſus

dungen von der Zeitbeſtimmung abftrahis

ren , und dann haben die Menſchen , welde

jest im Staate find , nicht mehr Rechte, als

die, welde vorher darin waren , und in der

Folge darin ſeyn werden (8.324 . ) , Aber

frenlidi dentt man auch hier nur an das

Gleichzeitige und nid)t an das Succeſſive

(S. 172. ) ; da dod jeder Staat auch auf die

folgenden Generationen angelegt iſt. 2

S. 321 .

Endlich ſind dieſe Verträge auch durchaus

nicht nöthig , um die Pflichten gegen den

Staat , ſo wenig als uin die Pflichten der

Regenten zu beweiſeu *). Im Gegentheil

es wäre ſehr unmoraliſd), ber irgend einem

Staate , i der einmahl einen proviſoriſch rechts

şlidhen Zuſtand bewirkt , nach dem factiſchen

Urſprunge zu fragen , um ſich von den Uns

terthanen Pflidaten loszuzahlen , ſobald es

mit dem Vertrage mißüc ftunde, oder ums

gekehrt ware eß aud) ſehr unmoraliſch , wenn

ein Regent ſich darauf berufen wollte , jer rey

nun einmahl nicht durch einen Vertrag Regent

geworden , die Pflichten , welche mau får an :

dere Regenten aus dem Vertrage herlelte,

gingen iku alſo nichts an , oder aud), thm fer

durd

1
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+

durch einen Vertrag eine RegentenGewalt

übertragen worden , welche juriſtiſch keine

Grenzen habe , um deren Grenzen vor dem

Gewiffen ſich alſo andere Menſchen eben To

wenig zu bekümmern hatten , wie etwa der

Schuldner daruin , ob der Gläubiger Tein

Recht mit mehr oder weniger Hårte verfolge.

Es iſt ein practiſches Poftulat: alle Staats.

Verfafſung kommt von Gott (von derſelben

Duelle, wie alle Moralitat), und es mag

factiſch mit ihrer Entſtehung zugegangen ſeyn,

wie es will, ſo laßt ſich doch immer , ſo wie

freylich berj allem , was vernünftig iſt , ein

Bertrag als Idee dabey zum Grunde legen ,

der aber auch keine juriftiſdhe Wirkung hat,

weil dabey tein Richter in der Sinnenwelt

vorkommen tann, wenn der Regent dem Vers

trage etwas anderes gemaß glaubt, als einer

oder als mehrere von feinen Unterthanen **).

* ) Es iſt oben (l . 99.) ( chon bemerkt worden ,

baß gerade bey dem bollkommenen rechtlichen

Zuſtande, dem UniverſalStaate, das pa&tum.

unionis fich dod) auch nicht einmahl gedenken

ließe , weil da (dhledyterdings kein Schein

von einer Wahl übrig bliebe, zu welchem

Staate man gehören wollte.

**) Dieſe Grundſätze find oon niemand mit ſo

vieler Evibenz vorgetragen worden , als von

Rant , erſt in dem Verhältniſie der Tbeos

rie zur Praſis (im StaatsRechte) jetzt

Kleine Schr. III. S. 446 und daun im

zweys
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woran es

Deffentliches
Recht.

zweyten
Theile der Metaph

. 16r. der

Rechtslehre
beſonders

6. 173 ; Es iſt aber

lehrreich
anzuſehen

, wie wenig ſelbſt ſeine

Autorität
bey manden

Rantianern
vers

mocht hat, die nun vielleicht
eben deswegen

UltraBantianer

geworden
find , weil ſie

das Verhältniß
des Bürgers

zum Staate ro

viel beſſer einſehen , als Rant. So weit

habe ich es nun auch hierin noch nicht brin.

,

Rant in der Metaphyfit noch fehlt , iſt für

mich das Reſultat immer nurgeweſen , daß

es mir am Verſtehen dieſer Metaphyſit gen

fehlt habe , wozu höchſtens unrichtige Ans

wendungen , die Rant ſelbſt von feiner Mes'

taphyfit machte , zuweilen mit die Veran .

laſſung geben mochten .

!

1

S. 322.

Was ins beſonbre die Vertheilung der

RegierungsGewalt betrifft , ſo iſt zwar kein

particulairer Staat peremtoriſch rechtlich ;

aber proviſoriſd rechtlich iſt jeder , die Regies

rungsGewalt: rey darin vertheilt oder vereis

nigt, wie ſie wolle. Es verſteht ſich freylich

von ſelbſt , daß es etwas anderes ift , allges

meine Regeln für die Zukunft aufzuſtellen

geſesgebende Gewalt , etwas anderes,

einzele Befehle zu geben vollziehende

Gewalt , und endlich etwas anderes , die

rechtlidhen Folgen aus dieſen Befehlen und jes

nen allgemeinen Regeln zu ziehen richters

A

liche
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liché Gewalt. Uber daraus folgt noch nicht

und damit iſt es audy nid)t gethan , daß jede

dieſer drey Würden einer andern Perſon zus

ſtehe, die alle in ihrem Fache ganz unabhån:

gig von einander' ſiad * ) ; es iſt genug , wenn

nur jede dieſer drey Würden in einer andern

Form , etwa durch ein anderes Departement,

ausgeübt wird, und es laſſen ſich noch eine

Menge anderer Trennungen als eben fo nos

thig gedenken **). Bey dieſen und bey jenen

iſt aber zuverläſſig der einzige Zuſtand , worin

man nie um deswillen Gefahr ISuft , in

Rechtloſigkeit zurückzufallen , weil man nidit

weiß , wein gehorcht werden roll ***) , der,

daß irgend ein gemeinſchaftlider Oberer in al:

len ColliſionsFallen dieſer Gewalten die uns

umſdrånkte Entſcheidung habe 4 ).

*) Wåre frankreich unter dem Sdyredens

Syſteme weniger deſpotiſch regiert worden,

wenn Robespierre die geſetzgebende, Saint.

Juſt die vollziehende , und Couthon die

richterliche Gewalt gehabt hätten ?

**) montesquieu bat dieſe Trennung der

Gewalten , welcher Bant einen ſo guten

Sinn a priori untergelegt hat , am meiſten

verbreitet , und zwar in Kidſicht aufEng:

land und Frankreich . Sonſt läßt ſich aber

3. B. die KirchenGewalt aud trennen , oder

die MilitairGewalt oder irgend ein anderer

beſtimmter Gegenſtand. Ja fogar ben den

drey Theilen laffen fich noch Unterabtheilun .

gen

!
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gen ſehr gut rechtfertigen , z. B. die geſells

gebende Gewalt iſt anders ben Grund Ses

Teßen und anders bey Regierungs- oder Ei.

viiGereben ; bon der vollziehenden Gewalt

iſt die adminiſtrative noch verfchieden , und

daß Criminal : und CivilGerichtbarkeit bey ,

ſammen ſeyn müffen , wird wohl niemand

behaupten . In der franzöfidhen Conſtitus

tion von 1791 ward alles dieſes nod) weiter

getrennt; aber die, welche eigentlich nur die

gereggebende Gewalt und blos für Regies

rungsGereké hatten, wurden bald über alle

andere Gewalten Meiſter.

*** ) Wenn der Gefeßgeber den Depoſitaire

der vollziehenden Gewalt beſchuldigt, die

Gerekgebung an fid , reiffen zu wollen , und

dieſer jenen, er ſtrebe nad der vollziehenden

Gewalt , wer entſcheidet da ?, der General

Augereau . S. den 18 Fructidor (1797).

Sowird es immer von neuem gehen , bis

eine Gewalt Demüthig der andern nachgibt.

+) Oben (S.44.) iſt ſchon bemerkt worden, daß

auch Sieyes ben Staat durchaus zur Pyra.

mibe machen wolle , die oben eine einzige

Spite habe , gerade wie ( 8.18. ) Sir Ros

bert Silmer. Der unumſchränkte Obere,

er ſey eine juriftiſche Perſon, oder eine phyſis

(de, er habe irgend eine Branche der Res

genten Gewalt unmittelbar in ſeiner Hand

oder nicht, iſt unentbårlidy, damit die Streis

tigkeiten der einzelen Gewalten nicht in burs

gerlichen Krieg ausarten . - 218 einen

Zweig der vollziehenden Gewalt kann man

aud) das Redit jedes Einzelen anſehen , über

das zu disponiren , was ihm nach den Såts

zen des PrivatRechts zukommt. Allein auch

dies
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worin die

in

Inglichen Staats Rechte ; in einem

dieſes Recht muß fubordinirt feon ; eint

Staat wurde geradezu eine Anarchie werden ,

berufen dürften , daß der ganze Staat nidots

3 dagegen ausrichten tönnte. Der Rönig

unddas Parlament können alles " , heißt

ändern lehrt man frenlid) , die Mehrheit

1 der Stimmen veridge nichts gegen iura fin

* gulorum. Was aber auch für ein Unterá

Tchteo im Erfolge zwiſchen dein Engliſchen

Staate - und dieſem andern iſt , das hat man

Jahre lang in allen Zeitungen geleſen .

$. : 323.323.:1103

Alle diejenigen können im allgemeinen

Stanë Sraarsbeamte
oder Obrigkeiten

fon &tionaires publics, repréfántans
du peuple ,

in Roin magiſtratus populi) beißen , welche

mehr oder weniger zu der Regierung concurris

ren und auch nur einen Theil der juriſtiſchen

Perſon ausniadhen , welche in irgend etwas

die allgemeine Vernunft des ganzen Staats

Vorſtellt (S. 123. ). In einer eingeſchränktern

Bedeutung feßt man dieſen Zitet aber doch

theils den bloßen activen Bürgern , thells

dem Regenten entgegen. išene ſind die,

welche überhaupt nur ſo viel Autheil an dem,

was für die gemeinſchaftliche
Vernunft gilt,

haben , als die, welden ain wenigſten davon

zuſteht , bey welchen aber doch kein beſonderes

: Civil. Curf. B. ll. Natur& echt. 2a Hins



terrorfen, ſino ** ). Es Lann Staatsgeamte

370 Deffentliches Recht

Hinderniß eintritt , wie freylich meiſtens der

Fall ift* ). Dieſer( bér König,Surfti.

[ .w .) iſt derjenige, welcher, der Regel nach,

618 an feinen Tod einen Antheil hat, wie

ſonſt im ganzen Staate niemand, und for daß

alleanderen ihm wenigftens einigermaßen uns

aller Urt geben und es iſt falid) , daß irgend

etwas nicht einmahlproviſorifch Rechtens rey,

wenn es nicht von den activen Bürgery in

Maffe berdloffen worden iſt, wie man fleils

ben der Gefeßgebung*** ),theils bey der Bes

feßung einzeler Stellen 4 ) behauptet hat.

Es iſt leicht auszurechnen , baß, wenn aud

alle frene und erwachſene Mannsperſoner

die Civität des StaatsRechts haben , dan

durch dod weit mehrere ausgefdloffet ſind,

die Frauenzimmer , die Unerwachſenen , die

Sclaven .

** ) Eigentlich follte der Regent ber feyr , der

auf der Spigeder Pyramide ſteht ($. 322 ***).

*** ) In Anſehung der Grundgeſetzefolgte dieſe

Behauptung ziemlich natürlich aus dem ans

genommenen pactum conftitutionis ( 9.318. ).

Hver ſelbſt bei der Geſekgebung , wodurch

die Conſtitution nicht geändert wird 3. B.

åber Punkte des PrivatRechts , haben es

neuere Politiker für ſehr bedenklich gehalten ,

wenn nicht das Volt in Maſle, oder wenn

nid)t wenigſtens dazu ganz allein beſtellte

Repråſentanten Darüber votirten . Die Ala

ten

.
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1

ten baciten anders. S. Lehrb. der Geſch

des R. R. S 133 t.

+) faßt fid) mit irgend einiger Wahrſcheinlich ,

teit behaupten , daß , zumahl in einem rebe

großen Staate , die Vollowablen tüchtigere

Perſonen treffen werden , als die Ernennuns

gen burch Obere ?

$. 324 .

Bey der Fähigkeit, ein Staatsbeamter

zu ſeyn , kominen nun alle die Fragen ' wieder

vor , welde bey der Civitat des PrivatRedits

(H.153 ... 472 ) da geweſen ſind. Selbſt

den Todten und Ungebohrnen iſt ſie nicht not

wendig abzuſprechen , wenigſtens tönnen auch

hier Vormunder für ſie handeln , und es iſt

eine Inconſequenz, gar keine Rückſicht auffie

zunehmeä, und alles blos der gegenwärtigen

Generation zu überlaſſen , felbft das , was

mehr für die Zukunft, als für jekt, gelten fol .

Es gehört mit zu dein Egoismus unſers Zeits

alters , daß wir'eg und herausnehmen , den

folgenden Generationen
Gefeße zu geben; und

doch von den vorhergehenden
und keine gefala

len laſſen wollen * ).

* ) Kamen ben einer Repolution die verganges

nen Generationen mit in Andlag , To mirs

be die jebige Majoritåt, oder ſelbſt die Eins

ſtimmigkeit von 25 Millionen Menden ,

welche ohnehin noch auf höchſtens den viera

ten Iheil“ ju reduciren find (9.323 * ) , in

eine

3

A a 21
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bohrnen **** )103

eine winzige Minorität zuſammen Schwinden

( $ . 42.). Alle die , welche nicht zum Votis

ren kommen , müſſen angeſehen werden , als

botirten ſie für die Erhaltung der jekigen

Verfaffung. Über die mores maiorum gelten

ben uns nid )ts ; wir reben uns über Vorura

theite , Sitten und Vorſdriften , aus lauter

Aufflårung ſelbſt da hinaus ,
uns dod

Wahrheit , Tugend und Zweckmäßigkeit ims

mer verborgen bleiben (8.84.88. und 92.).

S; -3 ? 5 .

Die Unfähigkeit der Kinder und übers

kaupt derer , die ein gewiſſes Ulter noch nidht

erreicht haben *) ( $. 157. ) , i des welbliden

Geſchlechts ** ) (8. 1:58 . ) , der fehlerhaft ors

ganiſirten *** ) ( S.: 160. ) , der B18dſintis

gen : t) (S. 161.) , der Unwiſſenden ff) (S.

162.)., der Verbrecher fatto) ( S. 163.) , der

Perſchwender ** ) ( 164.) , hat hier eben fo

viel für und wider fich, wie iin PrivatKechte.

Xud die Hinderniſſe, welde blus in der

StaatóVerbindung liegen , der Vorzug der

Einheimiſchen *** ) ( Set66 ) , der Einges

um

gelehrt, der Ausländer 4* ) der Einwohner

eines gewiſſen Theils vom Staate 4**) (S.

168. ) , derer , die an der Regierung oder

Vertheidigung Untheit nehmen fotot * ) ( $.

369. ), der Mitglieder der herrſchenden Kir :

dhe + * +) (S. 170.), der Verheiratheten *** +)

(S.

*

2
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( S. 141.); der Reichen f ****), der perſons

lich linabhängigen *f*) , der juriſtiſchen Pers

fonen ****) (S.172.) , ſind daruin im provi:

ſoriſch rechtlichen Zuſtande, nicht unmöglich ,

weil ſie es etwa im pereintoriſchen waren

. * ) In monarchiſchen Staaten, Felbſt in ſolchen ,

wo der Monard gewåhlt wird , tritt oft

eine Regentſchaft ein , die gewöhnlich frus

her aufhört, als man einen Menſchen im

PrivatRedite für reif bålt . In die franzos

fiſden UrVerſammlungen hingegen kommt

tein Vormund als ſolcher , und feiner fann

als ſolcher gewählt werden .

**) Eliſabeth konnte Königinn reyn, aber ben

einer ParlamentsWahl wåre fie ausgeſchloss

ren worden .

***) Wer nicht in den Krieg ziebon Pann , der

muß ſich oft das gefallen laſſen , was ſeine

Berchißer über ihn befchließen .

1 ) Kurz vor dem '18 Fructidor ward ben Geles

genheit einer Rede von Laredeillere : le's

paur barauf angetragen , feſizulegen , wie

eß zu halten ren , wenn ein Mitglied des

Directoriums berrudt wurde. Selten iſt in

ben Conſtitutionen auf dieſen doch immer

mogliden Fall Rückſicht genommen. Aluc

in Deutſchland ſtreitet man , wie weit die

Rechte der Reichs Regierung ben einer Se:

můthokrankheit eines TerritorialRegenten

gehen.

**) Hier werden oft mehr Kenntniſſe erfors·

dert , als zur blogen Civitåt . des Privat:

Rechts .A a 3
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Rechts. Man verlangt wohlgar , daß jes

mand eine Kenntniffe auf eine gewiffe Art

erlangt , z . B. Studierens halber cine Zeit

lang auf einer Univerfitat gelebt habe. Die

deutſdien ChurPrinzen rollen mehrere Spra,

den lernen .

ttt) Es iſt wohl keine Folge , daß , wer ein

Verbrechen begangen hat , wieder eines bes

gehen werbe ; aber das Zutrauen få ut dod

meiſt für immer weg.

1) Wer reinen PrivatAngelegenheiten ſchlecht

borſteht, dem vertrautman nidot gerne die

Offentlichen an.

***) Dieſer findet wohl überall Statt , weil

Tonſt von zwer rivalifirenden Staaten der

Eine reine Mitglieder zu Staatsbraniten des

Andern tönnte måhlen laſſen .

*** +) Auch das Indigenat iſt in ſo weit natür,

fid , da jeder Staat für ſich und ſeine Nachs

kommen ſorgt. Ift ein Staat aber ſehr klein ,

wie z. B. das Wirtembergiſche, ſo möchte

die Ausſchließung der Fremden , wohl gar

auch von den Stellen der Lehrer , nicht im .

mer rathiam feyn , bollend wenn andere

Staaten dieß retorquiren wollten .

**) In Venedig mußte inimer ein Ausländer

die Armec commandiren. Auch in Deutſch ,

land tritt etwas Uehnliches ein , wenn in

fåndchen , die (wegen der ReichsRitterſchaft)

keinen einheimiſden Udel haben , dennoch

eine Stelle durchaus mit einem Aldeliden bei

fellt werden muß.

tt ) Hierher gehören die Provincialen ( ſocii ) !

der Römer , im Gegenfaße der ciues , und

hiers
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hicrher gehören auch die Einwohner der frans

zdfifchen affiliirten Republiken , im Gegens

fabe der Franzoſen ſelbſt. ( Lehrb. der

Gefch. Ses R. 2. $. 121. )

****) Daß gewiſſe Stellen nur mit ſolchen bes

Teßt werden , welche ſchon andere bekleidet

haben, if rehr natürlich. Ueber die Rriegs

Kunſt und ihre
Widerſpruche. B. II. -

Umgekehrt find wohl diejenigen oft zu einer

Stelle unfähig , welche ſie ſchon einmahl bes

kleidet haben , oder eine andere damit uns

vereinbare.

***) Wie kann man ohne Inconſequenz Zu.

trauen zu einem Staatsbeamten haben , der

in den wichtigſten
Ueberzeugungen geradezu

von andern abweidot , und wie kann ein ſols

cher Zutrauen zu ſeinen Mitbürgern baben ?

Herr Prof. Sicbte , der alle die für Atheiſten

erklärt , welche ihn für einen Atheiſten hals

ten ; würde mit ſeinen Gegnern (wenn er

und ſie dieß nicht vergåßen ) einen roolechten

Staat ausmachen (6.186 *** ,).

*** t) Der Grundſat : après moi le déluge

klingt in dem Munde eines Unverheiratbeten

geivio viel natürliger , als im Munde eines

Hausvaters.

*****) Wer reich iſt , kann von Nuswärtigen

und Einheimiſchen nicht ſo leidyt beſtoden

werden , und er kann es eher wagen , ſeine

Stelle zu verlieren , wenn er auch ohne ſie

zu leben hat was der Preußiſche Miniſter,

von
Mundhauſen by allen hShern Juftijs

Beamten får nöthig hielt ). Uuch erſpahrt

der Staat piele Beſoldungen , wenn er folde

befördert, die foon Permögen haben . Weil

aber
Aa 4
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aber die, welche erſt reich geworben ſind, we

nigſtens in vielen Stånden , fidi dadurch eben

tein beſonderes Zutrauen erwerben , weil es

ferner auch darauf ankommt, das keine gang

armen Verwandten da ſind , fo kommtman ,

wu einmahl PrivatEigenthum iſt ſehr nas

türlich auf den Vorzug des 20:18 , auch

wohl des alten Adels zurůď. Es iſt eine

eremplariſche Inconſequenz , wenn Bürgers

liche vom Mittelſtande , die es doch ihrer

Geburt zu danken haben , daß fie zum Mits

telſtande gehören , es To'gar unbillig finden ,

wenn die Geburt andere noch höher geſetzt

hat. S. Brandes über das ausſchlies

fende Recht des dels in der Berli mo.

nathrohe .

*** ) Die Sclapen , oder auch nur die Domes

figuen taugen nidyt wohl zu Staatsbeamten.

*++*) Die neuern Politiker halten gar biel

auf die Regierung durch Corporationen ( .

126 *.) felbſt in den höchſten Inſtanzen.

Die Erfahrung modhte dieß aber ſelten rechts

fertigen .

* H *** ) 3. B. ein ausſchließendes Geburts,

Recht der Unterthanen zu irgend einer Stelle.

1

2

$ . 326 .

Wenn nun aber die Frage entſteht, wie

aus dieſer Möglichkeit, ein Staatsbeamter zu

ſeyn ; die Wirklichkeit wird , ſo kommt man

auch hier wieder entweder auf freyen Ents

ſchluß , oder auf Zufall, oder auf beydes zu :

rück. Der freye Entſchluß iſt ſelten allein

hins

2
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1

hinreichend ; dena die meiſten Menſchen find

ſo thóricht, daß ſie ſich darnadh rehnen , ans

dere zu regieren , und durch die damit vers

bundene ſchwehre Verantwortlidkeit davon

nicht abgehalten werden ( 5. 96.). Der bloße

Zufall entſcheidet nur , in ſo ferne jemand ges

zwungen wird , die Stelle anzunehmen und zu

behalten , die ihm durch die Geburt , durch

Ernennung eines Obern oder durch Wahl auch

der Untergebenen angetragen iſt. Meift

komint es aber auf die Verbindung des freyen

Entſ luſſes mit einem ſolchen Zufalle an.

S. 327 .

Das Ende der Gewalt eines Staatsbes

amten eräugnet ſich theils dadurd), daß er

unfähig wird , theils dadurd ) , daß nur die

Wirklichkeit
wegfaut. Auch dieſes geldjieht

durch freyen Entſchluß , in ſo ferne es fren

ſteht , niederzulegen
* ), oder durch Zufall,

oder durch beydes. Der Zufall iſt ſehr oft

der veranderte Wille desjenigen, der die Stela

le gegeben hat , und um ſich dieſen ja recht

frey zu halten , werden ſu ſehr vielen Staaten

die Staatsbeamten
nur auf eine beſtimmte

Zeit angeſtellt , nach Verfluß van welcher es

darauf ankommt, daß ſie von neuem ernannt

oder gewählt werden . Oft wird nur im 20.

gemeinen eine gegenſeitige
Auffündigung

vors

berAas

T
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behalten , die ſich aber auch wohl son felbft

verſtehen kann. Rathram tann es ſeyn , einis

ge Stellen , der Regel nad) , auf ſo lange zu

ertheilen , als der Staatsbeainte ſich ihrer

nicht unwürdig madje (quam diu ſe bene gefle.

rint) , und darüber Juſtizınapig erkennen zu

laffen. Daß diefes aber bey allen Stellen

durdaus ro reyn müffe, iſt eine grundloſe Bes

hauptung der neuern deutſchen Politiker, wels

che damit den Mißbraud der RegierungsGes

walt auf der einen Seite verhüten wollen, oh

ne zu bedenken , wie ſehr ſie ihn auf der ans

dern Seite erleichtern **).

*) Em monarchiſchen Srankreich war darin

mehr Freyheit , als in manchen andern

Staaten , daß jeder einſeitig niederlegen

tonnte (Daher bieß es donner fa dimiffion ).

Qon einem Dfficiere, der defertirt ſexy, batte

man feinen Begriff.

**) Bey den Römern war eigentlid, feine eins

zige Stelle ſo auf Lebenis lang , das ſie ohne

Urtheil und Recht gar nicht håtte genommen

werden können , denn ſelbſt die Senators

Wårde nahmen die Cenſoren blos nach ihs

rer Ueberzeugung (Zebrb . der Gerob . des

R.R. S. 107. ). In der Folge ward auch

die Stelle des Auguft's zum Scheine nur

auf einige Sabre ertheilt. Ben den firdlis

den Beneficien und den Leben entſtand jus

'erſt die Vorſtellung , fie als PrivatEigen

thum anzuſehen , deflen niemand verluſtig ers

Flårt werden dürfe, ohne es verwirkt zu bas

ben.
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D

M

ben . Die neuern Staaten abmten dieß ben

einigen Stellen nach , hauptſächlich ben des

nen, welche ſich auf die Fuftig bezogen , 3.B.

den Cammer GerichtsPerſonen , den Mitglies

dern bon Gerichtshofen in Srankreich , die

ihre Stellen getauft hatten, und den wenigen

Judges in England. Auf dieſe. Steden

drånft fich auch das Preußiſche land Redyt

ein , deſſen Entwurf viel weiter giug , und

ſelbſt die Stelle eines JuſtizMiniſters ift

neuerlid) dem Serrn von Wollner ohne

Urtheil und Recht genommen worden. Im

republicaniſden Srankreich find alle Minis

ſter , alle Commiſſairen des pouvoir exécutif,

alle Militair Perſonen , nur ad nutum , und

alle Volkswahlen geben nur temporaire Stela

len. Und dod erfennen in Deutſchland

die Neichégerichte - aus Gründen des als

geineinen StaatsRechts ! - scgen die Ents

laſſungen , und manche deutſde Landſtånde

glauben viel gewonnen zu haben , wenn ſie

ihren Regenten zwingen, die von ſeinem

Vorgånger oder von ihin ſelbſt oft ſehr leichts

finnig vorgenommene Vergebung eines Ama

tes gelten zu laſſen , auch wenn es noch ſo

klar iſt , daß die Stelle beter beſetzt werden

tönnte.

Alles , was man gegen die Entlaſſung

obne Urtheil und Redit geſagt hat, paßt auch

auf die Uebergehung beym Avancement, auf

die Kränkungen burd) Colliſionen und durch

Verånderungen im Dienſte, kurz auf huns

dert Dinge , worüber es doch noch niemand

eingefallen iſt, ein richterlides Erkenntniß

zu fordern , weil jedermann ſicht, daß das

durch die Obern in eine unertråglide Abhans

gigs
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gigleit von ihren Untergebenen lommen wurs

den . Nabinentlid ) aus der Grund daß

der Regent reine Staatsbeamten nicht ſelbſt

tenne , daß alſo die Willfahr des Regenten

Im Grunde nur Wilfahr einiger Staatsbes

amten über ihre Collegen ren , müßte nicht

blos ben der Entlaſſung angeführt werden,

wenn er etwas beweiſen tönnte.

Muß ich nod ausdrücklich hinzureken,

daß ich die willkührlidhen Entlaſſungen hier

nur als Recht der höchſten Gewalt vertheidis

ge, feineswegs aber einen auch nur etwas

håufigen Gebrauch dieſes Redits billige ( S.

204.)? Es mag immerhin ein Recht nur auf

den Nothfal reyn , nur daß der Berechtigte

felbft darüber entſcheidet , ob dieſer Nothfall

borhanden iſt, d . 6. daß es eine Gewiffenes

pflicht und feine Rechtspflicht wird , fpahrs

fam mit Entlaſſungen umzugehen.

Uebrigens kann ich genug Zeugen auf

ſtellen , daß ich fchon lange vor den Falle,

von welchem vielleicht mancher glauben wird ,

daß er auf ineine Ueberzeugung hierin Eins

fluß gehabt habe , nach dieſen Grundſåsen

im Spruch Collegium votirte und meine Zus

hörer unterrichtete.

Regie:
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Regierungs- ( oder StaatsPolizey- )

Recht.

-S.328.

er Staat foll, wenn er Privat Rechtans

erkennt, die Rechte der Einzelen ſchüte

zen , allein um dieſes thun zu können , muß

er ſie auch , ſowohl im eingelen Falle, als durdy

allgemeine Gerege, mannichfaltig einſchränken

dürfen * ) . Dieſe Einſchränkungen betreffen

die drey weſentlichen Erforderniſſe eines pår:

ticulairen Staats (S. 104.) , und laffen ſich in

eben ſo viele Arten von Rechten eintheilen :

die Unabhängigkeit des Staats von andern

in ſeinem Territoriuin , die auswärtigen

Angelegenheiten und das Rriegsweſen ,

die Cultur der Mitglieder des Staats

der offentliche Unterricht,

den rechtlichen Zuſtand felbft - die Juſtiz ,

und ben legterer treten als Uusnahmen

(8.335.) die dren beſondern Verhältniſſe ein :

CriminalVerfaſſung

FinanzWefen

Polizey .

Die

1
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* y Die Einſchränkung im einzelen Fale Praft

der poreſtas eminens gibt man allgernein zu,

aber,daß irgend eine Gewalt im Staate bes

rechtigt ſeyn ſollte , das Eigenthum und die

Forderungen der Eingelen , oder die Priviles:

gien ganzer Stände aufzuheben , daran zweis

feln die neuern Politiker. Daß platon

daran nicht gezweifelt habe , iſt ſchon oben

9.229 ** bemerkt worden.

L
.

A. 2 us w år sige Angelege na

beiee n .

$. 329.

Jede Regierung in einein particulairen

Staatemuš ihren Bürgernbefehlen können,

· in den Standdes Kriegesgegen einen andern

Staat, oderauch gegen einige ihrer Mitbúrs

ger zu treten , denn ſonſt könnte ſie den rechts

lichen Zuſtand in ihren Gebiete nicht erhatten.

Ob der Krieg geredt und Plug ren , darüber

dürfen die Einzelen , deren Perſon und Vers

inogen in Gefahr gebracht wird , nie ſo urtheis

len , daß ſie ſich dem Befehle des Staats

entzogen , oder es mit ſeinein Feinde hielten .

An eine Entſdådigung
für den im Kriege ges

littenen Verluſt , lågt ſich in den meiſten

Fållen gar nicht denken * ), und ſelbſt da,

wo einige Entſchädigung
moalich iſt ,kann ſie

doch gegen den Staat nicht fo mnit vollein

Rechte gefordert werden , wle gegen Einzele.

* ) Wels
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1

329. b.

* Welcher Staat thut etwas für die Geblies

er benen , wenn es fico nidt etwa zu einer Urs

menAnſtalt qualificirt , den Wittwen und

Waiſen von Militair Perſonen etwas zutoms

men zu laſſen , wobey man denn von lauter

Großmuth ſpridt ( 0.218.) ? Wer entichås

digt diejenigen , welche im FriedensSoluffe

abgetreten werden , ſelbſt wenn ihnen Ihre

Anhänglichkeit an ihren vorigen Staat bey

mit dem neuen zum Verbrechen gereicht, wie

112-3 . . Die emigrirten Niederlander in den

Raſtadter Verhandlungen der Connivenz

ihrer neuen Herren åberlaffen worden find ?

... 1$ . 32

Wegen der Möglichkeit eines Krieges

mit irgend einein andern iſt jeder Staat auch

berechtigt, es ſeinen Einwohnern zu verbieten

oder doch zu erſchwehren , wenn ſie für ihre

Perſon oder für ihr Vermögen den Staat

verlaffen und fidh zu einem andern fchlageni

wollen. Daß alsdann das paltun unionis

nicht mehr aus dem bloßen Dableiben gefol:

gert werden kann , iſt freylich wahr ; aber es

laßt ſich ja auch geradezu aus einer ſolchen

Vertrage beweiſen, daß ein Einzeler thn nicht

einſeitig aufrufen dürfe. Wer verſprochen

hat, init andern auszuharren , oder wer das

für angeſehen wird , als hätte er es verſpros

dhen , der tnuß auch Wort halten und die als

dern nicht die Saften allein tragen laſſen , wel:

dhe
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dhe auch von ihm mit übernommen worden

find. Wenn man gleichden nicht als Feind

behandelt , der nie zu unſerm Staate gehört

hat, ſo iſt es doch ein ganz anderer Fall mit !

dem , der aus der rechtlichen Zuſtande mit

uns erft heraustreten will . Die Auswandes

rung iſt kein Recht des Bürgers, ſonderü nur

etwa ein auf gegenſeitige Gefälligkeit gegrún .

detes, Fehr precaires , Recht des andern

Staats ( §.340 ).

2

B. Deffentlicher Unterricht.

S. 330 .

Für die Erhaltung undFortpflanzung yon

Kenntniffen und Geſinnungen darf der Staat

Anſtalten treffen , welche auch mit Znang

verbunden ſeyn dürfent, theils in ro weit, daß

man andieſen Anſtalten Theilnehmen muß *)a

Es iſt ein wunderbarer Grund , den man da

gegen anführt, daß der Staat nur für dugere

Handlungen zu ſorgen habe. Sit denn die

Ertheilung eines Unterrichts keine äußere

Handlung , und wie fehr hängen auch die ans

dern davon ab , daßman gewiffe. Seſinnungen

habe ? Was ließe. ſich nicht alles zu einer

Mittheilung von Geſinnungen machen , wenn

dieſe ganz frey reyu follte ? **)

* ) Sdon
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* ) Schon dieß iſt gezwungene Theilnahme,

daß man zur Erhaltung folder Anſtalten eta

was beytragen foll, auch ohne ſie zu billigen .

Und doch wie ſchnell würde ein Staat in

ſeiner Cultur zurüdfinten , worin nur Dico

jenigen zu niedern und hohen Sąulen bentras

gen mußten , welche ſich ihrer bedienen molts

ten ?

** ) Der Römiſche Senat hatte gewiß das

Recht, die Bacchanalien zu verbieten , und

tritt nicht ben jeder geheimen Geſellſchaft,

die ſich der ufficht des Staats entziehen

will , die Möglichkeit ein , daß fie einmahl

in ſo etwas ausarte ? Wenn fidy nun aber

jemand im Gewiſſen verbunden glaubt , ges

wiſſe Ceremonien nur unter Initiirten vors

zunehmen ? So wird ihm fein Gewiffen auch

den Muth geben , die Strafe , die der Staat

darauf reßt, zu erbulten . Der Staat fann

fid) unmöglich darauf einlaffen , zu unterſus

chen, was das Gewiſſen jedes Einzelen für

wunderbare oder abfdeuiiche Mißtóne von

fich gibt , denn wer will ausmachen , ob ein

Mörber nicht etwa geglaubt hat, der Stima

me reines Gewiſſens zu folgen ? Wer ſich

auf ſein Gewiffer gegen den Staat beruft,

der wird es doch andern auch erlauben , ſich

auf ihr Gewiffen für den Staat zu berufen .

1

S. 330. b .

Eine in den neuern Staaten nicht ſeltene

Zreanung der RegierungsGew
alt

beſteht dars

in , daß für die Religion andere Obrigkeiten

( kirchliche Obere) da ſind , als für alle übris

Civil. Curr 33. II. Haturedt. Bb gen
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gen Ungelegenheiten . Wenn nun aber zwis

ſchen beyden Gewalten , zwiſchen der Kirche

und dem Staate, eine Colliſion entſteht , ſo

zeigt ſich auch hier anffallend die Wahrheit der

alten Lehre : Niemand kann zwey Herrn dies

nen . Es fragt ſich nur , welcher von beyden

vorgezogen werden ſoll , und da entſcheiden

zwar die 'neuern Schriftſteller alle geradezu

für den Staat *) ; es iſt aber wohl keine Fras

ge , daß , wenn die Menſchen in ihren reli.

gieuſen Ueberzeugungen fo feſt waren, wie in

dem , was ihren täglichen Vortheil angeht,

ſie nicht ohne die außerfte Inconſequenz die

Kirche zurüdefeßen könnten **), ausgenommen

wenn ſie ein für allemahl darüber einig ſind,

Moral und Religion könnten , ifjrem Weſen

nach , nie außere Handlungen verbieten , wels

che der Staat befehle *** ).

* ) Dieß iſt nicht nur ben den Anhängern der

proteſtantiſchen Syſteme über das Kirchens

Recht allgemein der Fall, ſondern ſelbſt die,

welche ein göttliches Recht der Kirche zum

Grund legen , helfen ſich damit , daß fie alle

Colliſionen nicht für Colliſionen mit dem Wes

fentlichen in der Kirche , ſondern nur mit

dem Zufälligen (nicht mit den Dognen, nur

mit der Disciplin ) erklären . 28enn aber

die Kirche etwas für weſentlich hålt , fol és

da hinreichen , daß der Staat ihr widers

ſpricht , oder ſollte nicht vielmehr , fobald

die Kirche auch Gewalt über åußere Hands

luna
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lungen zu ihrem Weſentlichen rechnen darf,

aud) fie ſelbſt berechtigt ſeyn, zu entſcheiden,

welche außere Handlungen es ſeuen ? Die

conſtituirende Verſammlung in frankreich

ſagte frenlid , ihre Veränderungen ließen

das Weſentliche unangetaſtet ; aber Pius VI

und die franzöſiſdien Biſchofe ſagten das Ges

gentheil, wem ſollten nun Ludwig XVI und

die redlichen Catholiten unter ſeinen Unters

thanen glauben ?

**) mendels Sohn's Jeruſalemi (1783)

S. 14. " Staat und Kirde - Sorge får

„ das Zeitliche und Sorge für das Ewige

„ bürgerliche und kirdylide Uutoritát . Fene

, berbålt ſich zu dieſer , wie die Widtigfeit

,,des Zeitlichen zur Widytigkeit des Emigeni,

„ der Staat iſt alſo der Religion untergeord:

„ net , muß weichen , wenn eine Colliſion ents

„ ſtebt. Nun widerſtehe , wer da kann , dem

„ Cardinal Bellarmin mit dem fürchterlis

ochen Gefolge ſeiner Urgumente , daß das

„ Oberhaupt der Kirde, zum Behufe des

„ Ewigen, über alles Zeitliche zu befehlen und

walſo wenigſtens indirecte ein Hoheitsrecht

„ habe, über alle Güter und Gemůther der

„ Welt ...

*** ) Im proteſtanti
ſchen

Deutſchla
nd

hat diere

Frage in Anſehung der Kirchen Gewalt wes

nig Intereffe mehr , weil wir vielleidt nur

gar zu ſehr davon zurückgekommen ſind , auf

das Statutariſche der Religion einen großen

Werth zu regen. Defto wichtiger wird fie

aber in Anſehung der Moralitåt und der phis

loſophiſchen Ueberzeugungen , der moraliſchen

Religion. Der Staat befiehlt dem Einzelen

Bb 2 ets

2
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etwas, und dieſer hält es in ſeinem Gewiſſen

får verboten , für eine Verleßung der Men:

ſchen Rechte , für etwas , was nie poſitives

Recht ſeyn tänne ? Auch hier gibt es wohl

teine conſequente Entſcheidung , als die im

Paragraphen angeführte. Für den Bürger

iſt nun alles aud im Gewiffen erlaubt, was

der Staat befiehlt , und alles nun auch im

Gewiſſen nicht nothwendig , was der Staat

verbietet. Ueber alle åußeren Handlungen

entſcheidet erſt der Staat , man ift ſo wenig

im Gewiſſen dafür verantwortlich etwas

unterlaffen zu haben , was man nicht hatte

thun können , ohne die Gefeße des Staats

zu übertreten , als etwas phyfifch unmöglis

des (6.50 und 129.). Unter vielen übereins

ſtimmenden Stellen führe ich nur noch eine

an. Szere'HR. Tiedemann ſagt ( argumen

sa dial. Plat. p. 168. ) : Ita porius ftatuendum ,

imperantem fummum , cui imperium eft nul.

lis limitibus circumſcriptum ... quicunque de

mum fit in rep . , fue populus , fiue fenatus,

fiue monarcha , feu ſenatus cum populo aut rex

cum proceribus , quaecunque ob falutem publi.

cam facit , iurefacere. Und ob er etwas ob

falutem publicam oder zu einem andern Zwede

vornehme , darüber entſcheidet aus wieder

nicht der Einzele , weil ſonſt der ganze

Staat aufgelöst wurde, ſobald in irgend ets

* was, worüber vernünftige Menſchen uneinig

reyn können , im Staate mehr als eine

Entſcheidung Statt fånde.

$. 331 .
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S

C

K. 331. ","

Hierher gehört audh die Aufſicht über die

ſchriftliche Mittheilung von Gedanken , die

Einſchränkung der Preßfrenheit, in Rückſicht

auf gewiffe Meynungen . Man mag ſich noch

fo ſehr darauf berufen , jeder Irrthum werbe

ſich von ſelbſt aufheben , ſobald es fren ſtehe,

ihn zu widerlegen , wan mag ſelbſt dieß zu

Hülfe nehmen, daß ohne Mittheilung der

Gedanken niemand wiſſen könne , ob er richtig

denke ; ſo wird doch jeder Staat es bald für

nöthig erkennen , Angriffe gegen die Wahrheis

ten , auf welche er ſelbſt gebaut iſt , zu vers

hüten und zu beſtrafen *). Welche dieſes ſind ,

muß, im einzelen Falle auch wieder nicht der

Einzele , ſondern die Regierung beurtheilen ,

und es iſt frenlich gar wohl denkbar , daß fie

ſich irre , wie es ja auch wenigſtens eben fo

denkbar iſt , daß dieß dem Einzelen begegne.

*) Benin Anfange der franzöfiſchen Revolution

war Preßfrenheit die Loſung ; ſeitdem aber

wieder eine Regierung da iſt, die man ſicher

ſtellen will , reitbeni muß ſich die Preßfren

heit gar manche Einſchränkung gefallen lass

ren . Soll ein nicht monarchiſcher Staat es

ruhig anſehen , wenn man alle Verfaſſungen

außer der Monarchie für unſinnig erklärt,

und uingekehrt ? Soll irgend ein Staat die

Verfährung durch Schriftſteller zur Wohl

luſt , und zur Immoralitåt überhaupt, ihs

ren Gang fortgehen laſſen ( S. 170 * .) ?

Bb 3 c . Jus
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c. Ju ft i z .

1 S. 332 .

Der Staat muß die Rechte der Einzelen

auch dadurch ſchůßen , daß, wenn Streit dar,

über entſteht, er dieſen entſcheide. Dieß muß

ebenfalls mit Zwang verbunden reyn ; man

muß ſich die Entſcheidung
gefallen laſſen, ſie

falle aus , wie ſie wolle , und ſelbſt die Mite

tel , welche der Staat nothig zu haben glaubt,

darf ihm der Einzele nicht verweigern , alſo

zur ZeugenAusſage (S. 308.) , zur Herauss

gabe von Urkunden ( S. 307. ) kann jeder ges

zwungen werden,

S. 333.

Die Juſtiz lågt ſich von den andern Res

gierungsGeſchafften
ſehr leicht trennen , und

es kann ſehr rathfam fenn , daß der Regent

ſie gewohnlide nicht ſelbft ausúbe. Daß er

dieß aber gar nie dürfe , folgt daraus noch

nicht ; Es iſt darum doch nicht gegen feine

Würde, den Richter zu ſpielen , weil er das

bey Gefahr läuft , Unredyt zu thun , fo

wenig als eß gegen ſeine Würde ift , eine

Urmee felbft anzuführen , weil er dabey Ges

fahr läuft, geſchlagen zu werden * ).

* ) te Regenten der alten Welt von Salomon

bis auf marc Aurel waren auch Richter ;

die deutſchen Könige erkannten nach Fürſtens

Redt,
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Recht, und in England iſt das Oberhaus

der bodiſte Gerichtshof.

S. 334 .

2in wenigſten darf die; Iuftizes ſich hers

ausnehmen , die Gefekgebung und Vollzies

þung zu meiſtern. Der Gefeßgeber hat das

unſtreitige Recht, ihr Vorſchriften, auch für

die vergangenen Fälle, zu ertheilen , und die

vollziehende Gewalt muß fid, imi Nothfalle

über einen Rechtsſpruch eben fo gut hinaus

Tegen dürfen , als über ein anderes unbezweis

feltes Recht eines Einzelen . Das " Durcha

greifen "? muß im Staate erlaubt ſeyn , und fa

aud das Gefeß , daß über gewiſſe Sachen

nicht im Wege Redatens verfahren werden

dúrfe * ) ,

* ) Die Reſcripte de non adminiſtranda iuftitia

klingen fehr gefährlid ) ; aber welcher Staat

in der Welt würde es reinen Richtern erlaus

ben , darüber im Wege Rechtens zu entſcheis

den , ob er einen Krieg anfangen , eine Res

ligionsParthen dulden oder vertreiben , eine

Handlung zum Verbrechen machen , eine

Abgabe fordern, oder die Freyheit der Eina

zelen Polizéymåßig einſchränken dürfe ?

S. 335.

ußer. den Regeln des PrivatRechts,

weldie bey der bürgerlichen Suftiz in der ens.

geraB64
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gern Bedeutung allein beobachtet werden, gibt

es auch Ausnahmen , die ſich theils auf geo

wiſſe Perſonen , theils auf gewiffe Sachen ,

theils auf gerriffe Sandlungen beziehen. Ses

nes gibt das CriminalRecht , das zwente

das finanzRecht , und das dritte das por

lizeyRecht.

1. CriminalRecht.'

S. 336 .

Ber einer Perſon können die gewöhnlichen

Regeln des PrivatRechts um deswillen wegs

fallen und ihre Rechte geldmåhlert werden,

weil ſie ein Verbrechen begangen haben foll,

d. h. eine Handlung , welche der Staat im

Einzelen oder im Ganzen für ſo ſchädlich hålt,

paß er ein beſonderes Uebel darauf geregt hat,

um ſie ;nad Meglichkeit zu verhúten. Der

Staat hat das Recht zu beſtimmen , welche

Handlung ein Verbrechen ſey , und der Eins

zele , ter glaubt , der Staat irre ſich in dies

ſer Beſtimmung , iſt wieder in den Falle, der

ben jeder andern Colliſion zwiſchen der Privats

Ueberzeugung und dein allgemeinen Willen

eintritt *). Der Staat hatdas Recht, die Stras

fein feftzufeßen , und dieß darf auch der Tod

reyn , ob es gleich immer zu wünſchen ware,

daß man ihn ohne Nachtheil entbåren konnte,

ia
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ja es darf die Lebensſtrafe fogar nocy gés

fdhårft werden ** ). Endlich hat der Staat

auch das Recht, die Art anzuordnen , wie

gegen den verfahren werden ſoll , der in den '

Berdacht kommt, ein Verbrechen begangen zu

haben , ſelbſt wenn dadurch die Frenheiteines

Unſchuldigen eingeſchränkt werden konnte, wie

ben Verhaftungen, Hausſuchungen , der Wegs

nahme von Papieren , dem Zwange von fei:

nen geheimſten Handlungen Rede und Ants

wort zu geben, und ſelbſt bey der Tortur*** ).

* ) Vorzüglid tritt dieß bey dem Verbrechen

ein , das der Staat als das allerfd wehrſte

anſehen muß, und das oft der Einzele , der

es begeht, für eine ſehr verdienſtliche Hando,

lung hålt , durch welche er eine heroiſche

SeelenStårte beweiſe , nåhmlich bey conftis

tutionswidrigen Verſuchen gegen die Regies

rung , es ren um den Staat mit einem ans

dern zuſammen zu ſchmelzen , oder die Cons

ſtitution zu åndern , oder andere Perſonen

auf den Thron and in den Senat zu brin.

gen (S. 318.) . Gede Regierung , die im

Stande iſt , Rechte zu dritzen , låßt diejes

nigen wohlgar hinrichten , welche ihr dieſes

unmöglich maden wollen , und das son

Rechts wegen, denn die Erhaltung des rechts

liden Zuſtandes åberhaupt iſt weitwichtiger ,

als die genauere Beſtimmung , wie er orgas

nifirt ſeyn ſoll , und jebe Aenderung der bis ,

hertgen Drganiſation droht dem rechtlichen

Zuſtande feinen Untergang , weil ſie einen

bürgerlichen Krieg herbenführen kann. Daß

fola
Bb 5
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földe Verſuche , wenn ſie einmahl gelungen

ſind, ganz anders beurtheilt werden, åndert

hier nichts ; theils låßt fich das Publicum

durch den Erfolg gar oft beſtechen (S. 274 ** ),

theils kann man auch ſagen , jeder Staat,

gegen den eine Revolution gelingt , iſt eben

dadurch überwieſen , daß er ein fehlerhafter

Staat war , denn ſonſt hätte ſie nicht geling

gen können . " Seber Ausgang iſt einGots

tesUrtheil."

** ) Gegen die RechtmåBigkeit der Todesſtras

fen oder gar der Odårfung derſelben durch

rdhmerzhaftere spinrichtung und durd ; Cons.

fiscation , iſt ſeit dem Buche von Beccaria

( 8.31 * ) ( 1765 alt 27. 9., wieder ýberfekt

mit Anmerkungen von Bergk 1798) ſehr viel

geſagt worden . Auf der andern Seite hat

Rant die Abſchaffung der Lodesſtrafen ges

gen . Mörder., und ſelbſt die Begnadigung

eines Einzelen , für ungerecht erklärt. Mir

dúnkt beybes zu weit gegangen zu reyn ; der

Staat fann am Leben ſtrafen , denn er ifts

ja aud) , der das Leben ( chůßt , er nimmt

nur ſeinen Schuß zurück , ſo werden die Vera

wandten , die Nadybaren des Ermordeten

von ſelbſt får die Todtung des Mörders fors

gen , und dieſer inuß eher noch wünſchen ,

daß ſich der Staat ſeiner annehme und ihn

in der Ordnung umbringen laſſe. Der Staat

darf aber auch wenn andere Anſtalten den

Zwed eben ſo gut erreichen , wenn ein Volk

zu niendlich iſt , um das Blut des Mars

ders zu verlangen , eine andere harte Strafe

an die Stelle reßen. Ueberhaupt kommt es

wehr darauf an , daß eine Handlung gewiß

beſtraft werde , als daß die Strafe etwas

hårs
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hårter oder etwas gelinder ren. S. auch

oben 5.149.

*** ) Das Leiben eines Unſchuldigen empert das

fittliche Gefühl, aber doch nur in fo ferne,

als wir die Unſittlichkeit eines Andern (aud)

wohl ſeine Unwiſſenheit und Anklugheit) als

die Urſache davon anſehen . Daß ein Uns

fdhuldiger eine ſdinerzhafte Operation auss

ſtehe, und daß im Kriege Menſden zu Taus

ſenden an einem Tage getödet oder verſtums

meltwerden, balten wir alle nur für ein Uns

glúd . Die Leiden eines Unſchuldigen in eis

nem CriminalProceſſe Rollen uns empören,

in ſo ferne die Geregebung , oder der Rich

ter, oder der Denunciant daran Sduld find ;

aber wir follen fie nur für ein Unglüd halten,

wenn feiner von alleh dieſen Teine Pflicht

ůbertritt . In keinem Staate in der Welt

wird es unmöglich regn , daß ein Unſduldis

ger beſtraft werde, oder gar , daß er audi

nur in einen CriminalProceß gerathe ; es iſt

aber genug , wenn dieß nur ſo weit verhütet

wird , als es Menfchen möglich iſt.

2. CameralRedt.

- S. 335.

Ber einer Sache können die gewShnlichen

Regeln des PrivatRechts
wegfallen , weil der

Staat ſie ſelbft nothig hat. Wo nåhmlich

PrivatEigenthum
Statt findet, da muß der

Staat (als Fiscus (S. 172.) auch weldzes

haben , zumahl wenn er auch wie ein Einzeler

die Bürger- zu PrivatVertragen
mit ihm , zu

Kauf:
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Kaufs und MiethContracten bewegen ſoll, und

nicht ithmer geradezu ihnen blos Befehlsweiſe

etwas wegnehmen oder eine Arbeit auflegen

will. Dieſes Eigenthum tann auch auf Grunds

ſtücke geben, und es iſt dabey ſo wenig wie bey

beweglichen Sachen unvermeidlich , daß das

PrivatEigenthuin blog dadurch ungewiß würde.

Auch auf unkörperliche Sachen , auf Rechte

( Regalien, beſonders in ſo ferne ſie etwogs eins

tragen ) kann das Eigenthum des Staats fich

erftređen . - Der Staat fann aber nicht blos

Eigenthum erwerben , wie ein Bürger, indem

er ſich etwas freywillig ſchenken oder leihen

laßt , ſondern er darf auch theils im Allge:

meinen Steuern *) und Anleihen **) erzwins

gen , theils im einzelen Falle das Eigenthum

der Eingelen aufopfern ( dominium eminens),

und es iſt nicht nöthig, daß dabey andere Re:

préſentanten des Volks zugezogen werden, als

die ſind , von denen es ja auch in noch wichtis

geren Dingen abhängt *** ).

* ) Das Wort beutet in vielen Sprachen auf

etwas freywilliges , z . B. vltro tributa , Be.

den , aides u . dgl.

*S) Ein Benſpiel von einem gezwungenen Ans

leihen findet ſich ſchon bey Appian ( Bell.

ciu. IV . 35. ).

*** ) Es ift fonderbar , aber ſchon machiavell

bemerkt es , das die Menſchen meiſt einen

Eingriff in ihr Verinogen fich weniger gerne



II. Regier. R. C. guft. 1. CameralR . 397

gefallen laſſen , als das , was ihre Perſon

trifft. Die Krone darf in England Matros

fen preſſen ( $. 329. ) und ſie dabin iciden

mofie Scbſt wahrſcheinlich umkommen ,

aber feinen Pence darf fie forbern , den das

Parlament nicht bewilligt hat. Offenbar

wåre aber doch eine Regierung, welcher

man gerade in GeldSachen ſo viel Mißtrauen

bewiere , im Stande und in Verſuchung,

ihre übrigen Rechte zu mißbrauden , 3. B.

Aemter zu verkaufen , unnsthige Kriege

anzufangen , damit ihr nur viel Geld durc

pie Hände gebe, woben fid ) immer etwas ges

• winnen låßt , Penſionen von Wusmirtis

gen zu ziehen (8.215 *. ) u . dgl . Man hat

dießwohl auch in Deutſchland nicht immer

bedacht , wenn man ſo gar ångſtlich dafür

forgte , daß ein künftiger Regent aud keine

Cammerschulden rollte madhen dürfen.

5. 338.

Der Regierung und nicht dem Einzelen

kornmt es zu , zu entſcheiden , ob und wie

viel ſie Sachen zu ihren Zwecken , worunter

die Armen Unſtalten vorzüglid mit gehören

follten ( S. 218 + .) , nöthig habe , und ru

auch zu beſtimmen , was als das Rennzeichen

angenommen werden ſoll, daß jemand im Stans

de ren , ihr etwas zu geben , ohne zu ſehr das

durd, gedrückt zu werden , d. h . worauf die

Abgaben und gezwungene Unleihen gelegt

werden ſollen . Bald iſt es das Verinogen

überhaupt * ) , bald ins beſondre -Daß dando

Ein
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Eigenthum **), ober ber Beſik irgend einer

beweglichen Sache ***) , oder irgend eine uns

körperliche 7 ), audy wohl eine Forderung tt ),

zumahl eine an den Staat , deſſen Gläubiger

entweder nody nachſchießen ttt) , oder eine

Zahlung in fdhlechterm Gelde * t ), in Papier,

das verliert ***) , oder auch geringere Pro.

cente ****) annehmen müſſen. Ein folcher

NationalBankrott iſt durchaus nidyt widere

rechtlich , und ob er unfittlich und unklug rey ,

hångt gar rehr von den Umſtänden ab. Man

kann doch der gegenwärtigen Generation nicht

zamuthen , daß ſie allein für die Thorheiten

und Verſchwendungen
der vorhergehenden

búßen ſoll, ſonſt würde am Ende ein Terris

torium vor lauter Staatsſchulden gar nicht

bewohnt werden können ** ).

# Von der ſteigenden Progreffion daben 1. 0.

Die Abgaben auf das Wohls

leben , z. B. die Tanzzettel , oder die Ers

laubniß zu tanzen , wofür etwas bezahlt

wird , gehören auch hierher.

** ) Darauf wollten die phyſiocraten alles

gelegt haben , und zwar nur auf dasjenige

LandEigenthum , welches unmittelbar zut

Cultur dient..

***) 3. B. jeder , wer eine Uhr trågt , ein

Reitpferd bålt u . w.

*) Hierber gehört auch ein Gewerbe, in po

ferne dafür ein GilbenRecht , ein Patent

218 ***

ZURI
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zum Voraus geldst werden muß, oder in

To ferne auch nur nachher bey der Repartis

tion der Steuer darauf geſehen wird, wie

viel man fid) verdiene.

++) Ben dieſer Beſteurung Pommt die Frage

noch am meiſten vor, die ſonſt auch bey den

andern eine Sd)wierigkeit madote , wie 68

nihmlich zu halten ren , wenn ein Birger

des Staats A ein Capital im Staate B auss

ſtehen habe ? Es iſt bernabe comiſd) anzuſe's

hen , wie (z . B. jeßt im Wirtembergiſchen )

die großen Capitaliſten , die ben jeder Vers

faſſung , zumahl bey der landſdaftliden ,

ein Wort mit zu ſprechen haben , dem Staas,

te B vorbemonſtriren , ſie ſeyen nicht ſeine

Bürger , und dem Staate A , dieſes Vers

mogen gehe ihn nichts an , alſo müßten ſie

von Gott und Rechtswegen überal fren reyn.

Iſt inan nun eininahı dahin gekommen, ben,

der von ſeinen auswärts angelegten Capitas

lien jährlich 10000 Thaler Intereſſen zieht,

von der Steuer loszuzählen, fo geht man

wohl noch einen Sdiritt peiter, und befreyt

aud die inlandiſden Capitalien. Am Ende

bleiben dann die fleißigen Armen zu beſteuern ,

übrig (§. 215.); Welder Staat hat

denn nun aber das Recht , folche Capitalien

zu beſteuern, der Staat A oder der Staat

B ? Antwort : Alle beyde, denn der rechtlis

dhe Zuſtand in benden Staaten kommt dem

auswårtigen Capitaliſten zu Statten.

1. iſt auch keine Unbilligkeit , wenn ſie unter

dieſer Trennung der verſchiedenen Staaten

einen Nachtheit leiden , wenigſtens bey weis

tem keine ſo große , als wenn ſie einen Vor:

theil davon båtten. Jeder Staat- beſteuert,

was
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was er irgend treffen kann, und nimmt keine

Notiz davon, daß ein anderer denſelben Gegen:

ſtand auch erreicht. Nun kommt nod) die

politiſche Beſorgniß , die auswärtigen

Glåubiger würden ihre Capitalien auffündis

gen , oder die Capitaliſten würden den Staat

verlaſſen , die aber , zumahl leßtere , im

fchlimmſten Falle nur eben To gegründet ift,

als die , ein Profeffor , den man mit allers

ley Verſpredjungen auf eine Univerſität bes

rufen bat , werde weggehen , wenn man ihm

auf Beſoldung , CollegienGelder, Facultats:

Verdienſte (auch auf Honorar von Sdrift,

ſtelleren , denn da paßt woulig derſelbe Grund)

eine Abgabe lege. - Offenbar iſt derMenſch ,

der fid ) tooo Thaler verdient , nicht ſo reid ) ,

als der, welcher eben ſo viel von ſeinem Vers

mogen zieht. Erſterer muß , wenn er für

ſeine Familie ſorgen will, ja noch lange ſpahs

ren , um ein Capital zu erwerben .

+++) Ein folcher Fall iſt vor kurzem im Oefters

: reichiſchen vorgekommen.

*1) Dieß war eine Hauptveranlaſſung , daß

in allen Staaten die Münze nach und nach

ſchlechter geworden iſt.

** + In Lawſchen Actiea , in affignaten,

Mandaten , Inſcriptionen u . dgl.

*** t ) So find in England viele DrenProcents

Fonds entſtanden, und ſo könnte man daraus

Zwer ProcentFondsund ſo weiter machen . -

t *) zu Anfang der Revolution erklärte man

( 17 Sun. 1789 ) in Frankreid das Wort

NationalBankrott für infam ; die Sache

felbſt zu vermeiden war aber viel fowebrer,

und
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und es iſt keine Frage, daß die Republik

mehr als einmahl tüchtige Banfrotte gemacht

hat Burch's Welthåndel S. 517 u . 703.).

Auch in England wird es zur Bankrotte

tommen müſſen ( HUME T. II. p. 127.: Our

Safety ;lies in deſpair ) ; 1 ; und wie es in

Deutſchland angehen wird, die franzöfiſche

Contribution , die KriegsPoſten u . f. w. zu

bezahlen , ohne daß die Capitaliſten dabey

verlieren , låßt fid) ſchwehr vorherſehen

(Lehrb. der jur. Encycl. erſter Verr.

S. 152 * . Civ. Mag. B. II. 6. 203 **) .

3. Polizey Recht.:

S. 339.

Ben einer Handlung , die an und für ſich

erlaubt wäre, können die gewöhnlichen Regeln

des PrivatRechts wegfallen , weil der Staat

es zu ſeiner Erhaltung nothig findet, die

Freyheit einzuſchränken , was er als particus

lairerStaat gar leidst finden kann. Alles

Geld , das für Waaren des Luxus aus dem

Staate geht, trägt ja dazu ber , einert an:

dern Staat reicher und bevsikerter , alſo uns

ferm Stgate die Colliſion mit demſelben ges

fährlicher zu machen. Wenn der Sittens

zwang wirklich die Bevolkerung vermehrt

und das Eigenthum gleichförmiger vertheilt,

ſo iſt der Staat ohne Frage auch dazu bes

rechtigt ; und ob der Gildenzwang dieß oder

Civil. Curſ. *. II. SaturRecht. ,
EC bas
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das Gegentheil thue , baråber kann zum hun.

dertſten mahle auch wieder , fo daß ſein Urs

theil mit Zwang verbunden ware, nur der

Staat und nicht der Einzele urtheilen. Eben

ſo iſt es mit den Patenten auf Waaren und

den Bücher Privilegien . Auch als Abga:

be tann alles diefes an ſich dem Staate rehr

wohl erlaubt ſeyn.

Pilfer
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Völkerrecht und Weltbürger's

Recht.

S. 340 .

Auf dem rectlichen. Zuftande p außer

dem Staate , iſt keine Form Rechtens

möglich. , Alles , was man , der Unalogie

nach , RechtsVerhältniſſe unter zwey Vél:

kern nennt, würde wegfallen , ſo , balo bende

ſich in einen rechtlichen Zuſtand vereinigten,

was doch offenbar der Vernunft gemäßer was

re. Jegt gilt unter Volkern ein roher Na.

turStand , der kaum durch einige gemein:

ſchaftlidze Gebräuche unter den cultivirtern et :

was gemildert. ift. Die Beobachtung der

Verträge gehört auch unter dieſe ; da aber

die meiſten Friedensſchlüſſe , Abtretungen

u . dgl. offenbar erzwungen ſind , ſo hält es

auch niemand für widerrechtlicher , davon

wieder abzugehen , fobald mau der Stärkere

ift , als es zuerſt widerrechtlich war , den

Schwadern dazu zu zwingen *). Das ganze

VolkerRecht iſt ein trauriger Nothbehelf, und

es laßt ſich ſehr daran zweifeln , ob die Sus

EC 2 ris:
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risprudenz burch dieſen wilden Sprößling

nicht mehr verdorben , als er durch ſie veres

delt worden iſt ** ).

* ) Catharina II, hielt vorzüglich viel auf

förmliche Abtretungsurkunden , die man ihr

ausſtellen mußte , g . B. Peter III . , der

Chan
der Brim und Stanislaus

Auguſt. Auch die franzöſiſche Repu .

blik hat es an diefer - Formalität nicht fehs

len laſſen.

**) Sb wenig ich ſonſt in dieſem Verſuche

das , was ichon im erſten geſtanben hat,

wörtlid) wiederholen mag, ſo contraſtiren

doch die beyden dort ſchon angeführten Pai

rallelStellen über den Werthdes allgemeia

nen VillerRechts zu schon , als daß fie bier,

fehlen dürften . Man bedenle bollends ,

baß beyde Schriften ſchon vom Sabre 1785

ſind , und daß leiner von benden Verfaſſern

fich erklärt hat , ob er in ſeiner Meynung

durch die Geſchichte der ' lekten 15 Jahre

beſtårkt oder wankend gemachtworden ren.

“ Es tann feinem Menſchen von einigem

Gefühle gleichgültig fenn , wenn er ſieht,

wie langfam man jebt zu Kriegen (dreitet,

wie ſehr man Menſchenblut .... zu fdonen

ſucht. ..., Sdhon in der Lage , worin die

Sachen jetzt find , ift es von der åußerſten

Wichtigkeit , ein feſtes urſprüngliches Vale

terrecht zu haben , das die Gerebe, nach

denen man hierhergehörige Streitigkeiten

entſcheiden tonne , überzeugend lehre.”

bufeland übeč den Grundrag des

Baturredyto 6. 7. 1 :

" Und
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"Und was verliert man denn auch mit

einer Volkerrechte , das ... doch immer

nur Theorie im Kopfe des Philofophen iſt,

die auf die HandlungsArt der Nationen

nicht viel mehr Einfluß hat , als das ſchons

ſte moraliſche Compendium des Europäers

auf die Handlungsart der Hottentotten...

Welch ein glücklicher Zeitpunkt für die

Mendheit würde es reyn , wenn einmahl.

durch UdlterMoral das VolkerZwangsrecht

ganz verdrångt würde ! Slatt Vermiſchi

te Verſuche6. 107.

Einige Schriftſteller haben von der frans

3dfiſchen Revolution erwartet, daß die Vdls.

terMoral nun feltener übertreten werden

würde , als vorher , weil der Vorwånde lju

Eroberungsfriegen ießt weniger regen , und

weil eine republicaniſche Verfaſſung den Uns

griffskrieg nach Grundſåpen meiden müſſe.

Büro's Welthåndel S.716. Rant's

Streit der Sacultåten S.144 4. ff.

)

Bayerische

Sinatsbibliothek

Munchen
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Zurage und Verbeſſerungen.

S.28. 3. 9. 1748 alt 59 ſtatt 1749 alt 60.

S. 31. 3. 13. alt 42 I.

3. 33. u. 34. 1767. alt 31 I.

2. 2. v. u . alt 29 bis 33. S.

S.32. Ž. 5. verglichen mit S. 394. 3. 15.

S. 38. 3. 5. auf welche hin ' ſtatt auf welche hie.

S. 45. 3. 14. Ein Staat ſtatt In einem Staate.

6.71 . 3. 14. coepit ftatt coepite.

S.97. 3. 7. 6. u. Stärke der Seele ſtatt Fertig!

teit .

S. 146. 3. 12. 0. u. jeber ſtatt fein .

6. 378. 3. 17. démiſſion ſtatt dimiffion.
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